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Vorwort
 

Jeder ist seines Glückes Schmied – das Sprichwort ist gemeinhin bekannt. 
Doch das Bewusstsein, dass Erfolg in der Schule und im Beruf etwas ist, das 
man auch selbst in der Hand hat, scheint an mancher Stelle verlorengegangen 
zu sein. Viel zu gerne und viel zu schnell wird Verantwortung abgegeben. In Zeiten 
zunehmender Individualisierung in unserer Gesellschaft ist es oft Verbindlich-
keit, die fehlt. 

Voraussetzung für ein erfolgreiches Bildungssystem ist die verbindliche Verant-
wortungsübernahme auf allen Ebenen – vom Staat über die Institutionen bis 
hin zu jedem Einzelnen. Auf der individuellen Ebene meint Verbindlichkeit das 
Pflichtbewusstsein gegenüber dem eigenen Bildungserfolg und auch der späte-
ren Rolle am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Der neuerliche PISA-Schock liegt 
inzwischen mehr als ein Jahr zurück, doch die Aufarbeitung der Ursachen für das 
schlechte Abschneiden der deutschen Schülerinnen und Schüler ist noch nicht 
abgeschlossen. Inzwischen ist klar, dass nur ein Teil der Verschlechterungen in 
den Bildungsleistungen auf Veränderungen in der sozioökonomischen Zusam-
mensetzung der Schülerschaft zurückzuführen ist. Als weitere Ursachenkom-
plexe müssen unter anderem eine unzureichende Förderung der Kernkompe-
tenzen der Lernenden, veränderte Anreizwirkungen des Arbeitsmarktes sowie 
veränderte Erziehungspraktiken diskutiert werden. Auch die mangelnde Ver-
gleichbarkeit von Bildungsleistungen durch das Fehlen zentraler Abschlussprü-
fungen und bundesweit stark divergierende Standards könnte dazu beigetra-
gen haben, dass Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, Leistung lohne 
sich nicht. 

Der Aktionsrat Bildung leitet aus seinen Analysen eine Reihe von Handlungs-
empfehlungen ab. Zunächst einmal ist die Ebene des Staates gefragt. Er muss 
verlässliche, vergleichbare Qualitätsstandards schaffen und gleichzeitig dafür 
Sorge tragen, dass das Monitoring der Lernleistungen zur Steigerung der Bil-
dungsqualität genutzt wird. Die Ergebnisse müssen für das pädagogische Per-
sonal, die Schulaufsicht und die Eltern zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig 
brauchen wir eine Ausdehnung und Flexibilisierung der Lernzeiten. Es muss 
möglich werden, stärker auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder und Jugend-
lichen einzugehen. Durch Flexibilisierungsoptionen müssen wir ihr jeweils eige-
nes Lerntempo berücksichtigen. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle 
Kinder und Jugendlichen die geforderten Mindeststandards in den unterschied-
lichen Kompetenzbereichen erreichen. 
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Vorwort

Wir brauchen mit Blick auf unsere Pädagoginnen und Pädagogen effiziente Maß-
nahmen zur Fachkräftegewinnung und Personalentwicklung. Nicht zuletzt müs-
sen wir in Bildungseinrichtungen mit insgesamt niedrigerem Leistungsniveau 
noch gezielter Förderprogramme einrichten.

Natürlich sind auch die Kinder und Jugendlichen selbst für ihren Bildungserfolg 
verantwortlich. Indem wir sie zu selbstgesteuertem Lernen befähigen, geben wir 
ihnen das Handwerkszeug mit, von dem sie ein Leben lang profitieren. Wir müs-
sen sie im Kompetenzerwerb unterstützen, in der Leistungsfeststellung für Ver-
gleichbarkeit und Transparenz sorgen und ihnen aufzeigen, dass sie sich auf die 
Verbindlichkeit von Standards verlassen können. Das pädagogische Personal 
muss den Schülerinnen und Schülern die Ergebnisse von Monitorings zur Ver-
fügung stellen, damit sie eigenständig den Lernfortschritt reflektieren können. 
Wir müssen auch die Eltern einbinden, denn auch sie haben einen entscheiden-
den Einfluss auf den Bildungserfolg ihres Nachwuchses.

Wir können es uns nicht leisten, dass uns Jugendliche auf dem Bildungsweg 
verlorengehen. Der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben, wirtschaftlichen 
Erfolg und für die Bewältigung der großen gesellschaftlichen und globalen Her-
ausforderungen liegt in der Qualität unseres Bildungsangebots. Um unser Bil-
dungssystem in Bayern und in Deutschland stetig weiterzuentwickeln, haben wir 
im Jahr 2005 den Aktionsrat Bildung ins Leben gerufen. Seither gibt er wertvolle 
Denkanstöße für die gesamte deutsche Bildungslandschaft. 

Ich danke allen Mitgliedern des Aktionsrats Bildung für die hervorragende Arbeit, 
die sie mit diesem Gutachten erneut geleistet haben. Es kommt genau zum rich-
tigen Zeitpunkt. Den Leserinnen und Lesern des Gutachtens wünsche ich eine 
erkenntnisreiche Lektüre!

Wolfram Hatz

Präsident
vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.
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Einleitung

Als sich vor inzwischen fast 25 Jahren abzeichnete und durch die „Programme 
for International Student Assessment“-Studie (PISA) von 2000 sichtbar wurde, 
dass deutsche Schülerinnen und Schüler im internationalen Leistungsvergleich 
sehr schlecht abschnitten, reagierte die – vorwiegend auch mediale – Öffentlich-
keit mit einer Mischung aus Betroffenheit und Entsetzen. Man mochte sich nicht 
vorstellen, dass eine – insbesondere historisch – erfolgreiche Bildungsnation im 
Vergleich mit anderen Ländern diesen Titel nicht mehr verdiente. Aus Sorge um 
die ökonomische und politische Zukunft entstand eine breite Reformbewegung, 
in deren Zusammenhang nicht nur viele neue Konzepte für Schule und Bildung 
entstanden, sondern diese auch tatsächlich auf den Weg gebracht wurden, im 
bildungspolitischen Raum, in den Bildungsadministrationen, in den Bildungsein-
richtungen bis hin zur Gründung etlicher Bildungsforschungsinstitute, die die 
Gründe für die desaströse Lage ermitteln sollten. Diese Bemühungen wurden 
nicht nur staatlicherseits unternommen, sondern auch von zahlreichen privaten 
Initiativen und von Stiftungen und Organisationen aus allen gesellschaftlichen 
Bereichen unterstützt. Dazu gehörte auch die Veröffentlichung erster Studien wie 
„Bildung neu denken“ und folgend die Gründung des AKTIONSRATSBILDUNG 
durch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (vbw). Der Aktionsrat hat 
seit 2007 jährlich Gutachten mit Analysen und Empfehlungen zur Lage in den 
unterschiedlichen Sektoren und zu Schlüsselproblemen des deutschen Bildungs-
systems erarbeitet und veröffentlicht. Insgesamt stiegen die Ausgaben für das 
Bildungssystem in Bund und Ländern von 79,3 Milliarden Euro im Jahr 2000 auf 
181 Milliarden Euro im Jahr 2023 (vgl. Statista 2024) an. 

Dass diese Aktivitäten zunächst durchaus erfolgreich waren, zeigt exemplarisch 
die Leistungsentwicklung in den PISA-Tests seit 2000. Bis etwa 2012 verzeich-
neten die Leistungen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften eine er-
hebliche Verbesserung, sanken aber dann zum Teil stark ab, bis unter den Aus-
gangswert von 2000. Das umfasst nicht nur den gemessenen Kompetenzerwerb 
der Lernenden, sondern auch den Umstand, dass ein erheblicher Teil von rund 
sieben Prozent eines Altersjahrgangs (vgl. Statistisches Bundesamt 2024a) keinen 
Schulabschluss oder andere Zertifikate mehr erwirbt. Daran lässt sich auf der 
Habenseite zunächst einmal zeigen, dass die Reformanstrengungen aufgrund 
der wissenschaftlichen Empfehlungen, auch des AKTIONSRATSBILDUNG, 
die richtigen waren. Vieles, was sich zentral durch Bund, Länder und die kom-
munalen Einrichtungsträger bearbeiten ließ, ist inzwischen in erheblichem Maße 
umgesetzt.



12

Einleitung

Warum dann aber der Rückfall seit über zehn Jahren? Der AKTIONSRATBIL-
DUNG geht im vorliegenden Gutachten der Hypothese nach, dass der Grund 
dafür in einem unzureichenden und sich womöglich verschlechternden Mit-
wirkungsverhalten jener Akteurinnen und Akteure liegen könnte, ohne die jede 
Reformbemühung und Investition im Bildungswesen leerläuft: die einzelnen Ein-
richtungen und ihr Personal, aber sicher auch Schülerinnen und Schüler sowie 
die für sie verantwortlichen Eltern und Familien. Der AKTIONSRATBILDUNG 
formuliert diese Hypothese als Frage nach dem zureichenden oder unzurei-
chenden Maß an Verbindlichkeit, mit dem die Empfehlungen und Reforman-
sätze überhaupt aufgenommen werden. 

Einleitend wird zur Bearbeitung dieser Thematik in Kapitel 1.1 ein Überblick über 
die historische Entwicklung des Pflichtbegriffs im Zusammenhang mit Bildung 
gegeben. Es wird verfolgt, wie sich das noch weit in das 20. Jahrhundert hinein 
übliche Begriffsverständnis verändert hat und ob beziehungsweise gegebenen-
falls wie sich das Bildungsgeschehen möglicherweise seit der Mitte des zurück-
liegenden Jahrhunderts in Richtung einer ausschließlichen Aufgabe für den Staat 
und nicht mehr für die Individuen transformiert haben könnte (vgl. Kapitel 1.1). 
Ist vielleicht das Bewusstsein dafür verlorengegangen, dass Bildung auch eine 
Aktivität von Lernenden und ihrer Anstrengungsbereitschaft ist? 

Diesem Gedanken und seinen Implikationen wird im Kapitel 1.3 nachgegangen. 
Dem Kapitel liegt die These zugrunde, dass die lernenden Individuen und die 
anderen Akteurinnen und Akteure Verantwortung übernehmen müssen und für 
ihr Verhalten rechenschaftspflichtig sind. Als Voraussetzung auf Seiten des Bil-
dungssystems wird die Anforderung formuliert, dass die Individuen darauf ver-
trauen können müssen, dass ihnen im Bildungssystem mit Verlässlichkeit, 
Transparenz und Fairness begegnet wird. Das hat eine Fülle von Implikationen 
bis hin in die Makrostrukturen des Bildungssystems, z. B. bei der Frage der 
Vergleichbarkeit von Schulleistungen oder hinsichtlich des elterlichen Wissens 
über die Bedeutung der Bildung und des Wissens über das Bildungssystem. 
Um die Rechenschaftspflicht der Individuen vollumfänglich einfordern zu können, 
muss auch vorausgesetzt werden, dass Eltern in der Lage sind, die Leistungsfä-
higkeit ihrer Kinder gleichzeitig optimistisch, aber auch realistisch einzuschätzen.

Dass solche Fähigkeiten nicht einfach herzustellen sind, zeigt Kapitel 1.2. Der 
Arbeitsmarkt hat einen Teil seiner Anreizwirkung verloren, weil angesichts der 
demografischen Entwicklung die Bedrohung durch eine Sorge vor Arbeitslosig-
keit nicht mehr motivierend genug ist. Im Übrigen, so zeigt das Kapitel, sind die 
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Einleitung

Zusammenhänge zwischen dem Erwerb von Basiskompetenzen und den gesell-
schaftlichen Kosten diesbezüglicher Defizite viel zu komplex, als dass daraus 
Anstrengungsmotivationen bezogen werden könnten.

In den lernphasenbezogenen Kapiteln (2 bis 7) werden dann in bewährter Form 
die allgemeinen theoretisch-historischen, die ökonomischen, vor allem aber auch 
die psychologischen Grundgegebenheiten für die Angehörigen der jeweiligen 
Altersgruppe konkretisiert, indem der Status quo der Leistungsstände, der Um-
setzung von Reformempfehlungen in der Vergangenheit und darauf aufbauend 
die Handlungsempfehlungen dargestellt werden. Zur besseren Orientierung sind 
darüber hinaus die Handlungsempfehlungen auf den ersten Seiten des Gutach-
tens zusammengefasst, die lebensphasenübergreifend bedeutsam sind.

Dem vorliegenden Gutachten kommt schon deswegen eine besondere Bedeu-
tung zu, weil kommende Gutachten und Empfehlungen zu (auch neuen) Entwick-
lungen des Bildungswesens, die in der Folge von KI, Kriegsgeschehen, Autori-
tarismus oder neuer Weltordnung auftreten, auf diese Einsicht angewiesen sind, 
dass nicht nur der Staat oder die Gesellschaft, sondern auch jedes Individuum 
für die Bewältigung solcher Herausforderungen verantwortlich ist.

Diese Bereitschaft ist für alle essenziell, die sich um die Stabilisierung des Bil-
dungswesens und damit der Gesellschaft bemühen. Dazu gehört auch die Ver-
einigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., der fortgesetzt für die Möglichkeit 
zu danken ist, jährlich, wie auch in diesem Jahr, wissenschaftliche Expertise in 
konkrete Handlungsempfehlungen transferierbar zu machen. Das gilt für ihren 
Präsidenten, Wolfram Hatz, ihren Hauptgeschäftsführer, Bertram Brossardt, und 
seinen Stellvertreter und Leiter der Abteilung Bildung, Arbeitsmarkt, Fachkräfte-
sicherung und Integration, Dr. Christof Prechtl. Der Dank schließt den Projekt-
leiter, Michael Lindemann, sowie die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle des 
AKTIONSRATSBILDUNG ein, die bei der Erstellung des vorliegenden Gutach-
tens wieder mit Einsatz und Perfektion unterstützt haben, namentlich Christine 
Klement, Manuela Schrauder und Julia Jahn.





15

Zentrale Empfehlungen des  
AKTIONSRATSBILDUNG

Verbindlichkeit ist für ein qualitativ hochwertiges Bildungssystem von zentraler 
Bedeutung und schließt ein abgestimmtes und koordiniertes Zusammenwir-
ken aller Akteurinnen und Akteure auf den unterschiedlichen Ebenen ein. Eine 
bedeutsame Zielstellung dieses Zusammenwirkens ist die Steigerung grundle-
gender Kompetenzen der Lernenden aller Bildungsstufen. Die diesbezüglichen 
Schwerpunkte und Begrifflichkeiten differieren je nach Lebensalter (z. B. „basale 
Kompetenzen“ in der frühen Bildung sowie „Kernkompetenzen“ und „Grund-
kompetenzen“ im weiterführenden Bildungsverlauf). Während der staatlichen 
und institutionellen Ebene die Aufgabe zukommt, die strukturellen Voraussetzun-
gen für erfolgreiche Lernprozesse zur Verfügung zu stellen, muss auf Seiten der 
Individuen (Lernende und deren Eltern/Familiensysteme sowie Lehrende) die 
selbsttätige und eigenverantwortliche Nutzung der bereitgestellten Angebote 
alters- und entwicklungsabhängig eingefordert werden. 

Die nachfolgenden Empfehlungen beziehen alle Bildungsphasen ein und richten 
sich an die Akteurinnen und Akteure auf staatlicher, institutioneller und individu-
eller Ebene, damit eine qualitätsvolle Bildung realisiert werden kann: 

Staatliche Ebene

Wiederaufnahme des PISA-Bundesländervergleichs. Um die Bildungsleis-
tungen in den einzelnen Bundesländern kontinuierlich, transparent und öffent-
lichkeitswirksam abzubilden, sollte der PISA-Bundesländervergleich wieder 
aufgenommen werden. 

Verbindliche Qualitätsstandards und Monitoring der Lernleistungen. Grund-
legende Qualitätsstandards müssen verbindlich formuliert und „Output“ (Bil-
dungsleistungen) wie auch „Input“ (z. B. Verfügbarkeit von Ressourcen zur 
Unterrichtsversorgung) kontinuierlich gemessen werden. Die Daten zu den Lern-
leistungen müssen auf Individualebene dem pädagogischen Personal, der Schul-
aufsicht sowie den Eltern beziehungsweise dem Familiensystem zur Verfügung 
gestellt werden. Das Input-Monitoring muss auf System- und institutioneller 
Ebene zur Verbesserung der Steuerung genutzt werden. 
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1	 Grundlagen

1.1	� Verbindlichkeit und Pflicht

In den letzten Jahren sind einige Schulleistungsvergleiche erschienen, deren 
Ergebnisse für die deutschen Schulen auf einen Leistungsabfall hindeuteten und 
die dementsprechend mit großer Aufmerksamkeit rezipiert und kommentiert wur-
den. Beispielhaft dafür ist die PISA-Studie, die seit dem Jahr 2000 die Lese-, 
Mathematik- und Naturwissenschaftsleistungen von 15-Jährigen testet. Wie Ab-
bildung 1 zeigt, wurden nach dem PISA-Schock 2000 signifikante Anstiege in 
den Schülerleistungen erreicht, die je nach Fach bis 2009 beziehungsweise 2012 
zu verzeichnen waren und danach abflachten und sich dann in signifikante Rück-
gänge umkehrten. Besonders drastisch fallen die Rückgänge in jüngster Zeit 
aus, zwischen 2018 und 2022. In Mathematik beträgt der letzte Rückgang bei-
spielsweise 25 PISA-Punkte, was in etwa dem entspricht, was Jugendliche im 
Durchschnitt in einem ganzen Schuljahr lernen (vgl. OECD 2023a). In allen drei 
Fächern sind die durchschnittlichen Leistungen mittlerweile unter das Ausgangs-
niveau gefallen, das ursprünglich den PISA-Schock ausgelöst hatte.
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Abbildung 1:	� Verlauf der Leistungen in den PISA-Tests in Deutschland (eigene Darstellung  
in Anlehnung an Lewalter u. a. 2023; OECD 2023a) 
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Kapitel 1

1.1.1	 Verantwortlichkeiten für Verschlechterungen 

Bei der Ursachensuche für das verschlechterte Abschneiden deutscher Schüle-
rinnen und Schüler bei den PISA-Vergleichsuntersuchungen ist eine Überlegung 
in den Fokus geraten, die nicht für alle populär klingt: Könnte es sein, dass die 
Empfehlungen zur Verbesserung der Outcomes im deutschen Bildungswesen 
nicht in ausreichendem Maß umgesetzt wurden? Vulgo: Haben eigentlich alle 
Handlungsträgerinnen und Handlungsträger beim Versuch der Verbesserung ihre 
Pflicht getan, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Erziehungsberechtigte, der 
Staat und vor allem die Lernenden selbst? 

Schon bei der Verwendung der Pflichtterminologie schrecken viele zurück, die 
es gewohnt sind, Bildung zuallererst im Zusammenhang mit Ansprüchen der 
nachwachsenden Generation an den Staat beziehungsweise die Gesellschaft 
zu thematisieren, etwa im Sinne der Frage, ob der Staat oder die Gesellschaft im 
Allgemeinen genug dafür tue, dass Bildungsgerechtigkeit erreicht wird, vor dem 
Hintergrund der teilweise sehr problematischen ungleichen Ausgangsbedingun-
gen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bildungssystem. 

Der öffentliche Diskurs über die Ansprüche des Individuums gegenüber dem 
Staat hat sich seit der Mitte der 1960er Jahre darauf konzentriert, Forderungen 
an die Bildungspolitik zu richten. Das gilt nicht nur für die Initiativleistung des 
Buches von Georg Picht „Die deutsche Bildungskatastrophe“ (1964), sondern 
insbesondere auch für die stark verfassungsrechtliche und politische Argumen-
tation von Ralf Dahrendorf in seinem 1965 erschienenen Buch „Bildung ist Bür-
gerrecht“. Darin warb er für „aktive Bildungspolitik“, „Expansion des Bildungs-
wesens“ und dessen Reform. Er schreibt: „Die überzeugende Begründung einer 
aktiven Bildungspolitik kann (…) nur in Anknüpfung an den Gedanken eines 
Bürgerrechts auf Bildung erfolgen“ (Dahrendorf 1965, S. 22). Er postuliert des-
wegen Bildung als ein „soziales Grundrecht“ und fordert „Chancengleichheit“ 
im Sinne „materieller Chancengleichheit“, bei der die Bürgerinnen und Bürger 
auch tatsächlich in der Lage sind, diese wahrzunehmen.

Dabei gingen er und sein Umfeld über Jahrzehnte wie selbstverständlich davon 
aus, dass die dazu berechtigten Gesellschaftsmitglieder (z. B. Eltern) es als ihre 
Pflicht betrachten, ihren Beitrag zu der aktiven Gestaltung der Bildungsprozesse 
der Individuen zu leisten. Eine solche Erwartung wird heute allerdings oftmals 
abgewehrt. Es kann allerdings kein Zweifel darin bestehen, dass jede noch so 
perfekte aktive Bildungspolitik leerlaufen würde, wenn die Träger der Ausbil-
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dungspflichten – Eltern beziehungsweise Familien, Pädagoginnen und Pädago-
gen sowie vor allem die Bildungssubjekte selbst – diese Pflichten nicht erfüllen. 
Bildung ist nämlich ein Akt der Lernenden, eigentlich Selbstbildung, für den ver-
schiedene mentale Voraussetzungen und Implikationen aus psychologischer 
Sicht gelten.

1.1.2	 Verantwortungsfähigkeit und Vertrauen

Voraussetzungen dafür, dass die Individuen im Bildungssystem ihren Pflichten 
nachkommen, sind a) Verantwortungsübernahme und b) Vertrauen (vgl. vbw 
2010). Verantwortungsübernahme bedeutet, dass die Person für ihr eigenes 
Handeln oder Nichthandeln und die Konsequenzen rechenschaftspflichtig ist 
(„accountability“). Das Individuum ist also gegenüber dem Bildungssystem ver-
pflichtet, seine Handlungen und Entscheidungen zu rechtfertigen und gegebe-
nenfalls negative Folgen oder auch Sanktionen für diese negativen Folgen zu 
akzeptieren. Die Übernahme von Verantwortung für das eigene Handeln ist wie-
derum an mehrere Voraussetzungen geknüpft. Zunächst müssen Willensfreiheit 
und Autonomie gegeben sein. Nur wenn eine Person auch anders hätte handeln 
können, kann sie für ihre Entscheidungen und Handlungen verantwortlich ge-
macht werden. Wenn beispielsweise die Übergangsempfehlung zur Sekundar-
schule verbindlich ist, können Eltern nicht für die von ihrem Kind besuchte Se-
kundarschulform verantwortlich gemacht werden, wohl aber, wenn sie selbst 
diese Wahl treffen können. Weiter muss die Person die Fähigkeit zu einer ratio-
nalen Entscheidung haben, das heißt, sie muss die Konsequenzen ihres Han-
delns abschätzen können. Für verantwortungsvoll handelnde Individuen im Bil-
dungssystem muss somit gewährleistet werden, dass sie das dafür notwendige 
Wissen und die erforderlichen Kompetenzen haben. Wenn beispielsweise Eltern 
nicht wissen, wo sie sich über Möglichkeiten einer Sprachförderung für ihr Kind 
informieren können, können sie nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn 
sie keine Maßnahme in Anspruch nehmen. Oder wenn die Eltern selbst keine 
schulische Ausbildung genossen haben, die ihnen das Fachwissen vermittelt 
hat, das sie für die Unterstützung der Hausaufgabenbearbeitung ihres Kindes 
benötigen, können sie nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn sie das 
Kind nicht selbst dabei unterstützen – wohl aber dafür, dass sie vielleicht nicht 
nach anderen Möglichkeiten der Unterstützung suchen. Eine weitere Vorausset-
zung für Verantwortung ist, dass die Person tatsächlich durch ihr eigenes Han-
deln Einfluss auf die Ereignisse nehmen kann: Objektive Kontrollmöglichkeiten 
müssen also gegeben sein. Wenn es beispielsweise keine inklusive Schule im 
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Einzugsbereich einer Familie gibt, können die Eltern nicht dafür verantwortlich 
gemacht werden, wenn ihr Kind aufgrund eines sonderpädagogischen För-
derbedarfs eine Förderschule besucht. Und schließlich ist Voraussetzung für Ver-
antwortungsübernahme, dass die Konsequenzen des Handelns der Person an 
Normen oder sozialen Vereinbarungen gemessen und danach bewertet werden 
können, ob sie positiv oder negativ sind. Ein Beispiel kann die Debatte über die 
Vor- und Nachteile sein, die sich daraus ergeben, wenn Eltern mit nichtdeutscher 
Erstsprache mit ihren in Deutschland die Schule besuchenden Kindern Deutsch 
oder ihre Herkunftssprache sprechen (für einen Überblick vgl. Edele/Kempert/
Stanat 2020). Für Eltern ist hier eine Orientierung sicherlich oft schwierig, da sie 
mit widersprüchlichen Erwartungen der Schule und ihres Umfeldes konfron-
tiert sind.

Neben Verantwortungsübernahme ist Vertrauen Voraussetzung dafür, dass die 
Individuen ihre Pflichten im Bildungssystem wahrnehmen. Vertrauen bedeutet 
positive Erwartungen einer Person/Institution an den Ausgang einer Interaktion 
mit einer Person/Institution, obwohl es ihr nicht möglich ist, das Verhalten der 
anderen Person/Institution vollständig zu kontrollieren. Das Bildungssystem geht 
mit Vertrauen gegenüber den Individuen in Vorleistung, indem es mit der positi-
ven Erwartung, dass sie kooperieren werden, auf Kontrolle verzichtet und sich 
damit abhängig macht (sogenannte Verletzbarkeit). Denn wird das entgegenge-
brachte Vertrauen von den Individuen nicht in kooperatives Handeln übersetzt, 
besteht das Risiko negativer Konsequenzen. Voraussetzungen dafür, dass die 
Individuen ihrerseits Vertrauen in das Bildungssystem haben (sogenanntes Sys-
temvertrauen) und entsprechend kooperieren, sind neben individueller Verant-
wortungsübernahme, dass das System transparent ist und als wohlwollend, fair 
und vertrauenswürdig (Verlässlichkeit, Ehrlichkeit) wahrgenommen wird. Dabei 
beruht Vertrauen in Systeme wie das Bildungssystem, die durch eine hohe 
Komplexität charakterisiert sind, nicht unbedingt auf persönlichen Erfahrungen, 
sondern vor allem auch auf Informationen (z. B. Internet, Meinungen anderer), 
deren Wahrheitsgehalt die Person nicht selbst verifizieren kann (vgl. Bierhoff/
Rohmann 2010).

Es wird erforderlich sein, für eine proobligatorische Haltung im Hinblick auf Bil-
dung den Berechtigten klarzumachen, dass sie aus der Wahrnehmung ihrer 
Pflichten selbst auch Vorteile beziehen – der Staat im Hinblick auf die Sicherung 
von Freiheit und Prosperität, die Erziehungsberechtigten im Hinblick auf die Er-
leichterung ihrer Aufgabenwahrnehmung und die Lernenden bezüglich der Ab-
sicherung ihrer eigenen sozialen und ökonomischen Reproduktionsfähigkeit. 
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Um einen gegen das Obligatorische gerichteten Abwehrreflex nicht Platz greifen 
zu lassen, verwendet das vorliegende Gutachten den Begriff der „Verbindlich-
keit“. Der klassische Pflichtbegriff ist, allerdings nur in Deutschland, aufgrund 
dessen historischer Belastung (preußischer Militarismus, obrigkeitsstaatliche 
Verhaltenserwartungen, Nationalsozialismus) mit etlichen Konnotationen verse-
hen, die eine vorurteilsfreie Verwendung oder auch nur Aufnahme erschweren.

1.1.3	 Pflicht und Verbindlichkeit – Gesellschaft und Individuum

Gleichwohl besteht kein kategorialer Unterschied zwischen beiden Begriffen, 
eher ein kontinuierlicher, der sich in der Sprachgeschichte herausgearbeitet hat. 
Um aber verstehen zu können, warum im kontinentaleuropäischen Denken der 
Verbindlichkeitsbegriff sowohl die Ansprüche der Individuen gegenüber der Ge-
sellschaft als auch die der Gesellschaft gegenüber dem Individuum markiert, gilt 
es, sich einen Augenblick lang zu vergegenwärtigen, dass der Pflichtbegriff sich 
spätestens seit der Aufklärung immer dual verstanden hat, allerdings mit unter-
schiedlichen Schwerpunktsetzungen.

Sprachgeschichtlich unterscheidet das Grimm’sche Wörterbuch (vgl. Grimm/
Grimm 1984, S. 1753) vier Entwicklungsstufen des Pflichtbegriffs, die sich aus-
einanderentwickelt haben: erstens das Wortfeld von „Verbindung, Teilnahme, 
Gemeinsamkeit, Gemeinschaft, Verkehr“ (auch geschlechtlicher), zweitens daraus 
semantisch resultierend die Sorge, Fürsorge, Obhut, Versorgung und Pflege, 
sozusagen als Aufgaben des Einzelnen in der Gemeinschaft, sodann drittens die 
Sitte und Gewohnheit (der Wahrnehmung der Sorgepflichten) und viertens die 
daraus erwachsenden Abhängigkeiten und der Dienst sowie das Konzept der 
Treue, worauf eine Gesellschaft angewiesen ist, wenn sie Fürsorge und Gemein-
schaft sicherstellen möchte.

Wir haben es folglich in der deutschen Sprachgeschichte mit einer Konfiguration 
zu tun, der die Vorstellung zugrunde lag, der zufolge der Bestand einer Gemein-
schaft durch Akte der Pflege am Einzelnen durch die Gesellschaft gesichert wird 
wie umgekehrt der Einzelne die Aufgabe hat, solche Akte für die Gesellschaft 
(und damit auch für sich selbst) zu vollziehen. Es gibt also sehr früh die Vorstel-
lung von gegenseitigen Erwartungen der Gemeinschaft gegenüber dem Indivi-
duum und des Individuums gegenüber der Gesellschaft. Allerdings tritt zuneh-
mend die Vorstellung auch semantisch hinzu, Gemeinschaft und Pflege könnten 
nicht ohne Abhängigkeit und Treue realisiert werden – und zwar sowohl gegen-
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über der Sitte als auch gegenüber den Gesetzen. Diese Sprachgeschichte wirft 
die Frage auf, warum im heutigen Sprachgebrauch selbst bei Intellektuellen und 
Akademikerinnen und Akademikern der negativ bewertete Abhängigkeitsge-
danke der Pflicht in den Vordergrund tritt und somit die systemerhaltende Per-
spektive gewissermaßen dementiert wird.

Das lässt sich philosophiegeschichtlich und damit implizit sozialgeschichtlich 
verstehen, insoweit philosophische Theorie nicht im sozial leeren Raum entsteht 
und vergeht.

In der griechischen Antike wird gleich zu Beginn des alteuropäischen Pflicht-
denkens in der Stoa eine Spur gelegt, die naturphilosophisch einsetzt und pos-
tuliert, nur eine Orientierung an der Gesellschaft, ihren Normen und ihrer Sitte 
sei naturgemäß, weil die Natur den Menschen vernunftbegabt habe und er inso-
weit die Notwendigkeit der Pflicht einzusehen in der Lage sei. Mit der Wendung 
der frühen Christen in die Richtung ihres Seelenheils verband sich demgegen-
über der Pflichtgedanke nicht mehr primär mit den Ansprüchen der Gesell-
schaft, sondern denen des Individuums auf die Chance für ein ewiges Seelenle-
ben. Eine Aussicht auf ein solches im Sinne einer Chance für die Gnade Gottes 
wurde allerdings mit der Wahrnehmung der Pflicht verknüpft, auch gegenüber 
anderen. Auf diesem Umweg konnte gewissermaßen funktionalistisch der sys-
temische Bestandsbedarf der Gesellschaft in der Sorge um das eigene ewige 
Leben des Individuums begründet werden. Offenbar reichte in der Spätantike 
die Bindekraft einer naturphilosophischen Ableitung von Pflicht nicht mehr aus, 
um Pflicht als eine Handlungsorientierung darzulegen. Die Hoffnung auf die 
Gnade Gottes oder die Sorge davor, keine Gnade zu finden, traten im Christen-
tum an die Stelle der Vernunft. Es hat in Deutschland bis zur Neuzeit, genauer 
bis zur Aufklärung, gedauert, dass die antike Naturphilosophie eine Wiederbele-
bung, etwa in der Philosophie Pufendorfs (vgl. Pufendorf 1672), fand, jetzt aller-
dings mit einem nachdrücklichen Akzent auf den Ansprüchen der Gesellschaft: 
„Jeder Mensch soll, soviel in seiner Macht steht, das friedliche Zusammenleben 
mit anderen pflegen und bewahren in Übereinstimmung mit der Anlage und dem 
Ziel des ganzen Menschengeschlechts“ (Pufendorf 1672, S. 2, 3, 15).

In den Folgeschriften der Frühaufklärung wird diese Epochenwende der Philo-
sophie laufend ergänzt um Gesichtspunkte wie die Verpflichtungskraft der Ge-
setze und die Erzwingbarkeit von deren Einhaltung. In dieser Zeit entsteht der 
Begriff der Verbindlichkeit als Ausdruck der Vorstellung, dass der vernünftige 
Mensch, weil er die positiven Folgen der Pflichtwahrnehmung sieht, schon aus 
Klugheit Verbindlichkeit und Pflicht, Begriffe, die jetzt synonym verwendet wer-
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den, schätzt und befolgt. Das ist, salopp gesagt, eine Steilvorlage für Kants 
Pflichtphilosophie. Für ihn ist, auf dem Höhepunkt der deutschen Aufklärung, 
Pflicht absolut. Weil der Mensch seinen Willen beherrschen kann, kann er ihn 
auch einschränken. Recht und Ethik determinieren das Maß dieser Einschrän-
kung, die nicht willkürlich ist, sondern a limine dadurch lizenziert wird, dass sie 
die Freiheit der anderen sichert und dadurch allererst eine (Höher-)Entwicklung 
der Menschheit möglich macht.

In der Folgezeit fallen zahlreiche Theoretiker über diesen moralischen Rigoris-
mus her und wollen sich nicht mit dem Gedanken abfinden, dass, unfreundlich 
formuliert, auch sie selbst unter das Verdikt der Willenseinschränkung fallen 
müssen, allen voran Friedrich Nietzsche, der den Pflichtgedanken strikt ablehnt 
und das „Ich will“ feiert. Aber auch andere wollen den kantischen Kategorismus 
nicht akzeptieren, sei es, dass sie die Einschränkung von Neigung (zugunsten 
der Pflicht) missbilligen oder, wie die Neukantianer, zu einer grundsätzlichen Bei-
behaltung des kantischen Kerngedankens bereit sind, aber den Zwang zur Pflicht 
durch eine Selbstbindung ersetzen wollen.

In diese Auseinandersetzung greift nicht zufällig ein Philosoph ein, der in der 
Philosophiegeschichte eigentlich eher zweitrangig ist, aber (vielleicht deshalb) 
zu einem Nestor der deutschen Pädagogik wird. Er vertritt aus dieser erzie-
hungsnahen Sicht nämlich den Standpunkt, „dass die Rücksichtslosigkeit und 
Strenge (des kantischen Pflichtbegriffs) nicht mehr kann festgehalten werden“ 
(Herbart 1831, S. 63). Ihm scheint nicht zu gefallen, dass ein Wille auch ein sub-
missiver sein kann und nicht nur ein dominanter. Er sieht bei Kant den Willen 
gespalten „in dem Wollenden selbst, ein gehorchender, ein gebietender Wille (…)“ 
(Herbart 1986, S. 193).

Wird dann in der folgenden Geschichte des Pflichtkonzepts in der Pädagogik im 
19. und 20. Jahrhundert „geblättert“, dann fällt auf, dass die Geschichte des 
Erziehungsdenkens sukzessive durchsetzt wird von einer Prädominanz des In-
dividuums und seiner Ansprüche und Forderungen gegenüber der Gesellschaft 
oder bestenfalls durch Indifferenz ihr gegenüber – eine Grundlage, auf der die für 
das Bildungsgeschehen verantwortlichen Kräfte (Lehrkräfte, Eltern, Bildungspo-
litik und -verwaltung) in wachsendem Maße neutralisiert werden. Mit anderen 
Worten: Der notwendige Beitrag der/des Lernenden zu seinem Bildungsprozess 
tritt hinter die Verpflichtungen der Gesellschaft, von Staat und Lehrkräften zu-
rück. Aber: Lernen ist eine Aktivität (und damit Pflicht) der/des Lernenden, nicht 
der „Anderen“.
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Auch außerhalb der Erziehungsphilosophie hat sich in der sozialen Wirklichkeit 
von Bildung beziehungsweise Erziehung diese Sicht einer Konzentration auf die 
Ansprüche des Individuums innerhalb von circa 200 Jahren sukzessive etabliert. 

1.1.4	 Schulpflicht in Pädagogik und Politik

Dieses lässt sich am besten an der Geschichte der Schule, insbesondere der 
Schulpflicht ablesen. Die Idee einer Schulpflicht ist ein Produkt der Reformation. 
Für deren Anhänger war es bedeutsam, dass die Kinder (und Erwachsenen) in 
der Lage sein sollten, die inzwischen übersetzte heilige Schrift selbst zu lesen. 
Anders wären die Bemühungen um eine Reformation gewissermaßen aus Ein-
sicht und nicht nur durch unverständigen Glauben leergelaufen. Martin Luther 
verfasste deshalb im Jahr 1524 den Text „An die Ratsherren aller Städte deut-
schen Landes, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen“ (Luther 
1983, S. 442–464). Am Ende des 16. Jahrhunderts (1592) führt folgerichtig das 
erste Land, das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken, eine allgemeine Schulpflicht für 
Mädchen und Knaben ein. Im 17. Jahrhundert folgten sukzessive weitere pro-
testantische Länder, ein Prozess, der sich mit der beginnenden Aufklärung be-
schleunigte.

Das Allgemeine Preußische Landrecht gilt allgemein als der politische Durch-
bruch bei der Einführung der Schulpflicht („Schulzwang“ genannt), insofern 
Schulen im § 1 II 12 als „Veranstaltungen des Staates“ bestimmt wurden. Der 
§ 43 II 12 lautet dementsprechend: „Jeder Einwohner, welcher den nötigen Unter-
richt für seine Kinder in seinem Hause nicht besorgen kann oder will, ist schul-
dig, dieselben nach zurückgelegtem fünften Jahr zur Schule zu schicken“ (Rön-
ne 1915, S. 265). Es handelt sich also nicht um einen Anspruch des Individuums 
gegenüber dem Staat, sondern umgekehrt des Staates gegenüber dem Indivi-
duum. Das war nur konsequent, weil eine Unterrichtspflicht gemäß den Usancen 
beim Adel und den wohlhabenden Familien prima facie bei den Eltern lag. Es 
handelte sich also nicht um eine allgemeine Schulpflicht. Diese wurde erst mit 
der Weimarer Reichsverfassung für die achtjährige Volksschule und die bis zum 
18. Lebensjahr daran anschließende Fortbildungsschule de jure eingeführt, aber 
nur zögerlich in den Teilen des Reiches durchgesetzt, z. B. in Preußen erst 1927 
(vgl. Hamann 1993, S. 218). Das lag auch daran, dass die Akteurinnen und 
Akteure auf der Reichsschulkonferenz 1920 keine fraglose Einigkeit bei der Ein-
führung einer auch weiterreichenden Schulpflicht erzielen konnten. Die Reform-
pädagogik stand der Schule als Pflichtveranstaltung des Staates meistens kri-
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tisch gegenüber, auch als Reaktion auf den gerade erst zu Ende gegangenen 
Weltkrieg. Charakteristisch ist ein Satz Kerschensteiners für diese Sicht: „Das 
Leben ist hart und unerbittlich, die Schule soll gütig und nachsichtig sein“ (zitiert 
nach Baumgartner u. a. 2017). So kam es erst 1938 mit einem „Reichsschul-
pflichtgesetz“ zu einer verbindlichen Realisierung. Das ist leicht nachvollziehbar, 
ging es dem nationalsozialistischen Staat doch um eine starke Rechtsgrund-
lage für die Ansprüche des Staates gegenüber dem Individuum. Das mag einer 
der Gründe dafür sein, warum in der Nachkriegszeit die Bereitschaft geringer 
war, die Ansprüche der Gesellschaft durch den Staat gegenüber dem Individu-
um durchzusetzen, besonders in der Folge der sogenannten Studentenbewe-
gung. Das galt umso mehr für die „Verhaltenspflichten“ für die Schülerinnen und 
Schüler, die in zahlreichen Schulpflichtgesetzen der Länder enthalten waren und 
in den 1980er Jahren getilgt worden sind. Sie bestanden darin, die Pflicht zu ko-
difizieren, „sich der Schulordnung zu fügen“ und damit die Ansprüche des Staa-
tes gegenüber den lernenden Individuen auf die unterste exekutive Ebene, die 
der einzelnen Schulen, zu verlagern. Dort wurden sie nicht selten komplett ge-
tilgt, so dass dem Lehrpersonal Rechtsgrundlagen entzogen wurden (bezie-
hungsweise das Lehrpersonal entzog sich die Rechtsgrundlagen selbst im 
Rahmen der makropolitischen Stimmung), mit denen sie in der Lage gewesen 
wären, gesellschaftliche Ansprüche durchzusetzen.

Die erneute Zuwendung zur Reformpädagogik und deren Vorläufern, beginnend 
in den 1970er Jahren, war einer der Trigger für eine Wiederbelebung der Orien-
tierung der Schulpädagogik am Individuum. Das setzte bereits ein mit der Re-
vitalisation der Pädagogik Maria Montessoris und deren Vorstellung von Kind-
gemäßheit. Ellen Key, beeinflusst von der Nietzsche’schen Vorstellung von einer 
Höherzüchtung des Menschen, propagierte sogar das 20. Jahrhundert als ein 
„Jahrhundert des Kindes“ (vgl. gleichnamiges Buch von Key 2000). Für politisch 
links orientierte pädagogische Ansätze spielten auch die russischen Pädagogen 
der Sowjetunion eine besondere Rolle, wobei hier allerdings der Funktionalismus 
einer Erziehung der nachwachsenden Generation zum Aufbau sozialistischer 
Gesellschaften die Orientierung zunehmend von Kinde weg in Richtung auf einen 
Erziehungsstaat verschob.

Bei den in den 1960er und insbesondere 1970er Jahren artikulierten Forderun-
gen nach einer Expansion des Bildungswesens im Interesse der oft benachtei-
ligten Individuen spielte immer wieder ein Bezug auf das erwähnte Buch von 
Georg Picht eine wichtige Rolle, das eigentlich eine Artikelserie war und mit dem 
Titel „Die deutsche Bildungskatastrophe“ an die Politik mit der Aufforderung 
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adressiert war, sich intensiver dem Bildungswesen zu widmen. Die Argumentation 
war aber gerade noch nicht auf die Individuen und ihre Rechte bezogen, son-
dern auf die Ansprüche der Gesellschaft: 

„Bildungsnotstand heißt wirtschaftlicher Notstand. Der bisherige wirtschaftliche 
Aufschwung wird ein rasches Ende nehmen, wenn uns die qualifizierten Nach-
wuchskräfte fehlen, ohne die im technischen Zeitalter kein Produktionssystem 
etwas leisten kann. Wenn das Bildungswesen versagt, ist die gesamte Gesell-
schaft in ihrem Bestand bedroht“ (Picht 1964, S. 17).

Trotzdem wurde der Text aber unablässig als Beleg für eine darin angeblich ent-
haltene Forderung nach mehr Bildungsgerechtigkeit verwendet, weil zwei poli-
tische Interessen durch ihn symbolisch koinzidierten. Insofern eine „Hebung der 
Bildungsreserven“ aus ökonomischen Gründen gefordert wurde, passte das 
Wirtschaftsargument trefflich zu dem anderen politischen Ziel, allerdings der 
eher entgegengesetzten wirtschaftsnahen politischen Orientierung, eine größe-
re Bildungsbeteiligung für die bisher unterprivilegierten Schichten zu realisieren. 
Dieses Argument ist in der Folgezeit besonders in einer eher wirtschaftsfeindli-
chen Atmosphäre als Folge des studentischen Protestes zunehmend in den 
Vordergrund gerückt. Das hat den AKTIONSRATBILDUNG unter anderem dazu 
veranlasst, in seinem Gutachten „Bildungsgerechtigkeit“ (vgl. vbw 2007) an die 
Notwendigkeit zu erinnern und entsprechende Empfehlungen dafür zu formulie-
ren, diesem Mangel durch Bildungsmaßnahmen entgegenzuwirken. In diesem 
Gutachten wird kein Zweifel daran gelassen, dass die individuellen Interessen an 
einem sozialen Aufstieg und die gesellschaftlichen an einer produktiven Wirt-
schaft nicht gegeneinander ausgespielt werden können.

Genau das ist aber der Fall, wenn lernende Individuen aufgrund des Umgangs 
mit ihnen den Eindruck bekommen, selbst keinen Beitrag zu ihrer und der Zu-
kunft der Gesellschaft leisten zu müssen, sowie umgekehrt die bloße Instrumen-
talisierung der Erziehung und Bildung des Individuums in totalitären Systemen 
zu deren Erhalt die Gerechtigkeitsansprüche des Individuums dementiert. Der 
Absicherung der individuellen Ansprüche gegenüber der Gesellschaft hat sich 
der AKTIONSRATBILDUNG bereits in seinem Gutachten „Bildung und beruf
liches Souveränität“ (vgl. vbw 2023) gewidmet und hat diese in den anderen 
Gutachten immer wieder thematisiert. Im vorliegenden Gutachten ruht der Fokus 
nun besonders auf den Erwartungen, die die Gesellschaft gegenüber den indi-
viduellen Akteurinnen und Akteuren im Bildungssystem hegen muss.
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1.2	� Leistungstrends: Befunde, Ursachen und  
ökonomische Konsequenzen

1.2.1	� Ergebnisse von Leistungsvergleichsstudien im Zeitverlauf  
seit 2000

Mehrere Testzyklen messen die schulischen Leistungen deutscher Schülerin-
nen und Schüler in einer Weise, die repräsentativ für die jeweilige Schülerschaft 
und über die Zeit vergleichbar ist. Die nach 2000 zunächst ansteigenden und 
seit etwa 2012 abfallenden Trends in den PISA-Leistungen wurden bereits in 
Abbildung 1 gezeigt. 

Auch im IGLU-Test (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung)1, der seit 
dem Jahr 2001 die Leseleistungen von Viertklässlerinnen und Viertklässlern 
misst, zeigt sich ein ähnliches Bild (siehe Abbildung 2). Nachdem die Leistungen 
zwischen 2001 und 2006 gestiegen waren, setzte der Rückgang hier bereits 
zwischen 2006 und 2011 ein. Konsistent mit dem Vorrücken dieser Grundschul-
jahrgänge in die weiterführenden Schulen ist dann zeitversetzt einige Jahre spä-
ter der Leistungsrückgang der in PISA getesteten 15-Jährigen zu beobachten. 
Auch in der Grundschule ist der Rückgang in jüngster Zeit besonders stark aus-
geprägt: Allein zwischen 2016 und 2021 ist gegen Ende der Grundschule ein 
Rückgang in den Leseleistungen zu verzeichnen, der in etwa dem entspricht, was 
Kinder üblicherweise in einem halben Schuljahr lernen (vgl. McElvany u. a. 2023). 
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Abbildung 2:	� Verlauf der Leseleistungen in den IGLU-Tests in Deutschland (eigene Darstellung  
in Anlehnung an McElvany u. a. 2023)

1	 International firmiert der IGLU-Test unter dem Namen PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study).
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Ähnliche Rückgänge zeigen sich auch im nationalen Bildungsmonitoring des 
Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB-Bildungstrends), die in 
ähnlicher Weise allerdings nur für 2022 im Vergleich zu 2015 für Deutsch in der 
neunten Klasse und für 2021 im Vergleich zu 2016 und 2011 für Deutsch und 
Mathematik in der vierten Klasse vorliegen.2 

Wenngleich die Rückgänge jeweils am aktuellen Rand Ausmaße aufweisen, die 
zuvor noch nie dagewesen sind, ist ein negativer Trend in den Bildungsleistun-
gen schon seit längerem zu beobachten. Wößmann (2024) fasst die Trends in 
allen über die Zeit vergleichbaren deutschen Leistungstests – PISA, TIMSS3, 
IGLU und IQB – bis vor der Covid-19-Pandemie (bis einschließlich 2019) zusam-
men.4 Dabei ergibt sich das Bild des Mundes eines „traurigen Smileys“ (siehe 
Abbildung 3): Nach dem PISA-Schock waren die Leistungen zunächst bis etwa 
2010/2011 systematisch angestiegen. Der Anstieg entspricht im Durchschnitt 
grob 70 bis 90 Prozent dessen, was Kinder üblicherweise in einem Schuljahr 
lernen. Danach drehte sich dieser Trend um: Bis 2019 waren etwa 60 Prozent 
des vorherigen Anstiegs wieder verlorengegangen. Dieser sich schon vor Corona 
abzeichnende Abwärtstrend zeigt sich in unterschiedlicher Ausprägung in allen 
verfügbaren Tests. 

2	 Die letzten verfügbaren Ergebnisse für Mathematik und Naturwissenschaften in der neunten Klasse liegen 

für 2018 vor. Der erste Test für Deutsch in der neunten Klasse wurde 2009 durchgeführt; da dort aber keine 

Förderschulen einbezogen wurden, sind Trends nur für Schülerinnen und Schüler ohne sonderpädagogischen 

Förderbedarf ausweisbar; diese zeigen auch zwischen 2009 und 2015 einen Rückgang in Lesen und Zuhören 

(vgl. Stanat u. a. 2023). Im ebenfalls getesteten Fach Englisch zeigt sich hingegen ein positiver Trend.
3	 Trends in International Mathematics and Science Study.
4	 Vgl. DIE ZEIT. Wochenzeitung für Politik, Wirtschaft, Wissen und Kultur (2021): Ausgabe 41, S. 39.
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Abbildung 3:	� Verlauf der Testleistungen in Deutschland bis zur Covid-19-Pandemie: das traurige 
Smiley (vgl. Wößmann 2024)

		�  Anmerkung: Beste quadratische Anpassungslinie an den Verlauf der Leistungen in allen Tests, 

die repräsentative Stichproben von Schüler/-innen in Deutschland (Nationalität spielt keine 

Rolle) in Mathematik, Naturwissenschaften oder Deutsch in einer jeweils über die Zeit ver-

gleichbaren Metrik testen. Basierend auf 43 nationalen Testungen in elf fachspezifischen Tests 

aus den fünf Testzyklen PISA, TIMSS, IGLU, IQB-Bildungstrend im Primarbereich und IQB-

Bildungstrend in der Sekundarstufe I. Fachspezifische Tests jeweils standardisiert auf Mittel-

wert und Standardabweichung von 100 Punkten im Jahr 2015. 

Für die einzelnen Bundesländer liegen leider keine vergleichbar langen Testrei-
hen vor. Von 2000 bis 2006 wurden die PISA-Tests repräsentativ für die einzel-
nen Bundesländer erhoben und berichtet. Es zeigte sich, dass der insgesamt 
positive Trend vor allem durch die ursprünglich relativ schlecht abschneidenden 
Bundesländer zustande gekommen ist: Die ursprünglichen Schlusslichter hatten 
in den sechs Jahren etwa die Hälfte ihres Rückstands aufgeholt (vgl. Wößmann 
2015). Danach wurde der PISA-Bundesländervergleich nicht weitergeführt. Die 
IQB-Bildungstrends ermöglichen je nach Fach und Jahrgangsstufe prinzipiell 
Vergleiche seit 2009, 2011 oder 2012. Dabei zeigen sich für die einzelnen Bun-
desländer nahezu durchgängig signifikant negative Veränderungen. Ein Bun-
desland, das sich zumindest in einigen Bereichen gegen den Negativtrend ge-
stemmt hat, ist Hamburg. 

1.2.2	 Mögliche Ursachenkomplexe für Verschlechterungen

Als mögliche Ursachenkomplexe für den Rückgang in den Schülerleistungen sind 
unter anderem Veränderungen im sozioökonomischen Hintergrund, in den Bil-
dungsausgaben, im allgemeinen Fokus auf die Vermittlung von Basiskompe-
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tenzen, in der Unterrichtsqualität und in Anreizwirkungen vom Arbeitsmarkt dis-
kutiert worden. 

Mehrere Untersuchungen befassen sich mit Veränderungen in der Zusammen-
setzung der Schülerschaft. Aspekte des sozioökonomischen Hintergrundes wie 
der Hintergrund der Eltern in Bezug auf Bildung, Beruf und Migration weisen 
einen engen Zusammenhang mit den schulischen Leistungen der Kinder auf. 
Insoweit sich diese Aspekte über die Zeit verändert haben, könnten sie prinzipi-
ell zu Veränderungen in den durchschnittlichen Schülerleistungen beitragen. Es 
zeigt sich aber, dass die deutlichen Leistungsrückgänge allenfalls zu einem Teil 
auf Veränderungen in der Zusammensetzung der Schülerschaft zurückgeführt 
werden können. 

Beispielsweise sind die in IGLU gemessenen Lesekompetenzen von Viertkläss-
lerinnen und Viertklässlern seit 2001 bis 2021 um 15 Punkte zurückgegangen, 
seit 2006 sogar um 23 Punkte (siehe Abbildung 3). Diese langfristigen Rückgän-
ge lassen sich insgesamt nicht durch Veränderungen in der Zusammensetzung 
der Schülerschaft in Bezug auf Bildungsabschluss, Migrations- und beruflichem 
Hintergrund der Eltern und Buchbesitz – die selbst einen engen Zusammenhang 
mit den Schülerleistungen aufweisen – erklären (vgl. McElvany u. a. 2023, S. 123–
125). Wird nur der Rückgang der letzten fünf Jahre betrachtet, der mit 13 Punk-
ten am stärksten ausfällt, so lässt sich knapp ein Viertel dieses Rückgangs auf 
Veränderungen in der Zusammensetzung der Schülerschaft zurückführen. 

Im IQB-Bildungstrend der Viertklässlerinnen und Viertklässler lässt sich rund ein 
Drittel des Rückgangs der Mathematikleistungen sowohl zwischen 2011 und 
2021 als auch zwischen 2016 und 2021 auf Veränderungen in der Zusammen-
setzung der Schülerschaft in Bezug auf den beruflichen Hintergrund der Eltern, 
Buchbesitz, Migrationshintergrund und Familiensprache zurückführen (vgl. Stanat 
u. a. 2022, S. 108–113). In den verschiedenen Kompetenzbereichen im Fach 
Deutsch sind es zwischen 22 Prozent und 41 Prozent des Rückgangs seit 2016 
und zwischen 41 Prozent und 48 Prozent des Rückgangs seit 2011. Im IQB-Bil-
dungstrend der Neuntklässlerinnen und Neuntklässler lassen sich zwischen 
25 Prozent und 36 Prozent des Rückgangs in den drei Kompetenzbereichen im 
Fach Deutsch zwischen 2015 und 2022 auf Veränderungen in der entsprechen-
den Zusammensetzung der Schülerschaft zurückführen (vgl. Stanat u. a. 2023, 
S. 197–204).5 

5	 Für den PISA-Test liegen entsprechende Untersuchungen nicht in vergleichbarer Weise vor.
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Insofern scheint zwischen einem Viertel und der Hälfte der Rückgänge in den 
Schülerleistungen der letzten fünf bis zehn Jahre mit Veränderungen in der so-
zioökonomischen Zusammensetzung der Schülerschaft zusammenzuhängen. 
Ein großer Teil der Rückgänge lässt sich so nicht erklären. Gerade die längerfris-
tigen Trends hängen nicht systematisch mit Veränderungen in der Zusammen-
setzung der Schülerschaft zusammen. 

Es ist auch nicht so, dass über die Zeit an den Bildungsausgaben gespart wor-
den wäre. Ganz im Gegenteil: Die schulischen Ausgaben je Schülerin und Schü-
ler sind zwischen 2010 und 2022 kontinuierlich um insgesamt 58,3 Prozent ge-
stiegen (vgl. Statistisches Bundesamt 2024b). Auch inflationsbereinigt ist noch ein 
Anstieg um ein Drittel zu verzeichnen. Insofern lassen sich die Rückgänge in den 
Schülerleistungen nicht auf entsprechende Veränderungen in den Bildungsaus-
gaben zurückführen. 

Ein möglicher Erklärungsfaktor für den Verlauf der Schülerleistungen seit dem 
PISA-Schock besteht darin, dass in Politik, Gesellschaft und Bildungssystem 
zunächst ein klarer Fokus auf die Vermittlung von Basiskompetenzen gelegt 
wurde, der nach rund einem Jahrzehnt aber deutlich verlorengegangen ist. In 
den frühen 2000er Jahren nach dem PISA-Schock hatten die meisten Reformen 
im Schulsystem eine klare Ausrichtung auf die verbesserte Vermittlung der Ba-
siskompetenzen. Ein Beispiel dafür ist die Einführung zentraler Abschlussprü-
fungen, die in den meisten Bundesländern, die diese zuvor nicht hatten, erfolgt 
ist. Es ist belegt worden, dass diese Reformen zu dem Anstieg in den PISA-
Leistungen beigetragen haben (vgl. Lüdemann 2011). 

Dieser klare Fokus auf die Basiskompetenzen ist in der Folge wieder verloren-
gegangen. Symptomatisch für einen fehlenden Wunsch nach klarer Transpa-
renz der Leistungsentwicklung ist die Abschaffung des PISA-Bundesländerver-
gleichs ab 2009. Die Einführung der Tests der IQB-Ländervergleiche hat die 
langfristige Vergleichbarkeit hingegen unterbrochen. Durch die Abkoppelung von 
der allgemein bekannten PISA-Studie haben die Ländervergleiche auch ten-
denziell weniger Sichtbarkeit und erhalten weniger öffentliche Aufmerksamkeit 
außerhalb des Fachpublikums. Darüber hinaus finden die Tests im selben Fach 
und in derselben Klassenstufe nur in langen Abständen von fünf oder sechs 
Jahren statt, was eine kontinuierliche Beobachtung der Leistungsentwicklung 
mit entsprechender Ursachenanalyse noch weniger ermöglicht als der Dreijahres-
zyklus der PISA-Studie. So wurde der seit Beginn der 2010er Jahre zu beobach-
tende Abwärtstrend in Politik und Gesellschaft lange Zeit zumeist kleingeredet 
und vielfach ignoriert. 
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Auch die zentralen Bildungsreformen seit den 2010er Jahren hatten ihren Fokus 
nicht mehr auf den Basiskompetenzen. Zahlreiche weitere, durchaus wichtige 
Themen wie Inklusion, drahtlose Internetverbindungen in den Schulen, Ganz-
tagsbetreuung oder Schultoiletten sind in den Vordergrund gerückt, wodurch 
dem Thema der Basiskompetenzen weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 
Hamburg stellt in diesem Zusammenhang eine gewisse Ausnahme dar, da dort 
politisch explizit weiterhin ein klarer Fokus auf die Vermittlung von Basiskompe-
tenzen gelegt wurde, auch unter Hintanstellung anderer Themen. Beispiele da-
für sind die kontinuierliche Messung der schulischen Leistungen, die Einführung 
von Sprachstandstests ab dem Alter von viereinhalb Jahren, verbindliche vor-
schulische Sprachförderung, Fokussierung auf die Vermittlung der basalen Kom-
petenzen wie Lesen und Schreiben im Unterricht und die gezielte Förderung von 
Schulen und Kindern in herausfordernden Lagen. Insofern kommt die Tatsache, 
dass sich die Leistungen in Hamburg gegen den sonstigen Negativtrend entwi-
ckelt haben, nicht von ungefähr. 

Auch im Bereich der Entwicklung der Unterrichtsqualität sind Defizite zu ver-
zeichnen (vgl. Kapitel 4). Die Unterrichts- und Schulentwicklung wurde seit den 
2010er Jahren nicht mehr so systematisch vorangetrieben wie in den Jahren 
nach dem PISA-Schock. Darüber hinaus hat sich die Qualität des Unterrichts 
nicht ausreichend an die Verschiebungen der Ausgangslagen in den jeweiligen 
Schulformen angepasst, um eine differenzierende Förderung entsprechend den 
heterogenen Lernausgangslagen zu ermöglichen. 

Insgesamt dürfte ein Grund für den kontinuierlichen Leistungsabfall also im ab-
handengekommenen Fokus in der Schulpolitik liegen. Dies gilt sowohl für die 
fehlende Verbindlichkeit bei der Sicherstellung, dass alle Kinder ein Mindest
niveau an Basiskompetenzen erlernen, als auch für die differenzierende Förde-
rung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler. Ein Aspekt davon besteht auch 
darin, dass keine jährliche Transparenz darüber besteht, welche Lernleistungen 
in den einzelnen Bundesländern und Schulen erreicht werden. 

Schließlich hat auch der demografische Wandel am Arbeitsmarkt möglicherwei-
se eine Verringerung der Anreizwirkungen für hohe schulische Leistungen zur 
Folge. Ein entscheidender langfristiger demografischer Trend besteht im Rück-
gang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (vgl. vbw 2023). Die geburtenstar-
ken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer scheiden aus dem Erwerbsleben 
aus, während die in den Arbeitsmarkt eintretenden Jahrgänge wesentlich klei-
ner sind. Die Geburtenzahl ist seit dem Höchstwert, der im Jahr 1964 erreicht 
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wurde, deutlich gesunken; seit langem liegt die Anzahl der Kinder je Frau bei 
rund 1,6, was langfristig einen deutlichen Bevölkerungsrückgang impliziert. 

Der seit Jahren zu beobachtende Rückgang der Erwerbsbevölkerung wird sich 
in den kommenden Jahren noch verstärken. Laut den BIBB-IAB-Qualifikations- 
und Berufsprojektionen ist damit zu rechnen, dass die Erwerbsbevölkerung 
(gemessen als Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 74 Jahren) trotz angenom-
mener Nettozuwanderung bis 2040 um knapp sieben Prozent sinken wird, von 
derzeit 63 Millionen auf dann 58,9 Millionen (vgl. Maier u. a. 2022). Aufgrund der 
Alterung der Bevölkerung fällt dieser Rückgang in der Erwerbsbevölkerung (in 
absoluten Zahlen) mehr als doppelt so groß aus wie der prognostizierte Bevöl-
kerungsrückgang insgesamt. 

Der deutliche Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter führt ten-
denziell dazu, dass es Unternehmen zunehmend schwerfällt, ihren Bedarf an 
Arbeitskräften zu decken. Umgekehrt sehen sich Jugendliche einem deutlich 
umfangreicheren Angebot an unbesetzten Arbeitsplätzen gegenüber als in der 
Vergangenheit. Insofern dürften Jugendliche aufgrund der demografischen Ent-
wicklung in Zukunft auch bei schlechteren Bildungsleistungen höhere Berufs-
ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen haben. Dies verringert die vom Arbeits-
markt ausgehenden Anreize, hohe Bildungsleistungen zu erzielen. 

1.2.3	 Ökonomische Kosten des Rückgangs der Basiskompetenzen 

Ein geringeres Niveau an Basiskompetenzen bedeutet, dass gesellschaftliche 
Partizipationsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Dies beeinträchtigt auch die 
Grundlagen des demokratischen Zusammenlebens. Gesamtgesellschaftlich ist 
ein Rückgang der Basiskompetenzen darüber hinaus mit hohen ökonomischen 
Kosten verbunden. 

Bildung gilt seit langem als wichtiger Faktor für wirtschaftlichen Wohlstand (vgl. 
z. B. Aghion/Howitt 2009; Hanushek/Wößmann 2015). Zum einen erhöht Bil-
dung als Produktionsfaktor die Produktivität der Erwerbsbevölkerung und damit 
die gesamtwirtschaftliche Produktion. Zum anderen steigert Bildung die Innova-
tionsfähigkeit der Wirtschaft; durch die Entwicklung neuer Technologien, Pro-
dukte und Prozesse erhöht sich das volkswirtschaftliche Wachstum. Auch er-
leichtert Bildung die Verbreitung und Anwendung neuer Produktionstechnologien. 
Auf diese Weisen trägt eine bessere Bildung zu höherem volkswirtschaftlichem 
Wachstum bei. 
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Empirisch zeigt sich die Rolle von Bildung für gesamtwirtschaftliches Wachstum 
insbesondere, wenn sie durch das Niveau der Basiskompetenzen der Bevölke-
rung gemessen wird. So konnte anhand der Daten zurückliegender Schülerleis-
tungstests in Mathematik und Naturwissenschaften seit den 1960er Jahren ge-
zeigt werden, dass die Basiskompetenzen der Menschen, die aufsummiert als 
„Wissenskapital“ der Nationen bezeichnet werden können, einschneidende 
Faktoren für das langfristige Wachstum von Volkswirtschaften sind (vgl. Hanu
shek/Wößmann 2015). Wie in Abbildung 4 dargestellt, weisen Länder, deren 
Bevölkerung höhere Bildungsleistungen erreichen, systematisch höhere lang-
fristige Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf auf.6
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Abbildung 4:	� Basiskompetenzen und Wirtschaftswachstum (eigene Darstellung in Anlehnung an 
Hanushek/Wößmann 2016) 

		�  Anmerkung: Wirtschaftswachstum: durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Brutto-

inlandsprodukts pro Kopf in Prozent, 1960 bis 2000. Bildungsleistungen: Leistungen in allen 

internationalen Mathematik- und Naturwissenschaftstests zwischen 1964 und 2003 in expo-

nentiellen PISA-Punkten. Zusammenhang nach Herausrechnung des Effektes des Ausgangs-

niveaus des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf. Jeder Punkt steht für ein Land. 

Der Zusammenhang ist sehr eng: Es gibt keine Länder mit hohen Bildungs-
leistungen, die nicht schnell gewachsen sind, und umgekehrt ist kein Land mit 
niedrigen Bildungsleistungen schnell gewachsen. Unterschiede in den Bildungs-
leistungen der Bevölkerung können über drei Viertel der internationalen Unter-

6	 Heller-Sahlgren und Jordahl (2024) zeigen, dass der Zusammenhang auch in einer aktualisierten Betrach-

tung robust ist.
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schiede im langfristigen Wirtschaftswachstum erklären. Umfangreiche weitere 
Untersuchungen legen nahe, dass es sich bei diesem Zusammenhang weitge-
hend um einen kausalen Effekt besserer Bildung handelt (vgl. Hanushek/Wöß-
mann 2015): Bessere Bildungsleistungen der Bevölkerung führen langfristig 
zu höheren wirtschaftlichen Wachstumsraten. Die Größe des Effektes ist be-
trächtlich: Eine Verbesserung der Bildungsleistungen um 25 PISA-Punkte geht 
langfristig mit einem um rund einen halben Prozentpunkt höheren jährlichen 
Wirtschaftswachstum einher. Im Gegensatz zu den Bildungsleistungen tragen 
Unterschiede in der Bildungsdauer nicht systematisch zur Erklärung der Wachs-
tumsunterschiede bei. 

Die großen Wachstumseffekte der Bildungsleistungen bedeuten im Umkehr-
schluss, dass Rückgänge in den Basiskompetenzen der Schülerschaft langfris-
tig hohe volkswirtschaftliche Kosten mit sich bringen. Anhand des beschriebe-
nen Zusammenhangs zwischen Basiskompetenzen und Wirtschaftswachstum 
lassen sich die zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen von Verände-
rungen in den Bildungsleistungen quantifizieren. Dazu werden Projektionen über 
die zukünftigen Wachstumspfade der deutschen Volkswirtschaft mit den bishe-
rigen und den gesunkenen Basiskompetenzen berechnet. Die Projektionen 
berücksichtigen dabei auch die Dynamik der Anpassungen: Es braucht Zeit, bis 
die aktuellen Schülerinnen und Schüler in den Arbeitsmarkt eintreten und sich 
die Wirtschaft daran anpasst, dass die geringer qualifizierten Arbeitskräfte einen 
spürbaren Anteil der gesamten Beschäftigung ausmachen. Diese Dynamik im-
pliziert wiederum, dass es einige Zeit dauert, bis die wirtschaftlichen Folgen 
spürbar werden.

Die Perspektive der Berechnungen ist sehr langfristig bis zum Ende des Jahr-
hunderts, was in etwa der Lebenserwartung eines heute geborenen Kindes ent-
spricht. Die Schätzungen werden in Gegenwartswerten berechnet, die das heu-
tige monetäre Äquivalent der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung für den 
Rest des Jahrhunderts darstellen. In der nahen Zukunft realisierte Beträge wer-
den stärker gewichtet als später realisierte Beträge, wobei ein Diskontfaktor von 
drei Prozent verwendet wird. 

Es zeigt sich, dass ein dauerhafter Rückgang um 25 PISA-Punkte, wie er zuletzt 
in Mathematik zu beobachten war, langfristig sehr hohe volkswirtschaftliche 
Kosten nach sich zieht. Für Deutschland ergibt sich aus solch einem Rückgang 
langfristig eine entgangene Wirtschaftsleistung von rund 14 Billionen Euro (vgl. 
Hanushek/Wößmann 2020). Das entspricht mehr als dem Dreifachen des jährli-
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chen Bruttoinlandsprodukts beziehungsweise einem durchschnittlichen Verlust 
an abdiskontiertem Bruttoinlandsprodukt über den gesamten Zeitraum von gut 
sieben Prozent. Zum Ende des Jahrhunderts ist das Bruttoinlandsprodukt 30 Pro-
zent niedriger als im Status quo, und die langfristige Wachstumsrate der Volks-
wirtschaft ist um einen halben Prozentpunkt niedriger. Sobald die niedriger qua-
lifizierten Jahrgänge einen erheblichen Teil der Erwerbsbevölkerung ausmachen, 
fallen die Rückgänge der Bildungsleistungen gesamtwirtschaftlich also sehr 
stark ins Gewicht. 

1.3	� Verlorene Verbindlichkeit:  
psychische Konsequenzen für die Lernenden

Die Erörterung der Begriffe „Pflicht“ und „Bildungspflicht“ (vgl. Kapitel 1.1, S. 20) 
hat verdeutlicht, dass im gesellschaftlichen Diskurs die Vorstellung verblasst ist, 
nach der ein erfolgreiches Bildungssystem wechselseitige Verbindlichkeit zwi-
schen Staat und Individuum voraussetzt: Der Staat hat gegenüber dem Individu-
um eine Fürsorge- und Angebotspflicht, hat also für ein qualitätsvolles Bildungs-
system Sorge zu tragen und darüber hinausgehend Maßnahmen zu ergreifen, 
um Benachteiligungen zu kompensieren, die Individuen aufgrund ihrer Lernvor-
aussetzungen und Lebensumstände mitbringen können. Umgekehrt haben aber 
auch das Individuum (z. B. die Schülerin beziehungsweise der Schüler) oder die 
für es Verantwortlichen (z. B. die Eltern) die Pflicht, die bereitgestellten Chancen 
engagiert und selbsttätig zu nutzen. Dies bedeutet, das Individuum muss die 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass es die Anforderungen des Bildungsan-
gebots meistern und später die eigene Arbeitskraft dem Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung stellen kann. Dazu gehören z. B. die Bereitschaft, Anstrengung in Lernen 
zu investieren, regelmäßig in der Schule beziehungsweise am Arbeitsplatz an-
wesend zu sein oder die im Unterricht oder Arbeitskontext gesprochene Sprache 
zu lernen. 

Es muss deshalb aus psychologischer Perspektive analysiert werden, was die 
Gründe dafür sind, dass heute im gesellschaftlichen Diskurs der Fokus stärker 
auf die Pflichten des Staates als auf die Pflichten des Individuums gerichtet ist. 
Dabei sind drei Thesen zu diskutieren: Die erste These lautet, dass gesunkene 
Leistungsanforderungen im Bildungssystem und die erhöhte Durchlässigkeit des 
Bildungssystems sowie seine föderale Struktur dazu beitragen, dass Verbind-
lichkeiten für das lernende Individuum gesunken sind – mit ambivalenten Folgen 
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für seine psychologische Situation. Die zweite These besagt, dass eine veränder-
te gesellschaftliche Werteorientierung ihren Ausdruck in einer stärkeren Betonung 
individueller Rechte und Bedürfnisse und einer abnehmenden Bedeutung von 
an bestimmte Rollen gebundenen Erwartungen oder Pflichten des Individuums 
findet. Und schließlich wird in einer dritten These argumentiert, dass Erziehungs-
praktiken immer stärker darauf abzielen, das Individuum zu befähigen, seine 
eigenen Bedürfnisse und Rechte zu erkennen und ihnen zu folgen – bei gleich-
zeitig abnehmender Bedeutung von Erziehungszielen, die auf die Wahrnehmung 
von Pflichten gerichtet sind. Zu jeder These werden Möglichkeiten der Stärkung 
von Verbindlichkeit im Bildungssystem vorgestellt. 

1.3.1	 Mangelnde Verbindlichkeit im Bildungssystem

Wie im Kapitel 1.2 dargestellt, haben Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auf-
grund der demografischen Entwicklung zunehmend Schwierigkeiten, ihren Be-
darf an Arbeitskräften zu decken. Dies verringert die vom Arbeitsmarkt ausge-
henden Anreize, hohe Bildungsleistungen zu erzielen.

Verringerte vom Arbeitsmarkt ausgehende Anreize, hohe Bildungsleistun-
gen zu erbringen. Eine Möglichkeit, der Mangelsituation auf dem Arbeitsmarkt 
zu begegnen, besteht darin, die Anforderungen zu reduzieren, die Menschen für 
eine erfolgreiche Platzierung auf dem Arbeitsmarkt erfüllen müssen. Zwei Indi-
katoren dafür, dass es einen Trend zu verringerten Leistungsanforderungen im 
Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt gibt, sollen im Folgenden genannt 
werden: Hochschulzugangsberechtigungen und Abiturnoten.

Der Anteil der Menschen mit einer Hochschulzugangsberechtigung hat sich in 
Deutschland über die vergangenen Dekaden hinweg drastisch erhöht. Während 
beispielsweise im Jahr 1975 nur 20,4 Prozent der altersspezifischen Bevölke-
rung eine allgemeine oder Fachhochschulreife besaßen, waren es 2021 bereits 
48,4 Prozent (vgl. Statistisches Bundesamt 2023, S. 113). Die Zunahme in den 
1950er bis 1970er Jahren ist vor allem auf die damalige starke Bildungsexpan-
sion zurückzuführen. Damit können aber nicht die Erhöhungen in den Quoten 
erklärt werden, die sich in den vergangenen beiden Dekaden seit dem PISA-
Schock 2000 weiterhin gezeigt haben: Im Jahr 2000 lag die Studienberechtig-
tenquote mit 37,2 Prozent (vgl. DZHW 2023) noch mehr als zehn Prozent niedri-
ger als heute. 
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Eine Betrachtung der Ergebnisse der PISA-Studien im zeitlichen Verlauf ver-
deutlicht, dass die Erhöhung der Quoten nicht damit erklärt werden kann, dass 
sich der Anteil der Schülerinnen und Schüler auf höheren Kompetenzstufen er-
höht hätte. Plausibler ist eine Erklärung über eine „Noteninflation“ in der Sekun-
darschule. Vergleicht man die mittleren Abiturnoten in Deutschland im zeitlichen 
Verlauf, so ist ein Trend dahingehend zu beobachten, dass sie sich stetig ver-
bessert haben – wobei dies nicht einer tatsächlichen Zunahme in den Kompe-
tenzen entspricht, wie die IQB-Bildungstrends und PISA-Studien zeigen. Ab-
bildung 5 zeigt für die verschiedenen Bundesländer und für Deutschland die 
mittleren Abiturnoten in einem Vergleich über die vergangenen zehn Jahre (eigene 
Berechnung auf der Grundlage der von der KMK (2023) bereitgestellten Statisti-
ken). Hierbei wird für alle Bundesländer und für Deutschland eine stete Noten-
verbesserung sichtbar. 

Zusammengenommen sprechen diese Befunde dafür, dass es über die vergan-
genen Jahre eine kontinuierliche Verbesserung von Abiturnoten und Erhöhung 
der Quoten von Menschen gegeben hat, die die Schule mit einer Hochschul-
zugangsberechtigung verlassen. Da es keinen entsprechenden Kompetenzzu-
wachs gegeben hat, sind diese Veränderungen damit zu erklären, dass die 
Anforderungen reduziert worden sind und vergleichbar gute Leistungen mit 
besseren Bewertungen honoriert worden sind. Dies bedeutet, dass sich über 
den beobachteten Zeitraum die Anforderungen/Pflichten abgeschwächt haben, 
denen das Individuum als lernende Person entsprechen muss. Wie in Kapitel 1.3 
näher ausgeführt wird, sind in der Folge möglicherweise die Bildungsaspiratio-
nen Betroffener gestiegen und entsprechend an Übergängen optimistische Bil-
dungsentscheidungen begünstigt worden.
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Abbildung 5:	� Mittlere Abiturnoten für 16 Bundesländer und Deutschland in den Jahren 2013  
bis 2023 (eigene Berechnung auf Grundlage der von der KMK [2023] bereitgestellten 
Statistiken)
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Durchlässigkeit und Bildungsföderalismus. Auch die zunehmende Durchläs-
sigkeit des Bildungssystems und der Bildungsföderalismus tragen auf unter-
schiedliche Weise zu geringerer Verbindlichkeit bei. 

		� Durchlässigkeit des Bildungssystems. Mit dem Ziel stärkerer Chancenge-
rechtigkeit sind im Bildungssystem in den 1960er bis 1970er Jahren zuneh-
mend mehr Optionen geschaffen worden, wie Menschen in unterschiedlichen 
Phasen ihrer Bildungsbiografie Weichenstellungen korrigieren und höherwer-
tige Bildungsabschlüsse erwerben können, die zuvor entweder nicht ange-
strebt oder nicht erfolgreich abgeschlossen worden sind. Ein Beispiel ist, 
dass es inzwischen für jede Schulform Übergänge gibt, die Schülerinnen und 
Schüler nutzen können, um den höchsten Bildungsabschluss, die Hochschul-
zugangsberechtigung, zu erlangen. Mit der Schaffung zunehmender Optionen 
sinkt aber psychologisch betrachtet auch die Verbindlichkeit vergangener 
Leistungen und einmal getroffener Bildungsentscheidungen. 

		�  Die Studie von Schuchart und Maaz (2007) untersuchte diesen Sachverhalt in 
einer Zeit, in der in Deutschland noch das dreigliedrige Schulsystem existierte. 
Sie untersuchten die damals vielfältiger werdenden Optionen, am Ende der 
Sekundarstufe I Schulabschlüsse und damit einhergehende Zugangsberech-
tigungen unabhängig von der besuchten Schulart zu erwerben; im Besonde-
ren die Möglichkeit des Erwerbs des mittleren Abschlusses beim Besuch einer 
Hauptschule. Schuchart und Maaz klassifizierten verschiedene Bundeslän-
der nach dem Grad ihrer Offenheit und Restriktivität betreffend den Zugang 
zu über den Hauptschulabschluss hinausgehenden schulischen Weiterquali-
fizierungsoptionen. Auf der Grundlage des PISA-2000-Datensatzes fanden sie, 
dass bei gleichen Leistungen der Schülerin beziehungsweise des Schülers 
Eltern in Ländern, in denen die Möglichkeiten der Weiterqualifizierung vielfältig 
und weniger an bestimmte Leistungsvoraussetzungen gebunden waren (z. B. 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen), häufiger die Möglichkeit nutzten, ihrem 
Kind zu einem höherwertigen als dem Hauptschulabschluss zu verhelfen, als 
in Ländern mit stärker restriktiven Bedingungen (z. B. Baden-Württemberg). 
In Bayern als einem Bundesland mit besonders hohen Leistungsanforderun-
gen und nur wenigen Schulen, die erweitere Abschlussoptionen bieten, fan-
den Schuchart und Maaz eine nochmals um die Hälfte geringer ausgeprägte 
Wahrscheinlichkeit als in Baden-Württemberg, dass Eltern für ihr Kind eine 
Höherqualifizierung anstrebten (S. 657). Schuchart und Maaz zeigen weiter 
auf, dass die eigentlich mit den Entkopplungsoptionen adressierte Gruppe 
der leistungsstarken Hauptschülerinnen und Hauptschüler von ihnen wenig 
Gebrauch macht: Nur etwa die Hälfte der Eltern aus den 25 Prozent der leis-
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tungsstärksten Schülerinnen und Schüler wünschen sich für ihr Kind den mitt-
leren Abschluss (S. 661).

		�  Diese Ergebnisse legen nahe, dass die erweiterte Durchlässigkeit des Bil-
dungssystems zwar optimistische Bildungsentscheidungen begünstigt, dass 
diese aber nicht auf der Grundlage der tatsächlichen Leistungen oder des 
Leistungspotenzials der/des jeweiligen Lernenden getroffen werden. Aktuellere 
Studien verweisen darauf, dass es vielmehr der Bildungsstatus der Eltern ist, 
der die Inanspruchnahme einer Option zur Optimierung der Bildungsbiografie 
eines Kindes vorhersagt: Die Durchlässigkeit des Bildungssystems wird vor 
allem von Menschen genutzt, die einen privilegierten Bildungsstatus haben. 
Buchholz und Schier (2015) untersuchten die Erwachsenenkohorten aus 
dem Nationalen Bildungspanel (NEPS), die zwischen 1944 und 1986 in West-
deutschland geboren worden waren. Sie wollten herausfinden, ob die in den 
1960er bis 1970er Jahren geschaffene Möglichkeit, nach Erwerb eines ersten 
Sekundarschulabschlusses noch einen höherwertigen Sekundarschulab-
schluss zu erwerben, tatsächlich von den Personen genutzt wird, die von die-
ser Erhöhung der Durchlässigkeit des Schulsystems besonders profitieren 
sollten, nämlich Menschen, deren Eltern selbst eine nur geringe schulische 
Bildung genossen hatten. Als positiver Befund zeigte sich, dass mit 27 Pro-
zent der Personen ein sehr großer Anteil von der Möglichkeit Gebrauch ge-
macht hatte, einen Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife zu einem spä-
teren Zeitpunkt mit einem höherwertigen Schulabschluss zu ergänzen. Wurde 
jedoch der Schulabschluss der Eltern der untersuchten Personen berücksich-
tigt, so zeigte sich, dass diese Möglichkeit ganz überwiegend genutzt wurde, 
wenn Personen mit ihrem ersten Sekundarschulabschluss einen geringer-
wertigen Schulabschluss erreicht hatten als ihre Eltern (42 Prozent gegenüber 
24 Prozent, bei denen der erste Abschluss mindestens so hochwertig war wie 
der ihrer Eltern) und von Personen, deren Eltern den höchstmöglichen Schul-
abschluss erreicht hatten (42 Prozent gegenüber 25 Prozent, deren Eltern den 
geringstmöglichen Schulabschluss erreicht hatten). Ähnlich fanden Biewen 
und Tapalaga (2017) in NEPS-Erwachsenenkohorten, dass ein geringer Bil-
dungsstatus der Eltern damit assoziiert war, dass Personen nach Abschluss 
der Sekundarschule eine Berufsausbildung begannen. Sie strebten keinen 
tertiären akademischen Abschluss und nach Abschluss einer Berufsausbil-
dung keinen höherwertigen Abschluss an beziehungsweise studierten an einer 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Die Autoren schlussfolgern, 
dass die Maßnahmen zur Steigerung der Durchlässigkeit des Bildungssys-
tems nicht zur Abmilderung sozialer Selektivität beigetragen haben, sondern 
ganz im Gegenteil die Optionen zur Revision früherer Bildungsentscheidun-
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gen vorzugsweise von denjenigen genutzt werden, deren Eltern einen ver-
gleichsweise hohen Bildungsstatus hatten. 

		�  Zusammengefasst ist festzustellen, dass mit der Durchlässigkeit des Schul-
systems die Verbindlichkeit vergangener Leistungen und einmal getroffener 
Bildungsentscheidungen abnimmt und gleichzeitig der erhoffte Effekt redu-
zierter sozialer Selektivität nicht erreicht wurde. 

		� Abitur als Ländersache. In Deutschland werden die Anforderungen und Be-
wertungsmaßstäbe für das Abitur auf Landesebene geregelt. Im Vergleich zu 
einem Schulsystem mit Zentralabitur wird in diesem föderalen System der 
Vielfalt der Lehrpläne und den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der 
Schülerschaft in den Ländern stärker Rechnung getragen. Auf der anderen 
Seite ist die Vergleichbarkeit der Abschlüsse über Bundesländer hinweg nicht 
gewährleistet. Dadurch sinkt die Kopplung zwischen standardisiert messba-
ren Leistungen und ihrer Bewertung sowie damit verbundenen zukünftigen 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Aus der Sicht des Individuums wird damit die 
Verbindlichkeit der Abiturprüfung abgeschwächt. So kann es irritieren, dass 
Unterschiede in den mittleren Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern, 
die in den IQB-Bildungstrends zwischen den Bundesländern vergleichend 
ermittelt werden (Leistungen), nicht den Schwankungen in der Studienbe-
rechtigtenquote (Chancen auf dem Arbeitsmarkt) zwischen Bundesländern 
korrespondieren: Im IQB-Bildungstrend 2021 (vgl. Stanat u. a. 2022) lagen 
die mittleren Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Bereich Lesen 
in Sachsen und Bayern signifikant oberhalb und in Berlin signifikant unterhalb 
des Bundesdurchschnitts (vgl. Schneider/Wittig 2022, S. 83). Gleichzeitig lag 
die Studienberechtigtenquote im Jahr 2021 in Berlin mit 52,6 Prozent höher als 
im Bundesdurchschnitt (48,4 Prozent), hingegen in Sachsen (43,5 Prozent) 
und Bayern (43,5 Prozent) unterhalb des Bundesdurchschnitts (vgl. Statis-
tisches Bundesamt 2023). 

		�  Zusammenfassend kann höhere Verbindlichkeit geschaffen werden, indem 
die Vergleichbarkeit von Schulabschlüssen über die Bundesländer hinweg 
gestärkt wird (zum Vorschlag eines gemeinsamen Kernabiturs vgl. vbw 2011a). 

		� Übergangsempfehlung am Ende der Grundschule. In Deutschland können 
Eltern durch das Grundgesetz abgesichert als Teil ihres Erziehungsrechts die 
Schulform für ihr Kind wählen. Die Länder haben aber ein Eingriffsrecht, wenn 
sich ein Kind für die von den Eltern gewählte Schulform als nicht geeignet 
erweist (vgl. Baumert u. a. 2010). Interessanterweise greift der Staat nicht ein, 
wenn Eltern ihr Kind auf eine niedrigere Schulform schicken als von der Grund-
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schule empfohlen wurde. Dadurch, dass die Länder von ihrem Eingriffsrecht 
in unterschiedlicher Weise Gebrauch machen, unterscheiden sich die Über-
gangsempfehlungen in ihrer Verbindlichkeit. In Bayern, Brandenburg und Thü-
ringen ist die Empfehlung der Grundschule für die Eltern verbindlich: Wollen 
diese eine andere als die empfohlene Schulform, muss das Kind für einige 
Tage am Probeunterricht in der gewünschten Schule teilnehmen und kann an 
dieser nur dann verbleiben, wenn es eine Prüfung besteht. In Baden-Württem-
berg, Bayern, Berlin, Brandenburg, im Saarland, in Sachsen und Thüringen 
beruht die Übergangsempfehlung auf einem festgelegten Notendurchschnitt, 
den das Kind in bestimmten Fächern für eine Gymnasialempfehlung erreichen 
muss, aber die Eltern können sich über die Empfehlung hinwegsetzen. Eine 
besonders geringe Verbindlichkeit der Schulempfehlung besteht in Bremen, 
Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein, wo we-
der ein Notendurchschnitt erreicht noch ein Probeunterricht, eine Aufnahme-
prüfung oder ein Probehalbjahr auf dem Gymnasium absolviert werden muss. 
Die Schulempfehlung beruht in diesen Ländern neben dem Leistungsstand 
auf stärker subjektiven Beurteilungsdimensionen wie Leistungsentwicklung 
und Arbeitshaltung (vgl. Deutscher Bundestag 2021). 

		�  Verbindliche Übergangsempfehlungen wirken als Anreiz für gesteigerte Leis-
tungen. So fanden Bach und Fischer (2020) unter Nutzung von Daten des 
Nationalen Bildungspanels NEPS, dass verbindliche Übergangsempfehlun-
gen mit signifikant besseren Leistungen in standardisierten Tests in Mathe-
matik, Lesen, Zuhören und Orthographie in der vierten Klasse einhergingen 
(unter Kontrolle von Leistungen aus früheren Klassenstufen, in denen der 
psychologische Effekt der erwarteten Übergangsempfehlung noch nicht wir-
ken konnte, und so unter Kontrolle von Unterschieden in den Schülerpopula-
tionen der Länder) und mit einem signifikant erhöhten Anteil von Schülerinnen 
und Schülern auf den höchsten Kompetenzstufen 4 und 5 (für ähnliche Be-
funde aufgrund anderer Datenbasis vgl. Grewenig 2021). Dabei verbesserten 
sich insbesondere leistungsschwache Kinder durch die Verbindlichkeit der 
Übergangsempfehlung. Die Leistungsverbesserungen kamen dadurch zu-
stande, dass die Kinder in der vierten Klasse im Schnitt 13 Minuten mehr Zeit 
in Hausarbeiten und Üben investierten (für ähnliche Befunde vgl. Grewenig 
2021). Gleichzeitig gehen verbindliche Übergangsempfehlungen aber auch 
mit negativen Effekten einher. Bach und Fischer (2020) fanden, dass Kinder 
bei verbindlichen Übergangsempfehlungen mehr Angst in Bezug auf ihre 
schulischen Leistungen und ihre Zukunft erlebten und eine abgeschwächte 
intrinsische Motivation angaben. Interessanterweise fanden sie, dass Eltern 
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bei verbindlichen Übergangsempfehlungen nicht stärker selbst unterstützen 
oder z. B. häufiger Nachhilfeunterricht in die Wege leiten – wohl aber, dass 
Eltern bei nicht verbindlichen Übergangsempfehlungen ihren Kindern strenge-
re Regeln und Überwachung (z. B. bei den Hausaufgaben) auferlegten. Kurtz 
u. a. (2010) fanden, dass Kinder die Situation des bevorstehenden Über-
gangs auf die Sekundarschule in dem Maße als bedrohlich (statt positiv her-
ausfordernd) erlebten, je stärker ihre Eltern ihre Leistungen kontrollierten, 
belohnten und sanktionierten. Auch eine hohe schulbezogene Unterstützung 
durch die Eltern verstärkte bei den Kindern das Bedrohungserleben – mög-
licherweise, weil sie sie als überzogene Leistungserwartung der Eltern inter-
pretierten. 

		�  Esser und Hoenig (2018) haben anhand von Daten aus dem Nationalen Bil-
dungspanel NEPS die Frage untersucht, welche Effekte der Grad der Ver-
bindlichkeit der Übergangsempfehlung der Grundschule hat. Gegeneinander 
abgewogen wurden die Überlegungen, dass verbindliche Übergangsemp-
fehlungen, an denen Eltern sich auszurichten haben, einerseits für mehr 
Leistungsgerechtigkeit bei der Aufteilung der Kinder auf die verschiedenen 
Sekundarschultypen sorgen, andererseits aber möglicherweise Bildungsun-
gleichheiten stabilisieren können. Die Ergebnisse zeigen, dass einem Kind 
umso wahrscheinlicher von der Schule eine Übergangsempfehlung auf das 
Gymnasium gegeben wurde, je besser seine Leistungen und Noten während 
der Grundschulzeit gewesen waren und, auch nach Kontrolle dieser Prädik-
toren, je höher der sozioökonomische Hintergrund seiner Familie war. Die 
Frage, ob die Schulempfehlung in dem betreffenden Bundesland für die El-
tern verbindlich ist oder nicht, hatte keinen Einfluss darauf, ob ein Kind eine 
Gymnasialempfehlung bekam oder nicht. Etwas anders stellten sich die Er-
gebnisse bei Betrachtung der tatsächlichen Übergänge auf das Gymnasium 
(gegenüber allen anderen Schulformen) dar. Hier erwies sich zunächst die 
Empfehlung selbst als starker Prädiktor. Darüber hinaus begünstigten wie-
derum ein hoher sozioökonomischer Status, gute Leistungen in der Grund-
schule und hohe Bildungsaspirationen der Kinder (als Maß für die Elternaspi-
rationen interpretiert) den Übertritt aufs Gymnasium (allgemeine kognitive 
Fähigkeiten erwiesen sich in diesem Modell nicht mehr als bedeutsame Prä-
diktoren). Weiter zeigte sich ein Interaktionseffekt zwischen der Verbindlich-
keit im jeweiligen Bundesland und den Leistungen des Kindes in der Grund-
schule. Dieser zeigte an, dass die Verbindlichkeit der Schulempfehlung allein 
noch nicht für eine stärkere Leistungsgerechtigkeit sorgt. Vielmehr galt dies 
nur dann, wenn die Empfehlungen tatsächlich die Leistungen des Kindes an-
gemessen widerspiegelten. 
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		�  Die Komplexität der Aufgabe der Lehrkraft, eine solche valide Übergangs-
empfehlung zu entwickeln, haben Anders/McElvany/Baumert (2010) unter-
sucht. Sie baten Lehrkräfte, ihre insgesamt über 4.000 Viertklässlerinnen und 
Viertklässler auf jeweils 30 schul- und unterrichtsrelevanten Merkmalen (z. B. 
Begabung, Unterrichtsverhalten, psychische Stärke, Motivation, schulische 
Fähigkeiten, soziale Fähigkeiten, Selbstbeherrschung) einzuschätzen, die No-
ten der Kinder in Deutsch und Mathematik anzugeben und eine Übergangs-
empfehlung zu formulieren. Die Ergebnisse zeigten, dass sowohl die Noten 
als auch die Übergangsempfehlungen am stärksten aus den Einschätzungen 
der Lehrkräfte der Merkmale der Kinder vorhergesagt werden konnten, die 
unter „Begabung und Leistung“ zusammengefasst werden können. Darüber 
hinaus waren aber auch Einschätzungen von Merkmalen, die unter „Motivati-
on und Lerntugenden“ subsumiert werden können, von hoher Vorhersage-
kraft für die Übergangsempfehlung. Einen geringeren, aber ebenfalls sub
stanziellen Beitrag zur Vorhersage leisteten Einschätzungen, die den Bereich 
„Soziale Fähigkeiten und Sozialverhalten“ betreffen. Anders/McElvany/Bau-
mert (2010) schlussfolgern, dass es äußerst anspruchsvoll für eine Lehrkraft 
ist, den Lernstand und das Entwicklungspotenzial eines Kindes in der vierten 
Jahrgangsstufe valide einzuschätzen, selbst wenn sie das Kind schon meh-
rere Jahre unterrichtet hat. Hier wird deutlich, dass verbindliche Übergangs-
empfehlungen für mehr Leistungsgerechtigkeit eine hohe diagnostische Kom-
petenz von Lehrkräften (vgl. Artelt/Rausch 2014; Pit-ten Cate u. a. 2020) zur 
Voraussetzung haben und dass Übergangsempfehlungen vermutlich immer 
mit Unsicherheit behaftet sein werden. Die Ergebnisse von Esser und Hoenig 
(2018) zeigen weiterhin, dass die Noten in Bundesländern mit Verbindlichkeit 
der Übergangsempfehlung nicht enger mit den tatsächlichen Leistungen der 
Kinder zusammenhingen als in den Bundesländern ohne Verbindlichkeits-
regelung. Dieses bedeutet: Die Validität der Entscheidung wird durch verbind-
liche Regelungen nicht erhöht. 

		�  Vor dem Hintergrund der berichteten Studienlage fällt es schwer, für alle Län-
der verbindliche Übergangsempfehlungen vorzuschlagen. Andererseits ist 
nicht gewährleistet, dass Lehrkräfte stets valide Übergangsempfehlungen 
aussprechen, wobei bei Verbindlichkeit die negativen Folgen einer nicht vali-
den Empfehlung verstärkt werden, weil diese nicht durch die Eltern korrigiert 
werden kann. Verbindlichkeit der Übergangsempfehlungen der Grundschulen 
sind also nur in dem Maße angezeigt, in dem gewährleistet wird, dass Lehr-
kräfte und Eltern die diagnostische Kompetenz haben, valide Einschätzungen 
eines Kindes vorzunehmen.
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		�  Wohl aber kann festgehalten werden, dass es sinnvoll wäre, das Eingriffs-
recht der Länder auf den Fall auszuweiten, bei dem Eltern eine niedrigere als 
von der Grundschule vorgeschlagene Schulform wählen: Hier sollte das Kind 
ebenso wie im umgekehrten Fall zum Probeunterricht oder zu einem Probe-
halbjahr oder zu einer Eignungsprüfung (wie in Sachsen praktiziert) eingela-
den werden. Denn dass Eltern entgegen der Empfehlung ihr Kind nicht auf 
das Gymnasium schicken, geschieht meist in bildungsfernen Familien. Auch 
sollten Eltern darin unterstützt werden, in Kooperation mit der Grundschule 
die Schulwahl zu treffen, die angesichts des Leistungsniveaus und des Ent-
wicklungspotenzials ihres Kindes tatsächlich angemessen ist. Geringe Ver-
bindlichkeit von Übergangsempfehlungen kann zwar optimistische Bildungs-
entscheidungen bei Eltern begünstigen, diese können sich aber durchaus als 
nachteilig für das Kind erweisen: Osikominu/Pfeifer/Strohmaier (2021) fanden 
beim Vergleich von Baden-Württemberg, das 2011 die verbindliche Über-
gangsempfehlung abgeschafft hatte, mit Bayern, das immer verbindliche 
Empfehlungen hatte, heraus, dass durch die Aufhebung der Verbindlichkeit 
die Anzahl von Übergängen auf höherwertige Schulformen substanziell zu-
nahm, und zwar insbesondere in wohlhabenderen Wohnvierteln, und gleich-
zeitig die Zahl der Klassenwiederholungen auf der weiterführenden Schule 
sich drastisch erhöhte. 

		� Praxis der Vergabe von Studienplätzen. Eine abnehmende Verbindlichkeit 
im Bildungssystem zeigt sich auch in der in den vergangenen Jahren deutlich 
veränderte Praxis der Vergabe von Studienplätzen an deutschen Hochschu-
len. Bundesweit zulassungsbeschränkt (das heißt mit einem nationalen Nume-
rus clausus belegt) sind derzeit nur noch vier Studienfächer: Humanmedizin, 
Tiermedizin, Zahnmedizin und Pharmazie (vgl. Stiftung für Hochschulzulas-
sung 2024). Wie Haase u. a. (2021) zeigen, gilt nur noch innerhalb der MINT-
Fächer für viele Studiengänge, dass Studienplätze nach Abiturnote/Hoch-
schulzugangsberechtigung als einzigem Auswahlkriterium vergeben werden; 
in Wirtschaft und Recht oder den Gesellschaftswissenschaften werden hin-
gegen in der Regel zusätzlich externe Kriterien (z. B. Berufserfahrung) her-
angezogen. Besonders häufig in den Fachrichtungen Wirtschaft und Recht 
werden die Bewerberinnen und Bewerber neben der Abiturnote/Hochschul-
zugangsberechtigung zusätzlich mit Hilfe eines internen, von der jeweiligen 
Hochschule selbst entwickelten Verfahrens (z. B. Auswahltest, Gespräch) 
ausgewählt. Interessant ist auch der Befund, dass fast 20 Prozent aller Studi-
engänge in Deutschland auch Personen ohne eine Hochschulzugangsberech-
tigung offenstehen (vgl. Haase u. a. 2021, S. 130). Diese Befunde sprechen 
dafür, dass – der zunehmenden Heterogenität der Studienplatzinteressierten 
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in Deutschland Rechnung tragend – die Wege in ein Hochschulstudium viel-
fältiger geworden sind, mit der Implikation, dass die Durchschnittsnote des 
Abiturs oder die Hochschulzugangsberechtigung und damit schulische Leis-
tungen für den weiteren Bildungs- und Karriereweg der Person eine geringere 
Verbindlichkeit haben. 

		�  Dass für die Aufnahme eines Hochschulstudiums die Durchschnittsnote der 
Hochschulzugangsberechtigung immer weniger verbindlich wird, sollte kritisch 
beobachtet werden; insbesondere auch die Tendenz, dass kostenpflichtige 
Anbieter in Gestalt privater Hochschulen mit eigenentwickelten Aufnahme-
verfahren auf den Markt treten und damit den Zusammenhang zwischen schu-
lischen Leistungen und der Wahrscheinlichkeit eines Hochschulstudiums 
abschwächen. Für Lernende auf nichtgymnasialen Sekundarschulen könnte 
die Verbindlichkeit durch eine verstärkte berufliche Orientierung gestärkt 
werden (vgl. vbw 2023): Schulen sollten junge Menschen darin unterstützen, 
ihre Interessen und Fähigkeiten zu identifizieren und diese mit den Möglichkei-
ten, Anforderungen und Bedarfen des Arbeitsmarktes abzugleichen. Hierdurch 
könnten die Kontrollüberzeugungen und Handlungs-Ergebniserwartungen 
der Jugendlichen gefördert und erfolgreiche Berufswahlen beziehungsweise 
Berufsanpassungen unterstützt werden.

�Psychologische Bedeutung reduzierter Verbindlichkeit im Bildungssystem. 
Die vorgenannten Befunde sprechen dafür, dass es eine geringere Verbindlich-
keit in den Anforderungen gibt, denen das Individuum für eine erfolgreiche Plat-
zierung im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt entsprechen muss. Welche 
psychologischen Folgen kann dies für das Individuum im Bildungssystem haben?

		� Kontrolle über Bildungs- und Erwerbstätigkeitsbiografie. Geringe Ver-
bindlichkeit kann negative motivationale Konsequenzen für die/den Lernenden 
haben, weil die Kontrolle, also das Ausmaß, in dem der eigene akademische 
berufliche Erfolg vom eigenen Handeln abhängt, subjektiv und objektiv ab-
nimmt. In der Psychologie spricht man von objektiver Kontrolle, wenn das 
Auftreten eines Ereignisses vom Handeln des Individuums abhängig ist, und 
von subjektiver Kontrolle, wenn das Individuum nur meint, Ereignisse durch 
eigenes Handeln beeinflussen zu können, unabhängig davon, ob dies tatsäch-
lich zutrifft (vgl. Seligman 1975). Nur dann, wenn eine Person die Erfahrung 
macht, dass gewünschte Ergebnisse durch eigenes Handeln erreicht werden 
können, ist sie auch motiviert, die entsprechenden Handlungen zu zeigen 
(vgl. Kontrollüberzeugungen bei Rotter 1966; Handlungs-Ergebniserwartun-
gen bei Bandura 1988). Wenn Schülerinnen und Schüler z. B. beobachten, 
dass die Leistungsanforderungen und Benotungen in Abhängigkeit vom Bun-
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desland unterschiedlich sind, können Gefühle von Nichtkontrollierbarkeit 
in der Konkurrenz um einen Ausbildungs- oder Studienplatz die Folge sein. 
Wenn der Zugang zu einem Hochschulstudium an das Bestehen einer nur 
ungenau kriterial definierten Aufnahmeprüfung gebunden ist, werden Studi-
eninteressierte weniger davon überzeugt sein, durch Erfolg in der Schule das 
gewünschte Ergebnis einer Studienberechtigung selbst herbeiführen zu kön-
nen. Wenn Jugendliche sodann glauben, dass sie trotz guter Leistungen nicht 
den gewünschten Job bekommen können oder umgekehrt auch mit weniger 
guten Leistungen einen durchaus attraktiven Job bekommen können, wer-
den sie weniger motiviert sein, sich für gute Noten anzustrengen. Einerseits 
zielen Maßnahmen für mehr Durchlässigkeit im Bildungssystem darauf, die 
Optionen insbesondere auch für Lernende aus benachteiligten und bildungs-
fernen Hintergründen zu verbreitern; wie die zuvor genannten Studiener-
gebnisse zeigen, haben sie jedoch andererseits nicht den gewünschten Effekt, 
solange sie nicht von Maßnahmen begleitet werden, die Menschen in ihren 
Bildungsentscheidungen kompetent machen. 

		� Bildungsaspirationen und Wissen über das Bildungssystem. Reduzierte 
Leistungsanforderungen, Durchlässigkeit des Bildungssystems und unver-
bindliche Übergangsempfehlungen können durchaus auch positive psycholo-
gische Effekte haben: Menschen können optimistischere Bildungsaspirationen 
entwickeln. Bildungsaspirationen beschreiben die Wünsche oder Hoffnun-
gen, die Sozialisationsagenten (z. B. Eltern, Lehrkräfte) in Bezug auf die Bil-
dungslaufbahn, Abschlusszertifikate, Noten etc. der/des Lernenden haben, 
sowie Erwartungen, das heißt Annahmen darüber, wie wahrscheinlich es ist, 
dass die Person einer bestimmten Leistungsanforderung entsprechen kann 
(vgl. z. B. Pinquart/Ebeling 2020; Khattab u. a. 2022). Wenn im Mittel bessere 
Noten vergeben werden oder mehr Optionen bestehen, an unterschiedlichen 
Stellen der Bildungsbiografie bisher nicht angestrebte oder erreichte höher-
wertige Bildungsabschlüsse zu erwerben, wird die Zuversicht von Eltern und 
Lernenden in das Leistungspotenzial und die Möglichkeiten der/des Lernen-
den gestärkt. Dieses kann an Übergängen in der Bildungslaufbahn optimis-
tische Entscheidungen motivieren. 

		�  Die Bildungsaspirationen von Eltern haben sich neben den Leistungen eines 
Kindes oder Jugendlichen als der stärkste Prädiktor dafür erwiesen, welche 
Bildungsabschlüsse erworben werden: Bereits im Vorschulalter des Kindes 
entwickeln Eltern solche Vorstellungen, die dann auch ihren Niederschlag in 
entsprechenden Vorstellungen des Kindes finden (vgl. z. B. Becker 2018; 
Zimmermann 2018; Gölz/Wohlkinger 2019; Astleithner/Vogl/Parzer 2021; 
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Schimmer 2022). Hohe Bildungsaspirationen der Eltern begünstigen hohe 
schulische akademische Fähigkeitsselbstkonzepte bei der Schülerin oder 
dem Schüler (vgl. Lazarides u. a. 2016; Buchmann/Grütter/Zuffianò 2022), 
die ihrerseits wiederum zu einem höheren schulischen Engagement und zu 
besseren Noten beitragen (Metaanalyse: Pinquart/Ebeling 2020; Khattab u. a. 
2022; Chung u. a. 2023). 

		�  Auch optimistische Erwartungen von Lehrkräften haben sich günstig für Schü-
lerinnen und Schüler erwiesen. Leistungsbezogene Erwartungen, die Lehrkräf-
te gegenüber Schülerinnen und Schülern haben, lassen sich nicht vollständig 
über deren tatsächliche Leistungen erklären, sie nehmen aber Einfluss auf 
zukünftige Leistungen (vgl. z. B. Gentrup u. a. 2020; für einen Überblick: Jus-
sim/Robustelli/Cain 2009; Wang/Rubie-Davies/Meissel 2018). 

		�  Obwohl positive Effekte optimistischer Bildungsaspirationen und Erwartun-
gen empirisch gut substanziiert sind, gibt es auch Evidenz dafür, dass sie nur 
dann lernbegünstigend wirken, wenn sie auf einer nicht zu stark positiv ver-
zerrten Einschätzung der Kompetenzen, einer realistischen Einschätzung des 
Entwicklungspotenzials der/des Lernenden sowie einer guten Kenntnis des 
Bildungssystems basieren. Denn unrealistisch überhöhte Bildungsaspirationen 
führen dazu, dass in der Bildungslaufbahn stärkere Anpassungen in Richtung 
einer realistischen Erwartung erforderlich werden (vgl. z. B. Bittmann/Schind-
ler 2021; Neumeyer u. a. 2022), die mit Frustrationen und Enttäuschungen 
einhergehen können (vgl. z. B. geringerer Schulzufriedenheit, Schotte/Winkler/
Edele 2017; Klassenwiederholungen, Osikominu/Pfeifer/Strohmaier 2021). Die-
se Problematik lässt sich am Beispiel der Bildungsaspirationen von Eltern in 
Familien mit Migrationsgeschichte in Deutschland verdeutlichen. Diese Eltern 
haben im Mittel höhere Bildungsaspirationen für ihre Kinder als autochthone 
Eltern (vgl. z. B. Dollmann 2021; Rudolphi/Salikutluk 2021; Neumeyer u. a. 
2022). Entsprechend schicken sie, wenn sie die Wahl haben, ihre Kinder wahr-
scheinlicher auf höherwertige Sekundarschulen (Gymnasium). Dieses kann 
die Motivation ihrer Kinder in der Schule steigern. Berücksichtigt man jedoch 
auf der anderen Seite die Kompetenzen dieser Schülerinnen und Schüler, so 
zeigt sich, dass sie an höheren Bildungsgängen stärker vertreten sind als 
Schülerinnen und Schüler aus autochthonen Familien mit vergleichbaren Leis-
tungen (vgl. z. B. Dollmann u. a. 2021; Neumeyer u. a. 2022). Damit steigt für 
migrantische Jugendliche das Risiko akademischer Misserfolge.

		�  Unrealistisch überhöhte Bildungsaspirationen werden durch die oben be-
schriebenen Trends absinkender und unklarer Leistungsanforderungen im 
Bildungssystem begünstigt, vermutlich vor allem für Eltern, die eine weniger 
gute Kenntnis des Bildungssystems haben. So fanden Marsh u. a. (2023), 
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dass die Erwartungen von Eltern, Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern 
umso höher ausfielen, je geringer die mittlere Leistung (und damit implizite 
Leistungsanforderung) an der jeweiligen Schule war. Die „inflationäre“ Vertei-
lung guter Noten kann beispielsweise implizit die Botschaft enthalten, dass 
eine relativ geringe Leistung schon als anerkennenswerte Leistung erachtet 
wird, also der Standard für die Bewertung sehr niedrig angesetzt ist. Wenn 
Eltern die Wahrscheinlichkeit überschätzen, dass ihr Kind ein Hochschulstu-
dium absolvieren wird, kommunizieren sie ihrem Kind demgegenüber mögli-
cherweise geringere Leistungsstandards, denen es entsprechen muss, als 
wenn die Eltern eine realistische Einschätzung haben. 

		�  Eine höhere Verbindlichkeit könnte erzeugt werden, indem Eltern und Lehr-
kräfte optimistische, aber gleichzeitig realistische Bildungsaspirationen und 
Erwartungen an Lernende entwickeln. Dazu müssten Eltern valides und regel-
mäßiges Feedback zum Leistungsstand und zu den Entwicklungsmöglich-
keiten ihres Kindes erhalten. Dafür könnten standardisierte Testergebnisse 
aus Vergleichsarbeiten für individualisiertes Leistungsfeedback und eine auf 
diesen basierende Notengebung genutzt werden. Realistische Erwartungen 
von Lehrkräften können durch eine Schulung ihrer diagnostischen Kompe-
tenz (vgl. Artelt/Rausch 2014; Pit-ten Cate u. a. 2020) und durch einen Unter-
richt gefördert werden, den die Lehrkraft unter Berücksichtigung der von ihren 
Schülerinnen und Schülern in standardisierten Tests erzielten Ergebnisse evi-
denzbasiert entwickelt (vgl. Gogolin/Hannover/Scheunpflug 2020). Im Ergebnis 
könnten Eltern und Lehrkräfte die Lernenden durch optimistische, angemes-
sene Bildungsaspirationen und Erwartungen wirkungsvoll motivieren und in 
ihrer Lernentwicklung unterstützen. 

		�  Mehr Verbindlichkeit könnte auch dadurch erzeugt werden, dass Eltern ge-
zielt Wissen über das deutsche Bildungssystem und die sich ihren Kindern 
darin bietenden Optionen vermittelt wird. Forster und Werfhorst (2020) fan-
den, dass auch nach Kontrolle des Bildungshintergrundes, des kulturellen 
Kapitals (Anzahl Bücher) und der Bildungsaspirationen der Eltern ein zuneh-
mend großes Wissen der Eltern über das Bildungssystem bei ihrem Kind Ab-
wärtsübergänge („downward transitions“: von einer höheren Schulform auf 
eine niedrigere wechseln; die Schule nicht mit dem vorgesehenen Abschluss 
beenden) weniger wahrscheinlich und den Erwerb eines tertiären Bildungs-
abschlusses wahrscheinlicher machte. Dabei erwies sich das Wissen der 
Eltern als deutlich mit ihrem eigenen Bildungshintergrund assoziiert. Mit der 
gezielten Vermittlung von Wissen über das Bildungssystem könnte somit ins-
besondere für Lernende aus bildungsfernen Familien mehr Verbindlichkeit 
geschaffen werden.
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1.3.2	 Wertewandel: abnehmende Bedeutung materieller Werte 

Ein weiterer Grund dafür, warum im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs über 
das Bildungssystem eher Pflichten des Staates als Pflichten des Individuums 
thematisiert werden, sind Veränderungen in den Normen oder Werten, die Men-
schen für bedeutsam halten. In seiner Theorie des Wertewandels hat Inglehart 
(1998) datenbasiert postuliert, dass mit dem Lebensstandard einer Gesellschaft 
materielle Werte, also Wohlstand, Erfolg und Sicherheit, an Bedeutung verlieren, 
während umgekehrt postmaterielle Werte wie Lebensqualität und Selbstver-
wirklichung bedeutsamer werden. Dabei sind materielle Werte vor allem mit 
Pflichten des Individuums assoziiert: Es muss mit Ehrgeiz, Fleiß und Ausdauer 
nach Erfolg streben. Postmaterielle Werte sind hingegen auch mit Rechten des 
Individuums verbunden, wie z. B. dem Anspruch auf eine unbelastete Umwelt, 
auf hohe Wohnqualität oder gute Bedingungen am Arbeitsplatz. Die Inanspruch-
nahme dieser Rechte durch das Individuum zu ermöglichen, ist wiederum die 
Pflicht des Staates mit seinen Institutionen und Repräsentantinnen und Reprä-
sentanten. 

Für die Beschreibung eines möglichen Wertewandels über die Zeit eignet sich 
eine Differenzierung von Personen in verschiedene Kohorten, die jeweils inner-
halb eines bestimmten Zeitraumes geboren worden sind. Weil diese sogenann-
ten Generationen (vgl. Mannheim 1928) mit einem ähnlichen Lebensstandard 
aufgewachsen und durch dieselben gesellschaftlich-historischen Ereignisse be-
einflusst worden sind, finden sich bei einem Vergleich Gemeinsamkeiten inner-
halb von und Unterschiede zwischen ihnen in Bezug auf Verhaltensmuster, Werte 
oder Lebenseinstellungen. Für Deutschland werden die derzeit dem Arbeits-
markt zur Verfügung stehenden Menschen eingeteilt in die sogenannten Baby-
boomer (Geburtsjahrgänge 1950 bis 1964, heute zwischen 60 und 74 Jahren alt), 
die Generation X (1965 bis 1980, heute zwischen 44 und 59), die Generation Y 
(1981 bis 1994, heute zwischen 30 und 43; auch als Millennials bezeichnet) und 
die Generation Z (1995 bis 2010, heute zwischen 14 und 29) (vgl. Frey/Ott 2023, 
S. 33). Wenn wie in der Demografie üblich eine Generation mit 30 Jahren ver-
anschlagt wird, sind die Kinder der Babyboomer Angehörige der Generation Y 
und die Kinder der Generation X Angehörige der Generation Z. 

Inglehart (1998) folgend sollten Menschen, die unter Bedingungen eines hohen 
Lebensstandards aufgewachsen sind, materielle Werte für weniger und postma-
terielle Werte für stärker bedeutsam halten als Menschen, die unter ungünstige-
ren ökonomischen Bedingungen sozialisiert worden sind. Da der Lebensstan-
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dard in Deutschland über die Generationen der Babyboomer bis zur Generation 
Z in Deutschland angestiegen ist, sollten entsprechend materielle Werte (z. B. 
fleißig und ehrgeizig sein) über die Generationen hinweg an Bedeutung verloren 
und postmaterielle Werte (z. B. Familie und Arbeit vereinbaren können, selbst-
bestimmt leben können) an Bedeutung gewonnen haben. Während die Genera-
tionen, die unter ungünstigen sozioökonomischen Bedingungen aufgewachsen 
sind, vor allem nach einer Verbesserung ihrer individuellen materiellen Lage 
strebten, sind die jüngeren Generationen in ihrer Weltsicht stärker durch globale 
Herausforderungen wie Klimawandel, Kriege oder Fluchtbewegungen geprägt – 
die Befriedigung materieller Werte ist angesichts dieser geopolitischen Lage für 
viele junge Menschen nicht mehr von prioritärer Bedeutung. So befand beispiels-
weise die letzte Shell-Jugendstudie (vgl. Albert u. a. 2020), in der Jugendliche 
zwischen zwölf und 25 Jahren (Generation Z) befragt wurden, dass der Schutz 
der Umwelt (71 Prozent) für die Befragten einen noch bedeutsameren Wert dar-
stellt als ein eigener hoher Lebensstandard (63 Prozent). 

Es liegen nur wenige empirische Studien vor, die die Generationen in Bezug auf 
ihre Werte miteinander verglichen haben (vgl. z. B. Deloitte 2021; Leslie u. a. 
2021). In einer Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach (2023) wur-
den die Generationen X, Y und Z (dort über leicht andere Geburtsjahrgänge 
definiert als bei Frey und Ott 2023) mit ihren Wertorientierungen, die sie im Jah-
re 2023 für wichtig und erstrebenswert gehalten haben, betrachtet. Dies war für 
80,6 Prozent der Befragten aus der Generation Z das Ziel, „viel Spaß zu haben 
und das Leben zu genießen“, gegenüber nur 70,4 Prozent der Angehörigen der 
Generation Y und 65 Prozent der Generation X. Viel zu leisten galt 30,5 Prozent 
der Generation-Z-Angehörigen, 36,7 Prozent der Generation-Y-Angehörigen und 
34 Prozent der Generation-X-Angehörigen als bedeutsamer Wert. Umgekehrt 
waren 49 Prozent der Generation-Z-Angehörigen, 42,4 Prozent der Generation-
Y-Angehörigen und 38,9 Prozent der Generation-X-Angehörigen ein hohes 
Einkommen und materieller Wohlstand besonders wichtig. Gleichwohl sich die 
Unterschiede zwischen den Gruppen vermutlich maßgeblich durch das unter-
schiedliche Lebensalter zum Befragungszeitpunkt erklären lassen, bestätigen 
sie dennoch die Vorhersage Ingleharts (1998), nach der materielle Werte an Be-
deutung verloren und postmaterielle Werte an Bedeutung gewonnen haben. In 
jüngerer Zeit sind verschiedene Studien der Frage nachgegangen, wie sich auf 
Arbeitsplatz und Berufstätigkeit bezogene Werte über die Generationen und im 
Zuge der demografischen Entwicklung, Technologisierung und Digitalisierung 
verändert haben, verbunden mit dem Ziel, dass Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber, die heute um die wenigen verfügbaren Arbeitskräfte konkurrieren, ihr An-
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gebot stärker auf die Werte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einstellen 
können (vgl. z. B. Müller 2023). In einer weltweiten Befragung von Angehörigen 
der Generationen Y (hier als Millennials bezeichnet) und Z wählten aus sieben 
möglichen Gründen, die ausschlaggebend für die Wahl ihres Arbeitgebers ge-
wesen seien, beide Gruppen am häufigsten eine „gute Work-Life-Balance“ 
(39 beziehungsweise 32 Prozent) (vgl. Deloitte 2021). Wendekamm und Model 
(2019) berichten, dass die jungen Generationen weniger an der Übernahme von 
Leitungsaufgaben oder Führungsverantwortung, die typischerweise mit einem 
höheren Einkommen verbunden sind, als an beruflichen Herausforderungen 
interessiert sind, die Selbstentfaltung ermöglichen und mit den eigenen Werten 
übereinstimmen. 

Die Generationen Y und Z haben die Erfahrung gemacht, dass mentale und 
körperliche Gesundheit, Wohlbefinden und Resilienz Voraussetzung dafür sind, 
dass Menschen lebenslang lernen und ihre Arbeitskraft lebenslang wirkungsvoll 
einsetzen können. Entsprechend fordern sie ein, dass die Voraussetzungen für 
eine gesundheitsbewusste und achtsame Lebensführung geschaffen werden 
(vgl. z. B. Albert u. a. 2020). Dabei hilft ihnen, dass sie in einem Arbeitnehmer-
markt die Bedingungen mitbestimmen können, unter denen sie ein Arbeitsplatz-
angebot wahrnehmen wollen, im Unterschied zu der Situation, in der sich Ange-
hörige der Babyboomer und der Generation X befunden haben. Entsprechend 
sehen sich Arbeitgeber auf einem Arbeitnehmermarkt zunehmend in der Pflicht, 
Angebote zu machen, die auch postmaterielle Werte berücksichtigen. Zu den 
Angeboten, die Arbeitgeber im Wettbewerb um die besten Bewerberinnen und 
Bewerber machen, gehören flexibilisierte und familienfreundliche Arbeitszeit-
modelle, Kinderbetreuungsangebote, Nutzung von Coworking-Spaces, hybrides 
Arbeiten (Homeoffice), nachhaltige Gestaltung des Arbeitsplatzes oder betrieb-
liche Angebote zur Förderung von Wohlbefinden und Gesundheit (vgl. z. B. 
Brandis 2023; Müller 2023). 

Psychologische Bedeutung des Wertewandels. Die vorgenannten Befunde 
sprechen dafür, dass mit dem steigenden Lebensstandard solche Werte eine 
stärkere Betonung erfahren haben, die über materielle Werte hinausweisen. 
Welche psychologischen Implikationen haben gesellschaftlich geteilte Werte 
und der Wertewandel für das Individuum im Bildungssystem?

Den Einfluss gesellschaftlicher Werte auf die Motivation zu lernen haben Hofer/
Fries/Grund (2017) in ihrer Theorie motivationaler Handlungskonflikte beschrie-
ben. Sie nehmen an, dass sich für Kinder und Jugendliche in dem Maße, in dem 
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attraktive außerschulische Aktivitätsangebote verfügbar sind, die Konkurrenz 
zwischen zwei Werten verschärft: Dem Streben danach, in der Schule fleißig 
mitzuarbeiten und erfolgreich zu sein (materieller Wert nach Inglehart 1998; als 
Leistungswerte bei Hofer/Fries/Grund 2017 bezeichnet), steht der Wunsch ge-
genüber, sich in der Freizeit wohl zu befinden (postmaterieller Wert nach Ingle-
hart 1998; als Wohlbefindenswerte bei Hofer/Fries/Grund 2017 bezeichnet). 
Daraus können motivationale Interferenzen und konfligierende Handlungsten-
denzen erwachsen. Etwa ist eine Entscheidung für Leistungswerte (z. B. Haus-
aufgaben für die Schule machen) oft gleichzeitig eine Entscheidung gegen einen 
Wohlbefindenswert (z. B. mit Freunden Freizeit verbringen). Die Folgen motivati-
onaler Interferenz sind, dass die Person einen negativen Einfluss der Anreize der 
jeweils unterlassenen Aktivität erlebt. So empfindet eine Schülerin beziehungs-
weise ein Schüler eine geringere Zufriedenheit beim Lernen und Arbeiten, wenn 
er oder sie auf eine mit einem Wohlbefindenswert verbundene Tätigkeit (z. B. 
sich mit Freunden treffen) verzichtet hat und umgekehrt (geringere Freizeitzufrie-
denheit, wenn auf Lernen und Arbeiten zugunsten einer mit Wohlbefindenswer-
ten verbundenen Tätigkeit verzichtet wurde). Denkt die Schülerin beziehungs-
weise der Schüler immer wieder an die nicht ausgeführten Handlungen, werden 
negative Gefühle ausgelöst und die aufgabenirrelevante mentale Belastung kann 
kognitive Verarbeitungsprozesse beeinträchtigen. Dysfunktionale Problemlöse-
strategien bei konfligierenden Handlungstendenzen können im Aufschieben von 
Handlungen (Prokrastination), im Hin- und Hergehen zwischen Aktivitäten oder 
im Nichtbeenden von Aufgaben bestehen. Leistungseinbußen sind jeweils die 
Folge (Hofer/Fries/Grund 2017). 

Betrachtet man die Theorie von Hofer/Fries/Grund (2017) in Bezug auf die Frage, 
was der Wertewandel für die psychologische Situation des Individuums im Bil-
dungssystem bedeutet, so lässt sich folgende Vorhersage ableiten: In dem Maße, 
in dem postmaterielle Werte eine vergleichbar große Bedeutung erfahren wie 
materielle Werte, wird das Auftreten motivationaler Interferenzen in Arbeits- oder 
Lernkontexten wahrscheinlicher. Ein Beispiel bieten die oben zitierten Umfrage-
ergebnisse zu Werten in Bezug auf den eigenen Arbeitsplatz bei Angehörigen 
der Generationen Y und Z: Sie erachten materielle Werte (hohes Einkommen und 
materiellen Wohlstand) und postmaterielle Werte (Familie, Wohlbefinden) für 
sehr bedeutsam, so dass sie möglicherweise besonders häufig von motivatio-
nalen Interferenzen betroffen sind. Die Theorie motivationaler Handlungskonflikte 
impliziert auch, dass in einer Zeit, in der postmateriellen Wohlbefindenswerten 
eine hohe Bedeutsamkeit beigemessen wird, mehr Lernende sich für die Verfol-
gung von Wohlbefindens- als von Leistungswerten entscheiden. Das gilt in Situ-
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ationen motivationaler Interferenz. Anders war es in Zeiten, in denen materiellen 
Werten eine vergleichsweise höhere Bedeutung zukam.

Ein Phänomen, das möglicherweise damit erklärt werden kann, ist die heute bei 
Lernenden weitverbreitete Tendenz zum Prokrastinieren. Akademische Prokras-
tination, das heißt das selbstgewählte Aufschieben einer beabsichtigten und per-
sönlich bedeutsamen Handlung trotz möglicher negativer Konsequenzen, die 
stärker wiegen als die positiven Konsequenzen des Aufschiebens, ist heute für 
gut 70 Prozent der Universitätsstudierenden ein Problem, 50 Prozent berichten 
von kontinuierlicher und als problematisch erlebter Prokrastination (vgl. Steel 
2007; Klingsieck 2013). Prokrastination impliziert stets, dass eine andere Aktivität 
gegenüber der eigentlich intendierten Aktivität vorgezogen wird, und sollte sich 
entsprechend umso wahrscheinlicher zeigen, wie Wohlbefindenswerte und 
Leistungswerte eine vergleichbar starke Bedeutung für die/den Lernenden haben. 
So berichten Hochschulstudierende, sie müssten prokrastinieren, um sicherzu-
stellen, dass sie ein angemessenes Ausmaß an Freizeit oder anderen für sie be-
deutsamen Aktivitäten erfahren, und dass bis zu 30 Prozent ihrer täglichen Akti-
vitäten, die auf Wohlbefindenswerte zielen, Prokrastination sind, wie z. B. schlafen, 
Social Media nutzen, fernsehen oder im Netz surfen (vgl. Klingsieck 2013). 

Mehr Verbindlichkeit im Bildungssystem kann helfen, motivationale Handlungs-
konflikte oder Prokrastinationstendenzen zu minimieren und dafür zu sorgen, 
dass Lernende sowohl ihre Leistungswerte als auch ihre Wohlbefindens-
werte verfolgen und befriedigen können. Im Kern geht es um die Förderung von 
Selbststeuerung beim Lernen und von intrinsischen Formen von Motivation 
beim Lernen.

Zunächst müssen Lernende bei der Selbststeuerung ihres Lernens und damit 
der Übernahme von Verantwortung für ihr Lernen und ihre Lernergebnisse un-
terstützt werden. Selbstgesteuertes Lernen zeichnet sich durch die folgenden 
Merkmale aus: Die Person setzt sich beim Lernen und Arbeiten selbst Ziele (statt 
vorgegebene Ziele zu verfolgen), sie verfügt über (meta-)kognitive und motiva-
tionale Kompetenzen für die Zielerreichung (z. B. Lernstrategien, Aufmerksam-
keitszuwendung, Anstrengungsbereitschaft, Motivation) und sie überwacht die 
Annäherung an ihre Ziele durch stetes Monitoring und Bewerten (vgl. Sitzman/
Ely 2011). In dem Moment, in dem die lernende Person ein Lern- oder Arbeitsziel 
als ihr eigenes erlebt, übernimmt sie Verantwortung für ihr Lernen und Arbeiten. 
Selbststeuerung schließt weiterhin ein, dass die Person aus der Vielzahl ihrer 
persönlichen Ziele passend zur Situation eines auswählt (Bildung einer Zielin-
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tention), sich diesem Ziel verpflichtet (Gang über den Rubikon) und seiner Errei-
chung nachstrebt, indem es Planungen (Bildung einer Implementationsintention) 
und Handlungen initiiert (Intentionsrealisierung: Person richtet ihr Handeln auf 
das Ziel aus), dabei Ablenkungen widersteht und gegebenenfalls ihr Handeln an 
Umstände und Hindernisse im Verlauf anpasst. Abschließend bewertet die Per-
son, ob ihre Handlungen erfolgreich waren oder nicht, und modifiziert gegebe-
nenfalls ihr Vorgehen oder ihr Ziel (Intentionsdeaktivierung und postaktionale 
Bewertung, vgl. Heckhausen/Gollwitzer 1987). 

Sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Hochschulstudierende sind 
zahlreiche Interventionen und Trainings zur Förderung der Selbststeuerung beim 
Lernen entwickelt worden, wie verschiedene Literaturreviews und Metaanalysen 
zeigen (vgl. Cousins/Bol/Luo 2022; Gutierrez de Blume 2022; Wongdaeng/Hig-
gins 2023; Xu u. a. 2023; Dörrenbächer-Ulrich/Dilhuit/Perels 2024). Besondere 
Unterstützung benötigen Lernende, die (noch) eine geringe Selbststeuerungs-
kompetenz haben und denen es z. B. schwerfällt, eine unmittelbare Belohnung 
durch einen Wohlbefindenswert (z. B. mit Freunden Freizeit verbringen) für einen 
längerfristigen Leistungswert (z. B. die Klassenarbeit aufgrund guter Vorberei-
tung gut bestehen) aufzuschieben. 

Lehrkräfte können Lernende auf zweierlei Weise dabei unterstützen, Selbstkon-
trollkompetenz zu erwerben: durch das direkte Vermitteln von Selbststeuerungs-
strategien und durch die Schaffung einer Lernumgebung, in der selbstgesteuer-
tes Lernen erforderlich ist und dadurch auf indirekte Weise gefördert wird (vgl. 
Dignath/Veenman 2021). Das direkte Unterrichten von Strategien kann so aus-
sehen, dass die Lehrkraft als Modell die Anwendung einer Lernstrategie vorführt 
(beispielsweise erläutert, dass sie, wenn sie eine neue Aufgabe beginnt, sich zu-
nächst einmal fragt, wie viel Zeit sie schätzungsweise dafür brauchen wird, und 
dann überlegt, ob jetzt der geeignete Moment ist, sich diese Aufgabe vorzuneh-
men) oder die Lernenden selbst eine Strategie anwenden lässt (z. B. „Unterstrei-
che die wichtigsten Aussagen im Text!“). Bedeutsam ist, dass die direkte Vermitt-
lung davon begleitet wird, dass die Lehrkraft altersangemessen den Zweck der 
Strategie erklärt (z. B. „Vor dem Unterstreichen müssen wir an jeden Satz die 
Frage richten, ob wir ihn verstanden haben, und durch Verknüpfung mit Kontext-
wissen entscheiden, ob er wichtig ist oder nicht. Dadurch können wir den Text 
leichter verstehen und uns merken“). Damit bereitet die Lehrkraft vor, dass die 
Schülerinnen und Schüler lernen zu entscheiden, wann sie die Strategie zukünf-
tig anwenden – auch ohne dazu aufgefordert zu werden. Durch direkte Unter-
weisung lernen die Schülerinnen und Schüler nicht nur die Strategien selbst 
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kennen, sondern sie erwerben auch metakognitives Wissen darüber, wie selbst-
gesteuertes Lernen funktioniert. Durch die Erläuterung des Zwecks der Strate-
gie machen die Lernenden außerdem die Erfahrung, dass es eine metakognitive 
Ebene beim Lernen gibt und dass man über sich selbst lernbegleitend nachden-
ken muss, um zu einer/einem selbstgesteuerten Lernenden zu werden. 

Die zweite Vorgehensweise besteht im Herstellen eines Unterrichtssettings, in 
dem selbstgesteuertes Lernen unumgänglich ist. Beispiele bestehen darin, dass 
die Lehrkraft zu Beginn einer neuen Unterrichtseinheit die Schülerinnen und 
Schüler bittet aufzuschreiben, was sie schon zum Thema wissen – hier wird 
das wichtige Prinzip vermittelt, dass die Aktivierung von Vorwissen Verstehens- 
und Gedächtnisprozesse unterstützt. Ein anderes Beispiel ist kooperatives Ler-
nen; wie das Gruppenpuzzle, wo jeder beziehungsweise jede einzelne Lernen-
de in ihrer beziehungsweise seiner Gruppe Verantwortung für einen Teilbereich 
einer Aufgabe übernehmen muss und hierbei das wichtige Prinzip der Verant-
wortung für eigenes Lernen erkennen kann. 

Hofer/Fries/Grund (2017) betonen, dass für die Vermeidung von motivationalen 
Handlungskonflikten Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, die den 
Lernenden helfen, auf den im jeweiligen Kontext realisierbaren Wert zu fokussie-
ren und nicht von damit inkompatiblen Werten abgelenkt zu werden. Voraus-
setzung dafür, dass Lernende in einem Lehr-Lern-Kontext auf Leistungswerte 
fokussieren können, ist ein qualitätsvoller Unterricht, in dem durch kognitive Ak-
tivierung, konstruktive Unterstützung und effektives Klassenmanagement der 
Anteil der tatsächlichen Lernzeit an der Unterrichtszeit sehr hoch ist (vgl. Klieme 
2018). In einem solchen Unterricht können sich die Lernenden dem Lernge-
genstand widmen, ohne dass durch sachfremde Belastung (z. B. schlecht ge-
staltete Lernmaterialien; schlechtes Klassenmanagement, das zu Unterrichts-
störungen führt) ihr Arbeitsgedächtnis überlastet oder sie von der Lernaktivität 
abgelenkt werden (vgl. Chandler/Sweller 1991). Hierfür erachten Hofer/Fries/
Grund (2017) auch Strukturen als erwartbare Verknüpfungen von Ort, Zeit und 
Handlung als hilfreich, wie z. B. geregelte Zeitabläufe, routineartige Sequenzie-
rung und getrennte Orte für Lernen und Freizeit, wodurch das Ausblenden alter-
nativer Handlungsoptionen zum jeweiligen Zeitpunkt unterstützt wird. 

Weiter können motivationale Handlungskonflikte dadurch weniger wahrschein-
lich gemacht werden, dass qualitativ hochwertige Formen von Motivation geför-
dert werden. So fand Grund (2013), dass Studierende, die mit einer hochwer-
tigen Motivation einen Text für ihr Studium lasen, beim Auftreten einer attraktiven 
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Freizeitalternative weniger einen Konflikt erlebten als Studierende, die den Text 
mit einer qualitativ niedrigen Form von Motivation studierten. Dieses bedeutet, 
weniger die Stärke als die Qualität der Motivation, mit der Lernende Leistungs- 
und Wohlbefindenswerte verfolgen, sagt vorher, wie erfolgreich sie ihr Lernen 
steuern können. Gemäß der Selbstbestimmungstheorie der Motivation (vgl. Deci/
Ryan 2000; Ryan/Deci 2020) ermöglicht intrinsische Motivation in besonderem 
Maße selbstbestimmtes Lernen und Handeln: Hier wird eine Lern- oder Arbeits-
aktivität nur deshalb ausgeübt, weil sie als interessant erlebt wird oder Spaß 
macht. Von extrinsischer Motivation wird gesprochen, wenn eine Lern- oder Ar-
beitsaktivität für einen Zweck ausgeführt wird, der außerhalb der Handlung selbst 
liegt (z. B. für eine gute Note, für eine bessere Entlohnung). Bestimmte Formen 
extrinsischer Motivation erweisen sich dabei als ebenfalls günstig für selbst-
bestimmtes Lernen und Handeln, nämlich die sogenannte identifizierte Regu-
lation, bei der die Person aufgrund bewusster, persönlicher Wertschätzung han-
delt, und die sogenannte integrierte Regulation, bei der die Handlung Teil der 
Identität der Person geworden ist. Eine umfangreiche Forschung zeigt, dass 
hochwertige, selbstbestimmte Formen von Motivation in Lehr-Lern-Kontexten 
gefördert werden, die für die/den Lernende/-n Autonomie, Kompetenzerleben 
und soziale Eingebundenheit gewährleisten (für einen Überblick vgl. Ryan/Deci 
2020). In dem Maße, in dem Lehr-Lern-Formate im Bildungssystem nach dieser 
Maßgabe weiterentwickelt werden, kann erwartet werden, dass Lernende ihre 
Leistungswerte und ihre Wohlbefindenswerte befriedigen können und weniger 
motivationale Handlungskonflikte erleben. Dabei sollte Lernenden auch vermittelt 
werden, dass Lernen und Arbeiten nicht immer Spaß machen können (vgl. z. B. 
IfD 2023): Intrinsische Formen von Motivation entstehen oft erst nach einer Phase 
extrinsisch motivierter Lernaktivitäten, während der relevante Kompetenzen oder 
Wissen über die Bedeutsamkeit des Lerninhaltes erworben werden. Und diese 
Lernaktivitäten sind oft nicht nur freudvoll, sondern mit Anstrengung und dem 
Erleben von Misserfolgen verbunden.

1.3.3	 Veränderte Erziehungsüberzeugungen und -praktiken

Als weiterer Einflussfaktor, der möglicherweise dazu beiträgt, dass die Pflichten 
des Individuums in Bezug auf seine Bildungs- und Arbeitsbiografie im gesell-
schaftlichen Diskurs in den Hintergrund getreten sind, müssen Erziehungsüber-
zeugungen und von diesen Überzeugungen beeinflusste Erziehungspraktiken 
untersucht werden. Die zu untersuchende These lautet deshalb, dass Erziehungs-
praktiken sich dahingehend gewandelt haben, dass Kindern weniger vermittelt 
wird, welche Pflichten oder Erwartungen sie zu erfüllen haben, während gleich-
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zeitig ihre Überzeugung gestärkt wird, dass sie eigene Bedürfnisse erkennen 
und diesen folgen sollen. 

Mit dem Anstieg des mittleren Lebensstandards ändern sich Erziehungsüber-
zeugungen, das heißt die sozial geteilten Überzeugungen, welche Ziele in der 
Erziehung von Kindern verfolgt werden sollen, damit sie zu kompetenten und 
wertgeschätzten Mitgliedern der jeweiligen Gesellschaft heranwachsen, und 
die Einstellung, durch welche Erziehungspraktiken diese Ziele erreicht werden 
können: In modernen Industrienationen mit einem hohen mittleren Lebens-
standard haben Kinder nicht mehr die Funktion, zum Familienunterhalt beizutra-
gen und die Eltern im Alter zu versorgen, sondern umgekehrt investieren Eltern 
über lange Zeit in die Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder mit dem Ziel, dass 
diese materiell unabhängig und Persönlichkeiten werden, die nach ihren eigenen 
Wünschen und Zielen leben. Erziehungsziele wie Gehorsam oder das Erfüllen 
von Erwartungen, die andere an das Kind richten, werden dadurch ersetzt, dass 
Eltern es für besonders wichtig halten und in ihren Erziehungspraktiken darauf 
hinwirken, dass ihr Kind Selbstvertrauen gewinnt, seine persönlichen Stärken 
entwickelt und eigene Ziele zu verfolgen lernt. Dieser Trend in der Veränderung 
von Erziehungsüberzeugungen und -praktiken zeigt sich auch darin, dass die 
Familien kleiner werden, so dass Eltern in jedes Kind mehr materielle und zeit-
liche Ressourcen investieren können. Dieses geschieht allerdings in Gesell-
schaften mit vergleichsweise geringerem Lebensstandard, in denen im Mittel 
mehr Kinder in einer Familie geboren werden, so dass Erziehung stärker darauf 
abzielen muss, dass Kinder lernen, den für sie vorgesehenen Platz einzuneh-
men, sich anzupassen und Respekt gegenüber Älteren und Autoritäten zu zeigen 
(vgl. Markus/Kitayama 1991; Keller 2003; Triandis/Gelfand 2012; Nauck/Schnoor/
Lotter 2017; Jaramillo u. a. 2017). Mit steigendem Lebensstandard werden somit 
Erziehungspraktiken begünstigt, die weniger die Pflichten und an das Kind ge-
richtete Erwartungen betonen und gleichzeitig das Recht des Kindes stärken, 
sich gemäß eigenen Bedürfnissen und Zielen zu entwickeln. 

Studien, in denen Erziehungsüberzeugungen und -praktiken über historische 
Generationen hinweg datenbasiert vergleichend beschrieben worden wären, sind 
kaum auffindbar. Ecarius (2002) fand durch narrative Interviews mit Mitgliedern 
aus Dreigenerationenfamilien der Geburtsjahrgänge 1908–1929, 1939–1953 
und 1967–1975 heraus, dass sich die Familie vom „autoritären Befehlshaushalt“ 
zum „Erziehen mit mehr Freiräumen und Verhandeln“ gewandelt hat (S. 6). Für 
die mittlere Elterngeneration beobachtete Ecarius eine weitgehende Übernahme 
der Erziehungspraktiken der ersten Elterngeneration, während die jüngste der 
drei Elterngenerationen eine deutlich veränderte Erziehung anwendete, als Er-
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gebnis der Reflexion eigener negativer Erziehungserfahrungen. „An die Stelle 
einer Erziehung zur Übernahme von tradierten Selbstverständlichkeiten ist das 
Muster der Erziehung zur Selbständigkeit getreten (…). Mit diesem Erziehungs-
konzept werden Handlungsautonomie und ein relativ großer Grad der eigen-
ständigen Lebensgestaltung angestrebt. Die Eltern der jüngsten Generation 
gehen starker auf die Bedürfnisse der Kinder ein, variieren die Erziehungsinhalte 
je nach der Persönlichkeit und den Besonderheiten der Kinder und verhandeln 
mit ihnen über Regeln“ (S. 258). 

Müller/Jäde/Kairies (2023) führten qualitative Interviews mit Eltern der Geburts-
jahrgänge 1970–1985 (aktuelle Elterngeneration) und 1945–1960 (Großeltern-
generation). Die vergleichende Beschreibung der Erziehung, die die Befragten 
aus den beiden Generationen erfahren haben, zeigte in der aktuellen Eltern-
generation relativ zur Großelterngeneration einen stärker kommunikativen „Ver-
handlungsanspruch in der Erziehung“ (S. 410), größere „Bewegungsspielräume“ 
(S. 412) für die Kinder, eine größere auf die Erziehung gerichtete Aufmerksamkeit 
und Reflexivität der Eltern (S. 408) und eine „stärker pädagogisch intentional 
ausgeprägte Alltagsgestaltung“ (S. 412). In beiden Generationen war Selbstän-
digkeit des Kindes ein wichtiges Erziehungsziel, wobei die Großelterngeneration 
diese eher durch die Förderung von Selbstkontrolle (Verlässlichkeit, Regelkon-
formität) erreichen wollte, die aktuelle Elterngeneration hingegen durch die För-
derung selbstbestimmten Handelns (S. 413). 

Diese eher seltenen Studien, die Erziehungsüberzeugungen im historischen Wan-
del datenbasiert vergleichend beschreiben, kommen sämtlich zu dem Schluss, 
dass Kinder zunehmend darin gestärkt werden, gemäß ihren eigenen Zielen und 
Bedürfnissen zu leben. Demgegenüber verlieren Erziehungsziele, die auf Pflich-
ten bezogen sind, wie z. B. Respekt und Gehorsam gegenüber Autoritäten, das 
Sicheinfügen oder das Befolgen von Regeln, an Bedeutung. Verantwortlich da-
für ist ein wachsender Lebensstandard, der es Eltern ermöglicht, mehr Ressour-
cen in jedes ihrer Kinder zu investieren. Neben materiellen Ressourcen ist dies 
die Zeit, die Väter und Mütter mit ihnen verbringen. Doepke und Zilibotti (2019) 
beobachteten in verschiedenen OECD-Ländern eine kontinuierliche Zunahme 
der Stunden, die Väter und Mütter mit ihren Kindern verbringen. Beispielsweise 
verbrachten in den Niederlanden im Jahr 2005 Mütter vier und Väter drei Stun-
den pro Woche mehr mit ihrem Kind als noch 30 Jahre zuvor, im Jahr 1975 (S. 55). 
Craig/Powell/Smyth (2014) berichten, dass die Zeit, die Eltern mit ihren Kindern 
verbrachten, über die Jahre 1992–2006 zunehmend intensiv genutzt, also mit 
mehr kindzentrierten Aktivitäten verbracht wurde. Diese Trends zeigen sich, 
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obwohl im gleichen Zeitraum der Anteil der Familien, in denen beide Eltern be-
rufstätig waren, deutlich gestiegen ist. Beispielsweise betrug die Erwerbstäti-
genquote von Frauen in Deutschland im Jahre 1970 45,9 Prozent und im Jahre 
2009 65,1 Prozent (vgl. Bundeszentrale für Politische Bildung 2010). 

Was bedeuten diese Befunde für die Frage, ob veränderte Erziehungspraktiken 
dazu beigetragen haben, dass im Selbstverständnis von Lernenden eigene Pflich-
ten wenig Betonung erfahren? Aktives und kontinuierliches elterliches Engage-
ment („parental involvement“) hat sich als bedeutsamer Prädiktor für Bildungs-
erfolg erwiesen: Mehrere Metaanalysen zeigen, dass Kinder, deren Eltern Zeit in 
sie investieren, die viel mit ihnen sprachlich interagieren und Aktivitäten, die Ler-
nen und Entwicklung fördern (z. B. lesen, Sport treiben), anregen oder mit den 
Kindern praktizieren, bessere Lernergebnisse und Bildungsabschlüsse erzielen 
(vgl. Fan/Chen 2001; Higgins/Katsipataki 2015; Ma u. a. 2016) und dass ent-
sprechend Interventionsprogramme zur Förderung des elterlichen Engagements 
den Bildungserfolg von Kindern verbessern (vgl. Cosso/Suchodoletz/Yoshikawa 
2022; Musendo u. a. 2023). 

Dennoch gibt es Anlass für die Vermutung, dass extreme Ausprägungen elter-
lichen Engagements dazu beitragen, dass Kinder wenig Eigenverantwortung 
entwickeln, also auch nicht in ihrer Selbststeuerungskompetenz unterstützt 
werden. Die Rede ist von Erziehungsüberzeugungen und -praktiken, die für die 
entwickelten Industrienationen beschrieben werden, in denen bereits die Eltern 
(Generationen X und Y) der heute im Bildungssystem befindlichen Kinder und 
Jugendlichen in materiellem Wohlstand aufgewachsen sind: In der Literatur 
wird von „Intensiver Elternschaft“ („intensive parenting“, vgl. z. B. Knauf 2019) 
gesprochen (für ähnliche Konzepte siehe auch Intensive Mutterschaft [„inten-
sive motherhood“; vgl. Hays 1996; Liss u. a. 2013], „overparenting“ [vgl. Segrin 
u. a. 2012] oder Helikopter-Elternschaft [„helicopter parenting“; vgl. LeMoyne/
Buchanan 2011]).

„Intensive Elternschaft“ ist gekennzeichnet durch äußerst hohe Standards, die 
Eltern in quantitativer und qualitativer Hinsicht bei der Erziehung ihrer Kinder 
erfüllen müssen; durchaus mit der Implikation, dass Eltern verunsichert sind, 
Elternschaft als stressig und schwierig erleben (vgl. Kutrovátz 2017; Bach/Chris-
tensen 2021) und sogar damit, dass Menschen sich weniger wahrscheinlich für 
ein (weiteres) Kind entscheiden (vgl. Ruckdeschel 2024). Genauer geht es bei 
„Intensiver Elternschaft“ um eine extrem hohe Investition von Zeit und materiel-
len Ressourcen in das Kind und um – und das ist spezifisch für diese Form elter-
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lichen Überengagements gegenüber allen anderen oben genannten – die un-
bedingte Befriedigung seiner Bedürfnisse. Wie die im Folgenden zitierten Items 
aus dem Fragebogen zur Erfassung der Erziehungsüberzeugung „Intensive El-
ternschaft“ von Liss u. a. (2013, S. 635) zeigen, wird von Eltern erwartet, dass 
sie eigene Bedürfnisse denen des Kindes unterordnen („The child’s schedule 
should take priority over the needs of the parent’s“; „Children’s needs should 
come before their parents“), kindzentriert handeln („It is important to interact 
regularly with children on their level [e. g. getting down on the floor and playing 
with them])“, Elternschaft als größtmögliche Erfüllung erleben („Being a parent 
brings a person the greatest joy he or she can possibly experience“), akzeptie-
ren, dass Elternschaft erschöpfend und herausfordernd ist („Child rearing is the 
most demanding job in the world“; „Parenting is exhausting“), das Kind stetig 
kognitiv stimulieren („Finding the best educational opportunities for children is 
important as early as preschool“) und eine konstante Aufmerksamkeit für es 
zeigen („Children should be the center of attention“; „Being a parent means ne-
ver having time for oneself“). Während einige Forschende annehmen, dass die 
Ideologie der „Intensiven Elternschaft“ mit einem Wiederaufleben tradierter Vor-
stellungen über die unterschiedliche Rolle von Mutter und Vater in der Erziehung 
einhergeht, verbinden andere mit ihr eine geschlechteregalitär geteilte Eltern-
schaft durch engagierte Vaterschaft (vgl. Ishizuka 2019, S. 32; Scheibling/Mil-
kie 2023). 

Im Unterschied zu einem starken elterlichen Engagement („parental involvement“), 
bei dem es vor allem darum geht, die Entwicklung des Kindes durch lernunter-
stützende Aktivitäten und Angebote zu fördern, geht es bei der „Intensiven El-
ternschaft“ vor allem um die konsequente Orientierung an den Bedürfnissen des 
Kindes. Dieses kann so weit gehen, dass elterliches Engagement, das vor allem 
durch das Anbieten von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten geprägt ist, als 
„Förderwahn“ abgelehnt wird. Das fand Knauf (2019) heraus, die eine systema-
tische Analyse von Texten vorgenommen hat, die Eltern in Familienblogs im In-
ternet schreiben. Sie gab bei der Suchmaschine Google die Begriffe „Familie“ 
und „Blog“ ein, nutzte die ersten 100 mit diesen Suchkriterien gefundenen Blogs 
als ihre Stichprobe und durchsuchte sie nach Beiträgen zum Thema Erziehung. 
Die resultierenden 168 Blogposts aus 69 Blogs wertete sie nach den Prinzipien 
der qualitativen Textanalyse aus. Knauf (2019) schreibt: „Es wird deutlich, dass 
die konsequente Orientierung an den Bedürfnissen von Kindern das durchgän-
gige Leitmotiv in den Aussagen zur Erziehung ist“ (S. 175). In sämtlichen unter-
suchten Blogs wurde als „durchgängiges Paradigma sichtbar: Kinder und ihre 
Bedürfnisse sollen von den Eltern ernst genommen werden. Die konsequente 



65

Grundlagen

Bedürfnisorientierung wird dabei in den Blogs als Gegenentwurf zu traditionel-
len Erziehungsgrundsätzen entwickelt. Das Paradigma der Bedürfnisorien-
tierung wird dabei vor der Folie eines ,Früher‘ entwickelt, das als durch die 
Erziehungsmittel der engen Führung, der Kontrolle, des Zwangs und der Strafe 
gekennzeichnet beschrieben wird. Ziel dieser kritisch thematisierten Erziehung 
sei das allgemeine ,Funktionieren‘ des Kindes, was durch Gehorsam und An-
passung erreicht werden solle. In Abgrenzung zu diesem traditionellen Erzie-
hungskonzept entwerfen die Blogs das Bild eines neuen Paradigmas, das durch 
die drei Elemente Liebe, Nähe und sichere Bindung geprägt ist (…). Die Liebe 
der Eltern findet ihren Ausdruck in der Herstellung einer möglichst großen Nähe 
zwischen Eltern und Kind. Diese wird insbesondere hergestellt durch bedarfs-
gerechtes Stillen (statt Flasche und Brei), Tragen im Tragetuch (statt Kinderwa-
gen) und das Schlafen im gemeinsamen ,Familienbett‘ (statt im Kinderzimmer)“ 
(S. 181). Tatsächlich sind Indikatoren für „Intensive Elternschaft“ (z. B. in das 
Kind investierte Zeit) damit assoziiert, dass Kinder später abgestillt werden (vgl. 
Maralani/Stabler 2018). Im Unterschied zum permissiven oder Laissez-faire-Er-
ziehungsstil (vgl. Baumrind 2005) zeichnet sich die „Intensive Elternschaft“ da-
durch aus, dass Eltern bereit sein müssen, eigene Bedürfnisse, die mit denen 
des Kindes inkompatibel sind, zurückzustellen. So schreibt Knauf (2019) auf der 
Grundlage ihrer Analyse von Familienblogs: „(…) Bloggende dokumentieren in 
den Blogs, dass sie angesichts der mit der intensiven Elternschaft verbundenen 
konsequenten Bedürfnisorientierung an ihre Grenzen stoßen. Dabei stellen sie 
nicht (…) die Anpassung an die eigenen Möglichkeiten in den Mittelpunkt, son-
dern betonen das eigene als fehlerhaft wahrgenommene Verhalten. (…) Es ist für 
diese Bloggenden demnach nicht das Paradigma, das verändert werden müs-
se, sondern das eigene, als defizitär eingestufte Verhalten. (…) Ihre Erklärungen 
wirken dabei fast wie eine Entschuldigung“ (S. 184f.).7 

Wie die Analyse von Knauf (2019) zeigt, wird es in der „Intensiven Elternschaft“ 
abgelehnt, dem Kind Pflichten oder die Vorstellung zu vermitteln, dass es sich 
anpassen und in die Gemeinschaft einfügen muss. Solche Erziehungsziele wer-
den abgelehnt, weil sie nur mit Kontrolle, Zwang und Strafe zu erreichen seien. 
Erziehungsüberzeugungen, die „Intensive Elternschaft“ propagieren, sind nicht – 
wie man meinen könnte – auf Eltern aus der bürgerlichen Mittelschicht be-

7	 Die folgenden beiden Links führen zu Blogs, in denen die Sichtweise der „Intensiven Elternschaft“ propagiert 

wird. Da wird dann durchaus schon mal vorgeschlagen, dass das Kind zu Hause betreut werden soll, wenn 

es nicht in die Kita will: https://nestliebe.de/blogs/magazin-kindliche-entwicklung-beduerfnisorientiert-

erziehen/bedurfnisorientiertes-erziehen-anders-als-manche-es-sich-vorstellen.
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schränkt. Aus den Daten zweier repräsentativer Befragungen von Deutschen im 
Alter zwischen 20 und 39 Jahren ermittelte Ruckdeschel (2024), dass 26 Pro-
zent der Aussage: „Eltern sollten ihre eigenen Bedürfnisse zum Wohle der Kinder 
völlig zurückstellen.“ (stark) zustimmten. Ishizuka (2019) befragte in einem expe-
rimentellen Design eine Stichprobe von über 3.500 US-amerikanischen Eltern 
mit im Haushalt lebenden Kindern. In sechs Vignetten wurde jeweils eine kurze 
Szene beschrieben, an der ein Kind und ein Elternteil beteiligt waren. Jede Vig-
nette enthielt nun zwei alternative Reaktionen des Elternteils: eine, die für „In-
tensive Elternschaft“ steht (bei Ishizuka als „concerted cultivation response“ 
bezeichnet), und eine, die für einen Erziehungsstil steht, bei dem die Eltern das 
Kind stärker sich selbst überlassen – z. B. bei der Gestaltung seiner Freizeit – 
und klare Anweisungen und Regeln erteilen, die das Kind zu befolgen hat (bei 
Ishizuka als „accomplishment of natural growth“ bezeichnet; der Stil erinnert an 
das Konzept des autoritären Erziehungsstils nach Baumrind 2005). Die Ergeb-
nisse zeigten, dass die Befragten unabhängig davon, ob sie selbst der Mittel-
schicht (operationalisiert über einen College-Abschluss) oder der Unterschicht 
angehörten (operationalisiert über keinen College-Abschluss), die Verhaltens-
weisen, die für „Intensive Elternschaft“ sprechen, deutlich positiver bewerteten 
als die, die den eher autoritären Erziehungsstil veranschaulichten. Ishizuka inter-
pretiert seine Ergebnisse so, dass Erziehungsüberzeugungen, die die „Intensive 
Elternschaft“ propagieren und die bisher vor allem mit Mittelschichtsfamilien 
assoziiert worden sind, auch in niedrigere Sozialschichten Einzug gehalten haben 
und dass entsprechende Erwartungen nicht nur an Mütter, sondern auch an 
Väter gestellt werden. 

Psychologische Bedeutung von „Intensiver Elternschaft“. Für alle genannten 
Formen überengagierter Erziehungsüberzeugungen gilt, dass sie wahrscheinlich 
in Erziehungspraktiken übersetzt werden, die – gemessen am Entwicklungsstand 
des Kindes – unangemessen stark helfend-assistierend und überwachend sind. 
Dieses bedeutet, dass die Eigenverantwortung des Kindes, die mit Selbststeu-
erung und der Wahrnehmung von Pflichten verbunden ist, kaum gefördert wird. 
In dem Versuch, möglichen Problemen oder negativen Erfahrungen des Kindes 
vorzubeugen, verhalten sich Eltern risikovermeidend und streben an, antizipato-
risch mögliche Probleme des Kindes zu lösen (vgl. Segrin u. a. 2013, S. 570). 
Solche Eltern stimmen Aussagen zu, wie z. B. „I try to solve problems for my 
child before she/he even experiences them“, oder „If my child is having problems 
with another person, I am not afraid to contact that person directly on my child’s 
behalf“, die in dem Fragebogen zur Erfassung von „overparenting“ von Segrin 
u. a. (2012, S. 243) enthalten sind. 
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Eltern, die überengagierten Erziehungsüberzeugungen zuneigen, sind mögli-
cherweise davon überzeugt, dass mehr von einer guten Sache (elterliches En-
gagement) noch besser für ihr Kind sei. Tatsächlich scheint aber ein umgekehrt 
U-förmiger Zusammenhang zwischen elterlichem Engagement und Ergebnis-
sen für das Kind zu bestehen: Sowohl zu wenig als auch zu viel Engagement ist 
abträglich für seine Entwicklung (vgl. Schiffrin u. a. 2015). Es gibt keine Belege, 
dass die mit der „Intensiven Elternschaft“ verbundene Erziehungspraxis die Ent-
wicklung der Kinder günstig beeinflussen würde. So fanden beispielsweise 
Schiffrin u. a. (2015), dass „Intensive Elternschaft“-Überzeugungen bei Eltern 
vierjähriger Kinder zwar vorhersagten, wie stark sie im Alltag versuchten, Pro
bleme von ihrem Kind fernzuhalten, was wiederum vorhersagte, wie stark die El-
tern ihr Kind in kreative und physische Aktivitäten involvierten. Diese Aktivitäten 
sagten aber ihrerseits nicht Entwicklungsergebnisse für das Kind (z. B. kommu-
nikative Fähigkeiten, motorische Skills, subjektive Zufriedenheit) positiv vorher. 
Wohl aber gibt es Belege dafür, dass elterliches Überengagement negative Fol-
gen hat: Es ist beim Kind assoziiert mit höherer Ängstlichkeit, Depression und 
internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten (Metaanalyse: Vgl. Zhang/Ji 2023), 
mit geringerem Wohlbefinden (vgl. z. B. LeMoyne/Buchanan 2011), mit schlech-
teren Coping-Strategien (vgl. Segrin u. a. 2013), geringerer (akademischer) Selbst-
wirksamkeit (vgl. Jung u. a. 2019; Eberly Lewis u. a. 2024; Hwang u. a. 2024), 
schlechteren Noten (Jung u. a. 2019), höheren Narzissmuswerten (Segrin u. a. 
2012, 2013), geringen prosozialen Verhaltenstendenzen (vgl. Schiffrin u. a. 2021), 
mit größeren Sorgen betreffend den Übergang auf das College (vgl. Greene u. a. 
2019) und mit in Leistungskontexten ungünstigen Vorstellungen von Intelligenz 
als unveränderbar („fixed mindset“, vgl. Ching/Li/Chen 2023). 

Überengagierte Erziehungspraktiken sind auch inkompatibel mit einer altersge-
mäßen Förderung von Eigenverantwortlichkeit, Selbststeuerung und psychoso-
zialer Anpassung. Knauf (2019) verweist darauf, dass „Intensive Elternschaft“ 
Implikationen für die Bildungsinstitutionen Kindertageseinrichtung und Schule 
hat: „Zielt das elterliche Erziehungsverhalten insbesondere auf Stärkung der Kin-
der und die Pflege der Individualität, kann dies zu Konflikten mit den Erforder-
nissen nach Anpassung und Gemeinsinn kommen, die in Gruppensettings im 
Vordergrund stehen. Ist die Nähe zwischen Eltern und Kind wesentlich für die 
Erziehung in der Familie, so wächst der Wunsch der Eltern, auch die Zeit, die sie 
nicht mit ihren Kindern verbringen, zu überwachen oder gar zu kontrollieren … 
Die Intensive Elternschaft beinhaltet dabei einerseits ein hohes (…) Engagement 
für Kinder (…). Andererseits kann dies bedeuten, dass mit diesem Einsatz oft 
auch eine fordernde Einstellung gegenüber Kindertageseinrichtung und Schule 
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einhergeht, bei der die Kompetenz der Fachkräfte weniger akzeptiert wird“ 
(S. 187). Schließlich sind mit der konsequenten Ausrichtung elterlichen Verhal-
tens an den Bedürfnissen des Kindes Konflikte vorprogrammiert, weil Aktivitä-
ten, die mit unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung einhergehen, oft – zumindest, 
wenn im Übermaß praktiziert – abträglich für die Entwicklung des Kindes sind; 
man denke als Beispiele an die Nutzung digitaler Unterhaltungsangebote oder 
den Verzehr ungesunder Lebensmittel. 

Mehr Verbindlichkeit könnte geschaffen werden, wenn Eltern vermittelt wird, 
dass für eine erfolgreiche Entwicklung ihres Kindes Erziehungspraktiken zum 
Ausgleich gebracht werden müssen, die einerseits darauf abzielen, das Kind 
beim Erkennen und Befriedigen der eigenen Bedürfnisse zu unterstützen, und 
die andererseits darauf abzielen, seine Eigenverantwortung und Selbststeue-
rung, z. B. beim Lernen, zu stärken. Die Fähigkeit zur Selbststeuerung wird im 
Vorschulalter über die Fähigkeit gemessen, eine unmittelbare Belohnung (eine 
Süßigkeit) für eine später zu erzielende größere Belohnung (zwei Süßigkeiten) 
auszuschlagen. In der klassischen Studie von Mischel u. a. (2011) wird Kindern 
eine Süßigkeit gegeben und in Aussicht gestellt, dass sie eine weitere Süßigkeit 
bekommen, wenn sie mit dem Verzehr der Süßigkeit bis zur Rückkehr der Ver-
suchsleitung (nach 15 Minuten) warten. Die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub 
(„delay of gratification“) gilt als Indikator für eine hohe Selbststeuerungskompe-
tenz und hat sich als starker Prädiktor für Bildungserfolg erwiesen (vgl. Mischel 
u. a. 2011; Moffett u. a. 2011). Dafür entscheidend, ob ein Kind lernt, sich selbst 
zu regulieren, ist, dass das Verhalten der Erziehenden für das Kind vorhersagbar 
und verlässlich ist. Moffett/Flannagan/Shah (2020) fanden in einer experimentel-
len Studie, dass Kinder signifikant länger auf die in Aussicht gestellte Süßigkeit 
warteten, wenn sie die Erfahrung gemacht hatten, dass die Versuchsleitung zu-
verlässig war, als wenn sie sich als unzuverlässig erwiesen hatte. Dazu hatte die 
Versuchsleitung dem Kind unmittelbar vor dem „delay of gratification test“ an-
gekündigt, es könnte für das Erstellen einer Bastelarbeit entweder auf attrakti-
vere Materialien warten oder mit den vorhandenen, wenig attraktiven Materialien 
starten. In der Bedingung mit verlässlicher Versuchsleitung kam diese nach 
2,5 Minuten wie angekündigt mit attraktiven Materialien zurück, während sie in 
der Bedingung mit nicht verlässlicher Versuchsleitung mit leeren Händen zu-
rückkam. In einer verlässlichen Umgebung lernen Kinder, sich selbst zu regulie-
ren, und haben einen besseren Start in ihre Bildungslaufbahn. Eine Erziehungs-
praktik, die an einer unmittelbaren und unbedingten Bedürfnisbefriedigung für 
das Kind orientiert ist, schafft keine Verlässlichkeit für das Kind und dürfte damit 
seine Selbststeuerungskompetenz und Eigenverantwortung eher schwächen.
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Kinder aus bildungsfernen oder sozial benachteiligten Familien erhalten oftmals 
weniger Anregung und Unterstützungsangebote in ihren Familien. Bereits im Al-
ter von zwei bis drei Jahren zeigen sich deutliche Kompetenzunterschiede von 
Kindern, z. B. in der sprachlichen Entwicklung, aber auch in anderen Kompe-
tenzbereichen wie den frühen mathematischen Fähigkeiten oder Aspekten der 
sozioemotionalen Entwicklung. Diese lassen sich zu einem großen Anteil durch 
den Bildungsstand der Eltern, die soziale oder kulturelle Herkunft und die fami-
liale Anregungsqualität erklären (vgl. Skopek/Passaretta 2021). Die Kompetenz-
unterschiede bleiben in den folgenden Jahren stabil oder vergrößern sich weiter. 
Dementsprechend bestehen bereits bei der Einschulung in die Grundschule 
große Unterschiede in den schulrelevanten Kompetenzen, die sich zudem auf die 
Herkunft der Kinder zurückführen lassen. Wenige Jahre später offenbaren Schul-
leistungsstudien in der Grundschule aktuell, dass insbesondere in den Fächern 
Deutsch und Mathematik ein zu großer Anteil von Kindern (etwa 20–25 Prozent) 
in diesen Fächern die Mindesterwartungen nicht erfüllt, das heißt, diesen Kin-
dern fehlen die basalen Grundkompetenzen im Lesen, Schreiben und Rechnen 
und damit die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche weitere Bildungs-
karriere sowie für die Teilhabe in der Gesellschaft (vgl. Frey u. a. 2023; McElvany 
u. a. 2023). Auch die Anzahl der Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und Prob-
lemen in der Selbstregulation sowie der sozioemotionalen Entwicklung steigt 
stetig an (vgl. SWK 2022a). In besonderem Maße sind wiederum Kinder betroffen, 
die in Familien mit schwachem sozioökonomischem Hintergrund aufwachsen, 
und Kinder mit einer anderen Familiensprache als Deutsch.

Nationale und internationale empirische Forschung beschäftigt sich bereits seit 
einigen Jahrzehnten mit den Auswirkungen des Besuchs von Kindertages-
einrichtungen (im Folgenden Kitas) oder der Nutzung vorschulischer Bildungs-
programme auf die kognitiv-leistungsbezogene sowie die sozioemotionale 
Entwicklung. Die Forschungsbefunde wurden auch in unterschiedlichen Über-
blicksarbeiten und Metaanalysen aufgearbeitet (vgl. z. B. Anders 2013; Mel
huish u. a. 2015; Ulferts/Wolf/Anders 2019). Mit Blick auf die kognitiv-leistungs-
bezogene Entwicklung profitieren Kinder von einem frühen Eintritt in die Kita. 
Dieses gilt vor allem für Kinder, die mit einer anderen Familiensprache als 
Deutsch aufwachsen, für die die deutschsprachige Lernumgebung einer Kita in 
besonderem Maße förderlich ist. In Bezug auf die sozioemotionale Entwicklung 
zeigen sich sehr heterogene Befunde. Allerdings weisen unterschiedliche Studien 
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darauf hin, dass bei Kindern unter drei Jahren moderate Betreuungsumfänge 
sowie Betreuungsstabilität relevant sind. Ausschlaggebend für die Größe und 
Persistenz möglicher positiver Effekte sowohl mit Blick auf die kognitiv-leis-
tungsbezogene als auch auf die sozioemotionale Entwicklung ist die Qualität der 
pädagogischen Prozesse, welche sich auf die Interaktionen zwischen Fachkräf-
ten und Kindern, die Interaktionen von Kindern untereinander sowie die Interak-
tionen von Kindern in Auseinandersetzung mit Raum und Material bezieht (z. B. 
Anders/Roßbach 2019). Hervorgehoben wird diesbezüglich die Qualität der In-
teraktionen zwischen Fachkräften und Kindern und damit auch die Bedeutsam-
keit der Qualifikationen und Kompetenzen der Fachkraft. Der Besuch qualitativ 
hochwertiger Kitas sowie die Teilnahme an qualitativ hochwertigen Bildungspro-
grammen kann große nachhaltige positive Effekte auf die Entwicklung der Kinder, 
ihre Bildungskarrieren sowie ihre gesamte Lebensbewältigung haben, die sich in 
einzelnen Studien noch im mittleren Erwachsenenalter nachweisen lassen (vgl. 
z. B. Anders 2013 für einen Überblick). 

2.1	 Verbindlichkeit – Status quo

2.1.1	 Umsetzungsstand von Reformempfehlungen

Struktur und Steuerung der frühen Bildung. Die außerfamiliale, institutionelle 
Erziehung, Bildung und Betreuung von noch nicht schulpflichtigen Kindern sind 
in Deutschland Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe. Entsprechend gehören die 
frühe Bildung und ihre Einrichtungen nicht zum Bildungssystem, sondern zur 
Kinder- und Jugendhilfe. Diese Einbettung bringt Implikationen sowohl für die 
Steuerung als auch für die pädagogische Ausrichtung und das Verhältnis von 
Kindertagesbetreuung und Schulsystem mit sich. Schulische und vorschulische 
Bildung werden auf Bundesebene von unterschiedlichen Ministerien verantwor-
tet. Die rechtlichen Grundlagen und Verantwortungen sind auf den Ebenen des 
Bundes, des Landes und der Kommune gleichermaßen geregelt. Das Achte Buch 
des Sozialgesetzbuches Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) bildet das zentrale 
Gesetz auf Bundesebene. Allerdings werden auf Bundesebene lediglich allge-
meine Vorgaben gemacht, die dann auf Ebene der Länder inhaltlich ausgestaltet 
werden. Die Länderausführungsgesetze regeln die spezifische Umsetzung der 
Kindertagesbetreuung in den einzelnen Bundesländern. Hierzu gehören organi-
satorische Rahmenbedingungen, Aufgaben und Ziele der Kindertagesbetreu-
ung, der Bildungsauftrag, Regelungen zur Zusammenarbeit mit Grundschulen, 
zur Sprachförderung und Aspekte der Strukturqualität (z. B. Personalschlüssel). 



71

Frühe Bildung

Die kommunale Ebene stellt die Umsetzungsebene dar. Hierdurch entstehen zum 
Teil große Unterschiede in den Rahmenbedingungen und der Gestaltung der 
frühen, institutionellen Bildung zwischen Bundesländern. Ein weiteres Prinzip 
stellt die Trägervielfalt dar, welche durch das Subsidiaritätsprinzip, also den 
Vorrang freier Träger (wie z. B. die christlichen Kirchen) vor öffentlichen Trägern, 
befördert wird. Diese Vielfalt bildet sich auch in Träger- und Einrichtungsgrößen 
ab, die sich durch das Vorhandensein von großen Trägern und Dachverbän-
den und gleichzeitig eine Vielzahl von Kleinstträgern widerspiegelt. Dezentralität, 
Variabilität und große Freiheitsgrade in der Gestaltung des Bildungsangebots 
sind zentrale Charakteristika des frühen Bildungs- und Betreuungssystems in 
Deutschland. Die Freiheitsgrade in der Gestaltung des Bildungsauftrags werden 
dabei bis auf die Ebene der einzelnen frühpädagogischen Fachkräfte herunter-
getragen.

Verbindlichkeit der Teilhabemöglichkeiten an früher Bildung. In der Infra-
struktur und Nutzung früher Bildungsangebote bestehen in Deutschland große 
regionale Unterschiede. Die historischen Unterschiede zwischen West- und Ost-
deutschland bilden sich auch heute noch in der Infrastruktur und den Nutzungs-
quoten von Familien mit Kindern unter drei Jahren ab. Seit etwa 18 Jahren wurde 
die Anzahl der Betreuungsplätze stetig erhöht und seit dem 01.08.2013 haben 
Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf frühkind-
liche Förderung in einer Kita oder in der Kindertagespflege. Parallel ist auch die 
Teilhabe an früher Bildung von Kindern unter drei Jahren, vor allem in den westli-
chen Bundesländern, stetig angestiegen. 2006 wurden deutschlandweit lediglich 
13,6 Prozent aller Kinder unter drei Jahren außerfamilial betreut, in den westli-
chen Bundesländern betrug der Anteil acht Prozent, in den östlichen Bundeslän-
dern bereits 39,7 Prozent. Im Jahr 2023 befanden sich bundesweit 36,4 Prozent 
der Kinder unter drei Jahren in Betreuung – in Ostdeutschland 54,2 Prozent, in 
Westdeutschland 32,7 Prozent. Bei der Interpretation der Zahlen ist zu berück-
sichtigen, dass hier auch die Kinder im ersten Lebensjahr in der Grundgesamt-
heit gezählt werden, obgleich für diese Kinder kein Rechtsanspruch besteht und 
außerfamiliale Betreuung in diesem Alter in den meisten Fällen nicht gewünscht 
wird. Das Elterngeld unterstützt zudem die Möglichkeit der ausschließlich fami-
lialen Betreuung des Kindes im ersten Lebensjahr. Die Betreuungsquoten der 
Kinder ab vollendetem erstem Lebensjahr sind deutlich höher. Dennoch wird auch 
mehr als zehn Jahre nach Einführung des Rechtsanspruches auf einen Betreu-
ungsplatz dieser nicht immer erfüllt. Die Betreuungsquoten für Kinder ab drei 
Jahren sind deutlich höher, im letzten Jahr vor der Einschulung besuchen fast 
alle Kinder eine Kita. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede in Abhängigkeit 
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vom Migrationshintergrund. Der Sachverständigenrat für Integration und Migra-
tion (SVR) hat kürzlich eine Analyse vorgelegt, in der er feststellt, dass trotz po-
litischer Anstrengungen um die Angleichung der Betreuungsquoten von Kindern 
mit und ohne Migrationshintergrund bestehende Unterschiede in den letzten 
Jahren gleichgeblieben sind oder sich sogar verstärkt haben (vgl. SVR 2024). 
Für Kinder unter drei Jahren lag die Betreuungsquote bei Kindern ohne Migrati-
onshintergrund bundesweit bei 43 Prozent, hingegen waren lediglich 22 Prozent 
der Kinder mit Migrationshintergrund in dieser Altersgruppe in außerfamilialer 
Betreuung. Der Anteil der Kinder zwischen drei und sechs Jahren ohne Migra-
tionshintergrund in Kindertagesbetreuung liegt seit mehreren Jahren bei 99 
beziehungsweise 100 Prozent, der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund 
in dieser Altersgruppe lag 2022 lediglich bei 78 Prozent und hat sich im Ver-
gleich zu Vorjahren sogar verringert. Besonders geringe Teilnahmequoten zei-
gen sich bei armutsgefährdeten Kindern mit Migrationshintergrund. Zudem wies 
der Sachverständigenrat darauf hin, dass Kinder mit Migrationshintergrund häu-
figer segregierte Kitas besuchen. Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache 
haben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, eine Einrichtung zu besuchen, in 
der mehr als die Hälfte der Kinder eine nichtdeutsche Familiensprache spre-
chen. Unterschiedliche Studien weisen darauf hin, dass Unsicherheit, mangelnde 
Sprachkenntnisse der Eltern, Überforderung mit den bürokratischen Hürden des 
Anmeldeverfahrens sowie fehlendes Vertrauen wichtige Ursachen für die ge-
ringere Inanspruchnahme von frühen Bildungs- und Betreuungsangeboten sind 
(vgl. Rönnau-Böse u. a. 2023). Es existieren nicht nur große Unterschiede zwi-
schen west- und ostdeutschen Bundesländern, sondern insgesamt gibt es eine 
große Varianz.

Bildungsverständnis und Verbindlichkeit von Bildungsplänen. Die frühe Bil-
dung in Deutschland folgt einer sozialpädagogischen Tradition. Das heißt, dass 
der Bildungsauftrag ganzheitlich verstanden wird und oftmals die Förderung 
der sozioemotionalen Entwicklung und des Sozialverhaltens im Vordergrund 
steht. Die Bildung folgt einem kind- und situationsorientierten Ansatz, in dem 
pädagogische Situationen entlang der kindlichen Interessen gestaltet werden 
und das kindliche Spiel einen großen Stellenwert hat. Das enttäuschende Ab-
schneiden Deutschlands in den internationalen Schulleistungsstudien, welches 
zum ersten Mal im Jahr 2000 dokumentiert wurde, führte auch zu Schlussfol-
gerungen mit Blick auf den Bildungsauftrag der Kitas. Insbesondere wurde be-
mängelt, dass die Förderung kognitiver und schulnaher Fähigkeiten in den Kitas 
zu kurz kam. Außerdem wurde kritisiert, dass die besonderen Bedürfnisse von 
Kindern aus bildungsfernen Familien sowie von Familien mit Migrationshinter-
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grund zu wenig in der pädagogischen Arbeit der Kitas berücksichtigt wurden. 
Als Reaktion darauf wurden zwischen 2002 und 2006 Bildungs-, Erziehungs- 
oder Orientierungspläne für die pädagogische Arbeit in Kitas (Bildungspläne) 
entwickelt (vgl. Diskowski 2009; Schuster-Lang 2013). Diese sind als verbind-
liche Orientierungshilfen für die Praxis konzipiert. Sie sollen allerdings auch von 
der Praxis interpretiert und an die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort angepasst 
werden. In den Bildungsplänen werden das Bildungsverständnis, Bildungsbe-
reiche und Bildungsprozesse beschrieben, nicht aber zu erreichende Kompe-
tenzniveaus von Kindern. 

Die Inhalte der Bildungsarbeit stehen im Zentrum der Pläne. Hier zeigen sich 
große Überschneidungen zwischen den Bundesländern. Sprache, Auseinan-
dersetzung mit der Natur, Persönlichkeitsentwicklung und der Umgang mit Zah-
len sind Beispiele für Bildungsbereiche, die für alle Bundesländer zentral sind. 
Gleichwohl zeigen sich Unterschiede in der Betonung von Aspekten, die regio-
nal von unterschiedlicher Relevanz sind, wie z. B. der Umgang mit Diversität und 
Multikulturalität oder der Bildungsbereich Religion. Hinsichtlich der Förderung 
kognitiver und früher schulnaher Fähigkeiten und Kompetenzen grenzen sich die 
Bildungspläne klar von „Schulfächern“ ab. Alle Bildungspläne betonen zudem 
das kindorientierte und ganzheitliche Verständnis von früher Bildung.

Der Entwicklung und Implementierung von Bildungsplänen wird unter Gesichts-
punkten der Steuerung eine große Bedeutung beigemessen (vgl. Diskowski 
2009), da so ein Abschied von der absoluten Unverbindlichkeit der pädagogi-
schen Arbeit in Kitas geschaffen wurde (vgl. Anders/Roßbach 2019). Einherge-
hend damit wurden auch die Notwendigkeit einer bereichsspezifischen Förderung 
und fachdidaktische Perspektiven anerkannt. Sowohl entwicklungspsycho-
logische Arbeiten als auch Arbeiten aus der pädagogischen Psychologie hatten 
bereits zuvor eine bereichsspezifische Förderung nahegelegt (vgl. Roßbach 2005). 
Dieses bedeutet allerdings nicht, schulisches oder lehrgangsorientiertes Unter-
richten in den Kitas zu implementieren oder das spezifische Bildungsverständnis 
aufzugeben, sondern die Anreicherung des pädagogischen Alltags mit entwick-
lungsangemessenen didaktisch-methodischen Vorgehensweisen. Ein Bekenntnis 
zu den jeweiligen Bildungsplänen wird in der Regel von den öffentlich finanzier-
ten Kitas gefordert. Empirische Überprüfungen der Umsetzungen der Bildungs-
pläne finden allerdings über Befragungen von Fachkräften hinaus nicht statt. 
Existierende Forschungsarbeiten weisen darauf hin, dass die Bildungspläne 
aufgrund der großen Freiheit in der Interpretation und Ausgestaltung nur ein-
geschränkt darauf Einfluss nehmen, dass gezielte, bereichsspezifische Förde-



74

Kapitel 2

rung tatsächlich einen größeren Stellenwert in den Einrichtungen hat (vgl. Smidt/
Schmidt 2012). 

Pädagogische Qualität in Kitas: ihre Höhe, Maßnahmen der Sicherung und 
Weiterentwicklung und die Verbindlichkeit von Evaluationen. Wie oben dar-
gestellt ist eine hohe Qualität der pädagogischen Prozesse und Interaktionen 
eine Voraussetzung für starke und positive Bildungseffekte. Anders und Opper-
mann (2024) haben kürzlich eine Erweiterung des Struktur-Prozess-Modells pä-
dagogischer Qualität in Kitas vorgeschlagen (siehe Abbildung 6), in der nicht 
nur die Charakteristika qualitativ hochwertiger Interaktionen und Prozesse expli-
ziert werden, sondern auch personale und institutionelle Voraussetzungen einer 
hohen pädagogischen Interaktionsqualität abgebildet sind. 

Teamprozesse und 
Teamklima

Organisations- und 
Implementationsqualität

Strukturqualität

Professionelle
Kompetenzen

Kinder und 
Familien

Interaktionsprozesse 
mit Kindern

(Qualität und Quantität)

Interaktionsprozesse 
mit Eltern

Gruppe –
Zielkind

Global –
domänen-
spezifisch

Leadership

Abbildung 6:	� Erweiterung des Struktur-Prozess-Modells pädagogischer Qualität in Kindertages
einrichtungen (vgl. Anders/Oppermann 2024)
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In dem Vorschlag wird aufgegriffen, dass gängige Qualitätskonzepte sowohl die 
Qualität kognitiver Anregung als auch die Qualität der Förderung sozioemotiona-
ler Entwicklung berücksichtigen. Dabei zeichnet sich hohe Qualität im Bereich 
der sozioemotionalen Förderung z. B. durch ein warmes emotionales Klima, 
sensitive und feinfühlige Interaktionen sowie durch die Förderung des Wohl-
befindens, (Selbst-)Vertrauens und der Autonomie aus (vgl. Harms u. a. 1998; 
Pianta/Hamre 2009; Siraj-Blatchford u. a. 2015). Mit Blick auf die kognitive 
Förderung wird die Bedeutsamkeit kognitiv anregender (verbaler) Interaktionen 
zwischen Fachkräften und Kindern hervorgehoben (vgl. Pianta/Hamre 2009; 
Siraj-Blatchford u. a. 2015). Aufgegriffen wird auch die Notwendigkeit einer hin-
reichenden Quantität qualitativ hochwertiger Bildungsangebote. Ferner werden 
qualitative Charakteristika der Interaktionsprozesse mit Familien beschrieben.

Als Voraussetzungen werden neben Merkmalen der Strukturqualität (z. B. Anteil 
der mittelbaren pädagogischen Arbeitszeit an der Gesamtarbeitszeit, Fachkraft-
Kind-Schlüssel) auch Voraussetzungen auf Seiten der pädagogischen Fachkraft 
im Sinne ihrer professionellen Kompetenzen beschrieben. Darüber hinaus wird 
die Rolle von Teamklima und Teamprozessen für die Zusammenarbeit und Qua-
litätsentwicklung dargestellt. Letztlich werden auch weitere Aspekte der Orga-
nisations- und Implementationsqualität sowie die Relevanz von Leadership 
herausgearbeitet. Auf Basis des Modells und des Forschungsstandes zur Qua-
litätsentwicklung lassen sich einzelne strukturelle Voraussetzungen, Fort- und 
Weiterbildung, Teamentwicklung, weitere Systeme der fachlichen Unterstützung 
(z. B. Fachberatung) sowie verbindliche Evaluationen der pädagogischen Quali-
tät als Möglichkeiten der Sicherung und Weiterentwicklung ableiten.

Zur Darstellung des Status quo wird zunächst gefragt, wie hoch die pädagogi-
sche Prozessqualität in deutschen Kitas ist. Hierzu liegen nur wenige überregio-
nale Untersuchungen vor. Ende der 1990er Jahre wiesen 69 Prozent der Gruppen 
in deutschen Kitas in einer großen repräsentativen Beobachtungsstudie eine 
mittelmäßige Prozessqualität auf; in nur 29 Prozent der beobachteten Gruppen 
wurde eine gute Qualität festgestellt (vgl. Tietze 1998). Etwa 15 Jahre später zeig-
te die NUBBEK-Studie ähnliche Qualitätswerte in der durchschnittlichen globa-
len und domänenspezifischen Prozessqualität (Tietze u. a. 2013). Bei weniger 
als zehn Prozent fand man eine gute oder sehr gute Qualität. Gleichzeitig wurde 
in der NUBBEK-Studie eine große Varianz in den Ausprägungen der Prozess-
qualität belegt. Vergleichbare Ergebnisse lieferte die BiKS-Studie, die in zwei 
Bundesländern umfassend die Qualität von Kitas untersuchte (vgl. Kuger/Klucz-
niok 2009). Weitere Untersuchungen in Deutschland wiesen ebenfalls auf geringe 
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bis mittelmäßige Ausprägungen in der Interaktions- und Anregungsqualität hin 
(vgl. z. B. Suchodoletz u. a. 2014; Wildgruber u. a. 2016; Anders/Roßbach 2019). 
Mit Blick auf die Merkmale besonders entwicklungsförderlicher Fachkraft-Kind-
Interaktionen zeigen Untersuchungen, dass kognitiv aktivierende und sprachlich 
anregende Interaktionen bislang selten in der pädagogischen Praxis beobachtet 
werden können (vgl. z. B. König 2009; Hopf 2012; Viernickel u. a. 2013; Anders/
Enß/Wolf 2022). Angebote der bereichsspezifischen Förderung weisen nicht nur 
oftmals eine geringe Prozessqualität auf, sondern sie finden auch sehr selten 
statt. Besondere Berücksichtigung verdient die Tatsache, dass unterschiedliche 
Studien immer wieder dokumentieren, dass in Gruppen mit einem höheren An-
teil von Kindern mit Migrationshintergrund eine geringere Prozessqualität erreicht 
wird (vgl. z. B. Kuger/Kluczniok 2009). Im nächsten Schritt ist zu fragen, wie die 
benannten Aspekte zur Sicherung und Weiterentwicklung pädagogischer Pro-
zessqualität reguliert und ausgeprägt sind.

Die Verbindlichkeit von Strukturqualität. Der Personalschlüssel in Gruppen mit 
Kindern unter drei Jahren betrug im Jahr 2021 durchschnittlich 1 zu 3,8, in Grup-
pen mit Kindern über drei Jahren bis zum Schuleintritt 1 zu 8,1 Kinder, wobei 
große Unterschiede zwischen west- und ostdeutschen Bundesländern beste-
hen (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2022). Allgemein werden in 
den westdeutschen Bundesländern bessere Personalschlüssel beobachtet als 
in den ostdeutschen Bundesländern. Auch in Gruppen mit einem höheren Anteil 
an Kindern mit Migrationshintergrund ist die Personalausstattung etwas besser. 
Mit Blick auf die mittelbare pädagogische Arbeitszeit (mpA), also die Arbeitszeit, 
die den Fachkräften z. B. für Vor- und Nachbereitung pädagogischer Angebote 
oder die Zusammenarbeit mit Familien zur Verfügung steht, ist festzustellen, dass 
nur eine sehr geringe oder keine Bereitstellung von mpA üblich ist. Auch hier 
variiert der Anteil mpA sowohl zwischen den Bundesländern als auch innerhalb 
der Länder (vgl. BMFSFJ 2021a). Das Qualifikationsgefüge der frühpädago-
gischen Fachkräfte in Deutschland hat sich in den letzten Jahren wenig geän-
dert (vgl. Autorengruppe Fachkräftebarometer 2014, 2019, 2021). Der Anteil der 
Fachkräfte mit einschlägigem Hochschulabschluss hat sich zwischen 2006 und 
2020 verdoppelt, doch es existieren weiterhin große Unterschiede zwischen den 
Bundesländern. Die Einbindung gut qualifizierter Fachkräfte mit Hochschulab-
schluss in die frühpädagogische Praxis zeigt sich weiterhin als Herausforde-
rung. Die Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher ist breit aufgestellt und 
konzentriert sich nicht nur auf den frühkindlichen Bereich. Innerhalb der Ausbil-
dungsgänge bestehen zudem große Unterschiede in der curricularen Ausrich-
tung. Fort- und Weiterbildung ist daher dringend notwendig, um aktuellen Her-
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ausforderungen professionell begegnen zu können und qualitativ hochwertige 
Bildungsarbeit zu gewährleisten.

Die Verbindlichkeit von Fort- und Weiterbildung. Die Vorgaben zur Fort- und 
Weiterbildung von frühpädagogischen Fachkräften werden in allen Bundeslän-
dern in entsprechenden Gesetzen oder Verordnungen geregelt. In einer Analyse 
von 2022 zeigten sich inhaltlich auch hier große Unterschiede zwischen den Län-
dern. Bei der Mehrheit der Bundesländer fanden sich explizite Hinweise, dass 
die Träger ihren Fachkräften die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen ermög-
lichen sollen. In Hamburg und Berlin werden überdies auch die Selbstverpflich-
tung der zuständigen Behörde zur fachlichen Weiterentwicklung von Angeboten 
der Fort- und Weiterbildung sowie die Feststellung des Fortbildungsbedarfes 
in den Regelungen festgehalten. Bezüglich des Umfangs der Teilnahme an Fort- 
und Weiterbildungen finden sich in den meisten Ländern keine verbindlichen 
Vorgaben.

Die Verbindlichkeit von externen Evaluationssystemen. Zur Qualitätssiche-
rung und Qualitätsentwicklung werden in einigen europäischen Ländern (z. B. 
England, Niederlande) externe Evaluationssysteme eingesetzt, in denen die pä-
dagogische Qualität der frühpädagogischen Arbeit unter Rückgriff auf standar-
disierte Beobachtungsverfahren regelmäßig extern überprüft wird. In Deutsch-
land existiert eine verpflichtende externe Evaluation lediglich in Berlin, in den 
anderen Bundesländern werden interne und externe Evaluationen mit weniger 
Verbindlichkeit beziehungsweise auf freiwilliger Basis genutzt. Eine Veröffent-
lichung von Evaluationsergebnissen auf Basis einzelner Einrichtungen, die eine 
größere Transparenz gerade auch für die Familien schaffen würden, findet bis-
lang allerdings noch nicht statt.

Der Bund hatte mit dem Gute-Kita-Gesetz und jetzt mit dem Kitaqualitätsgesetz 
auf die Weiterentwicklung dieser und anderer Qualitätsaspekte hingewirkt. Auch 
dieses Gesetz war durch viele Freiheitsgrade in der Investition der finanziellen 
Mittel und der intendierten Maßnahmen gekennzeichnet. Die Evaluation zeigte, 
dass Partizipation einerseits einen Erfolgsfaktor darstellte, andererseits orientier-
ten sich nicht alle Maßnahmen an den tatsächlich größten Bedarfen in den Bun-
desländern. Viele der getroffenen Maßnahmen können in ihren Wirkungen auch 
erst zu einem späteren Zeitpunkt bewertet werden (vgl. Rönnau-Böse u. a. 2023).



78

Kapitel 2

Verbindlichkeit sprachlicher Bildung in Kindertageseinrichtungen und Kin-
der mit zusätzlichem Sprachförderbedarf. Sprache gilt als Querschnittsdo-
mäne und der Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten kommt für die gesamte 
weitere Entwicklung, Bildungskarriere und Integration eine besondere Bedeu-
tung zu. Fehlende sprachliche Kompetenzen in der Bildungssprache Deutsch 
werden auch als zentrale Ursache der Bildungsbenachteiligung von Kindern mit 
einer anderen Familiensprache als Deutsch angesehen. Vor diesem Hintergrund 
sind sowohl die Qualität der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung und Förde-
rung als auch der ergänzenden Angebote für Kinder mit zusätzlichem Sprach-
förderbedarf von besonderer Relevanz.

Verbindlichkeit von Diagnostik des Sprachstands. Die individuelle Diagnostik 
des Sprachstands ist eine wichtige Voraussetzung und Komponente einer qua-
litativ hochwertigen sprachlichen Bildung. Erfolgreiches sprachpädagogisches 
Handeln erfordert Adaptivität an die individuellen sprachlichen Kompetenzen, 
so dass die Lern- und Unterstützungsangebote an diese anschließen können. So 
sind sprachliche Anregungen in der Zone der proximalen Entwicklung am effek-
tivsten (vgl. Ruberg/Rothweiler 2012). Dementsprechend ist Sprachstandsdiag-
nostik auch für die alltagsintegrierte sprachliche Bildung eine essenzielle Vor-
aussetzung. Darüber hinaus ist Diagnostik für eine verlässliche Identifikation von 
Kindern mit Sprachförderbedarf notwendig, auch um ermitteln zu können, in 
welchen Bereichen ein Kind Förderung benötigt (Selektions- und Förderdiag-
nostik). Schließlich kann Diagnostik auch genutzt werden, um den Erfolg von För-
dermaßnahmen zu bewerten.

Vorliegende Instrumente zur Einschätzung sprachlicher Fähigkeiten und Fertig-
keiten für Kinder können einer der drei Kategorien, den Sprachentwicklungstests, 
den Sprachscreenings und den Beobachtungsverfahren, zugeordnet werden. 
Die höchste Akzeptanz im frühpädagogischen Feld haben Beobachtungsverfah-
ren. Diese setzen sich zusammen aus einer systematischen Beobachtung und 
anschließenden Beurteilung der beobachteten Merkmale und Fähigkeiten. Diese 
Beurteilung erfolgt meist anhand eines standardisierten Kriteriensystems mit 
Hilfe von Ratingskalen.

Beobachtungsverfahren weisen eine geringere Standardisierung als Tests und 
Screenings auf, was sich negativ auf die Objektivität, Reliabilität und Validität der 
Ergebnisse auswirkt. Sie sind stärker anfällig für subjektive Verzerrungen auf-
grund von Urteils- und Beobachtungsfehlern, insbesondere bei der Anwendung 
durch diagnostische Laien. Für eine sichere Anwendung von Beobachtungsver-
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fahren sind umfangreiche Schulungen notwendig. Zudem muss angenommen 
werden, dass pädagogische Fachkräfte aufgrund der starken Belastung und 
des Fachkräftemangels nicht immer eine systematische Beobachtung durch-
führen und stattdessen die Beurteilung der sprachlichen Fähigkeiten auf Basis 
ihres „naiven Alltagseindrucks“ vornehmen. Es wurde gezeigt, dass solche infor-
mellen Urteile stärker von Verzerrungen betroffen sind. So wird sprachlich zurück-
haltenden beziehungsweise schüchternen Kindern häufiger trotz unauffälliger 
Sprachfertigkeiten ein Sprachförderbedarf attestiert (vgl. Wolf u. a. 2015). Die 
diagnostische Qualität von Beobachtungsverfahren zur Sprachstandsfeststel-
lung in der frühen Bildung wird nicht immer geprüft, was angesichts der mög-
lichen Konsequenzen der Sprachstandsfeststellung (z. B. Defizitbewusstsein, 
Stigmata, keine Förderung trotz Förderbedarf) kritisch zu diskutieren ist.

Verfahren zur Messung von Sprachverstehen, die in der Kindertagesbetreuung 
zur Identifikation von Kindern mit Sprachförderbedarf eingesetzt werden, müs-
sen einer Reihe von Qualitätsanforderungen genügen (z. B. klassische Test-
gütekriterien, Spezifität der Diagnostik, Berücksichtigung von Mehrsprachigkeit). 
Die von den Bundesländern eingesetzten Verfahren zur Sprachstandsfeststel-
lung wurden jedoch überwiegend nicht ausreichend geprüft beziehungsweise 
wurden die Ergebnisse der Fachöffentlichkeit nicht bereitgestellt (vgl. Becker-
Mrotzek u. a. 2013). Neugebauer und Becker-Mrotzek (2013) haben die Verfah-
ren zur Bestimmung des Sprachstands, die von den Bundesländern zur Identi-
fikation von Kindern mit Sprachförderbedarf eingesetzt werden, hinsichtlich 
der von Becker-Mrotzek u. a. (2013) definierten Qualitätsanforderungen unter-
sucht. Im Fazit kommen die Autoren zu dem Schluss, dass ein großer Handlungs-
bedarf bezüglich der Weiterentwicklung der Qualität dieser Verfahren besteht. In 
den Jahren seit dieser Veröffentlichung waren auf Ebene der Bundesländer 
kaum Änderungen zu verzeichnen (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
2022). Laut Bildungsbericht 2022 führen insgesamt sieben Bundesländer (Ba-
den-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Saarland, Sachsen) 
flächendeckend und mit allen Kindern Sprachstandsbestimmungen durch, in 
sieben weiteren Ländern ist die Sprachstandsfeststellung inzwischen nur noch 
für einen Teil der Kinder verpflichtend (z. B. nur Kinder, deren beide Elternteile 
nichtdeutscher Herkunft sind, oder Kinder, die keine Kita besuchen). Neben Thü-
ringen werden nun auch in Sachsen-Anhalt keine Sprachstandsverfahren mehr 
flächendeckend und auch nicht für einen Teil der Kinder durchgeführt. Außer-
dem wird in Sachsen ein neues Verfahren (SOPESS, vgl. Petermann u. a. 2009) 
eingeführt, das allerdings für Schuleingangsuntersuchungen konzipiert wurde. 
Zudem wurde im Saarland ein Beobachtungsverfahren statt des vorherigen Ver-



80

Kapitel 2

fahrens „Früh Deutsch lernen“ implementiert. Weitere standardisierte Verfahren, 
die zur Identifikation von Kindern mit Sprachförderbedarf eingesetzt werden kön-
nen, werden auf der Internetseite von „BiSS-Transfer“8 dargestellt und bewertet.

Verbindlichkeit von Sprachförderung. Neben der Frage der grundsätzlichen 
Einführung von Sprachdiagnostik für alle Kinder ist die verbindliche Verknüpfung 
mit nachhaltigen Sprachfördermaßnahmen zu diskutieren. Die bislang einge-
führten Diagnostikverfahren setzen in der Regel deutlich zu spät ein, um noch 
eine intensive und effektive Förderung für einen besseren Schulstart zu ermög-
lichen. Auch werden nicht immer alle Kinder durch die Diagnostik erreicht. Eine 
besondere Herausforderung stellen diejenigen Kinder dar, die keine Kita besu-
chen. Eine verbindliche Überführung in Fördermaßnahmen wird nicht immer 
umgesetzt. Allerdings befindet sich das System, auch in Reaktion auf die Ergeb-
nisse der jüngsten Schulleistungsstudien, im Wandel und diverse Bundesländer 
starten Initiativen, um eine verpflichtende frühe Zusatzförderung auf Basis von 
Diagnostik zu implementieren. Ein Vorreiter ist an dieser Stelle das Land Ham-
burg, welches zur Sicherstellung der vorschulischen Förderung von allen Kindern 
mit besonderem Förderbedarf die Schulpflicht vorgezogen hat. Hiermit ist kein 
vorzeitiger Besuch der Grundschule verbunden, sondern ein verpflichtender Be-
such der Vorschule für solche Kinder, bei denen ein Sprachförderbedarf festge-
stellt wurde.

Sprachfördermaßnahmen, die sich speziell an Kinder mit einem besonderen 
Förderbedarf richten, werden auch als additive Maßnahmen bezeichnet. Es steht 
die Förderung ausgewählter Sprachkomponenten im Vordergrund, wie z. B. 
Wortschatz, Grammatik oder die phonologische Bewusstheit. Die Förderung fin-
det in Kleingruppen statt, zusätzlich zu den Regelangeboten im pädagogischen 
Alltag. In der Praxis kamen und kommen dabei strukturierte Programme zum 
Einsatz (wie z. B. „hören, lauschen, lernen“ für die Förderung der phonologischen 
Bewusstheit; vgl. Küspert/Schneider 2006), in denen die frühpädagogische 
Fachkraft nach einem festen Curriculum und vorbereiteten Materialien über einen 
Zeitraum von mehreren Wochen mit den Kindern arbeitet. Der Ablauf der Übungs-
einheiten ist vorgegeben und orientiert sich in der Regel nicht an den spezifi-
schen Sprachkompetenzen der Kinder. Ziel dieser Programme ist die Förderung 
der kindlichen Sprachentwicklung durch ein wiederholtes und strukturiertes 
Sprachangebot und spielerische Übungen. Diese Programme wurden nur zu 

8	 Vgl. https://www.biss-sprachbildung.de/angebote-fuer-die-praxis/tool-dokumentation/qualitaetscheck- 

der-diagnose-tools/qualitaetscheck-der-diagnose-tools-fuer-den-elementarbereich/.
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einem Teil mit methodisch angemessenen Wirksamkeitsstudien überprüft. Die 
resultierenden Befunde konnten überwiegend keine Effekte auf die kindlichen 
Sprachkompetenzen und die schriftsprachliche Entwicklung belegen (z. B. Koch 
2003, 2009; Roos/Polotzek/Schöler 2010; Gasteiger-Klicpera/Knapp/Kucharz 
2010; Wolf u. a. 2011; Sachse u. a. 2012). Als Ursachen wurden insbesondere die 
kurze Förderdauer, der späte Einsatz im letzten Jahr vor der Einschulung, eine 
unzureichende Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte, eine fehlende 
Überprüfung und die fehlende Anpassung der Fördermaßnahmen an die indi-
viduellen Ausgangskompetenzen diskutiert (vgl. z. B. Roos u. a. 2010).

Eine Ausnahme stellt hierbei die Förderung der phonologischen Bewusstheit dar. 
Internationale Studien und Metaanalysen haben gezeigt, dass Fördermaßnah-
men für die phonologische Bewusstheit mit moderaten Effekten auf den Schrift-
spracherwerb verbunden sind (vgl. z. B. Bus/IJzendoorn 1999; Ehri u. a. 2001). 
In der Folge hat dies auch in Deutschland zur Entwicklung mehrerer entspre-
chender Programme geführt. Metaanalysen ergaben für die Förderung der pho-
nologischen Bewusstheit in der deutschen Sprache geringe, aber immer noch 
substanzielle Effekte auf den Schriftspracherwerb, insbesondere auf die Recht-
schreibfertigkeiten (vgl. Fischer/Pfost 2015; Wolf/Schroeders/Kriegbaum 2016). 
Unterschiede zu den angloamerikanischen Befunden, in denen deutlich grö-
ßere Effekte auf den späteren Schriftspracherwerb gefunden wurden, wurden vor 
allem durch die höhere orthografische Transparenz in der deutschen Sprache 
erklärt.

Verbindlichkeit der Förderung weiterer Basiskompetenzen. Neben der Dia
gnostik und Förderung der sprachlichen Kompetenzen ist die Förderung früher 
mathematischer und sozioemotionaler Kompetenzen als Teil der Basiskom-
petenzen ebenso zentral. Diese werden aber in gängigen Diagnostikverfahren 
oftmals nicht berücksichtigt. Dabei existieren ergänzende Programme zur För-
derung von mathematischen und sozioemotionalen Kompetenzen die wissen-
schaftlich evaluiert wurden, durchaus. Ihr Einsatz erfolgt oft ohne eine vorherige 
Diagnostik.

Verbindlichkeit von Zusammenarbeit mit Familien und Elternbildung. Auf-
grund der herausragenden Bedeutung der familialen Voraussetzungen und An-
regungsbedingungen für die kindliche Entwicklung kommt auch der Zusammen-
arbeit der Kitas mit Familien sowie weiteren Angeboten der Elternbildung und 
frühen Hilfen eine besondere Bedeutung zu. Zusammenarbeit mit Familien ist als 
Handlungsfeld in den Bildungsplänen für die frühe Bildung angelegt und auch als 
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bedeutsame Qualitätskomponente beschrieben (vgl. Anders/Oppermann 2024). 
Qualitativ hochwertige Zusammenarbeit mit Familien benötigt entsprechende 
Arbeitszeit, allerdings ist der Anteil der mittelbar pädagogischen Arbeitszeit in 
der Regel gering (S. 76). Daher verwundert es nicht, dass die Zusammenar-
beit mit Familien in vielen Kitas unterentwickelt ist (vgl. z. B. Betz u. a. 2019; 
Hummel/Cohen/Anders 2022; Hummel u. a. 2022). Hinzu kommt, dass sich Fach-
kräfte durch die Anforderungen, die Kommunikation mit Eltern an sie stellt, über-
fordert fühlen. Gleichwohl ist eine gute Kommunikation eine wichtige Vorausset-
zung für das Vertrauen, das Eltern in die Kita haben (vgl. Hummel/Cohen/Anders 
2022). Neben der Zusammenarbeit mit Familien, die aus der Kita heraus erfolgt, 
existieren unterschiedliche Möglichkeiten von frühen Hilfen, das heißt der Unter-
stützung von Familien und Elternbildung, die auch schon deutlich früher ansetzen 
können. Auch hier ist eine große Vielfalt von Angeboten und Angebotsstrukturen 
in Deutschland festzustellen. Qualitativ hochwertige Angebote können positive 
Auswirkungen auf die Anregungsbedingungen in der Familie sowie auf die kind-
liche Entwicklung haben (vgl. z. B. Cadima u. a. 2018; Cohen u. a. 2020a). Erfolg-
reiche Ansätze sind wissenschaftsbasiert und ihnen gelingt es gleichermaßen, 
diejenigen Familien mit Unterstützungsbedarf zu erreichen und eine hohe Quali-
tät der Angebote sicherzustellen. Qualitativ hochwertige Programme zeichnen 
sich dabei durch eine hohe Adaptivität der Angebote an die jeweilige Zielgruppe 
aus und weisen einen hohen Grad an Professionalität auf individueller, profes-
sioneller und systemischer Ebene auf (vgl. Cohen u. a. 2020b). Allerdings zeigt 
die Forschung, dass die unterschiedlichen Ziele offenbar schwer miteinander zu 
vereinbaren sind.

Ein erfolgreiches Programm in vielerlei Hinsicht stellt das Programm „Chancen
reich“9 der Carina Stiftung im Kreis Herford dar. Dort erhalten alle Eltern mit 
Neugeborenen das Angebot, das Programm „Chancenreich“ in Anspruch zu 
nehmen. Dieses ist modular aufgebaut. Die Eltern erhalten Unterstützung durch 
Familienbesucherinnen, die die Familien in den ersten drei Lebensjahren mehr-
fach aufsuchen und beraten. Darüber hinaus sind Elternkurse zur Stärkung der 
Bindung von Eltern und Kindern beziehungsweise zur Stärkung der Erziehungs-
kompetenzen Teil des Programms. Die Eltern erhalten weitere Materialien (z. B. 
ein Handbuch), Beratung zur Relevanz der U-Untersuchungen beim Kinderarzt 

9	 Vgl. https://www.chancenreich-herford.de/.
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sowie weitere Möglichkeiten der Vernetzung. Es wird auf die Anmeldung in einer 
Kita spätestens im Alter von drei Jahren hingewirkt. In dem Programm wird mit 
einem ökonomischen Incentive gearbeitet und alle Eltern erhalten bei Abschluss 
des Programms einen zusätzlichen Bonus von 500 Euro, wenn sie unterschied-
liche Module absolviert haben (insbesondere einen Elternkurs und die Inan-
spruchnahme von Familienbesuchen) sowie ihr Kind im Alter von drei Jahren in 
einer Kita angemeldet haben. Das Programm hat sein Angebot außerdem durch 
digitale Angebote erweitert. Es zeichnet sich zudem dadurch aus, dass es wis-
senschaftlich auf seine Auswirkungen evaluiert wurde und sich erfolgreich im 
Sinne der positiven Entwicklung der familialen Anregungsqualität gezeigt hat. Be-
sonders förderlich zeigten sich Elternkurse, die sich auch in einem verbesserten 
Wortschatz der Kinder niederschlugen. Außerdem konnte das Programm sowohl 
bildungsschwache als auch bildungsstärkere Eltern erreichen (vgl. Wilke u. a. 
2014; Cohen/Anders 2019; Cohen u. a. 2020a).

Verbindlichkeit und Fachkräftemangel. Das Feld der Kindertagesbetreuung 
befindet sich seit vielen Jahren im Ausbau. Damit einhergehend ist auch die 
Anzahl der frühpädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen kontinuierlich 
gestiegen. Dennoch besteht ein großer Fachkräftemangel, und der Beruf des 
Erziehers beziehungsweise der Erzieherin gehört zu den sogenannten Mangel-
berufen. Es besteht zwar seit 2013 ein Recht auf einen Platz in der Kindertages-
betreuung, bislang konnten die Kapazitäten allerdings nicht so ausgebaut wer-
den, dass allen Eltern mit Platzbedarf und Wunsch nach Betreuung tatsächlich 
ein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt werden kann. Der Personalmangel 
ist die Hauptursache für diesen Tatbestand. Aktuelle Prognosen gehen von un-
terschiedlichen Entwicklungen in ost- und westdeutschen Bundesländern aus. 
Aktuelle Analysen machen deutlich, dass bis 2030 in den westdeutschen Bun-
desländern zwischen 50.000 und 90.000 Fachkräfte fehlen (vgl. Autor:innen
gruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik 2024). Zusätzlich ist zu berücksichtigen, 
dass der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen und den 
dafür notwendigen Ausbau der Hortbetreuung auf dieselbe Berufsgruppe zu-
greift. Das BMFSFJ hat vor dem Hintergrund dieser Zahlen und Entwicklungen 
kürzlich eine Gesamtstrategie „Fachkräfte in Kitas und im Ganztag“ entwickelt 
und veröffentlicht (vgl. BMFSFJ 2024a). Mit Blick auf die oben skizzierten Notwen-
digkeiten zur Herstellung von Verbindlichkeit im Bildungs- und Qualitätsanspruch 
und zur Förderung von mehr Chancengerechtigkeit ist zu konstatieren, dass 
diese in der Regel ebenfalls zusätzliche Zeit- und Personalbedarfe implizieren.
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2.1.2	 Bewertung des Umsetzungsstands

Aus der Darstellung des Status quo wird deutlich, dass die dezentrale Steue-
rung und Einbettung des frühkindlichen Bildungs- und Betreuungssystems in die 
Kinder- und Jugendhilfe eine Reihe von Folgen haben, die sich auf die Verbind-
lichkeit der Realisierung des Bildungsauftrags negativ auswirken. Zunächst ein-
mal führen die hohen Freiheitsgrade in der Ausgestaltung des Systems und des 
Bildungsauftrags zu einer hohen Varianz in allen zentralen Aspekten zwischen 
Bundesländern, Trägern, Einrichtungen und Fachkräften. Dieses impliziert, dass 
Kinder in Abhängigkeit von ihrem Wohnort und dem sozialen und kulturellen 
Hintergrund ihrer Eltern nicht nur unterschiedliche Chancen auf Teilhabe an früher 
Bildung haben, sondern auch unterschiedlich hohe Chancen auf qualitativ hoch-
wertige Bildung beziehungsweise eine Förderung bei Vorliegen eines zusätzli-
chen Förderbedarfs (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2022; Rön-
nau-Böse u. a. 2023). Die dezentrale Steuerung impliziert außerdem fehlende 
Abstimmung zwischen unterschiedlichen Unterstützungsangeboten für Kinder 
und Familien (vgl. Barnes u. a. 2019). Auch mehr als zehn Jahre nach der Einfüh-
rung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr können nicht alle Eltern, die einen Platz für ihr Kind wünschen und 
benötigen, darauf zurückgreifen. Unter denjenigen Kindern, die gar nicht oder erst 
spät eine Kita besuchen, sind überrepräsentativ viele Kinder aus sozial schwa-
chen Familien oder Familien mit Migrationshintergrund. 

Verpflichtende externe Evaluationen der Umsetzung der Bildungspläne existieren 
in der Regel genauso wenig wie externe Evaluationen der pädagogischen Qua-
lität und in einigen zentralen Aspekten der Strukturqualität, wie z. B. dem Perso-
nalschlüssel oder dem Anteil der mittelbaren pädagogischen Arbeit an der Ge-
samtarbeitszeit, liegen die Vorgaben deutlich unter wissenschaftlich geforderten 
Werten beziehungsweise Mindeststandards. Der Status der pädagogischen 
Qualität macht zudem deutlich, dass die bisherigen Anstrengungen noch nicht 
zu einer hinreichenden Verbesserung geführt haben. Zusammenarbeit mit Fami-
lien ist als Arbeitsbereich der Kitas unterrepräsentiert und nicht hinreichend unter-
füttert, vor dem Hintergrund der zunehmenden Diversität aber umso wichtiger. 
Dementsprechend spricht der aktuelle Status für eine verbindliche Weiterent-
wicklung der Systeme der Fort- und Weiterbildung sowie fachlicher Unterstüt-
zung und eine verbindliche Förderung von Kindern mit zusätzlichem Förderbe-
darf auf Basis von Diagnostik. Insgesamt sind eine fehlende Verzahnung und 
curriculare Abstimmung zwischen dem System der frühen Bildung und Betreu-
ung und dem Schulsystem zu konstatieren, welche durch die Einbettung in zwei 
getrennte Systeme zusätzlich befördert wird.
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Aktuell verzeichnet der frühkindliche Bildungsbereich einen starken Mangel an 
pädagogischen Fachkräften, der sich durch den Rechtsanspruch auf Ganztags-
betreuung in den Grundschulen noch weiter verstärken wird. Der Fachkräfte-
mangel führt aktuell dazu, dass in besonders betroffenen Regionen das Ange-
bot bereits eingeschränkt wird (z. B. durch Umstellung von einem Ganztags- auf 
ein Halbtagsangebot oder tageweise Schließungen). Allein die Verbesserung 
der strukturellen Qualitätsindikatoren geht allerdings direkt und indirekt mit 
einem steigenden Fachkräftebedarf einher. Weitere qualitätssteigernde Maß-
nahmen, wie z. B. der Einsatz von Funktionsstellen zur Teamentwicklung, führen 
zusätzlich zu einem noch größeren Bedarf. 

2.2	 Erwartungen

2.2.1	 An die Bildungs- und Familienpolitik des Staates

Zunächst einmal ist auf Ebene der Bildungs- und Familienpolitik die Erwartung 
zu formulieren, dass der Bildungsauftrag der frühen Bildung und seine Bedeut-
samkeit für alle Kinder und insbesondere für solche Kinder, die in anregungs-
ärmeren Familien aufwachsen, umfassend und verbindlich anerkannt werden 
und dass die Realisierung dementsprechend konsequent in die Wege geleitet, 
durch Gesetzgebung untermauert, aus Gesetzen entstehende Ansprüche er-
füllt und auf allen Ebenen unterstützt wird.

Hierzu gehört auch die Akzeptanz und Wertschätzung des Anspruchs dieses 
Bildungsauftrags in Analogie zum schulischen Bildungsauftrag. Die Anerkennung 
und Wertschätzung des Bildungsanspruchs sollte in einer angemessenen finan-
ziellen Unterfütterung, dem Ausbau der frühen Bildung und Betreuung sowie 
der weiteren qualitativen Weiterentwicklung münden, um die Verbindlichkeit des 
Bildungsanspruchs sicherzustellen. Die Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs 
auf einen Platz in einer Kita oder in der Kindertagespflege ab dem vollendeten 
ersten Lebensjahr ist Voraussetzung hierfür. Auf Ebene von Politik und Gesetz-
gebung sollte ein bundeseinheitliches und ministerienübergreifendes Verständnis 
des Bildungsauftrags der frühen Bildung sowie von Mindeststandards für eine 
qualitativ hochwertige frühe Bildung und Betreuung angestrebt werden. Frühe 
Bildung und schulische Bildung sollten anschlussfähig nahtlos mit gemeinsamen 
oder aufeinander abgestimmten Curricula ineinander übergehen und die Bedarfe 
des jeweils anderen Bildungsbereichs aufgreifen. Hierzu bedarf es der Entwick-
lung eines gemeinsamen Bildungsverständnisses und Kooperation anstatt Ab-
grenzung zwischen unterschiedlichen Ressorts.
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Da hinreichend gut ausgebildete und fachlich unterstützte Fachkräfte eine Grund-
voraussetzung zur Herstellung von Verbindlichkeit einer qualitativ hochwertigen 
frühen Bildung für alle Kinder darstellen, sollten Initiativen und Strategien zur 
Sicherung und Gewinnung von Fachkräften oberste Priorität haben.

Um Verbindlichkeit und Verlässlichkeit früher Bildungsangebote für alle Kinder 
sicherzustellen, müssen gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
die eine verbindliche Förderung aller Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf 
sicherstellen.

Es wird sich hier explizit für eine ergänzende, intensive Förderung im Kontext der 
Kitas ausgesprochen, die mindestens ein Jahr andauert. Dieser Kontext bietet 
zentrale Vorteile. Die frühpädagogischen Fachkräfte kennen die Kinder, ihren Hin-
tergrund und ihre Interessen. Dieses Wissen ist zentrale Voraussetzung für die 
Kontextualisierung von Bildungsangeboten, z. B. für den Bezug zu Erfahrungen 
des Kindes. Frühpädagogische Fachkräfte haben außerdem die notwendigen 
Qualifikationen für die Konzipierung altersangemessener, kindorientierter päda-
gogischer Angebote. Voraussetzungen für die Wirksamkeit solcher ergänzen-
den Angebote sind eine kontinuierliche fachliche Unterstützung beziehungs-
weise Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte sowie die Bereitstellung zeitlicher 
Ressourcen. Eine engere Kooperation mit der Grundschule über eine stärkere 
Abstimmung curricularer Fragen und eine Abstimmung der Bildungsangebote 
am Übergang von Kita und Grundschule erscheint hierbei ideal. Ein erfolgrei-
ches und darüber hinausgehendes Konzept wurde im Rahmen des Projekts 
KIDZ (Kindergarten der Zukunft in Bayern; vgl. Roßbach u. a. 2012) erprobt. Im 
Rahmen dieses Projekts arbeiteten dafür abgeordnete Grundschulkräfte und 
Erzieherinnen und Erzieher gemeinsam in frühpädagogischen Einrichtungen, 
um insbesondere die Bildung in kognitiv-sprachlichen Domänen zu stärken. Die-
ses Modellprojekt wurde wissenschaftlich evaluiert und konnte mit Blick auf die 
Steigerung der frühpädagogischen Qualität und die kindliche Kompetenzent-
wicklung große Erfolge zeigen, die sich auch noch im Grundschulalter nach-
weisen ließen (vgl. Roßbach/Sechtig/Freund 2010; Roßbach u. a. 2012). Ein 
Herausnehmen der Kinder aus dem Kitakontext und eine Förderung durch Fach-
kräfte beziehungsweise Grundschullehrkräfte, die die Kinder nicht gut kennen 
und über keine langjährige frühpädagogische Ausbildung verfügen, erscheint 
hier aufgrund des empirischen Forschungsstands nicht angemessen und könnte 
tatsächlich zu einer Stigmatisierung beitragen.

In dieser Diskussion wird oftmals auch die Frage der Notwendigkeit einer Kita
pflicht für alle Kinder, zumindest im letzten Kitajahr vor der Einschulung, auf-
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geworfen. Diesbezüglich sind einerseits die gesetzlichen Voraussetzungen zu 
berücksichtigen sowie die Tatsache, dass aktuell nicht allen Kindern ein Kita-
platz zur Verfügung gestellt werden kann. Zusätzlich ist die Anzahl der Kinder, 
die im letzten Jahr vor der Einschulung keine Kita besuchen, sehr gering. Bei einer 
Einführung wären auch die Rahmenbedingungen und die Flexibilität zu disku-
tieren. Eine Kitapflicht, die analog zur Schulpflicht für alle Kinder umgesetzt wird, 
bringt auch Einschränkungen in der Freiheit der Gestaltung des Familienalltags 
(z. B. Urlaubszeiten, Großelternzeiten, sonstige Freizeitangebote) mit sich, die 
reflektiert im Verhältnis zur Machbarkeit und der kleinen Anzahl der Kinder, die 
im letzten Jahr vor der Einschulung tatsächlich keine Kita besuchen, diskutiert 
werden sollte.

2.2.2	� An die Kinder- und Jugendhilfe und das Bildungssystem

Auf Systemebene wird die Erwartung formuliert, dass die notwendige Infra-
struktur geschaffen wird, um allen Kindern die Teilhabe an früher Bildung zu 
ermöglichen. Die Inanspruchnahme eines Kitaplatzes sollte dabei so vereinfacht 
werden, dass bürokratische Hürden keinen Hinderungsgrund mehr darstellen 
können. Ferner können auf systemischer Ebene vertrauensbildende Maßnah-
men (z. B. Beratung durch Hebammen) geschaffen werden, um diejenigen Fami-
lien von der Nutzung einer Kita für ihr Kind zu überzeugen, die aus mangelnder 
Informiertheit, fehlendem Vertrauen und Ängsten davor zurückschrecken. Zu-
sätzlich sollten Maßnahmen getroffen werden, die im Rahmen eines föderalis-
tischen und dezentralen, auf Partizipation ausgerichteten Systems sicherstellen, 
dass die Bildungspläne tatsächlich implementiert werden und qualitätssichernde 
und qualitätssteigernde Maßnahmen der frühpädagogischen Qualität unter Be-
rücksichtigung der Zusammenarbeit mit Familien beziehungsweise Elternbildung 
umgesetzt werden, z. B. durch Festlegung von hinreichenden Zeiten für mittel-
bare pädagogische Arbeit, Teilnahme an Fortbildungen und die Schaffung von 
Funktionsstellen für die Qualitätsentwicklung innerhalb der Einrichtungen.

Auf Systemebene sind darüber hinaus die Schaffung von bedarfsgerechten 
Fortbildungsangeboten und der Möglichkeit, diese wahrzunehmen, die Schaf-
fung von weiteren Ausbildungsplätzen und von Möglichkeiten zur Qualifikation 
von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern sowie weitere Maßnahmen der 
Fachkräftesicherung zu verorten. Ferner sollten Maßnahmen getroffen werden, 
die den Verbleib des im Feld tätigen Fachpersonals sicherstellen (z. B. über Er-
höhung der Attraktivität des Berufs, aber auch über Maßnahmen zur Stärkung 
der psychischen Gesundheit und Burnoutprävention).
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Um die Verbindlichkeit einer qualitativ hochwertigen frühen Bildung für alle Kin-
der sicherzustellen, können sowohl lokale verpflichtende, externe Evaluations-
systeme als auch ein bundesweites Monitoring der Prozessqualität eingeführt 
werden, wie es in einigen anderen Ländern üblich ist. Hierzu wurde kürzlich 
von der pädquis Stiftung eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, die notwendige 
Rahmenbedingungen herausarbeitet (vgl. Kluczniok u. a. 2024).

Schließlich ist die Erwartung zu formulieren, dass ein verlässliches System einge-
richtet wird, welches für alle Kinder frühzeitig einen zusätzlichen Förderbedarf ab-
klärt und dann eine verpflichtende Förderung bei vorhandenem Bedarf einleitet. 

2.2.3	 An die frühpädagogischen Einrichtungen

Die Einrichtungen und ihre Leitungen nehmen aktuell im Anmeldeverfahren für 
einen Betreuungsplatz eine zentrale Rolle ein. Daher können auch auf dieser 
Ebene vertrauensbildende Maßnahmen dafür implementiert werden, die Nut-
zungshürden von Familien abzubauen, die aktuell seltener oder später einen 
Betreuungsplatz in Anspruch nehmen (z. B. Familien mit Migrationshintergrund).

Die Einrichtungen mit ihren Leitungen und Fachkräften haben die Aufgabe, ein 
qualitativ hochwertiges pädagogisches Angebot im Sinne der Bildungspläne für 
alle Kinder bereitzustellen, so dass diesen Teilhabe ermöglicht wird und sie auf 
die nächsten Aufgaben im Leben vorbereitet werden. Wichtige institutionelle 
Rahmenbedingungen für eine qualitativ hochwertige Interaktionsqualität bei der 
pädagogischen Arbeit mit den Kindern und den Familien sind das Vorhanden-
sein von angemessenen Leadership-Konzepten, von Personal- und Teament-
wicklung, Qualitätsentwicklung und -management sowie in der Sicherstellung 
einer hohen Implementationsqualität der Bildungspläne und des pädagogischen 
Konzepts (vgl. Anders/Oppermann 2024). 

Eine zentrale Rolle kommt der Leitungskraft zu, die außerdem fachliche Unter-
stützung für alle pädagogischen Fachkräfte sowie Fort- und Weiterbildungs-
angebote ermöglicht und koordiniert. Ferner ist die Rolle von internen und exter-
nen Evaluationen hervorzuheben. Auf Einrichtungsebene ist schließlich auch die 
Implementierung von Maßnahmen zur Stärkung der Akzeptanz einer höheren 
Verbindlichkeit des Bildungsauftrags zu verorten, die dann in die pädagogische 
Arbeit einfließen kann, z. B. durch die Stärkung der Quantität von Bildungsange-
boten, die Schaffung von Strukturstellen zur Qualitätsentwicklung, die verbind-
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liche Nutzung von Entwicklungsdokumentationen und Lern- und Entwicklungs-
plänen, der Entwicklung eines professionellen Konzepts der Zusammenarbeit 
und Kommunikation mit Familien etc.

Zur verbindlichen Sicherung der Anschlussfähigkeit des Bildungsauftrags zwi-
schen Kita und Grundschule wird auf institutioneller Ebene zunächst ein klares 
Commitment zur Kooperation und zur Ausgestaltung eines gemeinsamen Bil-
dungsverständnisses erwartet. Hierfür kann ein systematisches Kooperations- 
und Übergangsmanagement unter Einbezug aller Akteurinnen und Akteure (Lei-
tungen, Fach- und Lehrkräfte, Familien, Kinder) eingesetzt werden. 

2.2.4	 An die Bildungsakteurinnen und Bildungsakteure

Pädagogisches Personal. Die pädagogischen Fachkräfte sind die zentralen 
Akteurinnen und Akteure zur Gestaltung pädagogisch wertvoller Bildungsan-
gebote. Die fachliche Qualifikation, Fort- und Weiterbildung gelten als zentrale 
Stellschrauben zur Sicherung der professionellen Kompetenzen, zu denen neben 
Fachwissen und fachdidaktischem Wissen auch die pädagogischen Überzeugun-
gen gehören. Dementsprechend ist zunächst auch auf der individuellen Ebene die 
Zustimmung und Akzeptanz eines verbindlichen Bildungsauftrags zu erwarten, 
der auch Schulvorbereitung und ein entsprechend durchgängiges Bildungs-
verständnis inkludiert. Auch die Akzeptanz von Verfahren zur Feststellung des 
kindlichen Entwicklungsstands stellt eine Voraussetzung für die verbindliche 
Umsetzung eines oben skizzierten Bildungsauftrags dar, ebenso wie ein Rollen-
verständnis, welches neben der pädagogischen Arbeit mit den Kindern auch 
die Zusammenarbeit mit den Familien umfasst. Darüber hinaus ist ein Rollen-
verständnis zentral, in dem die Fachkräfte sich selbst als stetig lernende und 
professionell Weiterentwickelnde sehen, welches mit intensiven Fort- und Weiter-
bildungsinteresse und entsprechender Wahrnehmung von Angeboten einher-
gehen sollte. 

Eltern und Familien. Die Familien stellen die erste Lern- und Entwicklungsum-
welt des Kindes dar und haben sehr großen Einfluss auf die kindliche Entwick-
lung und ihre Bildungschancen. Relevant sind Quantität und Qualität der (bil-
dungsbezogenen) Aktivitäten in der Familie sowie das emotionale Klima (vgl. z. B. 
Kluczniok u. a. 2013). Diese Prozesse werden von strukturellen Merkmalen (Bil-
dungsstand, Einkommen, Familiensprache) sowie bildungsbezogenen Über-
zeugungen beeinflusst. Eltern haben Recht und Pflicht, ihre Kinder zu erziehen, 
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müssen dieser Verantwortung allerdings auch nachkommen. Dementsprechend 
stehen sie auch in den Jahren vor der Einschulung in der Pflicht, ihre Kinder 
bestmöglich zu unterstützen, ihnen Bildungsangebote durch den Besuch einer 
Kita zukommen zu lassen oder gegebenenfalls Unterstützungsprogramme an-
zunehmen. Eine besondere Rolle kommt der Förderung der deutschen Sprache 
als Bildungssprache zu.

2.3	 Handlungsempfehlungen 

Aus den formulierten Erwartungen ergeben sich folgende Empfehlungen auf 
Ebene des Staats, des Systems und der einzelnen Akteurinnen und Akteure.

2.3.1	 An den Staat 

Schaffung eines bundeseinheitlichen verbindlichen Bildungsplans und ver-
bindlicher Qualitätsstandards. Der Bildungsanspruch und die Bildungsfunk-
tion der Kitas auch im Sinne der Schulvorbereitung müssen vollumfänglich aner-
kannt werden und sich in einem verbindlichen bundeseinheitlichen Bildungsplan 
und bundeseinheitlichen Qualitätsstandards abbilden. Hierbei muss eine verbind-
liche curriculare Verknüpfung von früher und schulischer Bildung angestrebt 
werden (z. B. über einen Bildungsplan 0–10).

Verbindliche Kompetenzdiagnostik und Förderung ein Jahr vor der Ein-
schulung. Es sollten die rechtlichen Grundlagen für eine verbindliche frühe Kom-
petenzdiagnostik und verpflichtende Förderung von Kindern mit Förderbedarf 
mindestens ein Jahr vor der Einschulung geschaffen werden (z. B. in Anlehnung 
an das Hamburger Modell). 

Erhöhung der Platzangebote in der Kindertagesbetreuung. Die Anzahl der 
Plätze in der Kindertagesbetreuung muss so weit erhöht werden, dass der 
gesetzliche Anspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr verbindlich eingelöst werden kann. Der frühe Bildungsbereich muss 
entsprechend seiner Bedeutsamkeit finanziell unterfüttert werden, so dass die 
strukturellen Voraussetzungen für qualitativ hochwertige Bildungsangebote ge-
geben sind. 
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2.3.2	 An das Bildungssystem

Schaffung struktureller Voraussetzungen für qualitativ hochwertige Bil-
dungsangebote. Auf der Systemebene müssen die strukturellen Voraussetzun-
gen im Sinne von Mindeststandards für qualitativ hochwertige Bildungsangebote 
verbindlich realisiert werden: ein verbindlicher Personalschlüssel in Anlehnung 
an wissenschaftliche Kriterien, ein verbindlicher Anteil an mittelbarer pädagogi-
scher Arbeitszeit, verbindliche Fortbildungsangebote, weitere, dauerhafte fachli-
che Unterstützung (z. B. durch Fachberatung) und die Schaffung von zusätzlichen 
Funktionsstellen für Teamentwicklung in ausgewählten Qualitäts- und Bildungs-
bereichen. 

Kompetenzdiagnostik und gezielte Förderung durch hierfür qualifiziertes 
Personal innerhalb der Kitas. Bei allen Kindern muss frühzeitig (mindestens ein 
Jahr vor der Einschulung) und verbindlich eine Kompetenzdiagnostik zur Identi-
fikation von Förderbedarfen implementiert werden. Ein identifizierter Förderbe-
darf sollte immer verbindlich und verpflichtend zur Teilnahme an effektiven, in-
tensiven und langfristig angelegten Förderangeboten führen. Es bedarf eines 
ergänzenden Förderangebots durch entsprechend geschulte frühpädagogische 
Fachkräfte innerhalb der Kitas. Die frühpädagogischen Fachkräfte kennen nicht 
nur die Kinder in ihren Besonderheiten und Interessen und haben so die not-
wendigen fachlichen Voraussetzungen für die wichtige Kontextualisierung, sie 
haben außerdem Erfahrung und Kompetenz in der Konzipierung altersgerechter 
Bildungsangebote und können außerdem den Transfer und die Abstimmung mit 
anderen Bildungsangeboten im Kitaalltag leisten. Ferner wird so die Gefahr der 
Stigmatisierung umgangen.

Verbindliches Qualitätsmanagement und nationales Monitoring der Prozess
qualität. Es müssen verbindliche Qualitätsmanagement- und Qualitätsmanage-
mententwicklungssysteme implementiert werden, um die Quantität und Qualität 
früher Bildungsangebote zu stärken und Mindeststandards zu sichern. Interne 
und externe Evaluationen werden als Teil von Qualitätsmanagement- und Quali-
tätsmanagemententwicklungssystemen verstanden. Darüber hinaus muss end-
lich ein nationales Monitoring der Prozessqualität eingeführt werden.

Kooperationsverträge zwischen Kitas und Grundschulen. Um die notwen-
dige curriculare Anschlussfähigkeit von früher und schulischer Bildung sicherzu-
stellen und eine reibungslose Einschulung zu ermöglichen, werden verbindli-
che Kooperationsverträge für das Übergangsmanagement zwischen Kitas und 
Grundschulen dringend empfohlen.
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Fortbildungspflicht für das Kitapersonal in Kern- und Bedarfsinhalten. Es 
wird empfohlen, eine Pflicht zu regelmäßigen Fortbildungen in Kern- und Bedarfs-
inhalten (z. B. zu sprachlicher Bildung, früher mathematischer Bildung, Förde-
rung sozioemotionaler Fähigkeiten, Zusammenarbeit mit Familien, Leadership 
für Kitaleitungen) zu implementieren.

2.3.3	 An die frühpädagogischen Institutionen

Organisations- und Teamentwicklung zur Implementierung des Bildungs-
auftrags. Auf Ebene der Institutionen muss eine Organisations- und Teament-
wicklung zur verbindlichen Implementierung des Bildungsauftrags stattfinden, 
so dass der Bildungsauftrag (auch im Sinne der Schulvorbereitung) als geteil-
tes pädagogisches Verständnis gelebt wird und neben der Kitaleitung unter-
schiedliche Fachkräfte pädagogische Verantwortung für Teilbereiche überneh-
men können.

Verbindliche Umsetzung des Übergangsmanagements mit den Grundschu-
len. Mit Blick auf die Kooperation mit den aufnehmenden Grundschulen müssen 
die beschriebenen curricularen Abstimmungen und das Übergangsmanage-
ment im Sinne der abzuschließenden Kooperationsverträge verbindlich umge-
setzt werden.

Stärkung der Zusammenarbeit mit den Familien. Darüber hinaus muss das 
Arbeitsfeld „Zusammenarbeit mit Familie“ bei zu stärkenden zeitlichen und quali-
fikatorischen Ressourcen unbedingt gestützt und ausgebaut werden.

Maßnahmen zur Steigerung der Bildungsteilnahme von Kindern aus so-
zial schwachen Familien und Familien mit anderen Familiensprachen als 
Deutsch. Es wird nachdrücklich empfohlen, unterschiedliche Anstrengungen zu 
unternehmen, um lokal zur Teilhabe von Kindern aus sozial schwachen Familien 
und Familien mit anderen Familiensprachen als Deutsch beizutragen. Hierzu ge-
hört der Rückgriff auf und die Kooperation mit vertrauenschaffenden Strukturen 
(z. B. andere Anbieter der Kinder- und Jugendhilfe), um über die Vorteile eines 
Kitabesuchs zu informieren, gegebenenfalls vorhandene Missverständnisse auf-
zulösen, Hospitationen in den Einrichtungen zu ermöglichen und bei der Anmel-
dung zu unterstützen. 
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2.3.4	 An die Bildungsakteurinnen und Bildungsakteure

Fachkräfte. Die frühpädagogischen Fachkräfte sind die zentralen Akteurinnen 
und Akteure zur Entwicklung qualitativ hochwertiger Bildungsangebote und für 
qualitativ hochwertige Interaktionen zwischen Fachkräften und Kindern sowie 
Fachkräften und Familien. In dem Ausmaß, in dem die beschriebenen Empfeh-
lungen auf Einrichtungs-, System- und staatlicher Ebene umgesetzt werden, 
erhalten die Fachkräfte den Spielraum, qualitativ hochwertige Bildungsangebote 
zu konzipieren und anzubieten. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen 
zählen frühpädagogische Fachkräfte zu den fortbildungsaktivsten Berufsgrup-
pen. Es wird allerdings deutlich empfohlen, die Teilnahme an Fortbildungen zu 
Kern- und Bedarfsthemen (z. B. zu sprachlicher Bildung, früher mathematischer 
Bildung, Förderung sozioemotionaler Fähigkeiten, Zusammenarbeit mit Familien, 
Leadership für Kitaleitungen) verpflichtend festzuschreiben.

Familien. Die familiale Anregungsqualität nimmt entscheidenden Einfluss auf 
die kindliche Entwicklung. Nicht alle Familien besitzen die notwendigen persön-
lichen oder strukturellen Ressourcen und das Wissen, um eine anregungsreiche 
familiale Umwelt bereitzustellen. Ansätze der Familienunterstützung, frühe Hilfen 
sowie Elternkurse haben sich als wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der 
familialen Anregungsqualität erwiesen. Es wird daher eine verbindliche Teil-
nahme an solchen Angeboten im ersten Lebensjahr des Kindes vorgeschlagen 
sowie ein verbindliches Beratungsgespräch zum Kitabesuch für alle Eltern, die 
ihre Kinder im Alter von drei Jahren nicht in einer Einrichtung angemeldet haben.
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3.1	 Verbindlichkeit – Status quo

3.1.1	 Umsetzungsstand von Reformempfehlungen

Die Gesellschaft hat in vielerlei Hinsicht ein elementares Interesse daran, dass 
junge Menschen sich bilden: Nicht nur für die Individuen selbst sind durch Bil-
dung gewährte bestmögliche Lebenswege entscheidend, auch die Gesellschaft 
braucht sie für die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Zusammenleben, am 
Wirtschaftsleben und der Politik eines Landes. Zu den zentralen Bildungszielen 
der Grundschule zählt deshalb zunächst der Erwerb elementarer Kernkompe-
tenzen im Sinne von grundlegenden Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und 
Rechnen. Deren Erwerb wieder zu stärken, steht im Mittelpunkt, ohne dabei den 
anderen Bildungszielen der Grundschule ihre Relevanz abzusprechen. Der ak-
tuelle Umsetzungsstand zeigt Handlungsbedarf. So haben die Ergebnisse der 
Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) im Mai 2023 anhand ei-
ner für Deutschland repräsentativen Stichprobe deutlich gemacht, dass erstens 
das mittlere Kompetenzniveau der Schülerinnen und Schüler in der Trendanaly-
se weiter abgesunken ist, zweitens ein substanzieller Anteil von rund 25 Prozent 
der Kinder in der vierten Klasse – und damit in 14 von 16 Ländern der Bundes-
republik Deutschland kurz vor dem Übergang auf die weiterführende Schule – 
die Mindestkompetenzstufe im Bereich Lesen nicht erreicht und drittens der 
Bildungserfolg sowohl in Bezug auf den Kompetenzerwerb als auch auf die Über-
gangsempfehlungen auf die weiterführende Schule in Deutschland immer noch 
substanziell auch von der familiären Herkunft der Kinder abhängt (vgl. McElvany 
u. a. 2023). Die sozialen und migrationsbezogenen Disparitäten in Deutschland 
konnten seit Beginn der IGLU-Erhebungen im Jahr 2001 nicht reduziert werden. 

Die Ergebnisse des nationalen IQB-Bildungstrends bestätigen diese Befund-
muster und weisen insbesondere auf deutliche Unterschiede zwischen den Län-
dern der Bundesrepublik beim Erreichen der nationalen Bildungsstandards hin 
(vgl. Stanat u. a. 2023). So erreichten 2021 mit –8 (Lesen) beziehungsweise –10 
Prozentpunkten (Zuhören und Orthografie) deutlich weniger Kinder den Regel-
standard als bei der vorangegangenen Erhebung 2016. Gleichzeitig verfehlten 
im Lesen fast 19 Prozent, beim Zuhören rund 18 Prozent und bei der Orthografie 
sogar 30 Prozent der Kinder den Mindeststandard. Dabei handelte es sich um 
Zuwächse im Umfang von +6 (Lesen) beziehungsweise +8 Prozentpunkten (Zu-
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hören und Orthografie). Hinsichtlich mathematischer Kompetenzen verdeut-
lichte die TIMSS-Studie 2019, dass die Viertklässlerinnen und Viertklässler in 
Deutschland statistisch signifikant über dem internationalen Durchschnitt, aber 
unter dem EU- und OECD-Mittelwert lagen (vgl. Schwippert u. a. 2020). Der ver-
tiefende Blick auf die Kompetenzstufen zeigte, dass etwa ein Viertel der Kinder 
die Mindestkompetenzstufe nicht erreichte. Für die naturwissenschaftlichen 
Kompetenzen, bei denen die Viertklässlerinnen und Viertklässler statistisch sig-
nifikant oberhalb des internationalen Mittelwerts (vergleichbar mit dem Mittel-
wert der teilnehmenden EU-Länder und signifikant unterhalb des durchschnitt-
lichen Kompetenzwerts der teilnehmenden OECD-Länder) abschnitten, lag der 
Anteil unterhalb der Mindestkompetenzen bei 28 Prozent (vgl. Schwippert u. a. 
2020). Für beide Domänen gilt, dass die sozioökonomischen sowie migrations-
bezogenen Disparitäten auch bei TIMSS 2019 substanziell waren. 

Ergebnisse zum Stand der Kernkompetenz Lesen (vgl. McElvany 2024)

Die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) 2021 konnte als zen
trales Ergebnis zeigen, dass die Viertklässlerinnen und Viertklässler in Deutsch-
land mit einer erreichten Punktzahl von 524 über eine mittlere Lesekompetenz 
verfügen und somit im internationalen Vergleich auch im Mittelfeld zu verorten 
sind (vgl. McElvany u. a. 2023). Zusätzlich ist hier auf die eher hohe Leistungs-
streuung (77 Punkte) in Deutschland hinzuweisen. Im europäischen Vergleich 
konnten einige Länder auch deutlich höhere Punktzahlen erzielen, wie z. B. Ita-
lien (537 Punkte), Polen (549), Finnland (549) oder England (558 Punkte). Außer-
halb von Europa erreichten Singapur (587 Punkte) und Hongkong (573 Punkte) 
die besten Leistungsergebnisse. 

Der 20-Jahres-Trend, der mit den IGLU-Daten abbildbar ist, zeigt für Deutschland 
einen Abfall der mittleren Lesekompetenz und eine vergrößerte Leistungsstreu-
ung im Vergleich zum ersten Zyklus der IGLU-Studie 2001 (vgl. Frey u. a. 2023, 
S. 111–130). Dabei fiel die mittlere Lesekompetenz aus IGLU 2021 verglichen mit 
allen bisherigen IGLU-Zyklen signifikant geringer aus (2001: 539 Punkte, 2006: 
548 Punkte, 2011: 541 Punkte, 2016: 537 Punkte). Ein besonders starker Rück-
gang der mittleren Lesekompetenz war von 2016 zu 2021 zu verzeichnen (vgl. 
auch Ludewig u. a. 2022). Dieser Leistungsrückgang konnte nur teilweise durch 
die pandemiebedingten Beeinträchtigungen und die sich verändernde Schüler-
schaft erklärt werden.
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Aufgeschlüsselt nach den fünf Kompetenzstufen in IGLU zeigte sich folgendes 
Bild: Der Anteil der schwachen Leserinnen und Leser ist 2021 mit nun 25 Pro-
zent angestiegen. Das bedeutet, dass ein Viertel der Schülerinnen und Schüler, 
die in Deutschland die vierte Klasse besuchen, nicht den international festge-
legten Mindeststandard erreichen, der für einen erfolgreichen Übergang vom 
„Lesenlernen“ zum „Lesen, um zu lernen“ notwendig ist (mindestens Kompetenz-
stufe III – „Verstreute Informationen miteinander verknüpfen“) (vgl. Lorenz/Gold-
hammer/Glondys 2023). Verglichen mit den Vorjahren (2001: 17 Prozent, 2006: 
13 Prozent, 2011: 15 Prozent, 2016: 19 Prozent) ist der Anteil 2021 somit deutlich 
gestiegen. Die Gruppe der guten und sehr guten Leserinnen und Leser (Kompe-
tenzstufe IV und V) hat sich 2021 auf 39 Prozent reduziert (2001: 47 Prozent, 
2006: 52 Prozent, 2011: 46 Prozent, 2016: 47 Prozent), was auf einen Rückgang 
innerhalb der Gruppe der gut Lesenden (Kompetenzstufe IV) zurückzuführen ist.

Hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Disparitäten zeigte sich in Deutsch-
land wie auch in nahezu allen Teilnehmerstaaten und -regionen eine signifikant 
höhere mittlere Lesekompetenz zugunsten der Mädchen (Kompetenzvorsprung 
der Mädchen 2001: 13 Punkte, 2021: 15 Punkte) (vgl. McElvany u. a. 2023).

Mit Blick auf die sozialen Disparitäten zeigte IGLU 2021, dass die Schülerinnen 
und Schüler aus sozial privilegierteren Familien in Deutschland nach wie vor 
starke Kompetenzvorsprünge aufweisen (vgl. Stubbe u. a. 2023). So lag der Vor-
sprung in Deutschland 2021 bei Kindern mit mehr als 100 Büchern zu Hause 
verglichen mit Kindern mit maximal 100 Büchern zu Hause bei 42 Punkten (Leis-
tungszuwachs von etwa einem Schuljahr). Dieser Vorsprung ist nominell, aber 
nicht statistisch signifikant höher in der Vergleichsgruppe (VG) der EU bezie-
hungsweise der OECD (35 beziehungsweise 36 Punkte) und signifikant höher 
als beispielsweise in Italien (22 Punkte) oder Finnland (30 Punkte).

Die sozialen Disparitäten wurden ebenfalls in den Übergangspräferenzen am 
Ende der vierten Klasse deutlich: Auch bei gleichen Ausgangsvoraussetzungen 
(Lesekompetenz und kognitive Grundfähigkeiten) ist die Chance für ein Kind aus 
einer (Fach-)Arbeiterfamilie durchschnittlich 2,5 mal geringer, eine Gymnasial-
präferenz seiner Lehrkraft zu erhalten, als für Kinder aus Familien der oberen 
Dienstklasse (vgl. Stubbe u. a. 2023).

Bezüglich der gesprochenen Sprache zeigt sich, dass Schülerinnen und Schü-
ler, die zu Hause immer oder fast immer die Testsprache – also hier Deutsch – 
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sprechen, einen Kompetenzvorsprung von im Mittel 40 Punkten aufweisen ge-
genüber Kindern, die dies manchmal oder nie machen. Somit liegt Deutschland 
hierbei statistisch signifikant über dem Durchschnitt der VG EU und der VG OECD 
mit 27 beziehungsweise 29 Punkten (vgl. Stubbe u. a. 2023) oder auch an-
deren europäischen Ländern, wie beispielsweise Dänemark (22 Punkte) oder 
Tschechien (16 Punkte).

Der Umsetzungsstand von Reformen und die damit verbundenen Leistungsre-
sultate sowie der Verbindlichkeitsgrad von Reformen der Grundschulen sind 
durch zentrale Entwicklungen auf verschiedenen Systemebenen charakterisiert:

Schülerinnen und Schüler. Auf der Ebene der Lernenden ist die Schülerschaft 
der Grundschulen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in 
Deutschland von zunehmender sprachlicher Heterogenität geprägt. In der für 
Deutschland repräsentativen IGLU-Stichprobe wurde nachgezeichnet, dass 
der Anteil der Viertklässlerinnen und Viertklässler, die nur manchmal oder nie 
Deutsch zu Hause sprechen, in den fünf Jahren zwischen IGLU 2016 und IGLU 
2021 um 4,4 Prozent angestiegen ist und damit inzwischen bei 21 Prozent liegt 
(vgl. McElvany u. a. 2023). Dieses macht eine umfassende, systematische Sprach-
förderung, die verbindlicher Teil des Bildungssystems ist, essenziell notwendig. 
Dennoch gibt es bisher keine bundesweit einheitlichen Standards für eine Sprach-
diagnostik (Zeitpunkt, Instrumente, Durchführende, Mindestwerte, Interpreta-
tionen) und damit verbundene Sprachförderung (Ort, Durchführende, Konzepte, 
Dauer). Das in Hamburg seit längerem verfolgte Konzept einer verpflichtenden 
Diagnostik bei Viereinhalbjährigen mit anschließender verbindlicher Förderung 
in einer Vorschulklasse einer Grundschule, wenn bei einem Kind ein „ausge-
prägter“ beziehungsweise „besonders ausgeprägter“ Sprachförderbedarf fest-
gestellt wurde, kann aufgrund der langjährigen Erfahrungen und positiven Ent-
wicklung der Schülerschaft in Hamburg als Vorbild genutzt werden (vgl. Stadt 
Hamburg 2024a).

Neben der zunehmenden sprachlichen Heterogenität auf der Ebene der Lernen-
den ist auch bei Grundschülerinnen und Grundschülern mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf (SPF) eine Zunahme zu verzeichnen (siehe Abbildung 7). 
Daten von der Kultusministerkonferenz (KMK) ermöglichen es, die Entwicklung 
der Anteile von Grundschülerinnen und Grundschülern mit SPF über 20 Jahre 
abzubilden. So zeigt sich, dass im Jahr 2000 insgesamt 40.711 Schülerinnen 
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und Schüler mit SPF die Grundschule besuchten, was einem Anteil von 1,2 Pro-
zent entspricht. Über 20 Jahre später ist der Anteil um das 2,5-Fache angestie-
gen, so dass 3,0 Prozent (91.855) der Lernenden an Grundschulen im Jahr 2022 
einen SPF hatten. Mit diesem Anstieg gehen einige Herausforderungen einher. 
So berichteten Lehrkräfte beispielsweise, sich mit der Umsetzung der Inklusion 
überfordert zu fühlen, was unter anderem auf die Größe der Inklusionsklassen 
zurückzuführen ist, die oftmals mit der Größe von Regelklassen vergleichbar 
ist (vgl. Anders 2022). Kritik wird zudem von der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft Nordrhein-Westfalen (GEW) geäußert, da Kinder mit SPF nicht 
mehr ausschließlich von Lehrkräften unterrichtet werden müssen, sondern auch 
von „anderen pädagogischen Fachkräften“ (vgl. GEW 2021) betreut werden kön-
nen. Stark inklusionsorientierte Bundesländer wie z. B. Bremen, Schleswig-
Holstein oder Hamburg werden inzwischen der UN-Behindertenrechtskonven-
tion jedoch schon größtenteils gerecht (vgl. Steinmetz u. a. 2021).
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Abbildung 7:	� Anteil der Grundschülerinnen und Grundschüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf 2000 bis 2022 (eigene Darstellung, basierend auf Daten der KMK: 
2010a, 2010b, 2014a, 2014b, 2022, 2024a, 2024b, von 2003 bis einschließlich  
2017 ohne Niedersachsen)

Lehrkräfte. Auf der Ebene des Personals zählt der Mangel an Lehrkräften zu 
den zentralen Herausforderungen. Bei gleichzeitiger Betrachtung des Lehrkräfte-
angebots und Lehrkräftebedarfs zeigt sich eine gravierende Differenz (vgl. KMK 
2023b). Diese negative Differenz, so prognostiziert es eine Modellberechnung 
der KMK (2023b), wird noch bis 2033 vorzufinden sein. Zudem ist zu betonen, 
dass der Mangel an Lehrkräften über alle Lehrämter hinweg besteht und durch 
Aspekte wie beispielsweise veränderte Geburtenraten und Zuwanderung, aber 
auch schulischen Bedarf wie Ganztagsangebote, Inklusion oder Ähnliches be-
ständig ist (vgl. KMK 2023b). Bei Betrachtung der unbesetzten Lehrkräftestellen 
im Jahr 2023 zeigt sich, dass 40 Prozent der Schulleitungen von Sonder- und 
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Förderschulen angeben, drei und mehr unbesetzte Lehrkräftestellen zu haben, 
was unter den befragten Schulformen den größten Mangel darstellt. Nur 48 Pro-
zent der Schulleitungen von Grundschulen gaben an, 2023 keine unbesetzte 
Lehrkräftestelle zu haben (vgl. Verband Bildung und Erziehung 2023). Das 2023 
veröffentlichte Deutsche Schulbarometer bestätigt die personelle Herausforde-
rung weiterhin; so gaben in etwa zwei Drittel der Schulleitungen an, dass der 
Personalmangel die größte Hürde in ihrem Alltag darstellt (vgl. Robert Bosch 
Stiftung 2023). Das Ergebnis aus der Befragung von Lehrkräften des Schulbaro-
meters 2024 vervollständigt das Bild weiter, indem 26 Prozent der Lehrkräfte, 
vor allem Grundschul- und Förderschullehrkräfte, den Personalmangel als größte 
Herausforderung ansehen (vgl. Robert Bosch Stiftung 2024). Der Mangel an Per-
sonal beschränkt sich allerdings nicht nur auf die Lehrkräfte, denn 41 Prozent 
der Schulleitungen gaben an, dass grundsätzlich mehr Personal, und sieben Pro-
zent, dass die Einstellung von Konrektorinnen und Konrektoren oder eine weitere 
Schulleitung ihren Alltag deutlich entlasten würde (vgl. Robert Bosch Stiftung 
2023). Dieses ist insofern von hoher Bedeutung, da 95 Prozent der befragten 
Schulleitungen über eine hohe oder sehr hohe Belastung berichteten (vgl. Robert 
Bosch Stiftung 2023). 

Neben einer fachlichen Ausbildung der Lehrkräfte sollten diese auch lernen, mit 
aktuellen Gegebenheiten und Herausforderungen im Bildungswesen umgehen 
zu können. Grundlage bilden hierfür die im Lehramtsstudium oder in einer Fortbil-
dung behandelten Schwerpunkte beziehungsweise Themen. Im Rahmen des 
„Tuesdays for Education“ (TfE), dessen Basis die Internationale Grundschul-Lese-
Untersuchung bildet, wurden unter anderem die Schwerpunkte betrachtet, die 
Lehrkräfte innerhalb ihrer Ausbildung behandelt haben und welchen möglichen 
Bedarf an Fortbildung sie sehen. Es zeigte sich mit Blick auf die Sicherung des 
Erwerbs der Kernkompetenzen, dass nur ein kleiner Anteil der Grundschülerin-
nen und Grundschüler von Lehrkräften unterrichtet wird, die im Rahmen ihrer 
Ausbildung den Schwerpunkt Zweitspracherwerb oder digitale Kompetenzen 
behandelt haben (vgl. Kleinkorres u. a. 2023). Der Großteil der Schülerinnen und 
Schüler wird zudem von Grundschullehrkräften unterrichtet, bei denen Theorien 
des Lesens oder Methoden zur Messung der Lesekompetenz kein Schwerpunkt-
thema in der Aus- und Fortbildung dargestellt haben (vgl. Kleinkorres u. a. 2023). 
Dabei wird deutlich, dass im Rahmen der Lehramtsausbildung speziell auch die 
Förderung der Lesekompetenz nicht immer ausreichend thematisiert wird. Das 
wirft die Frage auf, welche Fortbildungsbedarfe somit bei den Lehrkräften beste-
hen. Ein zentrales Ergebnis hierzu war, dass ca. 50 Prozent der Grundschüle-
rinnen und Grundschüler von Lehrkräften unterrichtet werden, die ihren Bedarf an 
Fortbildungen bei der gezielten Förderung des Zweit- und Fremdspracherwerbs 
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sehen. Zudem wird Themen wie der Nutzung digitaler Medien im Leseunterricht 
und der Gestaltung des Unterrichts im Zusammenhang mit digitalen Kompeten-
zen eine hohe Priorität bei den Bedarfen an Fortbildungen zugeschrieben und 
weniger den Themen, die sich mit der Vermittlung und Förderung von Lesekom-
petenzen befassen (vgl. Kleinkorres u. a. 2023). Diese Selbsteinschätzung macht 
deutlich, wie wichtig es ist, diese Themen vermehrt schwerpunktmäßig bereits 
in der Lehramtsausbildung einzubringen. 

Auf der Ebene des Personals sind ebenso die Quer- und Seiteneinsteigerinnen 
und -einsteiger als wachsende Gruppe hervorzuheben. So stieg deren Anzahl in 
neun Jahren um 2.455 Personen (2013: 698, 2022: 3.153) (vgl. KMK 2023a). 2020 
wurde beschlossen, die Gruppe der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger 
in Personen mit und ohne Hochschulabschluss auf Masterniveau auszudiffe-
renzieren, wodurch sich diese für das Jahr 2022 auf 1.860 mit und 1.293 ohne 
Hochschulabschluss auf Masterniveau aufgliedern lassen (vgl. KMK 2023a). Bei 
Betrachtung der in den Vorbereitungsdienst eingestellten Bewerberinnen und 
Bewerber ohne lehramtsbezogenen Studienabschluss wird deutlich, dass der 
zweitgrößte Anteil im Primarbereich und im Bereich der Sekundarstufe I liegt 
(13,8 Prozent; vgl. KMK 2023a). Starke Differenzen zeigen sich auch auf Bundes-
landebene. So hat Nordrhein-Westfalen die meisten Einstellungen von Seiten-
einsteigerinnen und Seiteneinsteigern zu verzeichnen, Bayern hingegen keine. 
Auf fachlicher Seite lässt sich erkennen, dass die meisten Seiteneinsteigerinnen 
und Seiteneinsteiger in beruflichen Fächern eingesetzt werden, gefolgt von natur-
wissenschaftlichen Fächern und Deutsch (vgl. KMK 2023a). Neben Fragen der 
Vorbereitung und begleitenden Fortbildung dieser Gruppe stellt jedoch das frühe 
Wiederausscheiden eines substanziellen Anteils ein zu beachtendes Problem 
dar. Dieses könnte unter anderem dadurch begründet sein, dass Seiteneinstei-
gerinnen und Seiteneinsteiger häufig in Schulen in herausfordernden Umfeldern 
eingesetzt werden, da dort besonderer Bedarf besteht. Gleichzeitig sind sie 
damit aber von Anfang an beruflich sehr herausgefordert, und zwar besonders in 
einem kollegialen Umfeld, dem nur begrenzte Ressourcen für die Unterstützung 
der neuen Lehrpersonen zur Verfügung stehen.

Bildungsinstitution. Auf der institutionellen Ebene ist der Anteil der Grund-
schulen mit Ganztagsbetrieb weiter gestiegen (2020: 71,2 Prozent im Vergleich 
zu 2002: 10,3 Prozent). Mittlerweile nehmen 47,2 Prozent aller Schülerinnen und 
Schüler im Primarbereich am Ganztagsbetrieb teil. Dabei ist bei Grundschulen 
die häufigste Organisationsform die offene Ganztagsschule (siehe Abbildung 8; 
vgl. KMK 2021a). 
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Abbildung 8:	� Übersicht Ganztagsangebot 2002 bis 2022 (eigene Darstellung, basierend auf Daten 
der KMK 2021a)

Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben alle Kinder im Grundschulalter einen im 
SGB VIII verankerten Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung, der stufenweise 
ab Klasse 1 jährlich aufwachsend eingeführt wird (vgl. Bundesgesetzblatt 2021). 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Definition eines Ganztagsangebots dann 
mit acht Stunden an fünf Werktagen oberhalb der bisherigen KMK-Definition 
liegt (vgl. Bundesgesetzblatt 2021). Bisher sind die Effekte des Ausbaus der 
Ganztagsschulen mit Blick auf eine bessere Kompetenzförderung der Kinder 
jedoch nicht ausreichend deutlich (vgl. Theis u. a. 2018). Ein wesentlicher Grund 
hierfür dürfte sein, dass der Ausbau mit sehr unterschiedlichen Konzepten hin-
sichtlich der Verbindlichkeit, der Ausgestaltung, der Angebote, der Anbietenden, 
der Verzahnung mit dem Unterricht und der Qualitätssicherung erfolgte. Eine 
Weiterentwicklung der Konzepte für den Ganztagsbereich würde auch den Kern-
unterricht entlasten, der die vielfältigen Bedarfe und Herausforderungen aktuell 
schwerlich auffangen kann.

Eine weitere strukturelle Änderung der vergangenen zwei Jahrzehnte betrifft die 
Flexibilisierung der Schuleingangsphase, die in vielen Bundesländern inzwischen 
in einem, zwei oder drei Jahren und teilweise auch jahrgangsübergreifend durch-
laufen werden kann, um den unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen der 
Kinder besser entsprechen zu können (siehe Tabelle 1). 
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Tabelle 1:  �Übersicht (flexible) Schuleingangsphase (Jahrgangsstufen 1 und 2) der Bundesländer

Bundesland Flexible  
Verweildauer 

Zentrale  
Merkmale

Quelle

Baden- 
Württemberg

1 – 3 Jahre Jahrgangsübergreifend  
oder -bezogen

Ministerium für Arbeit  
und Sozialordnung, Familie, 
Frauen und Senioren 
Baden-Württemberg 2012

Bayern 1 – 3 Jahre Nur an teilnehmenden 
Grundschulen,  
jahrgangsübergreifend

StMUK o. J.

Berlin 1 – 3 Jahre Jahrgangsübergreifend  
oder -bezogen

Bildungsserver Berlin 
Brandenburg o. J.

Brandenburg 1 – 3 Jahre Jahrgangsübergreifend Bildungsserver Berlin 
Brandenburg o. J.

Bremen Keine Jahrgangsübergreifend,  
flexibler Einstieg in Grund- 
schulen: volle vs. reduzierte 
Stundenzahl, spätestens  
mit Beginn des zweiten 
Schulhalbjahres volle 
Stundenzahl

Carle 2014

Hamburg Keine – Elternkammer Hamburg 
2018

Hessen 1 – 3 Jahre Jahrgangsübergreifende 
Klassen in teilnehmenden 
Grundschulen

Hessisches  
Kultusministerium 2016

Mecklenburg- 
Vorpommern

1 – 3 Jahre Keine Noten Bildungsserver Mecklen-
burg-Vorpommern  
o. J.

Niedersachsen 1 – 3 Jahre Jahrgangsübergreifende 
Klassen in teilnehmenden 
Grundschulen

Niedersächsisches  
Kultusministerium o. J.

Nordrhein- 
Westfalen

1 – 3 Jahre Jahrgangsübergreifend  
oder -bezogen

Ministerium für Schule  
und Bildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen o. J.

Rheinland- 
Pfalz

Keine – Landesregierung  
Rheinland-Pfalz o. J.

Saarland 1 – 3 Jahre Jahrgangsübergreifend Ministerium der Justiz 
Saarland 1996

Sachsen Keine Schuleingangsphase durch  
Grundschulen selbst gestaltet 

Sächsisches Staats
ministerium für Kultus o. J.

Sachsen- 
Anhalt

1 – 3 Jahre In der Regel altersgemischt Kultusministerium des 
Landes Sachsen-Anhalt 
2009
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Bundesland Flexible  
Verweildauer 

Zentrale  
Merkmale

Quelle

Schleswig-
Holstein

1 – 3 Jahre Jahrgangsübergreifend,  
Grundschule entscheidet  
über Ausgestaltung

Schleswig-Holsteinisches 
Schulgesetz 2007

Thüringen 1 – 3 Jahre Jahrgangsübergreifend Carle 2014

Für diesen Bereich ist festzuhalten, dass es bisher noch wenig empirische Evi-
denz zu den Auswirkungen der flexiblen Schuleingangsphase gibt, wohl aber 
Studien zu jahrgangsübergreifenden Unterrichtskonzepten. Aus pädagogischer 
Sicht sind zwei Aspekte grundsätzlich hervorzuheben: Zum einen sollte die Op-
tion des längeren Verweilens nur dann greifen, wenn die Möglichkeiten der best-
möglichen Förderung mit dem Ziel des Durchlaufens der Grundschulzeit in der 
eigentlich vorgesehenen Zeit für einzelne Kinder nicht erreichbar ist und durch 
diese Möglichkeit ein erfolgreicherer Schulbesuch unterstützt werden kann. 
Zum anderen gilt es auch, die mit der Flexibilisierung verbundenen Chancen für 
leistungsstärkere Kinder zu nutzen, die flexibler in der Tiefe (z. B. in Kleingrup-
pen) gefördert werden können und für die gezielt ein schnelleres Durchlaufen 
der Klassenstufen realisiert werden kann.

Unterricht. In Bezug auf die reine Unterrichtszeit in der Grundschule ist festzu-
halten, dass diese im internationalen Vergleich eher gering ausfällt – so werden 
in der vierten Klasse im Mittel rund 60 Minuten weniger für Leseunterricht oder 
lesebezogene Aktivitäten aufgewendet, als dieses im Durchschnitt der EU- oder 
OECD-Länder der Fall ist (vgl. Schilcher/Glondys/Wild 2023).

Die Digitalisierung der Grundschulen war ein weiteres bildungspolitisches Ent-
wicklungsziel der letzten Jahre, das unter anderem durch den DigitalPakt geför-
dert werden sollte. Allerdings ergab die IGLU-2021-Erhebung, dass die Grund-
schulen in Deutschland sowohl hinsichtlich der Ausstattung als auch bezüglich 
der Nutzung im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich abschnitten (vgl. 
Lorenz u. a. 2024a). So liegt die Bereitstellung digitaler Medien für jede Schü-
lerin und jeden Schüler im Leseunterricht in Deutschland bei 18,2 Prozent der 
Grundschulkinder, im Durchschnitt der teilnehmenden EU-Länder hingegen 
bei 36,4 Prozent (OECD-Schnitt: 36,2 Prozent). Auch die Nutzungshäufigkeit 
digitaler Medien ist im internationalen Vergleich insgesamt betrachtet und auch 
differenziert für verschiedene Leseaktivitäten in Deutschland gering ausge-
prägt (mindestens einmal pro Woche: digitale Texte Lesen 29,3 Prozent, Fakten 
und Definitionen recherchieren 23,3 Prozent, Rechercheprojekte durchführen 
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10,1 Prozent). Individualisierte Leseaktivitäten mit digitalen Geräten für verschie-
dene Schülergruppen finden in Deutschland im Unterricht von zwei Dritteln der 
Viertklässlerinnen und Viertklässler nur manchmal statt; zur individuellen Diag-
nostik werden sie bei der Hälfte nie eingesetzt.

Auf der inhaltlichen Ebene des Unterrichts ist ein Förderprogramm, das auch 
viele Grundschulen in den letzten Jahren einbezogen hat, das Bund-Länder-
Programm „BiSS“ – Bildung durch Sprache und Schrift (vgl. Trägerkonsortium 
BiSS-Transfer 2024). Dabei handelt es sich um eine Initiative zur Verbesserung 
der Sprachförderung, Sprachdiagnostik und Leseförderung in Kindertagesein-
richtungen und Schulen mit dem Fokus auf Kindern und Jugendlichen bis zur 
Sekundarstufe I. Gestartet ist das Programm 2013 mit dem vorrangigen Ziel, bun-
deslandspezifische Maßnahmen in verschiedenen Modulen wissenschaftlich zu 
evaluieren und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Im Rahmen dessen ist ein 
Netzwerk entstanden, das sich über ganz Deutschland erstreckt und auch über 
das Projekt hinaus im Austausch ist. Ergänzend dazu begann 2020 mit „BiSS-
Transfer“ die Transferphase der Initiative, die sich über fünf Jahre erstreckt und 
für die Dissemination der Erkenntnisse verantwortlich war (vgl. Trägerkonsortium 
BiSS-Transfer 2024). Ein früheres Programm in Reaktion auf die Befunde zu sub-
stanziellen Leistungsdisparitäten zwischen Kindern mit und ohne Migrationshin-
tergrund war FÖRMIG – Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund (vgl. Gogolin u. a. 2011). Auch an den Initiativen „Leistung macht 
Schule“ zur Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger 
Schülerinnen und Schüler (vgl. Weigand u. a. 2022) sowie „Schule macht stark“ 
für Schülerinnen und Schüler an Schulen in sozial benachteiligter Lage (vgl. 
BMBF/KMK 2019) sind bundesweit Grundschulen beteiligt. Das zum Schuljahr 
2024/2025 begonnene Startchancen-Programm wird perspektivisch ebenfalls 
rund 2.400 Grundschulen bundesweit umfassen und über seine drei Säulen der 
Infrastrukturförderung, des Chancenbudgets und der Personalausstattung die 
Weiterentwicklung der Grundschulen mitbestimmen. 

Neben der bereits thematisierten Quantität der Leseunterrichtszeit ist zusätz-
lich auf der inhaltlichen Ebene die Qualität des Unterrichts als zentrales Element 
hervorzuheben. Um qualitätsvollen Unterricht gestalten zu können, ist systema-
tische und standardisierte Diagnostik essenziell. Dadurch wird eine kontinuier-
liche Erfassung der Kompetenzstände ermöglicht, welche den Ausgangspunkt 
für individuelle und zielgerichtete Förderung darstellt. Die Daten aus IGLU zeig-
ten jedoch, dass die befragten Lehrkräfte der Diagnostik eine eher geringe Be-
deutung zugemessen haben (vgl. Kleinkorres u. a. 2024). Ebenso haben diese 
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Daten gezeigt, dass im Leseunterricht in Deutschland weniger Lesestrategien 
(wie z. B. Elaborationsstrategien) eingesetzt werden als in vergleichbaren EU-
Teilnehmerstaaten und -regionen (vgl. Kleinkorres u. a. 2024). Der regelmäßige 
Einsatz dieser Lesestrategien ist allerdings von hoher Bedeutung für die Weiter-
entwicklung von Lesekompetenz und – gute Fähigkeiten im flüssigen Lesen vo-
rausgesetzt – besonders auch für die Weiterentwicklung des Leseverständnis-
ses. Ein qualitätsvoller Unterricht ist vor allem auch dann möglich, wenn die 
passende Umgebung dafür gegeben ist. Die Klassenführung, die neben der 
kognitiven Aktivierung und der konstruktiven Unterstützung zur Unterrichtsqua-
lität zählt, beschreibt dieses Umfeld. Daten der letzten IGLU-Studie zeigen für 
Deutschland, dass die Klassenführung von den Grundschülerinnen und Grund-
schülern bedeutend schlechter eingeschätzt wird als die beiden anderen As-
pekte der Unterrichtsqualität (vgl. Kleinkorres u. a. 2024). Dieses ist besonders 
besorgniserregend, da eine gute Klassenführung für ein geregeltes und ruhiges 
Umfeld sorgt und somit die Voraussetzung für ein erfolgreiches Lernen schafft. 
Daher sollte stets eine gute Klassenführung angestrebt und vermehrt in den 
Fokus genommen werden. Mit Blick auf die Verbesserung der Lesekompetenz 
wird daher deutlich, dass neben der Erhöhung der Quantität auch die Verbesse-
rung der Qualität des Unterrichts durch Klassenführung, Verwendung von Lern-
strategien und standardisierter Diagnostik ein zentrales Ziel sein sollte.

Bildungssystem. Auf der Ebene des Bildungssystems sind für die Grundschu-
len außerdem die „Plöner Beschlüsse“ der Kultusministerkonferenz von grund-
legender Relevanz, in denen ein umfassendes Monitoring etabliert wurde (vgl. 
KMK 2006). Hierzu gehört die Beteiligung Deutschlands an den internationalen 
Schulleistungsvergleichsstudien IGLU und TIMSS für den Grundschulbereich, 
die seitdem auch konsequent umgesetzt wurde. In diesem Kontext führten die 
Ergebnisse der letzten IGLU-Studie unter anderem zu einer intensiven Diskus-
sion darüber, wie die Leseförderung an den Grundschulen optimiert werden kann, 
in deren Folge in mehreren Bundesländern zusätzliche Lesezeit geschaffen wurde 
(siehe Schulministerien in Brandenburg, Bremen oder Nordrhein-Westfalen). Eine 
zweite Säule impliziert die Einführung von Bildungsstandards für verschiedene 
Fächer und Klassenstufen und deren regelmäßige Überprüfung durch das zu 
diesem Zweck eingerichtete IQB – hier sind für die Grundschulen die Bildungs-
standards Deutsch und Mathematik am Ende der vierten Jahrgangsstufe rele-
vant.10 Die dritte und die vierte Säule umfassen die Qualitätssicherung durch 
Tests auf der Schulebene, um Unterricht und Schulentwicklung zu unterstützen 

10	 Vgl. https://www.iqb.hu-berlin.de/institut/ab/primar_de/bista/subject.
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(Vergleichsarbeiten VERA 3 für die Grundschulen) sowie die Veröffentlichung 
eines umfassenden Bildungsberichts durch Bund und Länder alle zwei Jahre 
(siehe Tabelle 2).

Tabelle 2:  �Gesamtstrategie Bildungsmonitoring der Kultusministerkonferenz (vgl. KMK 2006)

Säule Verfahren 
und Instrumente

Konkretisierung für  
den Bereich Primarstufe

1 Teilnahme an internationalen Schulleistungsstudien PIRLS/IGLU, TIMSS

2 Überprüfung bzw. Umsetzung von Bildungsstandards 
für die Primarstufe, die Sekundarstufe I und die 
Allgemeine Hochschulreife

Bildungsstandards Primarstufe  
Deutsch und Mathematik

3 Verfahren zur Qualitätssicherung auf Ebene  
der Schulen

VERA 3

4 Gemeinsame Bildungsberichterstattung von Bund  
und Ländern

Bildungsbericht, Kapitel 
Allgemeinbildende Schule

Zukünftige Herausforderungen für das Bildungssystem mit Blick auf das Moni-
toring betreffen einerseits das Monitoring selbst, das sich immer in Bezug auf 
die Methoden und die erfassten Konstrukte weiterzuentwickeln hat. Andererseits 
müssen die Befunde zwischen den Bundesländern abgestimmte Veränderun-
gen im Bildungssystem sowie Konsequenzen für die Einzelschulen nach sich 
ziehen. Dieser Schritt umfasst neben der Bereitstellung entsprechender Daten 
auch die Kopplung mit Informationen über wirksame Interventionen in Reaktion 
auf die Ergebnisse und deren kompetenter Implementation in der Einzelschule. 
Voraussetzung hierfür ist auch eine entsprechende Aus- und Fortbildung der 
Bildungsakteurinnen und Bildungsakteure in der schulischen Praxis. Insgesamt 
fehlen bislang umfassende Konzepte des Wissenschaft-Praxis-Transfers für die 
Fläche. Diese sind indessen nötig, um im Bereich des Monitorings zukünftig eine 
stärkere Verbindlichkeit zu implementieren: Monitoring-Ergebnisse auf allen 
Ebenen (Schulen, Klassen, Individuen) sollten verbindliche Konsequenzen für das 
Handeln aller Beteiligten – Schulleitungen, Lehrkräfte, Lernende, Familien – und 
die passgenaue Förderung auf individueller Ebene haben. Deren Wirksamkeit 
wiederum sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden („Ac-
countability-Ansatz“).

Best-Practice-Beispiele aus dem Ausland. Um eine einheitlichere Ausgangs-
lage zum Schulbeginn zu unterstützen und Kinder im Falle von Entwicklungsbe-
darfen oder geringerer Unterstützung im Elternhaus frühzeitig zu fördern, setzen 
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viele Länder mit höheren mittleren Kompetenzen in der Grundschule auf eine 
strukturierte verpflichtende Vorschule mit Lernzielen in Form von eigenen vor-
schulischen Curricula (vgl. National Education Systems 2023; Reynolds u. a. 2022; 
McElvany u. a. 2023). So ist beispielsweise in Schweden (IGLU-Ergebnis 2021: 
544) seit 2019 ein Jahr Vorschulbildung für alle Kinder in dem Jahr, in dem sie 
sechs Jahre alt werden, verpflichtend (nationales Curriculum unter anderem 
zum Lesen „language and communication“ für die Vorschulerziehung ab einem 
Jahr). Auch in Polen (IGLU-Ergebnis 2021: 549) ist die Teilnahme an der Vor-
schulbildung in dem Jahr, in dem die Kinder sechs Jahre alt werden, verpflich-
tend (Lehrplan mit definierten erwarteten Ergebnissen in Bezug auf die körper-
liche, emotionale, soziale und kognitive Entwicklung). In Finnland (IGLU-Ergebnis 
2021: 549) folgt die verpflichtende einjährige Vorschule auf der Basis lokaler 
Curricula einem eigenen nationalen Curriculum. Weitere verpflichtende Vor-
schulangebote gibt es unter anderem in Bulgarien (ab fünf Jahren „Vorberei-
tungsklassen“ in Kindergärten oder Schulen), Tschechien (IGLU-Ergebnis 2021: 
540) oder Dänemark (IGLU-Ergebnis 2021: 539).

Allgemeine und verpflichtende standardisierte Screenings sind in mehreren Län-
dern mit Erfolg eingeführt worden. So testen die Schulen in Singapur11 (IGLU-
Ergebnis 2021: 587) zu Beginn der ersten Klasse die Lese- und Rechenfähigkei-
ten der Schülerinnen und Schüler. Diejenigen, die zusätzliche Hilfe benötigen, 
werden ergänzend zum regulären Unterricht in kleinen Lernförderprogrammen 
unterrichtet, damit sie mit ihren Altersgenossinnen und Altersgenossen mit-
halten können (vgl. Ludewig u. a. 2023). England (IGLU-Ergebnis 2021: 558) hat 
ein verpflichtendes Phonetik-Screeningverfahren („key stage 1“) für alle Sechs-
jährigen am Ende eines Schuljahres. Für Kinder, die die festgelegten Schwellen-
werte nicht erreichen, gibt es „open access“ und manualbasierte Förderpro-
gramme von Lehrkräften unter Einbezug der Familien und eine verpflichtende 
Wiederholung des Screeningtests ein Jahr später. Eine standardisierte Testung 
in der Vorschule zur Erfassung der basalen Lesefähigkeiten der Kinder findet 
man in Dänemark (IGLU-Ergebnis 2021: 539). In den Niederlanden existiert seit 
2014/2015 ein umfangreiches Monitoring-System (IGLU-Ergebnis 2021: 527) 
(vgl. Ludewig u. a. 2023).

Ein mehrstufiges Maßnahmenmodell zur Förderung auf unterschiedlichen Ni-
veauebenen hat Finnland implementiert, das neben der Förderung im Klassen-
kontext auch die Überweisung an Spezialistinnen und Spezialisten vorsieht, 

11	  Vgl. https://ncee.org/country/singapore/.
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die in Abhängigkeit von den Bedarfen individuell oder in Kleingruppen mit den 
Schülerinnen und Schülern arbeiten (siehe Tabelle 3; vgl. National Education 
Systems 2023).

Tabelle 3:  �Mehrstufenmodell der Förderung in Finnland (vgl. Ludewig u. a. 2023)

Drei Stufen der Unterstützung in Finnland

1 �Grundförderung 
Förderunterricht, Teilzeitunterricht für besondere Bedürfnisse und individuelle Beratung.

2 �Intensivere Förderung 
Schülerinnen und Schüler erhalten einen individuellen Lernplan, der Teilzeit- und Sonderschul
unterricht sowie individuelle Betreuung umfasst. Der Lernfortschritt und die Anwesenheit der 
Schülerinnen und Schüler werden regelmäßig überwacht und die Lernpläne bei Bedarf angepasst. 

3 Besondere Unterstützung 
Schülerinnen und Schüler, die mehr als eine Teilzeitunterstützung im Unterricht benötigen,  
werden an eine Vollzeitbetreuung verwiesen (acht Prozent der Schülerinnen und Schüler).

Ein weiteres Best-Practice-Beispiel ist der Einbezug von zusätzlichen Expertin-
nen und Experten in die Grundschulen. So beschäftigt beispielsweise das Mi-
nisterium für Bildung in Singapur Expertinnen und Experten, die explizit mit 
Schülerinnen und Schülern arbeiten, welche besondere Defizite – insbesondere 
auch im Lesen – aufweisen (vgl. Ludewig u. a. 2023). Diese erstellen Maßnah-
men und Interventionen zur Leseförderung und unterstützen die Schulen bezie-
hungsweise Lehrkräfte bei der Implementierung. Auch in Dänemark hat jede 
Gemeinde eine zentral angestellte Person, die auf das Lesen beziehungsweise 
die Lesekompetenz spezialisiert und beratend tätig ist. Zusätzlich gibt es Bera-
terinnen und Berater auf Schulebene, die in der Regel Lehrkräfte mit zusätzli-
chen Qualifikationen sind. Diese agieren auf der Ebene der einzelnen Schulen 
und helfen dort, die Fördermaßnahmen zu koordinieren und zu implementieren. 

3.1.2	 Bewertung des Umsetzungsstands

Die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler haben sich in den letzten 
20 Jahren nicht nur nicht verbessert, sondern in der Lesekompetenz sogar 
deutlich verschlechtert. Das Sinken der Lesekompetenz lässt sich nur zum Teil 
durch die veränderte Schülerschaft und Schulschließungen während der Covid-
19-Pandemie erklären. Insgesamt ist keine Steigerung der Bildungsgerechtig-
keit mit Blick auf die in den Grundschulen erworbenen Kompetenzen oder die 
Übergänge auf die weiterführenden Schulen im 20-Jahres-Trend festzustellen. 
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Auch wenn einige wichtige Entwicklungen an den Grundschulen stattgefunden 
haben, wurde auf andere Bedarfe bisher nicht konsequent genug und einheitlich 
verbindlich reagiert. Der Blick auf Maßnahmen in anderen Ländern bestätigt ei-
nige der Empfehlungen der Bildungsforschung auch für das deutsche Bildungs-
system im Bereich der Grundschulen. Im Resultat ist der Umsetzungsstand diffe-
renziert zu bewerten:

Lernende. Auf der Ebene der Lernenden ist eine Zunahme der sprachlichen 
Heterogenität festzustellen. Dies macht weiterhin eine umfassende und systema-
tische Sprachförderung und Sprachdiagnostik nötig, die dann auch bundesweit 
einheitlichen Standards folgen müsste. Zudem führt die steigende Zahl an Grund-
schülerinnen und Grundschülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu 
weiteren (personellen) Herausforderungen, welche durch bürokratische Hürden 
zusätzlich verstärkt werden. 

Personal. Hinsichtlich des Personals ist als zentrales Thema der Lehrkräfteman-
gel zu nennen, der sich voraussichtlich auch noch über eine längere Zeit hinstre-
cken wird und besonders an Sonder- und Förderschulen ausgeprägt ist. Auch 
in der Lehrkraftausbildung konnten Verbesserungsansätze ausgemacht werden: 
So sollten insbesondere Maßnahmen zur Förderung der Lesekompetenz (z. B. 
grundlegende Theorien und Diagnostik) künftig verstärkte Schwerpunkte im Lehr-
amtsstudium sein. Die Quer- und Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger sollten 
aufgrund ihrer deutlich gestiegenen Anzahl perspektivisch auch stärker mitbe-
rücksichtigt werden, obwohl sich auch hier starke bundeslandspezifische Unter-
schiede finden lassen.

Institutionen. Auf der Ebene der Bildungsinstitutionen stellt der deutlich gestie-
gene Ganztagsbetrieb an Grundschulen, vor allem im Bereich des offenen Ganz-
tags, in den letzten 20 Jahren eine zentrale Entwicklung dar. Mit dem im Schul-
jahr 2026/2027 kommenden Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung besteht 
eine Chance, dass der Ganztag perspektivisch verstärkt einheitlich und struktu-
riert umgesetzt wird. Durch eine Verzahnung der Angebote am Vor- und Nach-
mittag, die zusätzlichen zeitlichen Ressourcen sowie die Gestaltung des schuli-
schen Alltags durch multiprofessionelle Teams könnte der Kernunterricht damit 
entlastet werden. Durch die Einführung der flexiblen Schuleingangsphase in 
vielen Bundesländern wurde eine wichtige strukturelle Änderung vorgenommen, 
die dabei hilft, den unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen besser gerecht 
werden zu können. Hinsichtlich der Digitalisierung zeigt sich, auch im Vergleich 
mit anderen Ländern, dass Deutschland Aufholbedarf in Bereichen wie beispiels-
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weise der Bereitstellung digitaler Medien für die Kinder im Leseunterricht oder in 
der Nutzungshäufigkeit der digitalen Medien im Unterricht aufweist.

In den letzten Jahren wurden einige Förderprogramme durchgeführt, die den 
Fokus auf unterschiedliche Gruppen von Schülerinnen und Schülern (z. B. leis-
tungsstark oder sozial benachteiligt) gerichtet haben. Das Startchancen-Pro-
gramm12 (Beginn im Schuljahr 2024/2025) wird perspektivisch die Entwicklung 
der Grundschulen maßgeblich mitbestimmen. Mit Blick auf die Qualität des Un-
terrichts an Grundschulen konnten Daten aus der IGLU-Studie zeigen, dass vor 
allem die Klassenführung von den Schülerinnen und Schülern weniger gut ein-
geschätzt wird. Da eine gute Klassenführung allerdings durch die Gewährleis-
tung eines geregelten und ruhigen Umfeldes eine essenzielle Voraussetzung für 
erfolgreiches Lernen ist, muss sie künftig vermehrt in den Fokus genommen 
werden. Wird der Blick erweitert auf die Gesamtheit des Bildungssystems, dann 
kristallisiert sich mit den „Plöner Beschlüssen“ der Kultusministerkonferenz be-
reits ein umfassendes System zum Gesamtmonitoring des Bildungssystems 
heraus, das von der Teilnahme an internationalen Vergleichsstudien bis hin zur 
Qualitätssicherung auf Schulebene reicht. Eine bessere Vernetzung dieser be-
reits bestehenden Infrastrukturen des Monitorings sollte das weiterführende Ziel 
an dieser Stelle sein, um die Ergebnisse daraus gewinnbringender zur Optimie-
rung des Bildungssystems nutzen zu können.

3.2	 Erwartungen

3.2.1	 An die Bildungspolitik des Staates

Um zu einer positiveren Entwicklung der Bildungsleistungen in Deutschland zu 
kommen, ist mehr realisierte Verbindlichkeit auf Ebene der Bildungspolitik nötig: 
Die Verantwortlichkeiten der Grundschulen (und deren Grenzen) sind im Sinne 
der Fokussierung klarer zu definieren und mit einer zielgerechten Ressourcen-
ausstattung zu unterlegen. Aktuelle Befunde einer differenziellen Ressourcen-
knappheit in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Lage der Schülerschaft wider-
sprechen diesem Grundsatz (vgl. Lorenz u. a. 2024a). Mit Blick auf die vielfältigen 
Herausforderungen im Kontext der Grundschulen ist die Politik auch gefragt, 
ganzheitliche Konzepte zu etablieren, die eine passgenaue und wirksame Be-
gleitung der Grundschulen sowie der Familien bei der Lösung sozialer Probleme 

12	 Vgl. https://www.bmbf.de/DE/Bildung/Schule/Startchancen-Programm/startchancen-programm_node.html.
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und Herausforderungen umschließen (vgl. McElvany u. a. 2023). Ein Konzept, 
welches einen Anhaltspunkt liefern kann, um Ressourcen zielgerichtet verteilen 
zu können, ist der Schulsozialindex. Mit dem Schulsozialindex wird es ermög-
licht, die soziale Zusammensetzung einer Schule mit einem Wert zu beziffern. 
So kann Schulen mit einer hohen Belastung durch eine sozial benachteiligte 
Schülerschaft durch den gezielten Ressourceneinsatz verstärkt geholfen wer-
den.13 Welche Indikatoren zur Ermittlung dieses Index herangezogen werden, 
variiert stark zwischen den Bundesländern. Allerdings ist festzuhalten, dass der 
Schulsozialindex bereits in sehr vielen Bundesländern existiert oder sich in der 
Entwicklung befindet (siehe Tabelle 4).

Tabelle 4:  �Übersicht über die Schulsozialindices nach Bundesland und einfließende Indikatoren

Bundesland Indikatoren zur Ermittlung des Schulsozialindex Quelle

Baden- 
Württemberg

Sozialindex vorhanden;  
Indikatoren: Anteil Kinder in Bedarfsgemeinschaf-
ten, Anteil Kinder mit Migrationshintergrund, Anteil 
Schülerinnen und Schüler mit mehr als 100 Büchern 
im Haushalt, durchschnittliche Kaufkraft, Anteil 
Haushalte ohne Schulabschluss

Anders 2024

Bayern Sozialindex noch in der Entwicklung (bislang im 
Rahmen des Startchancen-Programms)

Klemm/Kneuper 2019;
Anders 2024

Berlin Sozialindex vorhanden; 
Indikatoren: Berliner Schultypisierung (STYPS): 
Befreiung von der Zuzahlung zu Lernmitteln, erste 
Sprache zu Hause ist nicht Deutsch, Förderbe-
darfe der Integration, Lehrerausstattung in Bezug 
auf den Bedarf, räumlicher Index (basiert auf 
Kinderarmut, Arbeitslosengeld und Transferbezug)

Anders 2024

Brandenburg Sozialindex seit Februar 2024; 
Indikatoren: Schülerwohnortgemeinden, gewichtet 
nach SGB-II-Quote, nicht-deutsche Familienspra-
che, sonderpädagogischer Förderbedarf

Anders 2024

Bremen Sozialindex vorhanden; 
Indikatoren: Sprachförderbedarf nach Sprach-
standtests vor der Einschulung, Nicht-Abiturquote, 
Fälle von Körperverletzung, Empfänger von 
Transferleistungen und Kinderarmut, Arbeitslosen-
zahl, Nichtwähleranteil

Klemm/Kneuper 2019

13	 Vgl. https://www.schulministerium.nrw/schulsozialindex.
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Bundesland Indikatoren zur Ermittlung des Schulsozialindex Quelle

Hamburg Bereits länger vorhandener Sozialindex; 
Indikatoren 2021 überarbeitet: nicht-deutsche 
Familiensprache, sonderpädagogischer 
Förderbedarf, Bezug von Leistungen nach dem 
Bildungs- und Teilhabepaket, Anteil der 
Schulabgängerinnen und -abgänger mit allgemeiner 
Hochschulreife, Anteil Hilfebedürftiger unter  
15 Jahren in den jeweiligen Wohngebieten, Anteil 
von Sorgeberechtigten mit Erhalt von Hilfen zur 
Erziehung, Anteil der Arbeitslosen an der 
Bevölkerung zwischen 15 und 65 Jahren in den 
Wohngebieten, Wahlbeteiligung

Klemm/Kneuper 2019;
Anders 2024

Hessen Sozialindex vorhanden; 
Indikatoren: Anteil der Arbeitslosen an der Wohn- 
bevölkerung, SGB-II-Quote, Anteil der Einfamilien-
häuser an der Gesamtzahl der Wohnungen, Anteil 
der zugewanderten Schülerinnen und Schüler der 
jeweiligen Schule

Klemm/Kneuper 2019

Mecklenburg-
Vorpommern

Sozialindex ist noch in der Planung Klemm/Kneuper 2019;
Anders 2024

Niedersachsen Sozialindex am 30.05.2024 neu vorgestellt; 
Indikatoren: Anteil Migrationshintergrund, Anteil 
ohne deutsche Staatsangehörigkeit, Sprachför-
dermaßnahmen, Befreiung von der entgeltlichen 
Lernmittelausleihe, sonderpädagogischer Förder- 
bedarf, Unterrichtsversorgung

Anders 2024

Nordrhein-
Westfalen

Sozialindex vorhanden;  
Indikatoren: Kinder- und Jugendarmut, Anteil der 
Schülerinnen und Schüler mit vorwiegend nicht- 
deutscher Familiensprache, Zuzug aus dem Aus- 
land, Anteil von Schülerinnen und Schülern mit 
Förderschwerpunkten

Klemm/Kneuper 2019

Rheinland- 
Pfalz

Sozialindex noch in der Entwicklung (bislang  
im Rahmen des Startchancen-Programms), 
Bekanntgabe der am Startchancen-Programm 
teilnehmenden Grundschulen;  
Indikatoren: Faktor Armut, gemessen an der 
Lernmittelfreiheit, Migrationshintergrund, sozial- 
pädagogischer Förderbedarf

Anders 2024

Saarland Kein Sozialindex Klemm/Kneuper 2019;
Anders 2024

Sachsen Kein Sozialindex Klemm/Kneuper 2019;
Anders 2024
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Bundesland Indikatoren zur Ermittlung des Schulsozialindex Quelle

Sachsen- 
Anhalt

Kein Sozialindex Klemm/Kneuper 2019;
Anders 2024

Schleswig-
Holstein

Indikatoren wie in Baden-Württemberg Anders 2024

Thüringen Auswahl der Grundschulen für das Startchancen-
Programm nach folgenden Indikatoren: 
Armut, sozialpädagogischer Förderbedarf und 
Migrationshintergrund

Anders 2024

Hinsichtlich des Unterrichts ist eine klare Prioritätensetzung in Bezug auf die 
Sicherung der grundlegenden Kompetenzen wie der Lese- und Mathematik-
kompetenz in den ersten Grundschuljahren notwendig (vgl. McElvany u. a. 2023; 
Schwippert u. a. 2020). Sowohl für die fachlichen als auch für die pädagogi-
schen Aspekte gilt es, die Lehrkraftausbildung in Deutschland weiterzuent-
wickeln und die zentralen Elemente verbindlich standortübergreifend zu veran-
kern. Verlässliche Prognosen zur notwendigen Personalzahl und die Stärkung 
des Images des Lehrkraftberufs liegen ebenfalls in der Verantwortung der Bil-
dungspolitik. Schließlich ist in Anerkennung der Realität Deutschlands als Ein-
wanderungsgesellschaft und einer zunehmenden sprachlichen Diversität in Fami-
lien eine politische Entscheidung zur Einführung eines verbindlichen Systems 
der gezielten Sprachdiagnostik und wirksamen Sprachförderung im Kontext der 
Grundschule notwendig.

3.2.2	 An das Bildungssystem

Mehr Verbindlichkeit ist auch auf der Ebene des Bildungssystems nötig. Hierzu 
gehört eine klare Definition und transparente Kommunikation der für den Schul-
beginn notwendigen Voraussetzungen bei den Kindern – sowohl in Richtung der 
Familien als auch der Kindertagesstätten (vgl. Kapitel 2). Auf der Basis bildungs-
politischer Vorgaben und Rahmen gilt es innerhalb des Bildungssystems Teil-
habestandards zu definieren, Konzepte zu deren Erreichung zu erarbeiten und 
verbindlich zu implementieren. Damit die Grundschulen ihrer Aufgabe nachkom-
men können, alle Kinder entsprechend ihrer Potenziale zu fördern und das Errei-
chen von Mindeststandards sicherzustellen, ist für alle Grundschulen ein ver-
bindliches System der Diagnostik, passgenauen Intervention und anschließender 
Überprüfung des Erreichens der Förderziele bei den Lernenden in Verbindung 
mit pädagogischen Konsequenzen bei verfehlten Zielen zu etablieren, dessen 
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Ergebnisse auch auf Systemebene dokumentiert und begleitet werden. Die indi-
viduelle Diagnostik ist dabei an feste Zeitpunkte, standardisierte Diagnostikin
strumente und definierte Schwellenwerte zu knüpfen, an die sich bei Nichterrei-
chen verbindlich eine gezielte Förderung im Rahmen von empirisch als wirksam 
belegten Förderkonzepten und Ansätzen anschließt, deren Wirksamkeit eben-
falls evaluiert und Maßnahmen bei Bedarf angepasst werden. Für die kontinuier-
liche Weiterentwicklung des Bildungssystems ist auch zu erwarten, dass neue 
wissenschaftliche Befunde zeitnah Eingang in die schulische Praxis finden. Ent-
sprechende Transferkonzepte sind nach wie vor in der Breite nicht implementiert, 
auch wenn die Transferforschung ihrerseits in den vergangenen Jahren einige 
Aufmerksamkeit bekommen hat (vgl. Holtappels 2019; Ludewig u. a. 2024). In 
diesen Kontext gehört es auch, groß angelegte Förderprogramme zukünftig so 
auszurichten, dass evidenzbasierte Maßnahmen zum Einsatz kommen und de-
ren Implementation in die schulische Praxis einem festen Skalierungskonzept 
folgt, das Weiterentwicklung von Lehren und Lernen in die Breite bringt (vgl. 
Glennan 2004).

3.2.3	 An die Bildungsinstitutionen

Verbindlichkeit für das schulische Lernen ist im Grundschulalter durch Anreiz 
und Rahmenbedingungen seitens der Schulen sicherzustellen, da Grundschul-
kinder altersgemäß noch nicht in der Verantwortung zu sehen sind, Einsicht in 
die Notwendigkeit des Lernens bestimmter Inhalte oder eines bestimmten Leis-
tungsniveaus zu haben (zur Förderung der Selbstregulation im Grundschulalter 
vgl. Dignath/Büttner 2008). Bildung ist dabei den Kindern als verbindliches Ziel 
zu vermitteln, das Grundlage für individuelle Qualifikation, spätere Berufstätig-
keit und die Wahrnehmung der Rolle als Bürgerin beziehungsweise Bürger ist. 
Um alle Kinder optimal zu fördern und Rückstände zeitnah aufzuholen, benöti-
gen die Grundschulen ein verbindliches Konzept, das eine bewusste Differen-
zierung und Kombination von erstens einem qualitativ hochwertigen (Lese-)Un-
terricht im regulären Klassenkontext für alle Schülerinnen und Schüler vorsieht, 
zweitens ein Aufholen von frühzeitig erkannten (lesebezogenen) Kompetenz-
rückständen in Kleingruppen sowie drittens eine individuelle Unterstützung von 
Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf (siehe Abbildung 9) 
beinhaltet.
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„not waiting for failure“- 
Herausforderungen
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Abbildung 9:	� Förderung und Differenzierung (eigene Darstellung in Anlehnung an Paleczek 2020 
und Al Otaiba u. a. 2022)

Die Verbindlichkeit systematischer Schulentwicklung auf der Basis empirischer 
Daten zur eigenen Schule und aktueller wissenschaftlicher Befunde ist ebenso 
eine Erwartung an Grundschulen wie die Implementation von Konzepten für ge-
zielte Unterstützungsangebote für Familien mit entsprechendem Bedarf sowie 
der aktiven Zusammenarbeit mit weiteren Partnern wie z. B. dem Jugendamt (vgl. 
z. B. StMUK 2024). Die Zusammenarbeit mit Familien im Sinne einer Bildungs-
partnerschaft ist dabei verbindlich zu regeln. Auf der Seite der Familien gibt es 
vermehrt Bedarf zur Verbesserung der schulischen Unterstützung ihrer Kinder. 
Gründe hierfür können vielseitig sein und somit auch die notwendigen Lösungs-
ansätze, die zur Optimierung der elterlichen Unterstützung beitragen können 
(siehe Tabelle 5). Es wird erwartet, dass die Bildungsinstitutionen auch an der 
Hürde der mangelnden elterlichen Unterstützung arbeiten, so dass die Schüle-
rinnen und Schüler durch ein allumfassendes Unterstützungssystem von elterli-
cher wie auch schulischer Seite profitieren können.
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Tabelle 5:  �Hürden und Lösungsansätze fehlender elterlicher Unterstützung (vgl. Ministerium für 
Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-
Westfalen o. J.)

Hürden Lösungsansätze

Fehlende Information über verschiedene 
Aspekte (Erwartungen, Stand der Kinder, etc.)

Einsatz systematischer Diagnostik und 
Information der Ergebnisse über Elternabende 
oder Elternschreiben; vermehrter Einbezug  
der Eltern (z. B. Schulelternbeirat): Kommunika-
tion von Eltern für Eltern; Erwartungshaltungen  
von allen Seiten kommunizieren

Fehlende Volition etwas zu machen Kommunikation der Relevanz der partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit und der gemeinsamen 
Ziele für das Kind

Fehlende finanzielle oder zeitliche Ressourcen Einbezug des Ganztags und gezielter Förder- 
möglichkeiten (z. B. Leistungen für Bildung und 
Teilhabe)

Fehlende Kompetenzen (sprachlich, fachlich etc.) Einbezug des Ganztags (z. B. gezielte Betreuung 
und Anlaufstelle für die Kinder)

3.2.4	� An die Bildungsakteurinnen und Bildungsakteure

Auf der Ebene der Bildungsakteurinnen und Bildungsakteure ist mit Blick auf 
eine Steigerung der Bildungsleistungen eine klare Erwartung hinsichtlich der 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler und deren Kommunikation von Inte-
resse (zur Wirkung und Mechanismen von Leistungserwartungen auf Lernende 
vgl. Kapitel 1.3). Die Erwartungen an die Leistungserfolge und die damit ver-
bundene Priorisierung von schulischen Belangen lassen sich aus der Perspek-
tive unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure im Bildungssystem betrachten. 
Insbesondere sind dabei Familien und deren Unterstützung ihrer Kinder, Lehr-
kräfte und die Schülerinnen und Schüler selbst (Wunsch, in der Schule gute Leis-
tungen zu erbringen) zu nennen. 

Über die meisten dieser Aspekte kann durch die Daten der IGLU-2021-Studie 
ein Überblick über die Entwicklung der letzten 20 Jahre aus Sicht der Schullei-
tungen gegeben werden. Es zeigt sich bei allen Akteursgruppen eine konstante 
mittlere Erwartungshaltung von 2001 bis 2021, wenn auch auf etwas unterschied-
lichen Niveaus. So wird der Wunsch der Schülerinnen und Schüler, gute Leis-
tungen in der Schule zu erbringen, im Mittel durch die Schulleitungen als hoch 
eingeschätzt (vgl. Lorenz u. a. 2024b). Für eine weitere Steigerung der schuli-
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schen Motivation der Schülerinnen und Schüler sind neben der intrinsischen 
Motivation auch Formen der extrinsischen Motivation von großer Relevanz („self-
determination theory“ [SDT]; vgl. Ryan/Deci 2002). Die identifizierte Regulation 
spielt hier eine entscheidende Rolle. Individuen, in diesem Fall die Schülerinnen 
und Schüler, handeln dann selbstbestimmt, weil das Lernen für sie aktiv als 
wertvoll anerkannt und somit instrumentell eingesetzt wird. Aus dieser bewuss-
ten Entscheidung heraus können dann Interesse und Spaß entstehen, wofür 
jedoch zunächst ein gewisses Maß an Kompetenz durch diese identifizierte 
Regulation aufgebaut werden muss (vgl. Ryan/Deci 2002). Die weiteren Bildungs-
akteurinnen und Bildungsakteure sollten gezielt an diesem Kompetenzauf-
bau und den entsprechenden Überzeugungen der Schülerinnen und Schüler 
hinsichtlich der Wertigkeit des Lernens arbeiten. Somit ist es hilfreich, den 
Grundschülerinnen und Grundschülern, die dafür noch nicht die nötige Antizi-
pationsfähigkeit haben können, die Relevanz des Lernens und die damit ver-
bundenen Möglichkeiten (z. B. vom „Lesenlernen“ hin zum „Lesen, um zu lernen“) 
aufzuzeigen. 

Die IGLU 2021-Studie und die darin erfasste Einschätzung durch die Schullei-
tungen zeigen zudem, dass lediglich ein geringer Anteil der Schülerinnen und 
Schüler elterliche Unterstützung zur Erreichung guter Leistungen erfährt (siehe 
Abbildung 10; vgl. Lorenz u. a. 2024b). Ein ähnliches Befundmuster zeigt sich in 
Hinblick auf die Schulleitungseinschätzung bezüglich des elterlichen Engage-
ments, um sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler bereit sind, für 
ihre Leistungen zu lernen (siehe Abbildung 10; vgl. Lorenz u. a. 2024b). Werden 
die Leistungserwartungen durch die Schulleitung, die Eltern und die Lehrkräfte 
gleichzeitig betrachtet, so zeigt sich, dass die Leistungserwartungen durch die 
Eltern und die Lehrkräfte am wichtigsten für die Lesekompetenz der Schülerin-
nen und Schüler sind und einen signifikanten Zusammenhang zur Lesekompe-
tenz aufweisen (vgl. Lorenz u. a. 2024b). So ist hierbei unter anderem der Aus-
bau der Elternarbeit von großer Relevanz. Problematisch ist es jedoch, dass 
Familien ihre Kinder oft nicht so fördern können, wie dies notwendig wäre. Den-
noch ist die Begleitung der Kinder durch ihre Familien während der Grundschul-
zeit von großer Relevanz (vgl. BMFSFJ 2021b). Die von den Grundschulen als 
Bildungsinstitutionen erwarteten aktiven Partnerschaften für die von ihnen be-
schulten Kinder benötigen die Eltern oder andere Familienmitglieder für genau 
diese partnerschaftliche Zusammenarbeit im Sinne der Kinder. So besagt das 
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen beispielsweise, dass „Schule 
und Eltern (…) bei der Verwirklichung der Bildungs- und Erziehungsziele partner-
schaftlich zusammen (wirken)“ (IM NRW o. J.a) und „Eltern sollen sich aktiv am 
Schulleben, in den Mitwirkungsgremien und an der schulischen Erziehung ihres 
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Kindes beteiligen“ (IM NRW o. J.b). So ist in den jeweiligen Schulgesetzen der 
Bundesländer die Zusammenarbeit von Eltern und Schule mit ihren jeweiligen 
Rechten und Pflichten niedergeschrieben. Daraus wird deutlich, dass Eltern auch 
besonderen Pflichten nachkommen müssen, die sie nicht der Schule überlas-
sen können. Dazu gehören unter anderem, dass die Eltern dafür Sorge tragen 
müssen, dass die Kinder am Unterricht und an zugehörigen Veranstaltungen 
teilnehmen und „die ihnen obliegenden Pflichten erfüllen“ (vgl. Krüger/Schmitt 
2012, S. 142). 
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Abbildung 10:	� Angaben der Schulleitungen zur Unterstützung von Leistungserfolgen durch Eltern 
(in Anlehnung an Lorenz u. a. 2024b; Quelle: PIRLS/IGLU 2021)

		�  Anmerkung: Einschätzung der Priorität der Eltern (1 = sehr niedrig bis 5 = sehr hoch) durch 

die Schulleitungen; Angaben in Prozent der Schüler/-innen.

3.3	 Handlungsempfehlungen 

Die Aufarbeitung des Status quo der Reformen in den Grundschulen in Deutsch-
land und die damit einhergehenden Erwartungen an die unterschiedlichen Ebe-
nen des Bildungssystems führen zu der Frage, was die Konsequenz daraus ist 
und wie mit diesem bestehenden Wissen weitergearbeitet werden sollte, um die 
Veränderungen der Grundschulen mit all ihren Aspekten gemeinsam mit den 
Akteurinnen und Akteuren voranzutreiben. 
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3.3.1	 An den Staat

Verbindlicher Fokus auf Kernkompetenzen im Unterrichtskontext. Der Staat 
ist verpflichtet, den Fokus innerhalb des Grundschulbereichs nachdrücklich auf 
den Erwerb und die Förderung der Kernkompetenzen im Unterrichtskontext zu 
legen. Darüber hinaus müssen begleitende Konzepte erarbeitet werden, wie mit 
sozialen Herausforderungen im Grundschulkontext umgegangen werden kann 
und soll.

Bildungsgerechtigkeit durch ein verbindliches System von Diagnostik und 
Förderung stärken. Die Erhöhung der Bildungsgerechtigkeit ist eine zentrale 
Aufgabe des Staates. Besonders in Deutschland ist die Verknüpfung von famili-
ärer Herkunft und dem schulischen Erfolg besonders stark. Dieses ist kein un-
ausweichlicher Automatismus und es liegt in der Verantwortung des Staates, 
hieran etwas zu ändern. Ein wirksames Werkzeug stellt dabei die Einführung sys-
tematischer und standardisierter Kompetenz- und Entwicklungsdiagnostik vor 
und während der Schulzeit dar, die bei Bedarf mit anschließender verbindlicher 
Förderung verbunden ist. Dies gilt insbesondere auch, aber nicht ausschließlich 
für den Bereich der Sprachkompetenzen. 

3.3.2	 An das Bildungssystem

Flexibilisierung der Grundschulzeit. Die große Heterogenität der Entwicklungs-
stände bei Schulanfängerinnen und Schulanfängern und die Unterschiede im 
weiteren Förderbedarf und Entwicklungstempo machen eine (weitere) Flexibili-
sierung der Grundschulzeit notwendig. Hier gilt es im Sinne der bereits teilweise 
implementierten flexiblen Eingangsphase die gesamte Grundschulzeit in ihrer 
Dauer variabler zu gestalten und in begründeten Einzelfällen bei Bedarf ein 
längeres Verweilen zu ermöglichen, bis ein Übergang in eine adäquate weiter-
führende Schule möglich ist. 

Weiterentwicklung und verbindliche Ausgestaltung der Ausbildung der 
Grundschullehrkräfte. Die Ausbildung der Grundschullehrkräfte an den Univer-
sitäten muss weiterentwickelt und verbindlich ausgestaltet werden. Dies gilt 
insbesondere für die Bereiche, die zu einer verlässlichen Förderung der Kern-
kompetenzen im späteren Unterricht notwendig sind. Auch nach der universi-
tären Ausbildung müssen kontinuierlich Fortbildungen angeboten und von den 
Lehrkräften wahrgenommen werden, so dass mit den dynamischen Entwicklun-
gen und neuen empirischen Befunden Schritt gehalten werden kann.
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Bildungswirksame Nutzung des Ganztags verbindlich vorgeben und durch 
entsprechende Ressourcen ermöglichen. Der Ausbau des Ganztags an den 
Schulen in Deutschland bietet große Chancen. Damit sich diese auch in Bildungs-
erfolgen manifestieren, ist neben dem quantitativen Ausbau die Sicherstellung der 
bildungsbezogenen Qualität der Angebote unerlässlich. Dies setzt verbindliche 
Vorgaben zu Konzepten, Zeiten und Personal sowie die Bereitstellung entspre-
chender Ressourcen voraus.

3.3.3	 An die Bildungsinstitutionen

Verbesserung und verbindliche Etablierung des Wissenschaft-Praxis-
Transfers. Auf der Ebene der Institutionen sollte eine Verbesserung des Wissen-
schaft-Praxis-Transfers angestrebt werden, so dass die gewonnenen Ergebnisse 
mit einer stärkeren Verknüpfung von evidenzbasierten Handlungsempfehlungen 
für die Praxis nutzbar gemacht werden können. Zusätzlich ist die Stärkung des 
reziproken Charakters eines Wissenschaft-Praxis-Transfers zentral, so dass Er-
kenntnisse nicht nur von der Wissenschaft in die Praxis getragen werden, son-
dern auch umgekehrt. 

Einführung einer verbindlichen evidenz- und datenbasierten Schulentwick-
lung. Die kontinuierliche Schulentwicklung muss evidenz- und datenbasiert 
ausgebaut werden. Das bestehende Konzept zum Gesamtmonitoring des Bil-
dungssystems in Deutschland bietet zur Sammlung relevanter Informationen ei-
nen geeigneten Ausgangspunkt. Weitere Schritte sind datenbasierte Möglichkei-
ten der individuellen Schul- und Unterrichtsentwicklung. Schließlich gehört auch 
die Rezeption, Auswahl und Implementation aktueller Forschungsbefunde zu den 
wünschenswerten Aufgaben der Schulen, um eine evidenz- und datenbasierte 
Schulentwicklung auf Basis eines kontinuierlichen Monitorings zu ermöglichen. 
Entsprechende Kompetenzen der Bildungsakteurinnen und Bildungsakteure 
müssen zukünftig systematisch in die Aus- und Fortbildung integriert werden. 

3.3.4	 An die Bildungsakteurinnen und Bildungsakteure

Kommunikation von Leistungserwartungen durch die Lehrkräfte. Das Bil-
dungssystem in Deutschland, auch bereits auf der Ebene der Grundschulen, ist 
unter anderem auf Leistung ausgerichtet. Diese Leistung geht mit bestimmten 
Erwartungshaltungen der unterschiedlichen an Bildung beteiligten Personen 
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einher. Diese Leistungserwartungen müssen durch die Lehrkräfte sowohl den 
Familien als auch den Schülerinnen und Schülern transparent kommuniziert und 
mit individuellem Feedback und Unterstützungshinweisen verbunden und ver-
bindlich durchgesetzt werden.

Bildungspartnerschaften von Grundschulen und Familien. In Bezug auf die 
Familien ist zu fordern, dass die Stärkung der verbindlichen Bildungspartner-
schaft im Vordergrund stehen muss. Das Verhältnis zwischen Grundschule und 
Familien steht partnerschaftlich auf einer Ebene, so dass die Familien und die 
Grundschulen in der Pflicht stehen, diese Beziehung nachhaltig zu stärken. 
Dieser Anspruch ist den Familien von Anfang an zu kommunizieren, und feste 
Strukturen und Maßnahmen zur Ausgestaltung dieser Bildungspartnerschaft 
sind begleitend zum Bildungsverlauf bereitzustellen.
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4.1	 Verbindlichkeit – Status quo

Jugendliche der Sekundarstufe werden in regelmäßigem Turnus sowohl bei inter-
nationalen Bildungsmonitoring-Studien wie PISA (vgl. Lewalter u. a. 2023) als 
auch beim nationalen Monitoring der Bildungsstandards (z. B. IQB-Bildungs-
trend) (vgl. Stanat u. a. 2023) in ihren Bildungsergebnissen beobachtet. Für diese 
Schülerinnen und Schüler ist somit für die letzten 25 Jahre sehr gut dokumen-
tiert, wie sich Bildungsdefizite zunächst verringert haben und sich nun aber seit 
mehreren Jahren wieder verstärken.

Für die Erklärung von Unterschieden in den Bildungsergebnissen sind Familien 
und deren Unterstützungsmöglichkeiten im sozialen Umfeld bedeutsam. Auch 
die Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler selbst spielen eine zentrale 
Rolle – ihre kognitiven Voraussetzungen, ihre individuelle Motivation sowie ihre 
Überzeugungen und Bereitschaften, für ihr Lernen und ihre individuelle Bildungs-
biografie Verantwortung zu übernehmen. Der dritte zentrale Faktor ist die Schule 
und dabei vor allem die Qualität des Unterrichts (vgl. Hattie 2023). Sekundar-
schulen haben daher die Aufgabe, verbindlich dafür zu sorgen, dass Schülerinnen 
und Schüler am Ende ihrer Pflichtschulzeit (und damit am Ende der Sekundar-
stufe) über ausreichend Kernkompetenzen verfügen, um in den Arbeitsmarkt 
einzusteigen und an gesellschaftlicher Kommunikation teilhaben zu können. In-
sofern stehen die negativen Bildungstrends der Sekundarschülerinnen und 
Sekundarschüler in starkem Kontrast zum Bildungsauftrag, den Sekundarschulen 
zu erfüllen haben. 

4.1.1	 Umsetzungsstand von Reformempfehlungen

Entwicklung von Kernkompetenzen in den letzten 25 Jahren. In der Sekun-
darstufe nehmen vor allem Basiskompetenzen im Lesen, in der Mathematik und 
den Naturwissenschaften eine besondere Stellung für Kernkompetenzen in der 
Bildung ein. Die Entwicklung von Basiskompetenzen lässt sich für Deutschland 
unter anderem durch die international vergleichend angelegte PISA-Studie ab-
schätzen. Mit PISA werden seit 2000 in einem dreijährigen Turnus Basiskompe-
tenzen in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften an einer 
repräsentativ angelegten Stichprobe von 15-Jährigen getestet.
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Entwicklung der durchschnittlich erreichten Basiskompetenzen. In der PISA-
Studie 2022 erfolgte zusätzlich zum Bericht über aktuelle Basiskompetenzen 
auch eine Abschätzung der Entwicklungen in den letzten 25 Jahren (vgl. Lewalter 
u. a. 2023). Dabei wird ein kurvenartiger Verlauf der im Durchschnitt erreichten 
Leistungen deutlich, mit einem Anstieg in allen drei Basiskompetenzen von 2000 
bis 2012, gefolgt von einem Rückgang der Leistungen innerhalb der letzten zehn 
Jahre (vgl. auch Kapitel 1.2). Naturwissenschaftliche Kompetenzen gehen seit 
2012, Lesekompetenzen seit 2015 und mathematische Kompetenzen seit 2018 
zurück. Auch im OECD-Durchschnitt lässt sich ein negativer Trend beobachten. 
Gegenwärtig liegen die Leistungen deutscher 15-Jähriger bei PISA im OECD-
Durchschnitt. Die einzige Ausnahme bilden die Naturwissenschaften, hier liegt 
Deutschland noch signifikant über dem OECD-Durchschnitt. Allerdings sind 
auch hier die in Deutschland erreichten Kompetenzwerte so niedrig wie noch nie.
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*	� Naturwissenschaftliche Kompetenz als Hauptdomäne.

Abbildung 11:	� Entwicklung der mittleren Basiskompetenzen (Lesen, Mathematik, Naturwissen-
schaften) von 2000 bis 2022 in Deutschland und im OECD-Durchschnitt (vgl. Lewalter 
u. a. 2023)

Beim Lesen zeigen vertiefende Analysen relative Schwächen insbesondere bei 
den für höhere Kompetenzen erforderlichen Kombinationen aus dem Ermitteln 
relevanter textbezogener Informationen, Integration der Informationen in Sinnzu-
sammenhänge und dem Bewerten der gelesenen Informationen. Dabei variieren 
die in den Aufgaben zu lesenden Textsorten zwischen kontinuierlichen (z. B. 
Zeitungsartikel) und nicht-kontinuierlichen Texten (z. B. Tabellen, Abbildungen 
mit Legenden und Beschriftungen), aber auch zwischen verschiedenen Textar-
ten digitaler Art (ab 2018). Bei den mathematischen Kompetenzen verdeutlichen 
vertiefende Analysen relative Schwierigkeiten bei komplexen Aufgabenstellun-
gen mit wenig gegebenen Informationen, die mathematikbezogene Problemlö-
sungen und Schlussfolgerungen erfordern. Naturwissenschaftliche Kompetenzen 
umfassen Fähigkeiten, naturwissenschaftliche Phänomene zu erklären, naturwis-
senschaftliche Herangehensweisen für die Planung von Untersuchungen anzu-
wenden und naturwissenschaftliche Evidenzen angemessen zu interpretieren. 
Auch hier zeigen sich relative Schwächen bei den komplexeren Aufgabenstel-
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lungen, in denen die drei Fähigkeiten mit vertieftem Wissen angewendet werden 
müssen.

Leistungsstreuungen und Anteile an leistungsschwachen und -starken Ju-
gendlichen. Die Leistungsstreuungen geben Auskunft darüber, wie heterogen 
die Basiskompetenzen über die untersuchten Jugendlichen hinweg verteilt sind. 
Betrachtet man die Entwicklungen der letzten 25 Jahre, zeichnet sich wiederum 
ein U-förmiger Verlauf ab (vgl. Baumert u. a. 2001; Prenzel u. a. 2004; Prenzel u. a. 
2007; Klieme u. a. 2010; Prenzel u. a. 2013; Reiss u. a. 2016; Reiss u. a. 2019; 
Lewalter u. a. 2023). Während in der Folge von PISA 2000 die Streuungen in den 
drei Basiskompetenzen bis 2012 etwas abnahmen, sind sie aktuell wieder auf 
dem Stand von damals. Das bedeutet, dass die erworbenen Basiskompetenzen 
wieder erheblich zwischen den Jugendlichen variieren, von sehr schwachen 
Leistungen auf den unteren Kompetenzstufen bis hin zu hohen Leistungen 
auf den oberen Kompetenzstufen, wie sie bei PISA gemessen werden (seit 
PISA 2006: sechs Kompetenzstufen, I = niedrigste Stufe, VI = höchste Stufe). 
In Tabelle 6 sind die Standardabweichungen und die jeweiligen Anteile an schwa-
chen und starken 15-Jährigen für die einzelnen Erhebungswellen bei PISA zu-
sammengefasst.

Tabelle 6:  �Entwicklung der Standardabweichungen bei den PISA-Erhebungen und  
Anteile von schwachen und starken 15-Jährigen auf den unteren beziehungsweise 
oberen beiden Kompetenzstufen 

Lesen Mathematik Naturwissenschaften

SD Schwach Stark SD Schwach Stark SD Schwach Stark

2000 111 23 % 9 % 103 24 % 12 % 102 26 % k. A.

2003 109 19 % 10 % 103 22 % 16 % 111 24 % k. A.

2006 112 20 % 10 % 99 20 % 16 % 100 15 % 12 %

2009 95 19 % 8 % 98 19 % k. A. 101 15 % 13 %

2012 91 15 % 9 % 96 18 % 18 % 95 12 % 12 %

2015 100 16 % 12 % 89 17 % 13 % 99 17 % 11 %

2018 106 21 % 11 % 95 21 % 13 % 103 20 % 10 %

2022 106 26 % 8 % 95 30 % 9 % 106 23 % 10 %

Anmerkung: Einteilungen auf Kompetenzstufen variieren in den Jahren 2000 bis 2006. Ab 2009 durchgängige 

Anwendung von sechs Kompetenzstufen in allen drei Domänen. Schwach: prozentualer Anteil auf den un-

tersten zwei Kompetenzstufen. Stark: prozentualer Anteil auf den oberen beiden Kompetenzstufen. K. A.: Hier 

erfolgte nur der Bericht für die oberste Stufe, nicht aber für die darunter liegende zweite, so dass die über die 

Jahre etablierte Form der Zusammenlegung der oberen und unteren beiden Stufen hier nicht berichtet wer-

den kann.
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Beim Lesen sieht man eine Abnahme der Leistungsstreuungen bis 2012, da-
nach wieder eine Zunahme bis 2022. Der Anteil der schwachen Leserinnen und 
Leser nimmt seit 2012 ebenfalls wieder zu und lag 2022 bei einem Viertel der 
getesteten 15-Jährigen. Der Anteil an Jugendlichen mit starken Lesekompeten-
zen variiert über die Jahre zwischen acht und zwölf Prozent. Zuletzt war er 2022 
mit acht Prozent allerdings auch mit am niedrigsten. In der Mathematik lässt sich 
nach einer Abnahme der Leistungsstreuung seit 2018 wieder eine Zunahme 
feststellen. Der Anteil an Jugendlichen mit schwachen Mathematikkompetenzen 
nimmt seit 2015 wieder zu und belief sich 2022 auf fast ein Drittel der 15-Jähri-
gen. In den Naturwissenschaften lag die Streuung durchgängig hoch. Auch hier 
nehmen die Standardabweichungen seit 2015 wieder zu, der Anteil an schwa-
chen Kompetenzen nimmt zu und erreicht fast ein Viertel, der Anteil an starken 
Kompetenzen ist leicht rückläufig. 

Negative Entwicklung von Motivation und positiven Einstellungen zum 
Lernen. Eine Abschätzung der motivationalen Entwicklungen mit Bezug zu den 
Basiskompetenzen erfolgt bei PISA in der Regel mit Fokus auf eine der drei 
Basiskompetenzen, die in einem jeweiligen Testzyklus im Vordergrund steht. 
Exemplarisch kann für mathematische Basiskompetenzen wiederum PISA 2022 
herangezogen werden (vgl. Diedrich u. a. 2023). Hier wurden motivationale 
Schülermerkmale zu Emotionen, Motivationen, Einstellungen und Verhaltens-
weisen untersucht. Interessant bei PISA 2022 ist das Ergebnis, dass auffällig 
viele Jugendliche im Mathematikunterricht gelangweilt (41 Prozent) und müde 
(49 Prozent) sind. Auf der anderen Seite der positiven Affekte berichten sie über 
Zuversicht (36 Prozent), Interesse (35 Prozent) und Motivation (30 Prozent). Be-
merkenswert ist auch, dass die Jugendlichen sowohl für Mathematik als auch 
für Deutsch mehrheitlich davon ausgehen, dass ihre Fähigkeiten hier relativ fixiert 
und unveränderlich sind (statisches Selbstbild). Ihre Intelligenz dagegen halten 
die 15-Jährigen im Vergleich für signifikant weniger fixiert. Da die drei Aspekte 
von Freude und Interesse an Mathematik, mathematikbezogene instrumentelle 
Motivation, Selbstwirksamkeitserwartung und mathematikbezogene Ängstlich-
keit über die PISA-Zyklen mit Schwerpunkt Mathematik vergleichbar erhoben 
wurden, wird bei PISA 2022 auch ein Entwicklungstrend berichtet (vgl. Diedrich 
u. a. 2023, S. 108).
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Abbildung 12:	� Merkmale der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Fach Mathematik in den 
Jahren 2003, 2012, 2022 (vgl. Diedrich u. a. 2023, S. 108)

Auffällig sind auch hier die negativen Entwicklungen in den letzten zehn bis 
15 Jahren. Die mathematikbezogene Ängstlichkeit hat zugenommen, während 
Freude und Interesse, instrumentelle Motivation und die Selbstwirksamkeitser-
wartungen deutlich zurückgegangen sind. Ähnliche negative Entwicklungen für 
Motivation und Interesse für das Fach Deutsch werden auch im IQB-Bildungs-
trend 2022 berichtet (vgl. Stanat u. a. 2023). Zudem ist zu beobachten, dass 
auch die allgemeine Schulzufriedenheit abnimmt, insbesondere für Jugendliche 
ohne Zuwanderungshintergrund und aus der zweiten Generation nach Zuwan-
derung. Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass der Unterricht variationsarm und 
vorrangig lehrkraftzentriert erfolgt (vgl. Stanat u. a. 2023). Aktuelle Analysen aus 
PISA 2022 zeichnen ein ähnliches Bild, demzufolge die Schülerinnen und Schüler 
im internationalen Vergleich von weniger Unterstützung durch die Lehrperson 
berichten, weniger ermutigt werden, mathematisch zu denken, und Mathematik-
unterricht und Aufgabenstellungen selten in den Kontext aktueller gesellschaft-
licher Herausforderungen gestellt werden (vgl. Schiepe-Tiska u. a. 2023).
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Entwicklung der herkunftsbezogenen Ungleichheiten im Erwerb von Basis-
kompetenzen. Deutschland ist es in den letzten 25 Jahren nicht wesentlich ge-
lungen, herkunftsbezogene Ungleichheiten im Erwerb von Basiskompetenzen 
zu reduzieren. Es zeigt sich auch für PISA 2022 ein überdurchschnittlich ausge-
prägter Zusammenhang zwischen Merkmalen der sozialen Herkunft sowie des 
Zuwanderungshintergrunds und den in PISA gemessenen Basiskompetenzen 
(vgl. Mang u. a. 2023). Dieser Zusammenhang fällt für Deutschland nach wie vor 
höher aus als in den meisten anderen OECD-Staaten. Basiskompetenzen wer-
den überdurchschnittlich stark vom beruflichen Status der Erziehungsberech-
tigten aufgeklärt. Auch nach den Ergebnissen des IQB-Bildungstrends 2022 hat 
der Zusammenhang zwischen herkunftsbezogenen Merkmalen und Basiskom-
petenzen von 2015 bis 2022 zugenommen, während er zuvor von 2009 bis 2015 
stabil geblieben war (vgl. Stanat u. a. 2023).

Im Vergleich zu PISA 2012 ist der Anteil der 15-Jährigen mit Zuwanderungshinter-
grund bei PISA 2022 um 13 Prozent gestiegen und verteilt sich auf alle Arten des 
Generationsstatus in der Zuwanderung. Insbesondere 15-Jährige der ersten 
Generation sind mit einem Anteil von neun Prozent seit 2012 deutlich angestie-
gen und erklären sich vermutlich durch die starke Zuwanderung in Deutschland, 
beginnend im Jahr 2015. Laut IQB-Bildungstrend 2022 kamen 30 Prozent der 
Jugendlichen in erster Generation fluchtbedingt nach Deutschland (vgl. Stanat 
u. a. 2023). Ukrainische Jugendliche haben bei PISA 2022 noch nicht an den 
PISA-Erhebungen teilgenommen (siehe Tabelle 7). 

Tabelle 7:  �Prozentuale Anteile der 15-Jährigen mit Zuwanderungshintergrund  
in den Jahren 2012 und 2022 (vgl. Mang u. a. 2023, S. 185) 

2012 2022

Zuwanderungsstatus % (SE) % (SE)

Zuwanderungsstatus eindeutig zuzuordnen?

Nicht zuzuordnen 17,6 (0.9) 12,8 (1.2)

Zuzuordnen 82,4 (0.9) 87,2 (1.2)

Gültige %1 (SE) Gültige %1 (SE)

Ohne Zuwanderungshintergrund 74,2 (1.0) 61,3 (1.2)

Mit Zuwanderungshintergrund 25,8 (1.0) 38,7 (1.2)

Generationsstatus

Ein Elternteil im Ausland geboren 10,2 (0.5) 12,8 (0.5)

Zweite Generation 11,9 (0.8) 16,6 (0.7)

Erste Generation 3,7 (0.4) 9,2 (0.7)
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2012 2022

Herkunftsländer % (SE) % (SE)

Ehemalige UdSSR 4,5 (0.4) 6,1 (0.4)

Türkei 5,1 (0.5) 5,3 (0.5)

Polen 2,7 (0.3) 3,1 (0.2)

Arabische Länder2 3 3 4,8 (0.5)

Anderes Land 13,5 (0.7) 19,9 (0.8)

1 	� Gültige % = Prozentangaben beruhen nur auf Angaben der Schüler/-innen, die eindeutig zuzuordnen sind.
2	� Als arabische Länder gelten die Teilnehmerstaaten der Arabischen Liga.
3	� Die arabischen Länder wurden erstmals in PISA 2022 als auszuweisende Ethnie aufgenommen. Kein Ver-

gleich zu PISA 2012 möglich.

Anmerkung: Gerundete Werte, auf der Grundlage von Angaben der Schüler/-innen; fett hervorgehoben: signi-

fikante Unterschiede zwischen 2012 und 2022 (p < .05).

Auffällig im Vergleich zu PISA 2012 (also zehn Jahre zuvor) ist der starke Leis-
tungsrückgang insbesondere bei Jugendlichen der ersten Zuwanderungsge-
neration (siehe Tabelle 8). Dieser Zusammenhang wird umso stärker, je weniger 
zu Hause regelmäßig Deutsch gesprochen wird (vgl. auch Stanat u. a. 2023). 
Gerade bei den 15-Jährigen der ersten Generation zeichnet sich ab, dass im 
Vergleich zu 2012 zu Hause weniger Deutsch gesprochen wird. Damit werden 
die geringeren Leistungen der Jugendlichen mit Zuwanderungshintergrund in 
starkem Maße durch Deutsch als zu Hause gesprochene Sprache vermittelt. 
Hinzu kommen weitere Maße der sozialen Herkunft wie sozioökonomischer 
beruflicher Status, Anzahl der Wohlstandsgüter und der Bildungsabschluss der 
Erziehungsberechtigten. Je positiver diese Merkmale ausgeprägt sind, desto 
positiver die erreichten Basiskompetenzen.
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Tabelle 8:  �Regressionsmodell zu Zuwanderungshintergrund, sozialer Herkunft und mathematischer 
Kompetenz für PISA 2022 und PISA 2012 (vgl. Mang u. a. 2023, S. 189) 

Modell I Modell II Modell III

b (SE) b (SE) b (SE)

2022

Ohne Zuwanderung 508* (2.9) 499* (2.4) 500* (2.4)

Ein Elternteil im Ausland geboren –27a (4.9) –16a (4.2) –12a (4.2)

Zweite Generation –41a (4.9) –12a (4.4) –2 (5.0)

Erste Generation –90a (7.2) –51a (6.9) -30a (8.2)

Nicht zuzuordnen –70a (12.3) –30a (11.0) -24a (11.3)

Sozioökonomischer beruflicher Status1 19a (1.7) 18a (1.7)

Besitz Wohlstandsgüter1 25a (1.7) 24a (1.6)

Bildungsabschluss der Erziehungsberechtigten1 5a,b (1.2) 5a,b (1.2)

Sprachgebrauch2 –25a (5.4)

n 4.639 4.639 4.639

R2 0,08 0,24 0,24

2012

Ohne Zuwanderung 535* (3.4) 531* (3.1) 531* (3.1)

Ein Elternteil im Ausland geboren –28a (5.9) –19a (5.6) –18a (5.7)

Zweite Generation –47a (6.5) –23a (6.4) –19a (6.9)

Erste Generation –53a (13.5) –40a (12.3) –33a (13.5)

Nicht zuzuordnen –60a (12.5) –37a (12.1) –35a (11.4)

Sozioökonomischer beruflicher Status1 26a (2.5) 26a (2.5)

Besitz Wohlstandsgüter1 9a (1.7) 9a (1.7)

Bildungsabschluss der Erziehungsberechtigten1 10a (2.1) 10a (2.1)

Sprachgebrauch2 –13 (8.5)

n 3.761 3.761 3.761

R2 0,03 0,18 0,18

* 	� Die hier angegebene Regressionskonstante ist der geschätzte Mittelwert in der Gruppe der Schüler/-innen 

ohne Zuwanderungshintergrund. Für die Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungshintergrund gibt 

der Regressionskoeffizient jeweils die Abweichung von der Regressionskonstanten an.
a 	 Signifikante Partialregressionskoeffizienten (p < .05).
1	 Z-standardisiert.
2 	 Referenzgruppe: Deutsch als Familiensprache.
b	� Eingeschränkte Vergleichbarkeit der Signifikanz zwischen den Erhebungen aufgrund  

der Überarbeitung der Abschlussklassifikation von ISCED-97 zu ISCED-11.

Anmerkung: Daten beruhen auf Angaben der Schüler/-innen; fett hervorgehoben: Unterschied zum Regres-

sionskoeffizienten für 2012 statistisch signifikant (p < .05).
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Nach dem aktuellen Bildungsbericht 2022 ist der Bildungserfolg von Kindern 
und Jugendlichen eng mit der sozialen Situation der Familien verbunden (vgl. 
Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2022). Die Verbesserung der sozialen 
Lebenslagen in den Familien ist daher ein wichtiger Ansatzpunkt für eine Ver-
besserung der Bildungsleistungen. 48 Prozent der Jugendlichen mit Migrations-
erfahrung wachsen in Familien auf, bei denen mindestens eine soziale Risikolage 
besteht (sozial, bildungsbezogen, finanziell) (siehe Abbildung 13). 
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Abbildung 13:	� Risikolagen der unter 18-Jährigen 2020 nach Familienform und Migrationshintergrund 
(vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2022, Tabelle A4-2)
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4.1.2	 Bewertung des Umsetzungsstands

Bereits seit etwa zehn Jahren nimmt die Leistungsfähigkeit in der Sekundar-
stufe insbesondere mit Bezug zu den erreichten Basiskompetenzen im Lesen, 
in Mathematik und den Naturwissenschaften ab. Eine zusätzliche Beförderung 
der Leistungsabnahmen erfolgte zudem durch die fortlaufenden Krisen, insbe-
sondere die Covid-19-Pandemie, aber auch die aktuellen Kriegssituationen. 

Auffällig für die Bildungsentwicklungen ist, dass nicht nur die im Durchschnitt 
erreichten Leistungen insgesamt abgenommen, sondern auch die Heterogenität 
(Streuung) der von den jungen Heranwachsenden erzielten Bildungsleistungen 
zugenommen hat. Besorgniserregend ist die Tatsache, dass derzeit die pro-
zentualen Anteile an Jugendlichen im unteren Leistungsbereich besonders aus-
geprägt sind. Mit 25 bis 30 Prozent aller 15-Jährigen befinden sich sehr nen-
nenswerte Anteile in einem Leistungsbereich, der eine zukünftige Teilhabe am 
Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft sehr schwierig machen wird. Aber auch 
der obere Leistungsbereich ist beachtenswert, da der Anteil an Jugendlichen 
mit ausgeprägt hohen Kompetenzen über die letzten 25 Jahre tendenziell auch 
eher zurückgegangen ist beziehungsweise stagniert und vor allem an den Gym-
nasien immer weniger Schülerinnen und Schüler in diesen Spitzengruppen ver-
treten sind. Mit der Zunahme der Leistungsstreuungen verbunden ist auch eine 
nach wie vor sehr enge Kopplung zwischen sozialer Herkunft und Migrations-
erfahrungen und den erworbenen Basiskompetenzen. 

Deutschland hat im internationalen Vergleich immer noch einen der stärksten 
sozialen Gradienten. Auch wenn das Bildungssystem, insbesondere mit Blick 
auf den Gymnasialbesuch, seit 2000 durchlässiger geworden ist (vgl. auch Kapi-
tel 1.3), hat sich dieses noch nicht in einer Reduktion der Kopplung mit Bildungs-
leistungen (wie in PISA gemessen) niedergeschlagen (vgl. Wößmann u. a. 2024). 
Weiterhin sind Migrationserfahrungen gekoppelt an den Erwerb von Basiskom-
petenzen. Hier hat sich die Zusammensetzung der Schülerschaft in der Sekun-
darstufe in den letzten 25 Jahren verändert mit einem aktuellen Anteil von ca. 
39 Prozent an Jugendlichen mit Migrationserfahrung (vgl. Lewalter u. a. 2023; 
Stanat u. a. 2023). Seit PISA 2012 hat sich damit der Anteil um zehn Prozent 
erhöht (vgl. Lewalter u. a. 2023), seit PISA 2000 um 17 Prozent (vgl. Prenzel u. a. 
2007). Darüber hinaus hat sich die Zusammensetzung der Herkunftsländer ver-
ändert. Bei PISA 2022 war der Anteil an Jugendlichen aus der ehemaligen UdSSR, 
der arabischen Länder und anderer Staaten signifikant höher als noch bei PISA 
2012 (vgl. Mang u. a. 2023). Für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
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grund zeigt sich zudem eine besonders enge Kopplung mit der zu Hause ge-
sprochenen Sprache. Wird zu Hause nicht regelmäßig Deutsch gesprochen, wirkt 
sich dies auffällig negativ auf den Erwerb der Basiskompetenzen, insbesondere 
in Deutsch, aber auch in den anderen getesteten Domänen aus (vgl. Lewalter u. a. 
2023). Insbesondere Jugendliche aus der ersten Generation sind hiervon betrof-
fen. Sie stechen durch eine sehr hohe Repräsentanz in der Gruppe mit schwa-
chen Basiskompetenzen hervor und sie berichten häufig davon, dass zu Hause 
nicht regelmäßig Deutsch gesprochen wird (vgl. Stanat u. a. 2023). 

Zusammenfassend handelt es sich um eine Komposition der Bildungsleistungen, 
die einer differenzierten Förderstrategie bedarf. Der Anteil der Sekundarschüle-
rinnen und Sekundarschüler im unteren Leistungsbereich mit schwach entwi-
ckelten Basiskompetenzen ist besorgniserregend hoch. Diese Schülerinnen und 
Schüler besuchen vorrangig die Haupt- beziehungsweise Mittelschule als Bil-
dungsgang (vgl. Mang u. a. 2023). Hier hat eine Homogenisierung der Kompo-
sition stattgefunden, mit vorrangig sehr schwach ausgeprägten Basiskompe-
tenzen. In den anderen Bildungsgängen der Sekundarstufe ist dagegen die 
Heterogenität gestiegen. Damit hat man das Ziel eines nach oben durchlässige-
ren Bildungssystems vorangetrieben. Dieses hat aber zur Konsequenz, dass dort 
in stärkerem Maße differenzierende und auf heterogene Lerngruppen ausgerich-
tete Lehr- und Lernmethoden eingesetzt werden müssen. Diese Art des Unter-
richts findet aber aktuell auf Basis der vorliegenden Daten nicht statt. Der Unter-
richt wird nach wie vor als sehr monoton und wenig variantenreich erlebt, mit der 
Folge, dass die Langeweile und Müdigkeit hoch ist und die allgemeine Schulzu-
friedenheit abnimmt (vgl. Lewalter u. a. 2023; Stanat u. a. 2023).

Zusammenfassend zeigt sich auf verschiedenen Dimensionen ein „trauriges 
Smiley“ (siehe Abbildung 3, S. 31). Während nach dem ersten PISA-Schock im 
Jahr 2000 verschiedene Anstrengungen auf allen Ebenen des Bildungssystems 
vorangetrieben wurden und sich die Bildungsleistungen in den darauffolgenden 
zehn bis 15 Jahren deutlich gesteigert hatten, findet seit ca. zehn Jahren ein 
besorgniserregender Rückgang statt. Dieser Abwärtstrend hat sich durch die 
in den letzten Jahren gehäuft aufgetretenen Krisen verstärkt, allen voran die 
Covid-19-Pandemie. 
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4.2	 Erwartungen 

4.2.1	 An die Bildungspolitik des Staates

Verbindliche Bildungsstandards und professionelles Bildungsmonitoring. 
Im Rückblick auf die letzten 25 Jahre ist es der Bildungspolitik insbesondere in 
der Dekade nach dem PISA-Schock im Jahr 2000 gelungen, eine Reihe syste-
matischer Veränderungen in der Struktur unseres Bildungssystems voranzu-
treiben. Dazu zählt beispielsweise die Etablierung von Bildungsstandards und 
eines professionellen Bildungsmonitorings. Es wurden entsprechende Institu-
tionen eingerichtet und die verschiedenen Bildungsmonitoring-Aufgaben spe-
zifiziert. Die Teilnahme an internationalen Vergleichsstudien wurde im Sekundar-
stufenbereich mit PISA und der „International Computer and Information Literacy 
Study“ (ICILS) fortgesetzt. Für die Fortführung der Beteiligung an PISA erfolgte 
die Einrichtung des Zentrums für Internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB) 
an der Technischen Universität München, das in Zusammenarbeit mit dem Leib-
niz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) 
in Kiel und dem Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation 
(DIPF) in Frankfurt die Durchführung der PISA-Erhebungen für Deutschland 
verantwortet. 

Nationale Bildungsvergleiche unter den Bundesländern wurden aus dem Kon-
text von PISA und zunächst dort verankerten Zusatzerhebungen herausgelöst 
und durch den IQB-Bildungstrend ersetzt. Nach Verankerung der Bildungsstan-
dards in Deutschland war es das Ziel, in regelmäßigem Turnus das Erreichen 
der in den Standards beschriebenen Kompetenzziele zu überprüfen. Dafür wur-
de 2004 das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der 
Humboldt-Universität zu Berlin gegründet und mit der Aufgabe betraut, sowohl 
am Ende der Primarzeit als auch in der Sekundarstufe in der neunten Jahrgangs-
stufe das Erreichen der Bildungsstandards zu überwachen. Die Ergebnisse wer-
den auf Länderebene rückgemeldet als Anhaltspunkte für Wirkungsweisen von 
Bildungsmaßnahmen in den einzelnen Bundesländern. Da mit den internationa-
len und nationalen Vergleichsstudien aufgrund der punktuellen Messungen im 
Querschnitt von Schülerpopulationen keine robusten Aussagen über individuelle 
Bildungsentwicklungen und langfristige Einflussfaktoren getroffen werden kön-
nen, erfolgte im Jahr 2014 die Einrichtung des Leibniz-Instituts für Bildungs-
verläufe (LIfBi) an der Universität Bamberg, mit dem Auftrag der fortlaufenden 
Durchführung eines nationalen Bildungspanels (NEPS). Das NEPS ist mit mehr 
als 60.000 regelmäßig befragten beziehungsweise getesteten Personen vom 
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Säuglings- bis ins hohe Erwachsenenalter hinein und mit ca. 40.000 zusätzlich 
befragten Personen im Umfeld die größte Bildungsstudie in Deutschland. In ihm 
arbeitet ein interdisziplinäres Expertennetzwerk von über 200 Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern zusammen. Die damit in den letzten 25 Jahren 
geschaffenen und für Deutschland länderübergreifend zur Verfügung stehenden 
Institutionen, fortgeschriebenen Vergleichsstudien und Prozesse der Qualitäts-
erfassung sind von sehr hoher Qualität. Gleichzeitig hat sich aber auch die em-
pirische Bildungsforschung in ihrer nationalen wie internationalen Sichtbarkeit 
positiv dynamisch weiterentwickelt. 2012 erfolgte beispielsweise die Gründung 
der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung. Eine Vielzahl deutscher Bil-
dungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler trägt mittlerweile regelmäßig 
zu den international sichtbarsten Forschungsbeiträgen bei.

Trotz dieser sehr positiven Entwicklungen ist eine zentrale Herausforderung für 
die kommende Dekade, wie die Fortentwicklung der Forschungserkenntnisse für 
die Bildungspraxis transportiert und vermittelt werden kann. Gegenwärtig erhal-
ten die einzelnen Veröffentlichungen insbesondere aus den Bildungsmonitoring-
Studien wie PISA öffentliche Aufmerksamkeit. Viele vertiefende Analysen, die 
aufschlussreiche Erkenntnisse insbesondere zu Verbesserungsmöglichkeiten 
enthalten, werden allerdings selten über die eingerichteten Monitoring-Institutio-
nen hinweg zusammengeführt und entsprechend öffentlichkeitswirksam kom-
muniziert. Eine der wenigen Integrationen stellt hier der nationale Bildungs-
bericht dar (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2022). Daher sollte die 
Wissenschaftskommunikation der Forschungserkenntnisse aus der Bildungs-
forschung weiter verbessert werden, damit die für robuste Aussagen notwen-
digen komplexen Datenanalysen auch von wichtigen Interessenvertreterinnen 
und Interessenvertretern auf den unterschiedlichen Ebenen im Bildungssystem 
rezipiert, verstanden und für politische Entscheidungsprozesse genutzt werden 
können. Beispiele für Orte, an denen qualitätsgeprüfte vertiefte wissenschaft-
liche Erkenntnisse für die Praxis aufbereitet werden, stellen Clearinghäuser und 
digitale Kommunikationsplattformen dar (vgl. Slavin 2020; Knogler/Hetmanek/
Seidel 2022; Hetmanek u. a. 2023). Dabei müssen grundlegende Bedingungs-
faktoren für Implementationen in die Bildungspraxis berücksichtigt werden (vgl. 
Schrader u. a. 2020).

Einen Schritt für eine verbesserte daten- und evidenzbasierte Kommunikation 
zwischen Wissenschaft und Bildungspolitik stellt die Einrichtung der Ständigen 
Wissenschaftlichen Kommission (SWK) der Kultusministerkonferenz im Jahr 2020 
dar. Sie ist damit betraut, auf Grundlage des aktuellen wissenschaftlichen Er-
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kenntnisstandes bestehende Problemlagen im Bildungssystem zu identifizieren 
und Handlungsempfehlungen auszusprechen. Dazu erstellt die SWK jährliche 
Stellungnahmen, 2021 zu den Themen „Pandemiebedingte Lernrückstände auf-
holen“ und „Bildung in der digitalen Welt“, 2022 zur Einführung eines Pflichtun-
terrichtsfachs Informatik und zur Erhöhung der Deutsch- und Mathematikstun-
den im Primarbereich sowie 2023 zu Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel 
sowie zur weiteren Verbesserung der Lehrkräftebildung. Ein wichtiger Anstoß für 
die Einrichtung der SWK war unter anderem auch der 2005 von der Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft eingerichtete AKTIONSRATBILDUNG, der seitdem in 
jährlichen Gutachten besonders relevante Problemlagen identifiziert, den aktuel-
len Forschungsstand praxisorientiert zusammenfasst und konkrete Handlungs-
empfehlungen ableitet. 

Länderübergreifende Einrichtung von verbindlichen Bildungsprogrammen 
an Schulen zur differenzierten Leistungsförderung und zur Weiterentwick-
lung der Unterrichtsqualität. In Reaktion auf die Ergebnisse der PISA-Studie 
im Jahr 2000 erfolgte in Deutschland die Umsetzung einer Vielzahl von länder
übergreifend angelegten Förderprogrammen. Dazu zählen Programme der Bund-
Länder-Kommission (BLK) wie SINUS – Steigerung der Effizienz des mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts (1998 bis 2007), SEMIK – Lehren und 
Lernen mit digitalen Medien (1998 bis 2003), Qualitätsverbesserung in Schulen 
und Schulsystemen (QuISS, 1999 bis 2004), Demokratie lernen und leben (2002 
bis 2006) oder FÖRMIG – Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund (2004 bis 2009). Diese Bandbreite an Programmen zur konkre-
ten Verbesserung und Modernisierung des Unterrichts, zur Professionalisierung 
der Schulentwicklung und Schulevaluation sowie zur Förderung von Lernenden 
mit ungünstigen Ausgangslagen hat der deutschen Bildungslandschaft einen 
starken Innovationsschub insbesondere für die Verbesserung der Unterrichts-
qualität gegeben. Beispielsweise konnte anhand des SINUS-Programms ge-
zeigt werden, dass sich die an dem Programm teilnehmenden Schulen bei PISA 
im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich auch systematisch steigern 
konnten (vgl. Prenzel u. a. 2005). 

Eine Vielzahl dieser Initiativen wurde mit dem Auslaufen der Bund-Länder-Kom-
mission (BLK) im Jahr 2007 nicht in dieser Weise fortgesetzt. Allerdings gibt es 
auch gegenwärtig eine Reihe von länderübergreifend getragenen Programmen 
wie „Bildung durch Sprache und Schrift“ (BISS, seit 2013), „Schule macht stark“ 
(seit 2021) oder „Leistung macht Schule“ (LemaS, seit 2018). Die Bereitschaft, 
zu länderübergreifenden und verbindlichen Zusagen und Vereinbarungen im Bil-
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dungsbereich zu gelangen, ist aber in der letzten Dekade schwieriger geworden 
und auch zurückgegangen. Beispiel für mühsame Abstimmungsprozesse zwi-
schen Bund und Ländern stellt jüngst das Startchancen-Programm für benach-
teiligte Schulen dar, das nun aufbauend auf dem Programm „Schule macht stark“ 
ausgeweitet wird.

In Anbetracht der aktuellen Entwicklungstrends in den Bildungsergebnissen 
junger Heranwachsender besteht dringender Handlungsbedarf auf politischer 
Ebene. Es braucht wieder eine gemeinsame Motivation, die Situation verbes-
sern zu wollen, sowie eine gemeinsame Verantwortungsübernahme für das ge-
samte Bildungssystem in Deutschland. In den kommenden Jahren muss intensiv 
in Bildung und Förderprogramme in der Sekundarstufe investiert werden. Auf-
grund der verschobenen Zusammensetzungen der Schülerschaft in der Sekun-
darstufe bieten sich vor allem differenzierend angelegte Programme für unter-
schiedliche Bildungsgänge mit verschiedenen Förderzielgruppen an. 

Zielgruppenspezifisches Förderprogramm für schwache Lernausgangsla-
gen. Zum Ersten erfordern die hohen Anteile von Jugendlichen mit sehr schwach 
entwickelten Basiskompetenzen ein gezieltes Förderprogramm für den Erwerb 
von Lese- und Mathematikkompetenzen. Gerade für schwache Lernende haben 
sich international gezielt auf solche Basiskompetenzen ansetzende Förderpro-
gramme, eingebettet in systematische und fortlaufende Schulentwicklung 
und -evaluation, als sehr erfolgreich herausgestellt. Ein solches Programm stellt 
„Success for All“ dar, das im Primarbereich ansetzt, aber mit Erweiterungen und 
Anpassungen auch in Deutschland und für den Mittelschulbereich für besonders 
schwache Leistungsgruppen angewendet werden könnte (vgl. Gogolin/Tiche-
loven/Schrödler 2018). Gerade Mittelschulen, die bislang stärker differenzierend 
fördernd für heterogene Ausgangslagen ausgelegt waren, könnten von einer Fo-
kussierung auf gezielte Förderung der Basiskompetenzen bei homogen schwä-
cher zusammengesetzten Lerngruppen profitieren.

Zielgruppenspezifisches Förderpaket für heterogene Lernausgangslagen. 
Zum Zweiten erfordert die erhöhte Heterogenität in den Real- und Gesamt-
schulen, aber auch den Gymnasien ein Bildungsprogramm, das insbesondere 
die Unterrichtsqualität mit Blick auf differenzierende Lehr- und Lernmethoden 
erhöht. Dazu zählen evidenzbasierte und lernwirksame Ansätze wie kooperati-
ves Lernen, digital angereichertes Lernen sowie forschendes und problem-
lösendes Lernen (vgl. auch Education Endowment Foundation 2022). Die Mono-
kultur eines lehrerzentrierten, direkten Instruktionsansatzes ist in der Regel für 
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heterogen zusammengesetzte Lerngruppen wenig wirksam und schöpft das vor-
handene Potenzial der aktuellen Schülerkompositionen nicht aus. Gerade Gym-
nasien, die sich bislang auf homogen leistungsstark zusammengesetzte Lern-
gruppen spezialisiert hatten, profitieren von Unterrichtsansätzen für heterogene 
Lerngruppen. 

Die Professionalität der Lehrkräfte und die von ihnen umgesetzte Unterrichts-
qualität gehören (nach den familiären und individuellen Merkmalen) zu den wich-
tigsten Einflussfaktoren für Bildungsergebnisse (vgl. Hattie 2023). An dieser 
Stelle muss deshalb angesetzt werden und länderübergreifende sowie zielgrup-
penspezifische Förderprogramme müssen konsequent realisiert werden. Ähn-
lich der Situation nach PISA 2000 sind wieder gemeinsame und verbindliche 
Programme und Initiativen notwendig, um das Bildungssystem in Deutschland 
zu modernisieren und erfolgreich in die nächste Dekade zu führen. Die bisheri-
gen Umsetzungen von Förderprogrammen scheinen nicht die intendierten Wir-
kungen entfaltet zu haben und bedürfen einer entsprechenden zielgruppenbe-
zogenen Anpassung.

Die Fördermaßnahmen müssen dabei einer systematischen Implementations-, 
Evaluations- und Begleitforschung unterzogen werden, um rechtzeitig bei nega-
tiven oder unerwarteten Entwicklungen in der Wirksamkeit der Programme ge-
gensteuern zu können. Ein besonders eindrückliches Beispiel stellt hierfür auch 
die USA unter der Administration der Obama-Regierung dar, bei dem die für 
Förderprogramme ausgewählten Schulen verpflichtet wurden, an kontrolliert-
randomisierten Kontrollstudien teilzunehmen (vgl. Slavin 2002, 2020; Haskins/
Baron 2011). Das hatte den Effekt, dass man sehr eindrücklich nachweisen 
konnte, wie wirksam Programme wie „Success for All“ für die anvisierten Ziel-
gruppen an schwachen Lernenden sind (vgl. Borman u. a. 2007). Gleichzeitig ist 
es wichtig, die Implementation der Programme selbst zu beforschen, beispiels-
weise verbunden mit Kriterien für geplante oder bereits bestehende Netzwerk-
strukturen vor Start eines Programms oder festgelegten Indikatoren, ab wann 
ein Programm abgebrochen werden sollte, weil es sich nicht als erfolgverspre-
chend genug herausstellt (vgl. Schrader u. a. 2020).

4.2.2	 An das Bildungssystem

Professionalisierung des pädagogischen Personals. Die Professionalisierung 
des pädagogischen Personals war ebenfalls ein wichtiger Baustein in der Wei-
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terentwicklung des Bildungssystems zwischen 2000 und 2010 (vgl. vbw 2011b). 
In diesem Zeitraum hat man in Deutschland gemeinsame Standards für die 
Lehrkräftebildung vereinbart (vgl. Terhart 2000; KMK 2004). Gleichzeitig erfolgten 
an den Hochschulen im Rahmen der Bologna-Reform die Umstellung auf Ba-
chelor- und Masterstudiengänge und die Implementation kompetenzorientiert 
angelegter Studiengänge und Curricula. Auch wenn die Studiengangslandschaft 
im Lehramt für Sekundarschulen weiterhin sehr heterogen gestaltet ist (vgl. Kau-
per u. a. 2023), führten diese beiden Entwicklungen durchaus zu wichtigen Re-
formen und Verbesserungen in der universitären Lehrkräftebildung. Gleichzeitig 
konnten längsschnittlich angelegte Studien wie die BilWiss-Studie (Bildungs-
wissenschaftliches Wissen im Studium) empirisch nachweisen, dass sich das im 
Studium erworbene bildungswissenschaftliche Wissen in protektiver Weise po-
sitiv auf die Berufszufriedenheit und die berufliche Gesundheit im späteren Lehr-
beruf auswirkt (vgl. Kunter u. a. 2017). Darüber hinaus gab es durch die Qualitäts
offensive Lehrkräftebildung einen weiteren Schub in der Professionalisierung 
des pädagogischen Personals (2015 bis 2023), bei dem die verbesserte Praxis-
orientierung, die Implementierung von Digitalisierung im Unterricht und die För-
derung heterogener Lerngruppen im Vordergrund der Weiterentwicklung der 
Studiengänge standen (vgl. BMBF 2018). Zudem wurden lehramtsbezogene 
Strukturen an den Hochschulen gestärkt und die Zusammenarbeit zwischen den 
fachlichen, fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Hochschulleh-
renden intensiviert. 

Die Herausforderung für die kommenden Jahre wird sein, dass die im universi-
tären Studium erreichten Verbesserungen und deren empirisch dokumentierter 
Vorteil für die Professionalität im Lehrberuf aufrechterhalten werden können. 
Insbesondere der aktuelle Lehrkräftemangel hat in den einzelnen Bundeslän-
dern dazu geführt, dass alternative Qualifikationswege in den Lehrberuf in einem 
sehr nennenswerten Umfang eingeführt worden sind (vgl. Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft 2023). Beispielsweise hat hierzu die Kultusminister-
konferenz im Frühjahr 2024 beschlossen, die Qualifikation von Sekundarschul-
lehrkräften mit einem statt bislang zwei Unterrichtsfächern zuzulassen. Damit 
können frühe Quereinstiege bereits im Verlauf des Studiums ohne große Ressour-
ceneinbußen erreicht werden, da Studierende mit einem Bachelorabschluss 
in einem Fach (z. B. ein MINT-Fach) direkt in einen Master in „Education“ (mit 
Schwerpunkten in Fachdidaktik und Bildungswissenschaften) wechseln und sich 
damit auf einem weiterhin hohen Niveau qualifizieren können (vgl. SWK 2023). 
Problematisch ist allerdings, dass viele der aktuell praktizierten alternativen 
Qualifikationswege in der Regel ohne systematischen Einbezug der Universitä-
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ten stattfinden und damit die für den Lehrberuf erforderliche wissenschaftliche 
Qualifikation nicht in gleicher Weise gegeben ist wie für Studierende mit uni-
versitärem Hochschulabschluss. Die Gesellschaft für Empirische Bildungsfor-
schung hat daher die Politik eindringlich dazu aufgefordert, die neuen alterna-
tiven Qualifikationswege einer systematischen Evaluation und Begleitforschung 
zu unterziehen (vgl. GEBF 2023). Es muss sichergestellt werden, dass die not-
wendige Qualität des Unterrichts und die Bildungsziele für die Sekundarschü-
lerinnen und Sekundarschüler erreicht werden. Darüber hinaus muss Sorge 
dafür getragen werden, dass die neu akquirierten Personen nicht aufgrund von 
Belastungs- und Überforderungserfahrungen frühzeitig wieder aus dem Lehr-
beruf ausscheiden. Dazu bedarf es dringend einer fortlaufenden professionellen 
Fort- und Weiterbildung dieser Personengruppen. Laut dem aktuellen Schulbaro-
meter 2023 sind die vier am häufigsten genannten Problembereiche von Lehre-
rinnen und Lehrern der Umgang mit schwierigen Verhaltensweisen der Ler-
nenden, die Arbeitsbelastung und der Zeitmangel, der Lehrkräftemangel sowie 
Verwaltung, Bürokratie und Bildungspolitik (vgl. Robert Bosch Stiftung 2023).

Für die kommenden Jahre besteht damit die Aufgabe, die Ausbildung der Lehr-
personen an den Sekundarschulen mehr denn je als lebenslange Lernaufgabe 
zu betrachten. Fort- und Weiterbildungen müssen endlich verpflichtend in allen 
Bundesländern verankert werden. Die verschiedenen Ausbildungsphasen des 
universitären Studiums, des Referendariats und der Fortbildungen müssen in 
stärkerem Maße flexibilisiert, modularisiert und miteinander integrierbar gehalten 
werden (vgl. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 2023). Dies erfordert 
den Abbau von Grenzen zwischen den Ausbildungsphasen, indem gemeinsam 
verantwortete Ausbildungsmodule, Studienangebote und Fort- und Weiterbil-
dungsformate geschaffen werden (z. B. Masterstudiengang Berufliche Bildung 
Integriert; vgl. Seidel u. a. 2023). Modelle, angelehnt an die medizinische Aus-
bildung, wie ein Masterplan Lehrkräftebildung, werden aktuell weiter diskutiert 
(vgl. Prenzel 2017).

Um den auch für die nächsten Jahre weiter bestehenden Lehrkräftemangel zu 
bewältigen, sollte dafür Sorge getragen werden, dass universitär voll ausgebil-
dete Lehrkräfte mit ihren entsprechenden professionellen Fachkompetenzen vor 
allem für den Aufgabenbereich des Unterrichtens eingesetzt werden. Denn eine 
hohe Unterrichtsqualität in den Kernfächern führt in der Regel zu entsprechend 
positiven Wirkungen mit Blick auf Bildungsleistungen in den Kernkompetenzen 
der Sekundarstufe. Zusätzlich sollte ein erweitertes pädagogisches Personal an 
Schulen weitere schulische und unterrichtliche Aufgaben übernehmen, so dass 
möglichst effizient und diversifizierend das gesamte professionelle Aufgaben-
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spektrum abgedeckt wird. Damit würden fachlich voll qualifizierte Lehrkräfte in 
vielen Feldern entlastet, weil sie sich auf das Unterrichten konzentrieren können. 
Andere professionelle Gruppen übernehmen erweiterte Aufgaben im Bereich 
des Erziehens und der individuellen Förderung sowie der Innovation, Weiterent-
wicklung und Administration von Schule, für die sie spezifisch ausgebildet sind 
und mit denen sie für das Schulsystem erweiterte Perspektiven einbringen. Für 
eine entsprechende Diversifizierung der professionellen Aufgaben an Sekundar-
schulen müssen die professionellen Anforderungen definiert und innerhalb der 
interdisziplinär und kooperativ arbeitenden Teams aufgeteilt werden (vgl. SWK 
2022b, 2023). Dieses erfordert ein grundlegendes Umdenken in der Personal-
struktur und Organisation der Prozesse an den Schulen, aber auch der Vorstel-
lungen zum Berufsbild einer Lehrperson. 

Vertiefende Flexibilisierung der Schuldauer in der Sekundarstufe. Im Zuge 
der PISA-2000-Ergebnisse wurde in Deutschland intensiv darüber debattiert, 
inwieweit die damals vorherrschende neunjährige Gymnasialzeit in Zusammen-
hang mit den schlechten Ergebnissen bei PISA steht (vgl. Baumert u. a. 2001). 
Die bei PISA als 15-Jährige getesteten Schülerinnen und Schüler besuchten 
damals im Durchschnitt vorwiegend die neunte Jahrgangsstufe, während in den 
meisten anderen Ländern schon die zehnte Jahrgangsstufe besucht wurde. Da-
her sollte über eine Verkürzung in eine achtjährige gymnasiale Schulzeit nach-
gedacht werden sowie über eine frühzeitigere Einschulung der Kinder in der 
Primarstufe. Ziel war es, über diese strukturelle Maßnahme die nachfolgende 
Generation schneller dem Arbeitsmarkt zuzuführen. Viele Bundesländer waren 
dem gefolgt und haben zwischen ca. 2012 und 2015 das sogenannte G8 einge-
führt, allerdings nicht mit dem erhofften Erfolg. Viele Universitäten hatten sich 
über die mangelnde Studierfähigkeit beklagt und gesellschaftlich erfuhr das G8 
wenig Akzeptanz. Insofern sind seit 2022 diese strukturellen Veränderungen 
weitestgehend durchgängig in allen Bundesländern wieder in eine neunjährige 
Gymnasialzeit überführt worden. Es gibt nur zum Teil noch Möglichkeiten für 
eine verkürzte Gymnasialzeit (z. B. Turbo-G8 für besonders leistungsstarke Schü-
lerinnen und Schüler). Für PISA 2022 kann vermutet werden, dass sich die ge-
testeten 15-Jährigen wieder eher in der neunten als der zehnten Jahrgangsstufe 
befinden und sie damit wieder weniger Lernzeit für die Aneignung von Basiskom-
petenzen hatten als noch vor einigen Jahren. 

Diese Situation erklärt aber nicht die aktuell sehr deutlichen Leistungsrückstände. 
In der gegenwärtigen Situation liegt es allerdings nahe, die doch sehr heteroge-
nen Lerngruppen mit ihren spezifischen Förderbedarfen in den Blick zu nehmen. 
Beispielsweise sollten die Schullaufbahnwege in der Sekundarstufe weiter flexibi-
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lisiert werden. Das würde für leistungsstarke Lernende bedeuten, auch weiterhin 
eine verkürzte Schulzeit wahrnehmen zu können. Diese Option steht bereits in 
vielen Bundesländern zur Verfügung, allerdings gibt es hierzu wenig gesichertes 
Wissen dazu, wie Schülerinnen und Schüler für diese Tracks ausgewählt wer-
den und wie erfolgreich diese Möglichkeiten verlaufen. Für leistungsschwächere 
Schülerinnen und Schüler ist aber die Frage, wie gesonderte Fördermöglich-
keiten innerhalb der regulären Sekundarschulzeit geschaffen werden können. 
Gegenwärtig gibt es die Option der Klassenwiederholung, die allerdings mit zu-
nehmendem Schulabsentismus zusammenhängt und pädagogisch häufig nicht 
wirksam wird (vgl. OECD 2023b). Daher ist es nur folgerichtig, dass aktuell die 
Klassenwiederholungen weiter abgenommen haben (vgl. Lewalter u. a. 2023). 

Vielmehr müssten daher verbesserte pädagogische Konzepte entwickelt werden, 
die den Schulen eine Orientierung liefern und eine verbindliche Realisierung von 
Förderprogrammen zur Folge haben. Ein wichtiges Element können hierfür die 
etablierten Testverfahren aus dem nationalen Bildungsmonitoring (z. B. IQB-
Bildungstrend) spielen. Auf Basis ausgewählter Tests führen Schulen lokal Scree-
nings durch, beispielsweise am Ende der fünften und achten Jahrgangsstufe. 
Getestete Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler mit sehr schwachen Ba-
siskompetenzen in Deutsch und Mathematik besuchen in der Folge verpflichtend 
zusätzlich angebotene Förderprogramme. Diese Förderprogramme werden so 
lange besucht, bis über Tests dokumentiert entsprechende Mindestkompeten-
zen erreicht sind. Gleichzeitig werden gezielte und verpflichtende Beratungs-
angebote für die Eltern und Familien der Sekundarschülerinnen und Sekun-
darschüler mit Förderbedarf geschaffen, damit ein möglichst hoher Grad an 
Verbindlichkeit für die Nutzung des Förderangebots erreicht wird.

4.2.3	 An die Bildungsinstitutionen

Systematische Rückkopplung von Bildungsmonitoring in der Schulentwick-
lung. In der Analyse der Entwicklungen der letzten 25 Jahre ist auffällig, dass in 
Deutschland zwar auf der institutionellen Ebene eine Reihe sehr professionell 
angelegter Institutionen für Bildungsmonitoring geschaffen wurden, gleichzeitig 
aber die Verflechtung dieses Bildungsmonitorings mit entsprechenden Konse-
quenzen für die Bildungspraxis auf der Schul-, Klassen- und Individualebene 
optimierbar ist. Beispielsweise sind aktuell die Erhebungen im Rahmen des 
IQB-Bildungstrends darauf ausgerichtet, dass das Erreichen der Bildungsstan-
dards auf Länderebene rückgemeldet wird. Damit erfolgt auf Basis dieser Erhe-
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bungen keine direkte weitere Rückkopplung innerhalb der einzelnen Bundes-
länder und für einzelne Schulen im Sinne einer daten- und evidenzbasierten 
Schulentwicklung. Stattdessen werden nach dem Beschluss der KMK (vgl. KMK 
2015) auf Länderebene weitere länderspezifische Tests durchgeführt, beispiels-
weise in Form von Lernstandserhebungen und Vergleichsarbeiten (z. B. VERA), 
Sprachstandmessungen und landesspezifischen Leistungsvergleichsuntersu-
chungen. Diese Ergebnisse wiederum werden zwar den einzelnen Schulen rück-
gemeldet und dienen als Element der Schulevaluation und einer evidenzbasier-
ten Schulentwicklung, sie dienen aber nicht auf Klassen- und Individualebene 
als verbindliches Instrument für eine Unterrichtsverbesserung und für indivi-
duelle Förderung. 

Für die Aufbereitung der Ergebnisse aus Bildungsmonitoring-Studien für die Bil-
dungspraxis muss sichergestellt werden, dass die Rückmeldungen verständlich 
und nachvollziehbar sind (vgl. Watermann u. a. 2003). Diese Aufgaben haben 
beziehungsweise übernehmen in der Regel die in den Ländern verankerten Insti-
tute für Qualitätssicherung im Bildungssystem. Wenn zukünftig Ergebnisse 
aus dem Bildungsmonitoring mit regelmäßigen und verbindlichen Konsequenzen 
für die Schulpraxis auf den Ebenen der Schule, der Klassen und der Individuen 
verbunden sein sollen, können solche Aufgaben von den bereits bestehenden 
Instituten übernommen werden. Allerdings wäre es dann auch notwendig, diese 
Rückmeldungen mit einer fortlaufenden Begleitforschung zu untermauern. Denn 
wie Ergebnisse aktuell von den Schulen aufgenommen werden und welchen 
Stellenwert sie für die Schulentwicklung einnehmen, ist aktuell weitestgehend 
offen und bedürfte dringend weiterer Evaluation und Forschung (vgl. Maag 
Merki 2010). 

Im Rückblick ist es bemerkenswert, mit welcher Intensität in den Jahren zwi-
schen 2000 und 2015 die Implementation von daten- und evidenzbasierter 
Schulevaluation und Schulentwicklung vorangetrieben wurde. In allen Bundes-
ländern sind mittlerweile externe und interne Schulevaluationen standardmäßig 
implementiert, verbunden mit der Sammlung einer Vielzahl an Daten aus Per-
spektive der Schulleitung, des Kollegiums, der Eltern, der Schülerinnen und Schü-
ler, der Beobachtung von Unterricht und Feststellung der Unterrichtsqualität. 
Dieses erfolgt zudem auf Basis komplexer, evidenzbasierter Modelle der Schul- 
und Unterrichtseffektivität und der Schulung interdisziplinär zusammengesetz-
ter Schulevaluationsteams (vgl. Schulte/Fickermann/Lücken 2016; Ackeren u. a. 
2011). Auch hier kann man in der Primar- und Sekundarstufe heute auf sehr etab-
lierte Verfahren und Prozesse zurückgreifen. 
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Offen ist aktuell allerdings, ob und in welchem Ausmaß die aktuellen Befunde zu 
den Risikolagen und den besorgniserregenden Bildungsentwicklungen Eingang 
in die etablierten Schulevaluations- und Schulentwicklungsprozesse erhalten. In 
diesem Zusammenhang ist es dringend erforderlich, diese Aspekte in beson-
derer Weise in den laufenden Schulevaluationen und Schulentwicklungsprozes-
sen hervorzuheben – beispielsweise in der Art, dass alle Schulen für ihre Schul-
entwicklung auf Basis von Tests die aktuellen Ausgangs- und Risikolagen in den 
Basiskompetenzen bestimmen und entsprechende schulspezifische Entwick-
lungsmaßnahmen ableiten. Wenn dann zusätzlich auf politischer Ebene ent-
sprechende Förderprogramme vereinbart würden, werden zielgruppenspezi-
fisch Schulteilnahmen möglich gemacht, so dass die Schulevaluationen direkte 
Konsequenzen für die Möglichkeiten der Teilnahme an Förderprogrammen bieten.

Integration von Unterrichts- und Schulentwicklung als Bausteine von För-
dermaßnahmen. Das bereits skizzierte Förderprogramm „Success for All“ (SfA) 
ist auch ein Beispiel dafür, wie konkrete am Unterricht ansetzende Fördermaß-
nahmen (in diesem Fall die Förderung von Basiskompetenzen im Lesen und 
Rechnen in Form von kooperativ angelegten Lehr-Lern-Settings) eingebettet sind 
in ein Maßnahmenbündel der Schulentwicklung. Schulen, die am SfA-Programm 
teilnehmen, wird für diese Zeit ein geschulter Coach an die Seite gestellt. Zu-
sammen mit dem Coach entwickeln Schulen ihre Zielstellungen zur Verbesse-
rung ihrer Bildungsleistungen in den Basiskompetenzen Mathematik und Deutsch 
und arbeiten hierfür einen Maßnahmenplan (z. B. über drei Jahre) aus. An allen 
SfA-Schulen erfolgt dann die Fortbildung der Lehrkräfte zur Umsetzung des 
SfA-Unterrichtsanteils (in der Regel tägliche Einheiten von 90 Minuten SfA-Un-
terricht). Die Lehrkräfte werden vom Coach regelmäßig hospitiert und erhalten 
Vorschläge zur weiteren Verbesserung. Für die Zusammensetzung der Lern-
gruppen, die bei SfA vorrangig kooperativ angelegt sind, werden die Lernenden 
in regelmäßigen Abständen (ca. sechs bis acht Wochen) getestet und auf Basis 
der Entwicklungen immer wieder neu zusammengesetzt. Ziel bei SfA sind leis-
tungshomogene Gruppen, die aber bezüglich anderer Schülermerkmale (z. B. Ge-
schlecht, Hintergrund, Interessen) möglichst heterogen zusammengesetzt sind. 
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Abbildung 14:	� Programm „Success for All“14 

Ein weiteres erfolgreiches Beispiel liefern die BLK-Programme SINUS und SINUS-
Transfer (vgl. Ostermeier u. a. 2004; Prenzel/Friedrich/Stadler 2009; Dalehefte 
u. a. 2014). Hier erfolgte die Erstellung einer Rahmenkonzeption mit Bausteinen 
beziehungsweise Modulen für die konkrete Unterrichtsverbesserung im mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. In jedem teilnehmenden Bundes-
land wurden Koordinatorinnen und Koordinatoren für das Programm fortgebildet. 
Diese wiederum arbeiteten mit jeweiligen Koordinatorinnen und Koordinatoren 
an den teilnehmenden Schulen zusammen. An den Schulen wiederum war Vor-
aussetzung, dass Teams von Lehrkräften (z. B. Fachgruppen) am Programm 
teilnehmen. Über dieses Schneeballprinzip erfolgten so Fortbildungen und Ver-
netzungen über Länder, Schulen und Teams von Lehrkräften. Ähnliche Strukturen 
und Prozesse wurden auch in anderen, bereits genannten Programmen erfolg-
reich praktiziert und könnten somit aktuell reaktiviert werden.

4.2.4	 An die Bildungsakteurinnen und Bildungsakteure

Lehrkräfte: Unterrichtqualität verbessern und Lehr-Lern-Methoden inno-
vieren. Bildungsergebnisse hängen in nennenswerter Weise von der Professio-
nalität der Lehrkräfte und deren Qualität des Unterrichts ab (vgl. Hattie 2023). 
Lehrkräfte und deren Unterrichtsqualität stellen neben den familiären Merkmalen 
einen der wichtigsten Einflussfaktoren für erfolgreiche Bildungsergebnisse dar. 
Für die aktuelle Situation in den Bildungsentwicklungen junger Heranwachsen-

14	 Vgl. https://www.successforall.org/our-approach/.
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der ist es damit entscheidend, die Unterrichtsqualität insbesondere bei der Ver-
mittlung von Basiskompetenzen zu steigern. Im Rückblick erscheint es insbe-
sondere für die Weiterentwicklung des Unterrichts interessant, dass sich hier in 
den letzten Jahren wenig weiterentwickelt zu haben scheint. Die meisten empi-
rischen Studien aus der Unterrichtsforschung belegen Unterrichtsansätze, die in 
starkem Maße auf den Durchschnitt im Klassenverband ausgerichtet sind, ohne 
gezielte Berücksichtigung der individuellen Potenziale und Förderbedarfe. Die-
ses wäre aber mit Blick auf die bereits skizzierten Veränderungen der Schüler-
kompositionen in den Schulformen der Sekundarstufe in den letzten zehn Jahren 
unbedingt notwendig. 

Für die Zielgruppen der Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler mit schwach 
entwickelten Basiskompetenzen würde dies die besondere Förderung genau 
dieser Kompetenzen bedeuten, also die Sicherung der Mindeststandards im 
Bereich des Lesens und der Mathematik. Dazu braucht es gezielte Förderpro-
gramme, wie sie beispielsweise für die Primarstufe im Kontext von „Success for 
All“ entwickelt worden sind. Diese müssen für den Sekundarbereich erweitert 
werden und von den Lehrkräften, insbesondere im Mittelschulbereich, im Unter-
richt systematisch implementiert werden. Auch KI-basierte gezielte Förderungen 
können hier berücksichtigt werden (vgl. Molenaar 2022; Kasneci u. a. 2023).

Für die Schulformen der Realschulen, Gesamtschulen und der Gymnasien, die 
in den letzten Jahren eine heterogenere Zusammensetzung ihrer Schülerschaft 
erfahren haben, bedarf es Verbesserungen in der Unterrichtsqualität mit Schwer-
punkt auf Lehr-Lern-Methoden, die in stärkerem Maße der Unterschiedlichkeit 
der Lernenden gerecht werden (vgl. Allen u. a. 2011), auch unter Einsatz von digi-
talen und KI-basierten Lehr- und Lernmethoden. Dazu zählen vor allem verstärkte 
Variationen der Unterrichtsmethoden durch Möglichkeiten des kooperativen 
und digital gestützten Lernens. Aktuell sind viele Schulen nach der Pandemie 
wieder zurückgekehrt zum typischerweise für Deutschland praktizierten Stil des 
fragend-entwickelnden Unterrichtsgesprächs (mit Unterstützung durch digitale 
Projektionen) mit sehr hohen Redeanteilen der Lehrkräfte. Diese Art des eng 
geführten Unterrichts empfinden viele Schülerinnen und Schüler als langwei-
lig und ermüdend. Insbesondere nach dem Beginn von mehr Variation durch 
digital erweiterten Unterricht während der Pandemie steht diese Rückkehr zur 
vorpandemischen Monokultur mehr denn je in Widerspruch zur Realität der 
Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler außerhalb des Unterrichts (vgl. 
Vodafone Stiftung 2024).
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Unabhängig von den Schulformen muss von den Lehrkräften sichergestellt wer-
den, dass zentrale Kernkonzepte im Bereich der Basiskompetenzen im Unter-
richt herausgearbeitet und vermittelt werden. Gleichzeitig müssen diese Kon-
zepte eingebettet werden in die Beförderung von Zukunftskompetenzen, wie 
vom AKTIONSRATBILDUNG für die Sekundarstufe bereits im Kontext der För-
derung von Resilienz im Bildungssystem herausgearbeitet worden ist (vgl. vbw 
2022). Dazu müssen gegebenenfalls auch die Lehrpläne entsprechend ent-
schlackt werden beziehungsweise die Lehrkräfte Ermutigung erfahren, bei vor-
handenen Risikolagen in den Basiskompetenzen in ihren Schulklassen entspre-
chende Schwerpunkte zu setzen beziehungsweise Schülerinnen und Schüler 
differenziert zu fördern, damit Defizite ausgeglichen werden können. Die Sicher-
stellung von Basiskompetenzen war beispielsweise auch schon ein zentrales 
Modul in der Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität im Kontext des BLK-Pro-
gramms SINUS (vgl. Pallack/Hofe/Salle 2013). Lehrkräfte sollten in einer fort-
entwickelten Form solcher Module beispielsweise auf digital bereitgestellte 
Modulhandbücher, Aufgabenbeispiele und Fördermöglichkeiten zugreifen und 
entsprechende Fortbildungen wahrnehmen können. Basiskompetenzen müs-
sen von den Lehrkräften regelmäßig durch vergleichbare Tests in den Schul-
klassen erfasst werden, so dass differenzierend angelegte Fördermaßnahmen 
greifen können. Diese evidenzbasierte Rückkopplung der Erfassung von Basis-
kompetenzen in den Klassen mit abgestimmten Maßnahmen der Verbesserung 
der Unterrichtsqualität sollten verstärkt Berücksichtigung in der Beurteilung der 
Unterrichtsqualität im Kontext von Schulevaluationen erfahren.

Zusammenarbeit und Feedback in multidisziplinären Teams des Schulkol-
legiums. Gegenwärtig werden viele verschiedene pädagogische Aufgaben an 
Schulen und im Unterricht von Personen mit einem Abschluss im Lehramt ver-
antwortet. Diese Überfülle an Aufgaben mit mangelnden Möglichkeiten für eine 
Konzentration auf die Vermittlung von Lerninhalten wird auch im aktuellen Schul-
barometer als eine der größten Problemlagen durch die Lehrkräfte beschrieben 
(vgl. Robert Bosch Stiftung 2023). Viele Lehrerinnen und Lehrer wären auch be-
reit, ihre Arbeitszeiten zu erhöhen, wenn damit einherginge, dass die Berechnung 
der Arbeitszeiten reformiert wird und Aufgabenkomplexe auf multidisziplinäre 
Teams verteilt werden. 

In Anbetracht der aktuellen Situation und der Herausforderungen insbesondere 
mit Blick auf die postpandemischen Problemlagen und die Aufgaben der Integra-
tion von jungen Heranwachsenden mit Fluchterfahrungen ist es daher nur zeit-
gemäß, eine entsprechende Ausdifferenzierung der Aufgaben und der Aufteilung 
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in multidisziplinär zusammengesetzte Teams umzusetzen. Dies erfordert aber 
auch vom bisherigen pädagogischen Personal eine weitere Öffnung und Inte-
gration neuer Kolleginnen und Kollegen, vor allem aber auch eine Umstellung der 
schulinternen Organisation des Unterrichts und des Schulalltags. Wichtig ist da-
bei auch eine Anerkennung, dass alle Mitglieder in den multidisziplinären Teams 
zur Erfüllung der Aufgaben an den Schulen beitragen und eine Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe erfolgt. Darüber hinaus müssen die bisherigen Verfahren zur Be-
stimmung der Arbeitszeit von Lehrkräften reformiert und effektive Arbeitszeiten 
für die verschiedenen Tätigkeitsaufgaben des multidisziplinär zusammenge-
setzten Personals bestimmt werden (vgl. Rackles 2023). Diese Ausdifferenzie-
rung in den Tätigkeitsfeldern an Schulen könnte dazu beitragen, die Attraktivität 
der damit stärker sichtbar gemachten vielfältigen Berufe an Schulen zu steigern. 
Auch der Beruf der Lehrperson könnte damit attraktiver werden, da eine Kon-
zentration auf Lehrtätigkeiten erfolgt, die in der Regel den Interessen und Be-
weggründen für die ursprünglich Aufnahme des Berufes entspricht. Vielfältige 
Integrationen von Personal in früheren oder späteren berufsbiografischen Phasen 
(z. B. Studierende oder Personen im Ruhestand) wären so ebenfalls möglich. 
Allerdings setzen all diese Aspekte voraus, dass entsprechend auch Maßnahmen 
zur Förderung multiprofessioneller Teams implementiert werden, die in Leitung 
und Organisation durchaus auch herausfordernd sein können. 

Die Bill & Melinda Gates-Stiftung hat in diesem Zusammenhang eine Analyse 
dazu durchgeführt, wie man weltweit am besten die Bildungschancen und Bil-
dungsergebnisse junger Menschen verbessern kann. Ein zentrales Ergebnis 
war, dass es Lehrkräften an Möglichkeiten für effektives Feedback und an Aus-
tauschmöglichkeiten zur Verbesserung ihres Unterrichts in Teams fehlt. Das 
„Measures of Effective Teaching“(MET)-Projekt wurde daraufhin ins Leben geru-
fen, mit dem Ziel, Lehrkräften verbesserte Möglichkeiten für Feedback in Teams, 
insbesondere durch Videoaufzeichnungen und -analysen des Unterrichts, zu 
eröffnen. Diese Form der Kollaboration von Lehrkräften in Teams, durch Super-
vision und regelmäßigen Austausch über Unterrichtsverläufe und Verbesse-
rungsmöglichkeiten sollte auch für Deutschland in der Weiterentwicklung der 
Professionalisierung des pädagogischen Personals wieder verstärkt werden 
(vgl. Wood u. a. 2014; Grossman 2020). Ansätze hierfür waren im Zuge der 
Durchführung von Videostudien in Deutschland und der Schweiz bereits in den 
2000er Jahren gestartet, so dass bereits Erfahrungen um Gelingensbedingungen 
vorhanden sind (vgl. Krammer/Reusser 2005; Ratzka u. a. 2005).
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Verbindlichkeitsbereitschaft von Sekundarschülerinnen und Sekundar-
schülern und ihren Eltern und Familien. In der Sekundarschule sind Schülerin-
nen und Schüler in einer Entwicklungsphase, in der sie zunehmend auch selbst 
verantwortlich für ihr Lernen und ihre eigene Bildungsbiografie sind. Daher 
sind auch sie für die Formulierung von Erwartungen mit Bezug zu Verbindlichkeit 
im Bildungssystem zu adressieren. Auch wenn Lerninhalte in Form von staatlich 
festgelegten Lehrplänen und in Form des realisierten Unterrichts der Lehrkräfte 
vorgegeben sind, gilt es für Schülerinnen und Schüler auch, mit dieser external 
motivierten Situation konstruktiv umzugehen. Gerade mit Blick auf die Lernmo-
tivation und die zunehmenden Fähigkeiten zur Selbstregulation können Lernen-
de sich darum bemühen, sich den übergeordneten Sinn und Zweck als Zielstel-
lungen für ihr Lernen bewusst zu machen. Viele empirische Studien im Bereich 
der Lernmotivation (vgl. auch Kapitel 1.3) zeigen, dass eine solche Fokussierung 
auf die persönliche Relevanz von Lerninhalten dabei helfen kann, extrinsisch 
motivierte Situationen mit einer persönlichen Identifikation zu versehen, mit dem 
Effekt einer vertieften kognitiven und freudvolleren Auseinandersetzung mit 
Lerninhalten (vgl. Prenzel 1997). Beides, intrinsische Lernmotivation und vertiefte 
kognitive Auseinandersetzung, führt zu besserem Verstehen von Lerninhalten und 
langfristig zu besseren Bildungsleistungen. 

Lehrkräfte, aber auch insbesondere die Familien und Eltern der Sekundarschüle-
rinnen und Sekundarschüler können bei diesen persönlichen Identifikations-
prozessen unterstützen – indem beispielsweise gemeinsam über Lerninhalte im 
Unterricht zu Hause gesprochen wird, indem man sich über die übergeordnete 
Relevanz von Lerninhalten in positiver Weise Gedanken macht, indem eine wert-
schätzende Haltung gegenüber Bildung und positive Erwartungen für das Ler-
nen in Schule und Unterricht eingenommen werden. Gerade diese positiven fa-
miliären Haltungen werden beispielsweise auch immer wieder für den Erfolg der 
Bildungsleistungen in asiatischen Ländern genannt (vgl. Boman 2022).

In der Weiterentwicklung des Unterrichts und der Sicherung der Basiskompe-
tenzen in der Sekundarstufe gilt es daher auch, die Erziehungsberechtigten der 
Schülerinnen und Schüler systematisch in die Zusammenarbeit mit einzubezie-
hen. Die Rückkopplung zu den häuslichen Lernbedingungen, Unterstützungs-
möglichkeiten und der Einbindung der Elternperspektiven in die Schul- und Unter-
richtsentwicklung muss verstärkt werden. Auch hierzu gilt es, das pädagogische 
Personal für diese Eltern-Kooperationen fortzubilden (vgl. Gartmeier u. a. 2012) 
und entsprechende Aufgaben in den multidisziplinären Teams zu übernehmen.
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4.3	 Handlungsempfehlungen

Im Kern muss auf allen Ebenen der Sekundarstufe eine verbindliche Einigkeit 
darüber hergestellt werden, dass die aktuellen, negativen Entwicklungen nicht 
akzeptabel sind. Ähnlich dem PISA-Schock im Jahr 2000 braucht es eine geeinte 
Motivation, diesen Zustand zu beenden und eine Kehrtwende herbeizuführen. 
Für die Sekundarstufe fordert der AKTIONSRATBILDUNG:

4.3.1	 An den Staat

Verbindliche Qualitätsstandards und Monitoring der Lernleistungen. Grund-
legende Qualitätsstandards müssen verbindlich formuliert und „Output“ (Bil-
dungsleistungen) wie auch „Input“ (z. B. Verfügbarkeit von Ressourcen zur 
Unterrichtsversorgung) kontinuierlich gemessen werden. Die Daten zu den Lern-
leistungen müssen auf Individualebene dem pädagogischen Personal, der 
Schulaufsicht sowie den Eltern beziehungsweise dem Familiensystem zur Verfü-
gung gestellt werden. Das Input-Monitoring muss auf System- und institutioneller 
Ebene zur Verbesserung der Steuerung genutzt werden.

Implementierung von gezielten Förderprogrammen. Für Einrichtungen mit 
hohem Anteil an Lernenden mit niedrigen Basiskompetenzen sowie bei signi-
fikant heterogenen Ausgangslagen der Lernenden sollen gezielte Förderpro-
gramme implementiert, fortentwickelt, regelmäßig evaluiert und in eine systema-
tische verbindliche Organisationsentwicklung eingebettet werden. Geförderte 
Schulen werden zur Teilnahme an der Begleitforschung verpflichtet.

Ausdehnung und Flexibilisierung der Lernzeiten. Als Anpassungsoption an 
unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten bedarf es in der Sekundarstufe der 
verbindlichen Einführung von horizontalen (Gesamtdauer der Sekundarstufe) 
und vertikalen (erweiterte Fördermöglichkeiten im Tagesablauf) Flexibilisie-
rungsoptionen.

4.3.2	 An die Bildungsinstitutionen

Nutzung der Monitoring-Ergebnisse zur Steigerung der Bildungsqualität. 
Das Leitungspersonal von Bildungsinstitutionen muss die Verantwortung dafür 
übernehmen und regelmäßig überprüfen, dass das auf Institutionenebene zur 
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Verfügung gestellte Monitoring-Wissen verbindlich und verlässlich für die Stei-
gerung der Bildungsqualität eingesetzt wird. 

Diversifizierung und Fortbildung des pädagogischen Personals. In Bildungs-
einrichtungen der Sekundarstufe müssen die Aufgabenbereiche der unterschied-
lichen pädagogischen und sozialwissenschaftlichen Berufe, die sich in den mul-
tiprofessionellen Teams wiederfinden, klarer beschrieben werden. Das Personal 
soll zudem zu regelmäßigen Fortbildungen verpflichtet werden.

4.3.3	 An die Bildungsakteurinnen und Bildungsakteure

Stärkung der Eigenverantwortlichkeit des Lernens. Schülerinnen und Schüler 
übernehmen individuelle Verantwortung gegenüber ihren eigenen Bildungsbio-
grafien und dem Lernen in der Schule, inklusive des Erreichens von Mindest-
standards in den Basiskompetenzen. Eltern beziehungsweise Familiensysteme 
und das pädagogische Personal unterstützen Kinder und Jugendliche in der 
Entwicklung von mehr Eigenverantwortung für ihr Lernen. 

Systematische Einbindung von Familien bei individuellem Förderbedarf. Im 
Falle von Kindern und Jugendlichen, die einen besonderen Förderbedarf auf-
weisen, sind die Eltern beziehungsweise Familiensysteme von Anfang an syste-
matisch in die Umsetzung und Begleitung von Fördermaßnahmen einzubeziehen. 

Nutzung von Monitoring-Ergebnissen für die Kompetenzsteigerung von 
Lehrenden und Lernenden. Das pädagogische Personal muss Sorge dafür tra-
gen, dass Monitoring-Ergebnisse zur individuellen Förderung der Lernenden 
und damit zur Steigerung der Bildungsqualität genutzt werden. Die Ergebnisse 
sollen zudem für die kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen Kompe-
tenzen und zur Steigerung der eigenen Unterrichtsqualität eingesetzt werden. 
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5	 Berufliche Bildung

5.1	 Verbindlichkeit – Status quo

5.1.1	� Umsetzung von Reformempfehlungen

Die Entwicklung der Berufsbildung der letzten 25 Jahre ist durch sich überla-
gernde kontinuierliche und disruptive Veränderungen gekennzeichnet (vgl. vbw 
2022). So schlagen sich bei den disruptiven Veränderungen nach 2000 die inter-
nationale Finanzkrise (2008) und die Covid-19-Pandemie (2020) unmittelbar in 
einem signifikanten Rückgang der Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze nie-
der. Auch die europäische Flüchtlingskrise (2015) hatte – wie im letzten Jahrtau-
send die Wiedervereinigung oder die Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugo
slawien – große Bedeutung für die Berufsbildung. 

Die Gesamtentwicklung der Berufsbildung seit 2000 lässt sich an einigen Indi-
katoren nachzeichnen, die entlang des KIPO-Modells (Kontext, Input, Prozesse, 
Output; vgl. Scheerens 2000, Wilbers 2024) strukturiert sind:
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Tabelle 9:  �Gesamtentwicklung der Berufsbildung entlang der Indikatoren des KIPO-  
(Kontext, Input, Prozesse, Output)-Modells (eigene Darstellung)

2000 2010 2022

K Absolvierende allgemeinbildender Schulen in Tsd.1 933 857 764

Anfänger/-innen Sektor Berufsausbildung in Tsd.2 – 741 683

Anfänger/-innen Sektor Übergangsbereich in Tsd.2 – 285 239

Anfänger/-innen Sektor Studium in Tsd.2 – 522 477

Ausbildungsplätze: Angebots-Nachfrage-Relation3 100 101 109

Passungsprobleme4 – 46,4 154,3

NEETs (Anteil an 15- bis 24-Jährigen)5 7,7 8,3* 7,0

I PISA (Mathematikleistungen M und SD)6 490 (103) 513 (98) 475 (95)

Heterogenität schulische Vorbildung/Ausbildung7 – 0,66 0,67

Lehrkräfte: prognostizierte KMK-Bedarfsdeckungsquote8 56 79 75

Quote Lernfeldlehrpläne Top-10-Ausbildungsberufe9 10 80 100

P Lösungsquote in der dualen Berufsausbildung10 23,7 23,0 29,5

O Prüfungserfolg (Fälle, Absolvent/-innen)11 85,4 89,4 88,2

Übernahmequote (Ausbildung)12 58 61 74

1	� Vgl. KMK o. J.a.
2	� Quelle: Integrierte Ausbildungsberichterstattung (iABE) des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).
3	� Vgl. BIBB o. J; Christ u. a. 2023.
4	� Vgl. Oeynhausen u. a. 2023.
5	� Vgl. Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024; Eurostat-Daten (edat_lfse_20).
6	� Vgl. Artelt u. a. 2001; Klieme u. a. 2010; Lewalter u. a. 2023.
7	� Eigene Berechnungen auf der Grundlage der „Datenbank Auszubildende des BIBB“ (vgl. S. 161).
8	� Vgl. KMK o. J.b.
9	� Für die Berechnung wurden die zehn am häufigsten besetzten Ausbildungsberufe aus den vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) veröffentlichten Berufsbildungsberichten 

herangezogen. Für diese Berufe wurde der Anteil derjenigen ermittelt, deren berufsbezogene Lehrpläne 

nach den Vorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK) lernfeldstrukturiert sind.
10	� Vgl. Uhly/Neises 2023.
11	� Vgl. BIBB 2019, 2024.
12	� Quelle: IAB-Betriebspanel.

* 	� Zeitreihenbruch.

Anmerkung: Zahlen gerundet, iABE: integrierte Ausbildungsberichterstattung, IP: Index Passungsprobleme, 

NEET: Not in Education, Employment or Training; Daten zu PISA und Übernahmequote/Spalte 2010: aus den 

Erhebungen 2009. 
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Kontext der Berufsbildung. Der Kontext der Berufsbildung ist in grundlegender 
Weise durch den demografischen Wandel als einem der sogenannten drei „D“ 
der Megatrends gekennzeichnet. Besonders markant ist seit 2000 der Rück-
gang der Absolventinnen und Absolventen allgemeinbildender Schulen, was zu 
einer Veränderung der Situation auf dem Ausbildungsmarkt und trotz der Inte-
gration der Flüchtlinge aufgrund der europäischen Flüchtlingskrise zu einem 
grundsätzlichen Rückgang des Übergangsbereichs führte. Alle Sektoren der 
Bildung erfahren daher geringere Zuläufe. Die integrierte Ausbildungsbericht-
erstattung (iABE), die Bildungswege nach der Sekundarstufe I erfasst, unter-
scheidet dabei vier Sektoren, nämlich die Berufsausbildung, den Übergangs-
bereich, den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung und das Studium, 
wenngleich 2023 die Zunahme im dualen Ausbildungssystem und im Übergangs-
system gestiegen ist (vgl. Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024).

Für den Sektor der Berufsausbildung charakterisiert die Angebots-Nachfrage-
Relation (ANR) dabei die Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Sie ist das Verhältnis 
zwischen der Zahl der Ausbildungsangebote und der Zahl der Ausbildungs-
platznachfragerinnen und -nachfrager auf dem Ausbildungsmarkt in einem Be-
richtsjahr mit Stichtag 30. September. Das ermittelte Verhältnis gibt an, wie viele 
Ausbildungsplatzangebote rechnerisch in einem Berichtsjahr auf 100 Ausbil-
dungsnachfragende entfallen. Die ANR ist jedoch nur ein grober Indikator. Sie 
berücksichtigt lediglich spezifische Meldedaten und nur einen Stichtag. Zudem 
erfasst sie nicht, wenn sich Betriebe vom Ausbildungsmarkt zurückziehen, weil 
sie der Ansicht sind, ohnehin erfolglos zu sein. Außerdem ist die ANR regional 
sehr unterschiedlich. So lag die ANR 2022 im Arbeitsagenturbezirk Weiden in 
Bayern bei 139,2 und in Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen bei 82,9. Sie 
schwankt auch sehr deutlich zwischen Berufen, etwa 2022 zwischen Fachver-
käuferin und Fachverkäufer Lebensmittelhandwerk (167,0) und Tierpflegerin oder 
Tierpfleger (60,0).

Die Passungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt werden durch den Index 
Passungsprobleme (IP) abgebildet. Er bestimmt das Passungsproblem durch 
die Multiplikation der Anteile Erfolgsloser auf beiden Seiten des Ausbildungs-
marktes, also unbesetzte Stellen und suchende Bewerberinnen und Bewerber. 
2023 betrug der IP 154,3. Bundesweit lag der IP 2010 bei 46,4. Der sehr viel 
niedrigere Wert als 2023 kommt durch den damals deutlich geringeren Anteil 
unbesetzter Stellen zustande. Das Passungsproblem variiert erheblich zwischen 
verschiedenen Berufen und Regionen (vgl. Oeynhausen u. a. 2023).
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In Deutschland besuchte 2022 über die Hälfte der jungen Erwachsenen im Alter 
von 20 bis 25 Jahren eine formale Bildungseinrichtung. Das sind mehr als im 
EU-22-Durchschnitt. Der größte Teil dieser Personengruppe, die keine Bildungs-
einrichtung besucht, ist erwerbstätig. Der Anteil derjenigen, die weder in Be-
schäftigung noch in einen formalen Bildungsgang eingebunden sind, die so-
genannten NEETs (Not in Education, Employment or Training), beträgt neun 
Prozent in Deutschland und ist damit geringer als im EU-22-Durchschnitt (vgl. 
Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024). Der Vergleich der Jahre 
2022 und 2010 zum Jahr 2000 nach Eurostat-Daten (edat_lfse_20) ist wegen 
eines Bruchs in der Zeitreihe nicht trivial möglich. Im Zeitraum von 15 Jahren 
betrachtet, ist der Anteil der NEETs in Deutschland gesunken, und ein wesent-
licher Anteil davon sind als arbeitslos registrierte junge Menschen. Die NEET-
Anteile sind in den Bundesländern sehr unterschiedlich. NEET-Anteile und ANR 
korrelieren stark negativ, das heißt: Wo eine große Zahl von Ausbildungsplätzen 
vorhanden ist, zeigen sich niedrige NEET-Anteile (vgl. Schnelle/Wieland 2024). 
„NEET“ hat sich in der Sozialberichtserstattung und in der politischen Agenda 
etabliert, fasst jedoch sehr heterogene Lebenslagen zusammen (vgl. Schels 
2016), die, wenn überhaupt, differenzielle Maßnahmen erfordern. Von zentraler 
Bedeutung ist dabei die Förderung der beruflichen Souveränität durch die Ge-
staltung des Übergangssystems und der Weiterbildung (vgl. vbw 2023).

Insgesamt spiegeln die hier berichteten Daten zum Kontext der Berufsbildung 
eine deutliche Veränderung des Ausbildungsmarktes in den letzten 25 Jahren 
wider. Sie weisen auf eine Stärkung der Marktposition von Auszubildenden hin. 
Sie stellen die Verhältnisse auf den Kopf, die im letzten Jahrtausend auf dem 
Ausbildungsstellenmarkt herrschten, als die Integration der geburtenstarken 
Jahrgänge die zentrale Herausforderung war. Damit werden die Anforderungen 
an einen Ausbildungsplatz gesenkt, was entsprechende psychologische Aus-
wirkungen hat (vgl. Kapitel 1.3). Es kommen auch Jugendliche zum Zuge, die in 
früheren Zeiten wenig Chancen im Marktgeschehen hatten.

Input der Berufsbildung. Der Input ist – unter anderem – durch Bedingungen auf 
Seiten der Lernenden und des Bildungspersonals, der Leitungen beziehungs-
weise Führungskräfte sowie der Ordnungsunterlagen geprägt (vgl. Wilbers 2024).

Für die Berufsbildung grundlegend sind die Entwicklungen der Leistungen von 
Schülerinnen und Schülern der vorlaufenden allgemeinbildenden Schulen. So 
weisen der IQB-Bildungstrend (vgl. Stanat u. a. 2023), IGLU 2021 (vgl. McElvany 
u. a. 2023) oder der Ifo-Chancenmonitor (vgl. Wößmann u. a. 2023) regelmäßig 
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auf bedeutende Schwächen in basalen Kompetenzen und eine hohe Leistungs-
heterogenität hin. Basale Kompetenzen, die Bildungschancen sichern, umfas-
sen – so die SWK in ihrem Gutachten zur Grundschule – grundlegende kognitive 
Fähigkeiten, sprachliche, mathematische sowie sozial-emotionale Kompetenzen 
(vgl. SWK 2022a). Die Leistungsheterogenität ist für die beruflichen Schulen nur 
eine Facette der Heterogenität (vgl. Euler/Severing 2020).

Personen nehmen mit unterschiedlichen Schulabschlüssen als Vorbildung an 
einer dualen Berufsausbildung teil. Daten über die höchsten Schulabschlüsse 
der Personen, die neue Ausbildungsverträge abschließen, werden seit 2009 er-
hoben. Der Anteil der Personen ohne Hauptschulabschluss ist seit 2009 stabil, 
ebenso wie der Anteil der Auszubildenden mit einem mittleren Schulabschluss. 
Der Anteil der Auszubildenden mit Hauptschulabschluss ist gesunken und im 
Gegenzug der Anteil der Studienberechtigten gestiegen. Die kategoriale Diver-
sität der schulischen Vorbildung der Auszubildenden ist gemessen am Fraktio-
nalisierungsindex nach eigenen Berechnungen auf der Grundlage der „Daten-
bank Auszubildende des BIBB“ (DAZUBI-Daten) in den letzten 25 Jahren nahezu 
unverändert. In Bezug auf die schulische Vorbildung kann mithin nicht davon 
ausgegangen werden, dass sich die Leistungsheterogenität in den letzten 25 Jah-
ren deutlich verändert hat.

Aufgrund der skizzierten Verschiebungen auf dem Ausbildungsmarkt sind auch 
Personen erfolgreich, die schwächere Anforderungen erfüllen. Wegen der Ent-
wicklung des „traurigen Smileys“ (siehe Abbildung 3, S. 31) ist davon auszuge-
hen, dass die Lernenden aller Schulen ähnlich schlechte Startchancen haben 
wie im Jahr 2000. Durch die gleichzeitige Entwicklung auf dem Ausbildungs-
markt ist indessen ein höherer Anteil von deutlich schwächeren Lernenden in 
der Berufsbildung anzunehmen.

Bezüglich der Lehrkräfte – ein zweiter zentraler Input – prognostizierte die Kul-
tusministerkonferenz seit dem PISA-Schock immer wieder eine erhebliche Un-
terdeckung des Bedarfs an Lehrkräften für berufliche Schulen. Aufgrund der 
Sichtung der jeweiligen Modellrechnungen der Kultusministerkonferenz für den 
Bedarf und das Angebot an Lehrkräften in der Bundesrepublik Deutschland 
können folgende Aussagen getroffen werden. Dieses betrifft den Einstellungs-
bedarf und das Angebot für die Lehrämter für den Sekundarbereich II (berufliche 
Fächer) oder die beruflichen Schulen. Im Jahr 2003 wurde so für die Jahre 2002 
bis 2008 eine durchschnittliche Deckungsquote von 55 Prozent, 2011 für die 
Jahre 2010 bis 2020 eine Deckungsquote von 79 Prozent und 2020 für 2020 
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bis 2030 eine durchschnittliche Deckungsquote von 75 Prozent prognostiziert. 
Diese Daten zeigen nicht die erheblichen Differenzen in den Fachrichtungen des 
Lehramts für berufliche Schulen (vgl. KMK 2003, 2011, 2020). Vor allem die ge-
werblich-technischen Fachrichtungen, allen voran die Metall- und Elektrotechnik, 
können seit den 2000er Jahren nicht mit grundständig studierenden Lehrkräften 
besetzt werden. Dieser Personalmangel geht nicht spurlos an Lehrkräften vor-
bei und wird als belastend erlebt (vgl. Jude u. a. 2024), vermutlich mit problema-
tischen Folgen für die Attraktivität des Berufs.

Die Bedingungen, die Schulleitungen mitbringen, sind im Gutachten „Führung, 
Leitung, Governance: Verantwortung im Bildungssystem“ (vgl. vbw 2021) aus-
führlich bearbeitet worden. Bis heute ist es nicht gelungen, bundesweit Stan-
dards für die Rekrutierung sowie die Aus- und Fortbildung von Schulleitungen 
zu formulieren.

Ein weiterer Input sind die Ordnungsunterlagen. In den 1990er Jahren entfaltete 
sich in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik der didaktische Anspruch der 
Handlungsorientierung (vgl. Pätzold 1992). Dieses mündete in der Neugestaltung 
von Ordnungsunterlagen für die betriebliche Bildung und für die beruflichen 
Schulen in den 1996 verabschiedeten neuen Handreichungen für die Erarbei-
tung von Rahmenlehrplänen, nach denen alle künftigen Lehrpläne handlungs-
orientiert ausgestaltet sein sollten (vgl. Herkner/Pahl 2018). Für die Berechnung 
der genannten Quoten wurden die zehn am häufigsten besetzten Ausbildungs-
berufe aus den vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ver-
öffentlichten Berufsbildungsberichten herangezogen. Für diese Berufe wurde 
der Anteil derjenigen ermittelt, deren berufsbezogene Lehrpläne nach den Vor-
gaben der Kultusministerkonferenz (KMK) lernfeldstrukturiert sind. 2000 folgt 
jedoch noch kein Lehrplan für die zehn am stärksten besetzten Ausbildungsbe-
rufe dieser Struktur. 2010 sind es 80 Prozent dieser Lehrpläne und 2022 dann 
100 Prozent (siehe Tabelle 9). Lernfeldstrukturierte Lehrpläne haben nicht nur 
eine neue Struktur, sondern verändern die Ansprüche an den Unterricht, etwa 
mit dem Anspruch einer handlungsorientierten Gestaltung.

Prozesse der Berufsbildung. Die Prozesse erfolgen in Institutionen, die in ein 
komplexes Mehrebenensystem eingebettet sind. Zu deren Charakterisierung 
liegen nur wenige Indikatoren vor.

Auf der Mikroebene lässt sich auf die Entwicklung der Quote der Vertragslösun-
gen hinweisen. Eine Vertragslösung im dualen System entspricht nicht einem 
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Ausbildungsabbruch, zumal viele Auszubildende nach einer Vertragslösung er-
neut eine duale Ausbildung beginnen beziehungsweise fortsetzen. Die Lösungs-
quote schwankte viele Jahre zwischen 20 und 25 Prozent. Seit 2008 steigt sie 
fast kontinuierlich an. Die Lösungsquoten sind nach Berufen regional, nach Per-
sonengruppen, Zuständigkeitsbereichen und Ländern sehr unterschiedlich, und 
das seit Jahren (vgl. Uhly/Neises 2023).

Auf der Meso- und Makroebene lassen sich markante Veränderungen in den 
letzten 25 Jahren beobachten. Um das Jahr 2000 wurden intensive Diskussio-
nen zur Neugestaltung der Governance der Berufsbildung geführt. Dieses kann 
als Reflex auf die sogenannten neuen Steuerungsmodelle für die Bildung gese-
hen werden, die vor dem Hintergrund internationaler Vergleiche und von Haus-
haltsengpässen in den 1990er Jahren relevant wurden (vgl. vbw 2010). Beispiel-
haft anzuführen ist die bundesweite Fachtagung 2001 „Kompetenzzentren in 
regionalen Berufsbildungsnetzwerken – Rolle und Beitrag der beruflichen Schu-
len“ der damaligen Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-
schungsförderung (BLK) in Lübeck (vgl. BLK 2002). Dabei spielen Bezüge zwi-
schen Erstausbildung und Weiterbildung eine zentrale Rolle (vgl. BLK 2000), 
aber auch Fragen der Autonomie beruflicher Schulen (vgl. Tenberg 2004).

In einzelnen Ländern wurden deshalb für die weitere Entwicklung wegweisende 
Modellversuche gestartet. Beispielhaft anzuführen ist ProReKo („Berufsbilden-
de Schulen in Niedersachsen als regionale Kompetenzzentren“) oder in Bayern 
MODUS 21 („Modell Unternehmen Schule 21. Jahrhundert“). Dazu gehört auch 
die Verleihung des Status „Selbständiger Beruflicher Schulen“ mit entsprechen-
den Konsequenzen für die Schulaufsicht in Hessen (vgl. Bott 2017). In den Mo-
dellversuchen werden zum Teil nachhaltige Veränderungen angestoßen. Ande-
rerseits sind die schon damals mit einem Engagement beruflicher Schulen in der 
Weiterbildung aufgeworfenen ordnungspolitischen Fragen bis heute ungelöst. 
25 Jahre später finden sich vor allem als Folge der Föderalismusdiskussion kaum 
noch bundesweit koordinierte Ansätze zur Reform der Governance beruflicher 
Schulen. Die BLK wurde zum Ende 2007 aufgelöst. Ein vergleichbares Instru-
ment, das z. B. Entwicklungsvorhaben in Betrieben und beruflichen Schulen 
koordinierte (vgl. vbw 2022), fehlt auf Bundesebene. Lediglich das Qualitäts-
management hat nachhaltige Spuren hinterlassen. So hat sich seit der Jahrtau-
sendwende in der Berufsbildung das Qualitätsmanagement als Motor der Ver-
änderung fast flächendeckend in beruflichen Schulen etabliert, und zwar in allen 
Bundesländern entlang verschiedener Entwicklungslinien (vgl. Wilbers 2024).
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Output der Berufsbildung. Bezüglich der Outputs der Berufsbildung können 
mangels Verfügbarkeit von Daten nur wenige Indikatoren skizziert werden. So 
wird das „International Vocational Education and Training Assessment“ (PISA-
VET) seit längerem vorbereitet, wird jedoch auch in den nächsten Jahren noch 
keine Daten liefern (vgl. OECD 2024a). Als einfacher Indikator für den Ausbil-
dungserfolg wird aus erhebungstechnischen Gründen der Quotient aus Ab-
schlussprüfungen im Zuständigkeitsbereich der Industrie- und Handelskammern 
sowie der Handwerkskammern ohne Berufe nach § 66 BBiG/§ 42r HwO auf-
grund von Daten aus dem Datensystem DAZUBI berechnet. Dieser hat sich nicht 
wesentlich geändert.

Die Entwicklung der ANR korrespondiert mit der Übernahmequote. Die Über-
nahmequote ist der Anteil der übernommenen Auszubildenden mit erfolgrei-
chem Berufsabschluss an allen Auszubildenden mit erfolgreichem Berufsab-
schluss und wird im IAB-Betriebspanel erhoben, hier wiedergegeben für die 
Jahre 2000, 2009 und 2022 (siehe Tabelle 9). Diese hat sich deutlich erhöht, was 
mit der oben genannten Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt zusammen-
hängen dürfte.

5.1.2	� Bewertung des Umsetzungsstands

Seit dem PISA-Schock fehlen umfassende Antworten auf die Verschiebung der 
Inputbedingungen der Lernenden, vor allem die Heterogenität und die schwa-
chen Basiskompetenzen der Lernenden, die Versorgung mit Lehrkräften und 
damit der Unterrichtsversorgung sowie die Neu- beziehungsweise Umgestal-
tung der Governance der Berufsbildung. Unklarheit besteht über den Grad der 
Umsetzung eigenverantwortlichen beziehungsweise handlungsorientierten Ler-
nens, vor allem im Lernfeldkonzept.

5.2	 Erwartungen

5.2.1	 An das Bildungssystem und die Bildungspolitik

Die Berufsschulpflicht ist in der Berufsbildung ein zentraler Garant der Verbind-
lichkeit beruflichen Lernens.
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Legitimation der Berufsschulpflicht. Die Entwicklung der Berufsschulpflicht 
lässt sich auf zwei Linien zurückführen. Erstens ist die Berufsschulpflicht eine 
Verlängerung der Volksschulpflicht (vgl. Kapitel 1.1), zunächst in Form von Sonn-
tags- und Fortbildungsschulen. Für die Allgemeinbildung beziehungsweise die 
staatsbürgerliche Erziehung schien die kurze Volksschulpflicht nicht ausreichend. 
Es lässt sich bruchlos eine Linie von der Weimarer Verfassung von 1919 (Arti-
kel 145: Achtjährige Volksschule und anschließende Fortbildungsschule bis zum 
18. Lebensjahr) über das Reichsschulpflichtgesetz von 1938 (§ 8 und 9: Pflicht 
zum Besuch der Berufsschule mit meist drei Jahren) hin zu den Gesetzen der 
Länder nachzeichnen (vgl. Bach 1960; Günther 1931; Heckel/Seipp 1976, S. 269; 
Seefeld 1929). Dieser Linie der Berufsschulpflicht unterliegt die Vorstellung einer 
Notwendigkeit einer Fortsetzung der allgemeinen Bildung – eng verwoben mit 
der staatsbürgerlichen Erziehung (vgl. Lempert 1974) oder in anderen Worten der 
demokratischen Bildung.

Eine zweite Entwicklungslinie der Berufsschulpflicht lässt sich im Gewerberecht 
verfolgen und verläuft bis zum Reichsschulpflichtgesetz 1938. Hier ist vor allem 
die Entwicklung der Sonntags- und Fortbildungsschulpflicht angesprochen 
(vgl. Siercks 1908). So sah das Zunftgesetz für Sachsen, Weimar und Eisenach 
von 1821 vor, dass Lehrlinge zum „Besuche von öffentlichen Zeichenschulen und 
der Lehrstunden in der Mathematik“ anzuhalten waren (vgl. Stratmann/Schlüter 
1982, S. 97). Ein Meilenstein war die Gewerbeordnung für den Norddeutschen 
Bund von 1869, nach der „Gesellen, Gehülfen und Lehrlinge, sofern sie das 
achtzehnte Lebensjahr nicht überschritten haben“ (§ 108) zum Besuch der Fort-
bildungsschule verpflichtet werden konnten. In dieser Entwicklungslinie wurde 
die Berufsschule „nicht als Instrument zur Realisierung eines Bildungsminimums 
für alle begriffen, sondern (…) als zweiter ‚Lernort‘ bei der Qualifizierung von 
Berufstätigen auf der Ebene der Facharbeiter“ (vgl. Gruener 1985, S. 215).

Konstanz und Wandel der Berufsschulpflicht. Die heutigen allgemeinen Re-
gelungen der Berufsschulpflicht haben eine hohe Konstanz zu einer Zeit, als es 
für einen großen Teil der Bevölkerung üblich war, die Volksschule mit 14 Jahren 
zu verlassen, dann mit 17 Jahren eine Gesellen- oder Kaufmannsgehilfenprü-
fung abzuschließen und mit 21 Jahren volljährig zu sein. Die Situation in der 
Bevölkerung stellt sich jedoch heute gänzlich anders dar. Den Regelungen zur 
Berufsschulpflicht unterlagen außerdem – vor allem in den Ausnahmetatbestän-
den – immer schon implizite gesellschaftliche Vorstellungen, die, im Gegensatz 
zur recht hohen Konstanz der allgemeinen Regelungen, einem gesellschaftlichen 
Wandel unterworfen waren. Besonders auffällig ist dies bei geschlechtsspezifi-
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schen Regelungen. So konnte sich beispielsweise in Baden-Württemberg lange 
Zeit eine Schülerin – und kein Schüler – von der Berufsschulpflicht nach einer 
Eheschließung befreien lassen. Es entsteht der Eindruck, dass dahinter die Vor-
stellung liegt, dass die Schülerin durch die Eheschließung „versorgt“ sei und 
keiner Ausbildung mehr bedürfe.

Rechtliche Verankerung der Berufsschulpflicht. Heute ist die Berufsschul-
pflicht in Deutschland auf der Länderebene geregelt, nicht auf der Bundesebe-
ne. Die rechtliche Verankerung erfolgt unterschiedlich: Meist ist die Berufsschul-
pflicht in den Schulgesetzen, gelegentlich aber auch in eigenständigen Gesetzen 
zur Schulpflicht geregelt. Auch wenn eine weitgehende einheitliche Regelung 
grundsätzlicher Fragen, etwa die Dreijährigkeit, festzustellen ist, weichen die ak-
tuellen Regelungen in den Ländern im Detail erheblich voneinander ab, vor allem 
etwa für Wiederholerinnen und Wiederholer, Verkürzung und Verlängerung, 
die Berufsschulberechtigung oder für Umschülerinnen und Umschüler. In der 
bundesweiten Rahmenvereinbarung der KMK zur Berufsschule (vgl. KMK 2021b) 
wird die Berufsschulpflicht nicht verankert, sondern lediglich vermerkt, dass die 
Dauer und der Umfang der Berufsschulpflicht sowie der Pflicht zu ausbildungs-
vorbereitenden Bildungsgängen durch die Länder zu regeln sind. Durch die hohe 
Heterogenität, die die Bundesländer in den Schulformen außerhalb der Berufs-
schule produzieren, ist die Berufsschulpflicht schwer vergleichbar und umfas-
sende Empfehlungen kaum zu formulieren.

Die Berufsschulpflicht gewährleistet Verbindlichkeit, steht aber – auch weil Be-
rufsschulen in der Logik des Grundgesetzes als Ausbildungsstätten und nicht 
als Schulen gelten – im Konflikt mit dem Grundrecht nach Artikel 12 auf freie 
Wahl von Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte (vgl. Mirbach 2002). Eingriffe 
in die Berufsfreiheit nach Artikel 12 sind zur „Abwehr nachweisbarer oder höchst-
wahrscheinlicher Gefahren für ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut zu-
lässig“ (BVerfGE 7, S. 377). Das Bundesverfassungsgericht hat dabei nicht nur 
absolute, das heißt allgemein anerkannte und von der jeweiligen Politik des 
Gemeinwesens unabhängige Gemeinschaftswerte als schutzwürdig anerkannt, 
sondern auch solche wichtigen Gemeinschaftsinteressen als schutzwürdig 
bezeichnet, die sich erst aus den besonderen wirtschafts-, sozial- und gesell-
schaftspolitischen Zielsetzungen des Gesetzgebers ergeben (vgl. Hofmann/
Henneke 2022).

Berufsschulpflicht als Verbindlichkeit für den Staat. Die Berufsschulpflicht 
verpflichtet nicht nur die Lernenden, sondern auch Betriebe und den Staat. Die 
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Schulpflicht „ist das Gegenstück zu dem jedem jungen Menschen (…) zustehen-
den Bildungsanspruch. Der Schulpflicht entspricht die Pflicht des Staates (…), 
durch Bereitstellung öffentlicher Schulen dafür zu sorgen, dass die Schulpflich-
tigen eine öffentliche Schule besuchen können (Beschulungspflicht)“ (vgl. Heckel/
Seipp 1976, S. 279). In der Berufsausbildung betrifft dieses auch ausbildende 
Betriebe beziehungsweise die zuständigen Personen, z. B. Ausbilderinnen und 
Ausbilder, etwa mit der Pflicht, Berufsschulpflichtige für die Teilnahme an der Be-
rufsschule freizustellen (§ 15 BBiG). Von der Berufsschulpflicht – auch „Berufs-
schulzwang“ genannt – ist die Berufsschulberechtigung zu unterscheiden. Der 
Staat kommt seiner Berufsschulpflicht seit langer Zeit aber nicht nach, sondern 
unterversorgt seine Bürgerinnen und Bürger. Zum Grad der Versorgung bezie-
hungsweise des Ausfalls von Unterricht an beruflichen Schulen liegen bundes-
weit keine öffentlich zugänglichen Daten vor. Grundsätzlich sind diese Daten auf 
der Bundesebene – etwa über Sonderabfragen für den nationalen Bildungsbe-
richt – verfügbar, werden jedoch nicht zur Verfügung gestellt.

In Bayern wird beispielsweise der Unterrichtsausfall seit dem Schuljahr 1999/2000 
empirisch durch Befragung einer Stichprobe erfasst und seit dem Schuljahr 
2005/​2006 jährlich fortgeführt. Für die Berufsschule werden im Schuljahr 2023/​
2024 demnach insgesamt ca. 89 Prozent des Unterrichts planmäßig erteilt. Für 
die beruflichen Schulen liegt der Anteil des ersatzlosen Unterrichtsausfalls bei 
ca. vier Prozent und ist damit in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Dieser 
Anteil ist – rein numerisch – vergleichbar mit anderen Bundesländern. So liegt 
der Unterrichtsausfall an beruflichen Schulen auch in Bremen im gleichen Schul-
jahr bei etwa vier Prozent.

Intransparenz des Umfangs der Unterrichtsversorgung. Die Länder schei-
nen die Konzepte in diesem Zusammenhang unterschiedlich zu definieren, so 
dass eine Anpassung für eine bundesweite Auswertung notwendig erscheint. 
Die Länder unterscheiden sich bei der Erfassung (Methoden, Zyklus etc.), der 
Analyse und Aufbereitung sowie der Bereitstellung der Daten zur Unterrichtsver-
sorgung. Die unterschiedlichen Schulverwaltungssysteme in den Ländern haben 
abweichende Funktionalitäten. Mit Blick auf eine datengestützte Schulsteu-
erung und -entwicklung müssen die Daten einheitlich aufbereitet und verschiede-
nen Ebenen zur Verfügung gestellt werden. Notwendig wäre eine Bereitstellung 
der Daten zur eigenen Schule (Klasse und Bildungsgänge) sowie Vergleichs-
daten im Schulaufsichtsbereich (z. B. Regierungsbezirk), Daten zu vergleichbaren 
Bildungsgängen (Landesebene) und Daten auf der Landesebene (insgesamt). In 
einigen Ländern ist dies der Fall, in anderen Ländern wiederum nicht.
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Die als Durchschnitt berichteten Daten verdecken, dass es in der Berufsbildung 
erhebliche und folgenreiche Unterschiede nach Regionen, Schularten und Beru-
fen geben dürfte. Vom Unterricht gemäß Stundentafel sind der planmäßig erteilte 
und der – in Bayern sogenannte – abgewendete Unterrichtsausfall zu unter-
scheiden. Ohne hier pauschal die Qualität des Vertretungsunterrichts oder von 
Klassenzusammenlegungen im Einzelfall in Frage stellen zu wollen, kann beim 
bloß abgewendeten Unterrichtsausfall noch nicht von einem qualitativ hochste-
henden intendierten Unterricht ausgegangen werden.

Chronische Unterversorgung. Die Unterversorgung ist seit vielen Jahren chro-
nisch und scheint in Schulen, in Betrieben und der Politik zur Gewohnheit ge-
worden zu sein. Besondere Aufmerksamkeit erregt diese Unterversorgung weder 
in der Berufsbildungsforschung noch in der Bildungs- oder in der Wirtschafts-
politik. Angesichts der Tatsache, dass in der empirischen Forschung die aktive 
Unterrichtszeit immer wieder als zentraler Prädiktor für Lernerfolg herausgestellt 
wird, ist diese weit verbreitete Gelassenheit sehr erstaunlich.

Versorgungsengpässe beim pädagogischen Personal. Der zentrale Faktor 
bei der Unterversorgung ist der Versorgungsengpass bei Lehrkräften. Maßnah-
men können dabei an der Gewinnung und Bildung von Lehrkräften ansetzen 
(vgl. SWK 2023), an der Entlastung von Lehrkräften durch Assistenzkräfte und 
multiprofessionelle Teams oder der Gesundheitsförderung von Lehrkräften. So 
könnten pädagogische Unterstützungskräfte verstärkt an beruflichen Schulen 
eingesetzt werden. Dabei kann dies mit dualen Studienstrukturen verbunden 
werden. Schon aufgrund der Berufsschulpflicht der Länder sind diese aufge-
fordert, Strategien vorzulegen, umzusetzen und zu evaluieren, um eine ausrei-
chende Zahl an pädagogischen Fachkräften bereitzustellen.

5.2.2	 An die Schulen und Betriebe

Verhalten und Heterogenität als Herausforderungen beruflichen Lernens. 
Das Verhalten und die Heterogenität von Schülerinnen und Schülern werden 
von Lehrkräften an beruflichen Schulen in den letzten Jahren als große Heraus-
forderungen erlebt (vgl. Jude u. a. 2024). Durch die oben skizzierten Entwicklun-
gen im Kontext der Berufsbildung ist davon auszugehen, dass diese Herausfor-
derungen eher noch zunehmen werden. Die oben skizzierte grundlegende 
Verschlechterung der basalen Kompetenzen bleibt in der Berufsbildung bis-
lang ohne verbindliche und umfassende Antworten seitens der Bildungspolitik 
und -praxis.
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Erkenntnisleitendes Beispiel: Förderung berufssprachlicher Kompetenz in 
Bayern. Eine Ausnahme bildet die sprachliche Kompetenz: Für die Förderung 
berufssprachlicher Kompetenz – also einer basalen Kompetenz – haben sich 
in der Berufsbildung in den letzten Jahren gute Beispiele herausgebildet (vgl. 
Wilbers 2023a, 137ff.). Der Verbreitungsgrad in der Praxis kann mangels Daten 
nicht gut beurteilt werden. Im Gutachten „Bildung und sozialer Zusammenhalt“ 
des AKTIONSRATSBILDUNG (vgl. vbw 2024) wird die grundlegende Rolle der 
Sprache für die Bildung reflektiert. Als Organisationsmodell hat sich in den letz-
ten Jahren an beruflichen Schulen der sogenannte integrierte Unterricht entwi-
ckelt, und zwar in Anlehnung an die international übliche Bezeichnung „Con-
tent and Language Integrated Learning“ (CLIL). Dabei werden der Sprach- und 
der Fachunterricht verschmolzen. Daneben tritt die isolierte Förderung basaler 
Kompetenzen.

Tabelle 10:  �Förderung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen (eigene Darstellung)

Unterrichtsform „Reiner“ 
Fachunterricht

Integrierter 
beruflicher Unterricht

Isolierte 
Förderung

Fokus  
Kompetenzentwicklung

Fachkompetenz Fachkompetenz und 
überfachliche bzw.  
basale Kompetenzen

Überfachliche bzw. 
basale Kompetenz

Die systematische und verbindliche Förderung der basalen Kompetenzen als 
isolierter beziehungsweise integrierter beruflicher Unterricht hat sich in der Be-
rufsbildung vor allem auf die Sprachkompetenz konzentriert, nicht jedoch auf 
die anderen basalen Kompetenzen. So liegen für sozial-emotionale Kompeten-
zen weder Standards noch Screening- beziehungsweise Monitoring-Instrumente 
oder darauf abgestimmte berufsbildungsspezifische Präventions-, Förder- bezie-
hungsweise Interventionsstrategien vor.

Nach den bayerischen Erfahrungen bei der Implementierung integrierten be-
rufssprachlichen Unterrichts an beruflichen Schulen sollten sich Assessment-
Instrumente nicht allein auf wissenschaftliche Tests beschränken, sondern auch 
informelle Tests berücksichtigen.
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Tabelle 11:  �Assessment-Typen für die berufliche Bildung

Assessment-Typ Wissenschaftlicher Test Informeller Test

Schulisches Handeln Testanwendung (Rezeption) Testproduktion

Standardisierung Stark standardisiert Wenig bis  
nicht standardisiert

Referenzdaten Verfügbar Im Regelfall nicht verfügbar

Eignung für datengestützte 
Unterrichts- und Schulentwicklung

Hoch Gering

Unterrichts- bzw. Berufsnähe Gering Potenziell hoch

Beispiele Sprachkompetenz DSD I PRO, NBD-T,  
telc Deutsch B1 B2 Pflege, 
Deutsch-Tests für den Beruf 
(DTB)

Von Lehrkräften in  
einer beruflichen Schule 
entwickelter Test

Anmerkung: DSD I PRO: deutsches Sprachdiplom – Erste Stufe für berufliche Schulen der Kultusministerkon-

ferenz, NBD-T: Nürnberger Berufliche Schulen Deutsch Test (vgl. Döll u. a. 2024), telc Deutsch B1 B2 Pflege 

(telc gGmbH).

Entsprechend der Praxis berufssprachlicher Förderung an beruflichen Schulen 
in Bayern lässt sich die Notwendigkeit von zwei Formen des Assessments ablei-
ten, über deren faktische Verbreitung jedoch keine Daten vorliegen. Dazu gehört 
erstens die Bereitstellung wissenschaftlicher Tests. Für die Sprachkompetenz 
sind dies beispielsweise das „deutsche Sprachdiplom – Erste Stufe für beruf-
liche Schulen“ (DSD I PRO) der Kultusministerkonferenz, der „Nürnberger Beruf-
liche Schulen Deutsch Test“ (NBD-T, vgl. Döll u. a. 2024), die „telc Deutsch-Tests 
für den Beruf“ (DTB) oder der „telc Deutsch B1 B2 Pflege“.

Zweitens sollten informelle, also durch Lehrkräfte produzierte Tests diese wis-
senschaftlichen Tests ergänzen. Die Rolle der Lehrkräfte variiert je nach Test-
typ: Bei wissenschaftlichen Tests beschränkt sich ihre Aufgabe darauf, den Test 
anzuwenden und somit lediglich zu rezipieren. Im Gegensatz dazu erfordert die 
Durchführung informeller Tests die eigenständige Erstellung durch die Lehrkräfte. 
Angesichts der hohen Heterogenität der Berufsbildung – etwa mit Blick auf über 
300 Ausbildungsberufe – ergibt sich hier ein Trade-off zwischen hoher Standar-
disierung und Berufsnähe von Assessments, Standards und Förderstrategien. 
Mit Ausnahme der Sprachförderung gibt es für die anderen basalen Kompeten-
zen keine Standards, kaum wissenschaftliche Tests für berufliche Schulen und 
nur mit wenigen Ausnahmen Materialien für den integrierten berufsbildenden 
Unterricht, etwa die Umsetzungshilfe zur Vermittlung von mathematischen und 
zeichnerischen Grundlagen im Rahmen des Lernfeldunterrichts (vgl. ISB 2021).
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Multi-Tiered Systems of Support (MTSS). Die Förderung basaler Kompeten-
zen und eines förderlichen Verhaltens kann sich am internationalen Modell der 
„Response-to-Intervention“ (RTI) beziehungsweise der Multi-Tiered Systems of 
Support (MTSS) orientieren. Nach der Analyse von Zhang u. a. (2023) haben in 
den USA inzwischen alle Staaten ein solches System. Entsprechend der Vor-
stellung des „Center on Multi-Tiered Systems of Support“ (2024) hat ein MTSS 
vier grundlegende Elemente:15 
		� Screening: Ein MTSS umschließt ein periodisches Screening, mit dem Ziel, 

Lernende zu identifizieren, bei denen ein Risiko für schwache Lernleistungen 
besteht.

		� Monitoring: Dem Screening schließt sich ein Monitoring an, das den Fort-
schritt über die Zeit verfolgt. Dabei werden sowohl die Lernleistungen als auch 
das Verhalten erfasst.

		� Multi-tiered Prävention, Förderung, Intervention: Ein weiteres Element ist die 
Förderung und Prävention auf verschiedenen Ebenen (multi-tiered). Der größte 
Teil der Förderung geschieht auf der ersten Ebene (tier 1) mit allen Lernenden. 
Die zweite Ebene (tier 2) richtet sich an identifizierte Lernende, die zusätzlich 
und in Kleingruppen gefördert werden. Erweist sich das nicht als erfolgreich, 
erfolgt eine intensive Einzelförderung auf der dritten Ebene (tier 3). 

		� Datenbasierte Entscheidungen: Alle Entscheidungen sollten datenbasiert ge-
troffen werden.

Adaptives System datengestützten beruflichen Lernens. Für die Berufsbil-
dung müssen zunächst verpflichtende Standards formuliert werden. Für die 
Berufssprache Deutsch erfüllt dieses in Bayern z. B. der Lehrplan Deutsch mit 
einem Alphabetisierungs-, Basis-, Regel- und Wahlpflichtlehrplan. Für das Scree-
ning und das Monitoring müssen sowohl für die Lernleistungen (beziehungs-
weise die Lernausgangslage) als auch für das Verhalten Instrumente bereitge-
stellt werden. Für die Berufssprache Deutsch liegen in Bayern beispielsweise die 
oben genannten wissenschaftlichen und informellen Tests vor. Die Förderinstru-
mente müssen sowohl den integrierten Unterricht als auch die isolierte Förde-
rung basaler Kompetenzen berücksichtigen. Analog der Diskussion in der frü-
hen Bildung (vgl. Kapitel 2) muss auch für die Berufsbildung erwogen werden, in 
welchen Bereichen die Erhebung der basalen Kompetenzen zum Zwecke einer 
adaptiven Förderung verbindlich gemacht werden sollte.

15	 Dabei bilden die MTSS in den Staaten der USA unterschiedliche Schwerpunkte (vgl. Zhang u. a. 2023).
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Adaptives schulinternes und -externes Supportsystem für Prävention, Förderung 

und Intervention mit datengestützter Ressourcensteuerung

Soziotechnische Infrastruktur für datengestützte Entscheidungen

Screening
(Kompetenzen und 

Verhalten)

Standards
(Kompetenzen und 

Verhalten)

Förderung und Intervention 
(Verhalten und Lernen, 

multi-tiered)

Monitoring
(Verhalten und 
Lernleistungen)

Abbildung 15:	 Adaptives System datengestützten beruflichen Lernens (eigene Darstellung)

In einem adaptiven System datengestützten beruflichen Lernens richten ausfor-
mulierte und verpflichtende Standards für Basiskompetenzen und Verhaltenser-
wartungen Instrumente analog der oben skizzierten MTSS zu den periodisch 
durchgeführten Screenings aus. Dieses gilt auch für basale Kompetenzen, etwa 
zur Berufssprache Deutsch. Screenings sind in der beruflichen Bildung auch an 
den vielfältigen Übergängen von zentraler Bedeutung. Dieses gilt sowohl für Lern-
leistungen als auch für Hinweise auf lernerfolgsgefährdendes Verhalten, etwa im 
Zuge dokumentierter Ordnungsmaßnahmen. Screenings bilden die Grundlage 
für die Förderung und Intervention auf verschiedenen Ebenen (multi-tiered), 
wobei die Entwicklung der Lernleistungen, etwa im Bereich der basalen Kompe-
tenzen, aber auch das Verhalten, wie z. B. Abwesenheiten oder abweichendes 
Verhalten, in einem Monitoring verfolgt werden. Formen des personalisierten 
Lernens (vgl. vbw 2024) spielen bei der Förderung eine zentrale Rolle.

In der Schule steht den Lehrkräften ein Supportsystem zur Verfügung wie 
beispielsweise des „Berufssprache Deutsch-Teams“ an beruflichen Schulen in 
Bayern. Derartige schulinterne Supportsysteme sollten multiprofessionell ange-
legt sein. Daten sind dabei nur ein Element eines soziotechnischen Systems. 
Dazu gehören in sozialer Hinsicht beispielsweise Strukturen kooperativer Pro-
fessionalität (vgl. Klopsch/Sliwka 2021a), die Arbeit mit Datenteams (vgl. Schild-
kamp/Poortman 2015) oder Datenkonferenz (vgl. Tränkmann/Schulze 2021) und 
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die Einbettung der Daten in Handlungszyklen (vgl. Jonach/Paasch 2024). Der 
notwendige Schutz der informationellen Selbstbestimmung muss mit Daten-
notwendigkeiten zur Gewährleistung beruflichen Lernens austariert werden. In 
technischer Hinsicht gehören z. B. zielgruppengerechte, sparsam und zeitnah 
bereitgestellte Daten mit einer abgeklärten Data Governance in Form von Dash-
boards dazu (vgl. Wilbers 2023b).

Schulübergreifendes Supportsystem als Teil des Systems. Die Schulen wer-
den im adaptiven System datengestützten beruflichen Lernens nicht allein ge-
lassen, sondern können auf ein schulübergreifendes Supportsystem zurück-
greifen. Die Analyse internationaler Best Practices, etwa Kanada, Estland oder 
Singapur (vgl. Sliwka 2024), zeigt, dass bei der datengestützten Schulentwick-
lung Daten auf mehreren Entscheidungsebenen, also auch auf der Schulauf-
sichtsebene, verfügbar sind. Das Bildungssystem wird zu einem über mehrere 
Ebenen aufgespannten „komplexen adaptiven System“ und Schulqualität ein 
Resultat der Verschränkung von Systemebenen (vgl. Klopsch/Sliwka 2020). 
Damit wird letztlich der Adaptionsanspruch auf mehrere Ebenen ausgeweitet. 
Im Gutachten „Bildung und Resilienz“ des AKTIONSRATSBILDUNG (vgl. vbw 
2022) wird herausgestellt, dass Qualitätsmanagement auf eine solche Adaption 
angelegt ist. Die zur Verfügung stehenden Daten lassen sich nach den Kern-
aufgaben zu Kontroll-, Beratungs- und Unterstützungszwecken nutzen. So kann 
die Ressourcenallokation etwa knapper Fördermittel indikatorengesteuert er-
folgen. Neben den „Small Data“ auf der Ebene des Unterrichts stehen „Big Data“ 
auf der Systemebene (vgl. Sliwka 2024).

Indikatorengesteuerte Ressourcenzuweisung. Ein Beispiel indikatorenge-
steuerter Ressourcenzuweisung ist die aktuelle Diskussion um das Startchan-
cen-Programm der Bundesregierung, in dem die beruflichen Schulen – vorrangig 
Schulen der Berufs- beziehungsweise Ausbildungsvorbereitung – in der ent-
sprechenden Verwaltungsvereinbarung explizit erwähnt werden. Allerdings 
legen auch Länder beziehungsweise Kommunen, die einen Sozialindex schon 
länger nutzen, etwa seit 1996 Hamburg (vgl. Schulte/Hartig/Pietsch 2014; Schulte 
u. a. 2023) oder seit 2013 Hessen, diesen zumindest für die erste Runde nicht 
für berufliche Schulen vor. Einige Entwicklungen sind erkenntnisleitend. Eine 
Ausnahme in der Entwicklung stellt Baden-Württemberg dar. Bei den öffentli-
chen beruflichen Schulen erfolgt die Schulauswahl dort aufgrund von Indikatoren 
in der Armuts- und Migrationsdimension. Die Ermittlung erfolgt unter anderem 
auf der Grundlage der Adressdaten der Schülerinnen und Schüler. Insgesamt ist 
die Diskussion um tragkräftige Konzepte zu einer indexgesteuerten Vergabe von 
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Ressourcen an beruflichen Schulen noch in einem frühen Stadium. Große süd-
liche Bundesländer, vor allem Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen, be-
rücksichtigen keine beruflichen Schulen zum Programmstart. Eine bundesweite 
Diskussion – in der Bildungspolitik, Bildungspraxis und Wissenschaft in der Be-
rufsbildung – erfolgt zurzeit noch nicht. Dabei wäre an vorliegende Modelle be-
ziehungsweise bestehende Praxis anzuknüpfen. Dazu gehört vor allem die bereits 
seit 2012 praktizierte bedarfsorientierte Budgetierung (BoB) der Stadt München 
(vgl. Löwigt/Wieland 2024). Auffällig ist in diesem Diskussionsstrang im Licht 
des KIPO-Modells ein Übergewicht der indikatorengesteuerten Ressourcenzu-
weisung an Daten für den Kontext und eine vergleichsweise geringe Bedeutung 
von Input-, Prozess- und Outputdaten.

Neue Rolle der Schulaufsicht. Adaptive Systeme datengestützten beruflichen 
Lernens führen zu einer Neuausrichtung schulaufsichtlicher Praxis. Die Schul-
aufsicht ist organisatorisch komplex angelegt, meist über mehrere Ebenen, ist in 
den Ländern und zum Teil selbst innerhalb von Ländern nach Schularten unter-
schiedlich. Die Schulaufsicht wird durch intermediäre Akteurinnen und Akteure 
(vgl. Altrichter/Heinrich 2007, S. 62f.) ergänzt, etwa eigenständige Institute wie 
Qualitätsagenturen oder Fortbildungsinstitute (vgl. Diedrich 2020). Typisch ist 
auch die Ergänzung durch diverse, zum Teil vermutlich redundant arbeitende Be-
ratungsstrukturen, die organisatorisch unterschiedlich angeschlossen sind. 

Die Schulaufsicht wird traditionell entworfen als Unterstützungs-, Beratungs- 
und Kontrollinstanz. Das Verhältnis zwischen Schulaufsicht und Lehrkräften, 
aber auch Schulleitungen gilt seit über 20 Jahren als gestört beziehungsweise 
dilemmatisch (vgl. Rosenbusch 1994). Eine Stärkung der Autonomie von Schulen 
(etwa eine Verlagerung der Dienstaufsicht an Schulen) bedeutet die Neujustie-
rung des Verhältnisses zur Schulaufsicht und den intermediären Akteurinnen und 
Akteuren. Neustrukturierungen, wie beispielsweise die Einführung von Räten, 
die schulaufsichtliche Aufgaben übernehmen, werden im Gegensatz zum Hoch-
schulbereich und zu anderen Ländern nicht diskutiert, wurden aber schon früh 
vom Deutschen Juristentag (1981) gefordert (vgl. Rürup 2020).

In der neuen Steuerungslogik soll nicht mehr die Einzelschule einseitig durch die 
politisch-administrative Ebene beeinflusst werden, sondern es soll auch die 
politisch-administrative Ebene entwickelt werden, das heißt, die Beziehung ist 
wechselseitig gedacht. Empirische Arbeiten zeigen jedoch, dass beide Syste-
me weitgehend geschlossen und nicht anschlussfähig agieren (vgl. Kallenbach/
Dedering 2021). Schulleitungen sprechen Zielvereinbarungen bisher nur mode-
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rate Änderungen zu (vgl. Schulz 2017). Spannungen zwischen diesen Akteurin-
nen und Akteuren ergeben sich aus deren Eigenlogik sowie den unterschied-
lichen Funktionen und damit einhergehenden Handlungsformen (vgl. Diedrich 
2020). Trotz der inzwischen großen Aufmerksamkeit für die Schulaufsicht sind 
die theoretische Aufarbeitung und empirische Erfassung schulaufsichtlicher 
Strukturen noch nicht weit fortgeschritten (vgl. Klein/Bremm 2020).

Dabei besteht die Gefahr eines sich selbst verstärkenden Mechanismus im 
Mehrebenensystem schulischer Steuerung: Starre Strukturen ziehen Personen 
in Führungspositionen an, die wiederum in ihren Führungsrollen – ob in der 
Regierung, Schulleitung oder in Schulbereichen – solche Führungskräfte bevor-
zugen, die starre Strukturen schätzen. Dieses gilt insbesondere dann, wenn die 
Rekrutierung von Führungspersonen nicht über valide Auswahlinstrumente er-
folgt. Daher ist ein Blick auf rechtliche Regelungen nicht ausreichend, sondern 
muss durch kulturelle Betrachtungen flankiert werden.

Notwendig erscheint vor diesem Hintergrund ein Prozess systematischer Ent-
wicklung der Schulaufsicht. Schulaufsichtliche Strukturen und Prozesse werden 
im Regelfall nicht als Gegenstand eines Veränderungsmanagements gesehen. 
So existiert in Deutschland generell kein Qualitätsmanagement für die Schulauf-
sicht – wohl aber eine Pflicht für die beruflichen Schulen im Aufsichtsbereich der 
Schulaufsicht. Eine Ausnahme stellen die neuen schulaufsichtlichen Strukturen 
und Prozesse in der Folge der Bildungsreform in Österreich (vgl. BMBWF 2019) 
dar. Ein umfassendes Qualitätsmanagement beruflicher Schulen sollte mit Blick 
auf das Mehrebenensystem beruflicher Bildung auch die Ebene der Schulauf-
sicht berücksichtigen (vgl. Wilbers 2024).

Autonomie beruflicher Schulen. Das Versprechen einer erhöhten Autonomie 
beruflicher Schulen ist über 25 Jahre alt. Dessen Einlösung war immer wieder 
Gegenstand der Gutachten des AKTIONSRATSBILDUNG. Dabei wird im Gut-
achten „Bildungsautonomie“ des AKTIONSRATSBILDUNG (vgl. vbw 2010) auf 
verschiedene Sachbereiche der Schulautonomie hingewiesen, nämlich das 
pädagogische Profil und die pädagogische Arbeit der Schule („pädagogische 
Autonomie“), die innere Ordnung und Verwaltung des Schulbetriebs („Organisa-
tions- und Verwaltungsautonomie“), die Verantwortung für die Qualitätssiche-
rung („Qualitätsautonomie“), die Verausgabung des verfügbaren Schulbudgets 
(„Finanzautonomie“) sowie das Personalmanagement („Personalautonomie“). 
Im Schulrecht wird das Konzept in den Bundesländern sehr unterschiedlich, 
häufig unter der Bezeichnung „Selbständigkeit“ oder „Eigenverantwortung“ ver-
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ankert. In einer rechtsvergleichenden Untersuchung werden 30 Elemente aus-
gemacht, die Schulautonomie in den Gesetzen indizieren und damit unterschied-
liche Konfigurationen in den Ländern ermöglichen (vgl. Deutscher Bundestag 
2020; Juranek 2019). Diese Vielfalt macht die unterschiedlichen empirischen 
Befunde zur Schulautonomie verständlich. Es lassen sich sehr unterschiedliche 
Begründungslinien für Schulautonomie ausmachen (vgl. Eurydice u. a. 2007). 
Schulautonomie erweist sich als polyvalentes Konzept und der empirische For-
schungsstand zeigt eine gemischte Bilanz auf (vgl. Altrichter u. a. 2016). Der 
Vergleich der Bundesländer, Schularten und der internationale Vergleich des 
aktuellen Standes der Autonomie deutscher Schulen fällt schwer, und es liegen 
keine belastbaren empirischen Daten vor. An der internationalen Erhebung 
„Teaching and Learning International Survey“ (TALIS) 2018, die hier wertvolle 
Erkenntnisse gebracht hätte, beteiligte sich Deutschland nicht. Mit Blick auf die 
Operationalisierung von Schulautonomie in dieser Erhebung in den verschiede-
nen Dimensionen (Staffing, Budget, School Policies, Curriculum and Instruction) 
dürfte der Grad der Autonomie deutscher Schulen weit von den Spitzenplätzen 
entfernt sein (vgl. OECD 2019; 2020).

Veränderte Rolle der Schulleitung. Die Steuerung von Schulen beziehungs-
weise die Schulautonomie ist mit einer veränderten Rolle von Schulleitung ver-
bunden. Eine Fülle „neuer“ Führungsmodelle wird in der Wissenschaft, aber auch 
in der Praxis diskutiert – vornehmlich noch in Unternehmen, zum Teil aber auch 
in Schulen. Sie wollen auch Antworten geben auf die veränderten Ansprüche 
neuer Generationen von Beschäftigten und Bedingungen einer von der Merkma-
len „Volatility“, „Uncertainty“, „Complexity“, „Ambiguity“ (VUCA) gekennzeichne-
ten Welt. Dazu zählen etwa agile Führungsinstrumente oder Modelle der Selbst-
führung, wie sie im Gutachten „Führung, Leitung, Governance: Verantwortung 
im Bildungssystem“ des AKTIONSRATSBILDUNG (vgl. vbw 2021) erläutert wer-
den. Besondere Innovationsbedarfe – etwa die Digitalisierung – führen zu spezi-
fischen Führungsmodellen, beispielsweise Digital Leadership in den ergänzen-
den Empfehlungen der KMK (2021c) zur KMK-Strategie „Bildung in der digitalen 
Welt“ (vgl. KMK 2016). Die sich lange Zeit ausschließlich auf die Person der 
Schulleiterin beziehungsweise des Schulleiters konzentrierende Führungsvor-
stellung wandelt sich unter der Vorstellung einer „distributed leadership“ (vgl. 
Wilbers u. a. 2024; Wu/Cormican/Chen 2020). Dieses würde unter anderem zur 
Berücksichtigung der Teamebene in Qualitätsmanagementsystemen führen, was 
jedoch bislang die Ausnahme darstellt (vgl. Wilbers 2021). Insgesamt sind neue 
Führungsmodelle für berufliche Schulen bislang wenig reflektiert.
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5.2.3	� An das Bildungspersonal

Erwartung der Handlungsorientierung. Seit Ende der 1990er Jahre ist die 
Erwartung, dass die Berufsbildungspraxis, sowohl in Betrieben als auch in Schu-
len, handlungsorientiert gestaltet wird. Für die Berufsschulen wurde dabei das 
Lernfeldkonzept entwickelt, das im Unterricht zur Arbeit mit Lernsituationen 
führt. In Betrieben wurden handlungsorientierte Ausbildungsordnungen veran-
kert, die zu handlungsorientierten Ausbildungsmethoden führen. Dieses be-
deutet tiefgreifende Möglichkeiten zur Förderung des sozialen Zusammenhalts 
in Schule und Betrieb (vgl. vbw 2024).

Die normative Erwartung der Handlungsorientierung und damit an das Zusam-
menwirken des Bildungspersonals nach dem Prinzip der Konnektivität der Be-
rufsbildung lässt sich dabei mit dem relativ neuen Konzept kooperativer Profes-
sionalität beschreiben. Kooperative Professionalität meint dabei nicht nur die 
professionelle Zusammenarbeit, sondern darüber hinaus in Anlehnung an das 
englischsprachige Konzept des „collaborative professionalism“ intensive Dialo-
ge für eine bessere professionelle Praxis (vgl. Klopsch/Sliwka 2021b). Schulen 
werden entworfen als „Ökosysteme des Lernens und der Innovation“ (Klopsch/
Sliwka 2021a, S. 9). „Collaborative professionalism is about how teachers and 
other educators transform teaching and learning together to work with all stu-
dents to develop fulfilling lives of meaning, purpose, and success. lt is organized 
in an evidenceinformed, but not data-driven, way through rigorous planning, 
deep and sometimes demanding dialogue, candid but constructive feedback, 
and continuous collaborative inquiry“ (Hargreaves/Connor 2018, S. 3). So wur-
den in beruflichen Schulen im Zuge der Implementierung des Lernfeldkonzepts 
Instrumente wie die didaktische Jahresplanung eingeführt.

Aktueller Stand eigenverantwortlichen Lernens an beruflichen Schulen. 
Ob diese klare, in den Ordnungsunterlagen der Berufsbildung inzwischen fast 
flächendeckend verankerte Erwartung Realität ist, erscheint in mehrfacher Hin-
sicht fraglich. Zunächst liegen dazu kaum belastbare empirische Befunde vor und 
episodische Eindrücke lassen daran zweifeln. Außerdem dürfte die Entwicklung 
der handlungsorientierten Unterrichtsqualität an der jeweiligen Schule nicht flä-
chendeckend – etwa im Rahmen interner Evaluation beruflicher Schulen – be-
obachtet (Monitoring) und damit einer systematischen Entwicklung zugänglich 
gemacht werden. Weiterhin sind diese normativen Erwartungen von der Bil-
dungspolitik nicht professionell implementiert worden. Fraglich ist insbesondere, 
ob die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften die notwendigen Kompetenzen 
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vermitteln. Das Lernen mit Lernsituationen ist eine Methode selbstregulierten 
Lernens (vgl. Zimmerman 2002). Diese steht in der Gefahr, Lernende zu über-
fordern (vgl. Wirth u. a. 2020). Daher sind verschiedene Formen der Entwicklung 
von Selbstregulationskompetenzen notwendig (vgl. Dignath/Veenman 2021). Als 
zentraler Faktor erweist sich dabei die Kompetenz der Lehrkraft selbst (vgl. Kar-
len u. a. 2024). Darüber hinaus sind seit Verlautbarung dieser Erwartungen die 
Rahmenbedingungen einer professionellen Kooperation nicht angepasst worden. 
Im Gegenteil: Arbeitszeit- und Einsatzmodelle für Lehrkräfte, Anreizsysteme 
(etwa Beförderungen) und Führungsinstrumente (z. B. Mitarbeitergespräche) sind 
auf einzelne Lehrkräfte zentriert, das heißt individuen- und nicht teamorientiert. 
Dieses konserviert Vorstellungen von Schulen als pyramidalen Organisationen 
(vgl. vbw 2021). Außerdem fehlen eine (Daten-)Infrastruktur und eine soziale 
Praxis, die Leitvorstellungen wie „collaborative inquiry“ (vgl. Donohoo/Velasco 
2016) – also einer Schulentwicklung durch Lehrkräfte „von unten“ – unterstützt.

5.2.4	 An die Lernenden in Schule und Betrieb 

Abstrakte Berufsschulpflicht. Lernende in der Berufsbildung werden von der 
Berufsschulpflicht selbst in die Pflicht genommen. Grundsätzlich kann unter-
schieden werden zwischen einer konkreten Berufsschulpflicht im Falle eines 
Berufsschulbesuchs im Rahmen eines dualen Ausbildungsverhältnisses und 
einer in der Literatur so genannten abstrakten Berufsschulpflicht in dem Falle, 
dass kein Ausbildungsverhältnis besteht (vgl. Mirbach 2002). In anderen Nationen 
werden diese Sachverhalte getrennt rechtlich geregelt. So ist beispielsweise in 
Österreich neben das Schulpflichtgesetz im Zuge der „AusBildung bis 18“ (vgl. 
Steiner 2019) das Ausbildungspflichtgesetz getreten.

Die abstrakte Berufsschulpflicht greift bei Personen, die keine Ausbildung im 
dualen System und auch keine weiterführende Schule absolvieren. Mit Blick auf 
den Übergang von der Schule in den Beruf kann es sich dabei um Jugendliche 
handeln, die in das Übergangssystem eintreten. Im Gutachten „Bildung und be-
rufliche Souveränität“ des AKTIONSRATSBILDUNG (vgl. vbw 2023) wird aus-
führlich dargelegt, dass es sich um sehr vielgestaltige Angebote handelt, und es 
wurden auch mannigfaltige Empfehlungen zur Weiterentwicklung dieses Teils 
der Berufsbildung ausgesprochen.
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Lernende mit unklaren Anschlussperspektiven. Eine besondere Herausfor-
derung sind (nicht mehr berufsschulpflichtige) Personen, deren Anschlussper
spektiven nach einem Abschluss oder nach einem Abbruch unklar bleiben und 
die damit möglicherweise zu NEETs werden. So ist beispielsweise in Bayern eine 
Person vom Besuch der Berufsschule befreit, wenn der mittlere Schulabschluss 
erreicht wurde (Artikel 39, 3.5 BayEUG). Damit ist jedoch keineswegs gesagt, ob 
diese Person eine Anschlussperspektive hat oder als ungelernte Person mit ent-
sprechenden Arbeitsmarktrisiken in den Arbeitsmarkt eintritt, so dass eine ge-
zielte Ansprache unter dem Gesichtspunkt einer Verpflichtung notwendig sein 
könnte. Durch die föderale Struktur liegt jedoch die Zuständigkeit für die Schulen 
und Hochschulen bei den Ländern, während die Berufsberatung am Übergang 
von der Schule in den Beruf Aufgabe des Bundes ist, und zwar der Bundes-
agentur für Arbeit. In der Vergangenheit bereitete schon der Datenaustausch 
Probleme, so dass Personen – administrativ – aus den jeweiligen Systemen fielen 
und ihr Verbleib ungeklärt blieb. Daher wurde in den letzten Jahren die Möglich-
keit eines Datenaustausches zwischen beteiligten Akteurinnen und Akteuren 
geschaffen beziehungsweise verbessert. Dazu wurden auf der Bundesebene 
eine sogenannte Schülerdatennorm (SDN) und die Möglichkeit der Weitergabe 
und des Empfangs von Daten verankert. Die Agenturen für Arbeit und im Rah-
men der Rückübermittlung eine Landesstelle (z. B. eine Sozialbehörde) können 
so Jugendliche identifizieren und Kontakt mit ihnen aufnehmen.

Dieser Datenaustausch erforderte gesetzliche Grundlagen, und zwar auf der 
Bundesebene und der Landesebene. Daher wurde auf der Bundesebene der 
§ 31a im Sozialgesetzbuch, Drittes Buch (SGB III) geschaffen. Die Länder muss-
ten entsprechende landesgesetzliche Regelungen schaffen. In Bayern erfolgte 
beispielsweise eine Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- 
und Unterrichtswesen (BayEUG) und des Gesetzes zur Ausführung der Sozial-
gesetze (AGSG). In Nordrhein-Westfalen wurde hingegen das Gesetz zur Über-
mittlung von Schülerinnen- und Schülerdaten am Übergang von der Schule in 
den Beruf (Schülerinnen- und Schülerdatenübermittlungsgesetz NRW) verab-
schiedet. Eine technisch sichere sowie datenschutzkonforme Möglichkeit zum 
Austausch der Schülerdaten bietet hierbei die Übertragungslösung der Schüler-
datennorm (SDN). Für bayerische Schulen wurde beispielsweise in der IT der 
amtlichen Schulverwaltung (ASV) der Export gemäß der Schülerdatennorm tech-
nisch ermöglicht. Der so generierte Datensatz kann datenschutzkonform der 
Bundesagentur für Arbeit zugeleitet werden.
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Das SGB III formuliert das Kriterium „keine konkrete berufliche Anschlussper
spektive“. Dieses zu beurteilen ist im Einzelfall nicht trivial. Gleichwohl wird durch 
die Prozesse im Kontext der Schülerdatennorm (SDN) die rechtskreisübergrei-
fende Zusammenarbeit am Übergang von der Schule in den Beruf deutlich unter-
stützt. Allerdings steckt diese rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit noch 
in den Kinderschuhen. Vor diesem Hintergrund sind Pilotprojekte, Evaluationen 
und anschließende Revisionen notwendig. Dabei wäre insbesondere zu über-
prüfen, ob die vergleichsweise unverbindliche Ansprache der Jugendlichen revi-
sionsbedürftig und ein weiterer Datenfluss, insbesondere zur Jugendhilfe, zu 
verstärken wäre.

Schulabsentismus an beruflichen Schulen. Auch Schülerinnen und Schüler 
können sich der Schulpflicht entziehen. Schulversäumnisse können legitim sein, 
etwa aufgrund von Krankheit oder Beurlaubung, oder aber illegitim. Die Abgren-
zung ist – etwa bei fingierten Krankmeldungen – in der Schulpraxis nicht immer 
einfach. Illegitime Versäumnisse werden in der Literatur als Schulabsentismus 
(school absenteeism) begriffen. Dabei ist es üblich, drei Formen zu unterschei-
den, nämlich das Schulschwänzen (truancy), die angstbedingte Schulverweige-
rung (school refusal) und das sogenannte Zurückhalten, vor allem durch Eltern 
(parental-condoned absence, parental-withholding). Schulschwänzen ist dabei 
von den Lernenden selbst initiiert, erfolgt ohne Einverständnis der Eltern und 
nicht angstbedingt. Es besteht darin, den Schulbesuch durch angenehmer er-
scheinende Alternativen zu ersetzen, etwa Schlafen, Peers treffen oder Shop-
pen. Beim Zurückhalten werden Lernende von Eltern von der Schule fernge-
halten, etwa um sich um Familienmitglieder zu kümmern, in der Familie andere 
Aufgaben zu übernehmen oder die Zeiten vor oder nach den Schulferien für 
Urlaub zu nutzen (vgl. Galloway 1985, S. 21ff.; Ricking 2023, S. 7ff.; Rogge/
Koglin 2018). Für Schulabsentismus sind mehrere Faktoren verantwortlich. Wer-
den die vorhandenen empirischen Befunde auf berufliche Schulen adaptiert und 
ergänzt, lassen sich verschiedene Gruppen von Risikofaktoren auf der Mikro-, 
Meso- und Makroebene ausmachen.
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Makroebene Gesellschaftliche Faktoren 
– Arbeits-/Ausbildungsmarktbedingungen 
– Sozialsystem, Leistungserwartungen 
– …

Mesoebene Schule 
(  mangelhafte 
Prävention und 
Intervention)
 
– Negatives Schulklima 
– �Unzureichende 

Führungsverantwortung
– …

Betriebe u. a. 
(  betriebliche 
Zurückhaltung)

– �Niedrige Ausbildungs-
erwartungen

– �Mangelhafte 
Lernortkooperation

– …

Eltern, Peers u. a. 
(  elterliche 
Zurückhaltung)

– �Geringe Erwartungs-
haltung

– �„Hochrisiko“-Peergroup
– …

Mikroebene Lernende
(  Schwänzen, Verweigerung)

– �Risikobehaftetes Sozialverhalten
– �Starke außerschulische Aktivitäten
– …

Lehrkraft
(  mangelhafte Prävention und 
Intervention)

– �Negatives Lernklima
– �Mangelhafte Klassenführung
– …

Abbildung 16:	 Risikofaktoren für Schulabsentismus (eigene Darstellung)

Gesicherte empirische Befunde zum Umfang von Schulabsentismus, vor allem 
der unterschiedlichen Formen, liegen für die Berufsbildung nicht vor. Es scheint 
sich um kein allgemein verbreitetes Problem zu handeln, kann in einzelnen Be-
reichen jedoch die Qualität der Berufsbildung deutlich beeinträchtigen. 

Schulabsentismus bekämpfen. Vor diesem Hintergrund scheint vor allem ein 
Verfolgen des Umfangs von Schulabsentismus (Monitoring beziehungsweise 
Fehlzeitmanagement) notwendig (vgl. Küppers/Reschke 2020). Dieses setzt 
schuleinheitliche Entschuldigungs- und Fehlzeitenregelungen, einen einheitli-
chen Weg zur Erfassung von Fehlzeiten, Transparenz gegenüber allen Beteilig-
ten, Auswertungen der Daten auf Ebene der Klasse, des Bildungsgangs und der 
Schule, gegebenenfalls auch schulübergreifend in einem Schulverbund, sowie 
Prozesse für Folgemaßnahmen voraus (vgl. KM-BW 2021). Dabei sollten auch 
moderne Formen der Datengewinnung und -nutzung berücksichtigt werden 
(vgl. Kearney/Childs 2023). Insgesamt bietet sich das Fehlzeitenmanagement für 
eine datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung an.

Entsprechend den unterschiedlichen Formen und der multifaktoriellen Bedingt-
heit von Schulabsentismus ist es wenig überraschend, dass rechtliche Maßnah-
men, vor allem Bußgelder, Zwangsgelder oder zwangsweise Zuführung, nicht 
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vielversprechend sind (vgl. Pendon 2016; Ricking 2023). Notwendig sind viel-
mehr umfassende Konzepte, die sowohl die Prävention als auch das Monitoring, 
die Datennutzung sowie die Intervention abdecken und dabei auf eine enge Zu-
sammenarbeit mit anderen Akteurinnen und Akteuren setzen (vgl. Comly/Fon-
tana/Shaw-Amoah 2020). Beispielhaft anzuführen sind die Richtlinien für den 
Umgang mit Schulpflichtverletzungen der Stadt Hamburg (2024b). Dort werden 
die Prozesse entlang eines Ampelprozesses strukturiert, der „Grün“ (schulischer 
Alltag), „Gelb“ (erste Häufungen und Muster von Fehlzeiten) und „Rot“ (akuter 
und anhaltender Absentismus) vorsieht. Internationale Best-Practice-Ansätze, vor 
allem der britische Ansatz des Department for Education (vgl. DfE 2024), stellen 
die Bekämpfung von Schulabsentismus als Aufgabe der gesamten Schule und 
ihrer Umwelt dar und betonen die Rolle eines Monitorings der Anwesenheit nahe-
zu in Echtzeit (vgl. OECD 2024b).

5.3	� Handlungsempfehlungen 

5.3.1	� An das Berufsbildungssystem

Unterrichtsversorgung transparent machen und verbindlich durch Fach-
kräftegewinnung und Personalentwicklung sicherstellen. Der Staat muss 
verbindlich eine angemessene Unterrichtsversorgung an beruflichen Schulen 
gewährleisten, und zwar sowohl qualitativ als auch quantitativ. Zum Monitoring 
sollten die Bundesländer eine einheitliche Erfassung der relevanten Konzepte, 
einen verbindlichen Modus der Erhebung – unter Berücksichtigung der amt-
lichen Schulverwaltungssoftware – und eine zielführende Aufbereitung und Be-
reitstellung der Daten vereinbaren. Die Länder sind in der Pflicht, Strategien für 
die Personalengpässe in beruflichen Schulen vorzulegen, umzusetzen und zu 
evaluieren. Dabei können duale Studienstrukturen, die Ausweitung pädagogi-
scher Assistenzen und multiprofessioneller Teams ein starker Hebel sein.

Pädagogisches Personal in der Berufsbildung diversifizieren. Neben der 
Lehrkraft sollten Assistenzkräfte an Schulen eingesetzt werden. Außerdem 
sollten multiprofessionelle Teams breiter verankert werden. Sie adressieren die 
von Lehrkräften an beruflichen Schulen am größten erlebten beruflichen Her-
ausforderungen und sollten daher breiter implementiert werden.

Rahmenbedingungen adaptiven beruflichen Lernens herstellen. Die Länder 
müssen Standards für Basiskompetenzen an beruflichen Schulen ausformu-
lieren und für verbindlich erklären, Instrumente zum Screening und Monitoring 
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bereitstellen sowie „Programm“-Mittel für die Prävention, Förderung und Inter-
vention für unzureichende Basiskompetenzen und lernerfolgsgefährdende Ver-
haltensweisen bereitstellen. Außerdem sind Möglichkeiten zur Flexibilisierung 
der Lernzeiten zu stärken.

System adaptiver Unterstützung autonomer Schulen durch eine neue Rolle 
der Schulaufsicht verankern. Für die Unterstützung der Schulen durch die 
Schulaufsicht sind berufsbildungsspezifische Steuerungs- und Unterstützungs-
modelle zu entwickeln, zu erproben und zu implementieren. Diese sollten die 
verschiedenen Ebenen der Berufsbildung integral betrachten. Dazu ist es not-
wendig, die Steuerung beruflicher Schulen, insbesondere die Schulaufsicht, 
systematisch weiterzuentwickeln. Notwendig für die weitere Entwicklung der 
Governance beruflicher Schulen sind nationale und internationale Bestands-
aufnahmen, Pilotprojekte, Evaluationen und systematische Revisionen.

Rahmenbedingungen für Handlungsorientierung und kooperative Professio-
nalität an beruflichen Schulen schaffen. Für die schulische Umsetzung von 
Handlungsorientierung und kooperativer Professionalität sollten auf der System
ebene förderliche Strukturen geschaffen werden. Dazu müssen in enger Koope-
ration mit den beruflichen Schulen Piloten für Arbeitszeit- und Einsatzmodelle, 
Anreiz- und Führungsinstrumente entwickelt und rechtlich abgesichert werden. 
Dabei sollte die Perspektive vom Individuum zum Team gewechselt werden.

SDN-Prozesse weiterentwickeln. Zu den neuen Prozessen einer rechtskreis-
übergreifenden Zusammenarbeit beim Übergang von der Schule in den Beruf 
im Zusammenhang mit der Schülerdatennorm (SDN) gemäß SGB III sollten 
Erfahrungen ausgetauscht sowie Prozesse evaluiert und weiterentwickelt wer-
den, vor allem mit Blick auf die nicht mehr berufsschulpflichtigen Personen.

Bund-Länder-Koordination verbessern. Frühere Instrumente der Koordination 
von Entwicklungen in den Ländern und auf Bundesebene (z. B. Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung) wurden im Zuge 
der Föderalismusreform abgeschafft, ohne zugkräftige Nachfolge zu schaffen.

5.3.2	� An die Bildungsinstitutionen

Berufliches Lernen an beruflichen Schulen datengestützt weiterentwickeln. 
Für die Förderung der Kompetenzen und die Sicherung angemessener Rahmen-
bedingungen des Lernens, z. B. durch regelgerechtes Verhalten oder Anwesen-
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heiten, sind soziotechnische Infrastrukturen zu pilotieren, zu evaluieren und in 
der Breite zu implementieren. Die Unterrichtsentwicklung sollte dabei evidenz-
basiert erfolgen.

Schulabsentismus und lernerfolgsgefährdende Verhaltensabweichungen 
schulweit bekämpfen. Berufliche Schulen sollten flächendeckend ein System 
für den Umgang mit Schulabsentismus implementieren, das sowohl die Präven-
tion als auch das Monitoring und die Intervention berücksichtigt. Analoges gilt 
für ein Verhalten von Schülerinnen und Schülern, das den Lernerfolg gefährdet. 
In beiden Fällen sollten berufliche Schulen den Schulterschluss mit Ausbil-
dungs- und Praktikumsbetrieben, den jeweils zuständigen Einrichtungen der 
Jugendhilfe, den lokalen Jugendberufsagenturen sowie den zivilgesellschaftli-
chen Akteurinnen und Akteuren suchen.

5.3.3	� An die Bildungsakteurinnen und Bildungsakteure

Eigenverantwortliches berufliches Lernen stärken. Die curricularen Ansprü-
che der Handlungsorientierung und kooperativen Professionalität müssen flä-
chendeckend umgesetzt werden. Die Umsetzung von Handlungsorientierung 
und kooperativer Professionalität sollte durch die Schulen selbst einem schuli-
schen Monitoring im Qualitätsmanagement zugeführt werden. Zur Unterstützung 
von Folgemaßnahmen braucht es ein darauf optimiertes Unterstützungssystem.

Basale Kompetenzen fachintegriert mit verbindlichen Standards, Screening 
und Monitoring auf mehreren Ebenen fördern. Analog dem Vorbild der be-
rufssprachlichen Förderung und dem Modell MTSS müssen für alle basalen Kom-
petenzen und ausgewählte Verhaltensbereiche Standards entwickelt, Screening- 
sowie Monitoring-Instrumente bereitgestellt, Förder- und Interventionsstrategien 
und -instrumente ausgebildet und eine soziotechnische Infrastruktur entwickelt 
werden. Lernzeiten sollten flexibilisiert und im Bedarfsfall verbindlich ausge-
dehnt werden. Außerdem sollte erwogen werden, in welchen Bereichen Scree-
nings und Förderungen rechtlich verbindlich erklärt werden sollten.
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6.1	 Verbindlichkeit – Status quo

Schulleistungsstudien wie PISA zeigen in den letzten Jahren deutlich abneh-
mende Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe in grund-
legenden Kompetenzdomänen (vgl. OECD 2023a; Köller 2024). Was bedeutet 
das für die Hochschulen in Deutschland? Können Leistungsdefizite in der Pri-
mar- und Sekundarstufe über die Schullaufbahn hinweg noch aufgeholt werden 
oder schlagen sich die sinkenden Leistungen auch in der Hochschule nieder? 
Wie kann einem möglichen Kompetenzrückgang an der Hochschule begegnet 
werden? 

Der Anteil der Personen, die eine Hochschulzugangsberechtigung erwerben, ist 
in jüngeren Geburtskohorten deutlich höher als in älteren (vgl. Schindler 2014, 
S. 35). Dieses ist nicht nur eine Folge der wachsenden Zahlen an Schülerinnen 
und Schülern von allgemeinbildenden Gymnasien, sondern geht auch auf die 
Strukturreformen der Sekundarstufe in den Bundesländern zurück. Es wurden 
neue Wege in die Hochschule, z. B. über berufliche Gymnasien und integrierte 
Gesamtschulen, geschaffen und die Möglichkeit der Hochschulzugangsberech-
tigung über berufliche Ausbildungen eingeführt. Dadurch ist die Studierenden-
schaft heute in vielfacher Hinsicht deutlich diverser als vor Jahrzehnten (vgl. 
Rheinländer 2015). Mit der Expansion stellt sich die Frage, ob die Studierfähig-
keit – verstanden als Kombination aus kognitiven Fähigkeiten und motivationalen 
Faktoren – im Durchschnitt im Lauf der Zeit abgenommen hat und wie wichtig 
die schulisch erworbenen Kompetenzen für die Studierfähigkeit sind (vgl. Köller 
2013). An Auswertungen zum Zusammenhang zwischen dem Leistungsniveau 
in den Bundesländern und dem Expansionsgrad des Gymnasiums lässt sich 
erkennen, dass das mittlere Leistungsniveau in Gymnasien niedriger ist, je höher 
die Anteile der Alterskohorten sind, die ein Gymnasium besuchen (vgl. Köller 
2013, S. 28). Die Ergebnisse verschiedener Schulleistungsstudien der Sekun-
darstufe II zeigen, dass sich die Mathematik- und Englischleistungen erheblich 
zwischen den Schularten unterscheiden (vgl. Köller 2013), so dass die größere 
Diversität der Hochschulzugänge auch eine größere Streuung in den Kompe-
tenzen von Studierenden erwarten lässt. 

Wenn hohe Anteile eines Altersjahrgangs eine Hochschulzugangsberechtigung 
erwerben, ist die Zahl der Personen an Hochschulen, die eine geringe Studier-
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fähigkeit aufweisen, höher. Doch was ist unter Studierfähigkeit genau zu ver-
stehen? Die Forschung unterscheidet kognitive und nicht-kognitive Dimensio-
nen (vgl. Metaanalysen von Braun u. a. 2021). Zu den kognitiven Dimensionen 
zählen die informationsverarbeitenden Prozesse und Strukturen, wie Prozesse 
des Lernens, der mentalen Repräsentation und Abrufbarkeit von Wissen sowie 
Entscheidungsprozesse. Die kognitive Dimension umfasst also intellektuelle und 
analytische Fähigkeiten. Braun u. a. (2021) stellen fest, dass die Vergabe von 
Studienplätzen zum überwiegenden Teil auf der Basis kognitiver Merkmale (In-
telligenz, studienfachbezogenes Wissen) erfolgt, während nicht-kognitive Dimen-
sionen selten berücksichtigt werden, was auch einen Teil der Probleme im Stu-
dium und Studienabbrüche erklären könnte. Nicht-kognitive Elemente beinhalten 
Persönlichkeitsmerkmale, motivational-affektive und soziale Merkmale, wie z. B. 
die Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren (Braun u. a. 2021). Unter den stu-
dienrelevanten nicht-kognitiven Merkmalen werden in der Forschung besonders 
fachspezifische Interessen und Gewissenhaftigkeit herausgehoben. Darüber 
hinaus ist in der heutigen Studierendenpopulation eine zunehmende Diversität 
nach soziodemografischen Merkmalen zu erwarten, die andererseits jedoch 
geeignet erscheint, die Ungleichheit der Bildungschancen zu verringern – insbe-
sondere, wenn es den bisher weniger repräsentierten Gruppen gelingt, ein Stu-
dium erfolgreich aufzunehmen und abzuschließen, wodurch weitere, gut ausge-
bildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt gewonnen werden können.

Die Annahme abnehmender Studierfähigkeit wird allerdings durch die Beobach-
tung infrage gestellt, dass sich die an Hochschulen vergebenen Noten im Zuge 
zyklischer Fluktuationen seit den 1960er Jahren deutlich verbessert haben, ein 
Phänomen, das unter dem Begriff „grade inflation“ diskutiert wird (vgl. Müller-
Benedict/Gaens 2020). Dabei gibt es erhebliche und über die Zeit stabile Unter-
schiede zwischen den Fächern und Hochschulen. Auf der Suche nach Erklä-
rungen konnte allerdings nur in wenigen Fächern gezeigt werden, dass Faktoren 
wie das Alter der Studierenden und die unterschiedliche Bildungsnähe der Eltern-
häuser zumindest eine geringe Rolle spielen, wohingegen der gestiegene Frauen-
anteil keinen Einfluss hat. In einigen Fächern (Mathematik, Psychologie und VWL) 
hängt die Benotung von der Arbeitsmarktsituation ab, was dadurch erklärt wer-
den kann, dass Studierende je nach wirtschaftlicher Lage mehr oder weniger 
Zeit und Mühe in ihr Studium investieren: In Zeiten mit wenigen offenen Stellen 
werden die Noten besser, in Zeiten mit einem guten Jobangebot schlechter. In 
Chemie und BWL wirkt sich die Zahl der abgelegten Prüfungen pro Jahrgang 
negativ auf die Noten aus. Ein Gegenbeispiel ist das Studienfach Biologie, in dem 
sich die Noten mit der Zahl der Prüfungen verbessern (vgl. Gaens/Müller-Bene-
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dict 2017; Gaens 2018). Der Bologna-Prozess führte dazu, dass die Universitäten 
beim Bachelor entgegen dem langjährigen Trend schlechtere Noten vergeben, 
die Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) allerdings bessere 
Noten als davor – vermutlich, weil deren Abschlüsse nun mit den universitären 
Abschlüssen formal gleichgestellt sind, so dass an Universitäten strengere Maß-
stäbe angelegt wurden (vgl. Grözinger 2017). Eine empirische Studie, die die 
Einflussfaktoren auf die Noten im Studium untersucht, kommt zu dem Ergebnis, 
dass sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium die schulischen Leistun-
gen, motivationale Faktoren und Studienziele sowie akademische Kompetenz-
überzeugungen relevant sind (vgl. Schlücker/Schindler 2019). Studienfertigkei-
ten haben einen moderaten und soziale Integration hat einen geringen Einfluss 
auf die Studiennoten. Interessanterweise gibt es ein ähnliches Phänomen der 
„grade inflation“ bei den Abiturnoten: Von 1970 bis 2010 haben sich die Durch-
schnittsabiturnoten von Studierenden von 2,7 auf 2,1 verbessert (vgl. Grözinger/
Baillet 2015; für die weitere Entwicklung in den Jahren 2013 bis 2023 siehe auch 
Abbildung 5, S. 41). Studierende haben im Durchschnitt bessere Abiturnoten 
als diejenigen Abiturientinnen und Abiturienten, die kein Studium aufnehmen, 
so dass die Durchschnitte aller Abiturientinnen und Abiturienten über die Jahre 
etwas schlechter sind als die in dieser Studie zu Studierenden berichteten Werte.

Auch ein Studienabbruch kann als Indikator für (fehlenden) Studienerfolg heran-
gezogen werden. In Deutschland brechen im Schnitt knapp 30 Prozent der Stu-
dienanfängerinnen und Studienanfänger ihr Studium ab (vgl. Heublein/Hutzsch/
Schmelzer 2022). Die Zahlen sind an Universitäten deutlich höher als an Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften. Zwar sind nicht alle Studienabbrüche 
auf Leistungsdefizite zurückzuführen, trotzdem ist eine Fehlallokation von Zeit 
sowohl individuell als auch gesellschaftlich problematisch. Herkunftsspezifisch 
höhere Abbruchraten von Studierenden aus bildungsfernen Familien lassen sich 
auf Leistungsunterschiede, die häufigere Wahl bestimmter Wege an die Hoch-
schule (bei nicht-gymnasialen Zugangswegen höhere Abbruchraten) und Proble-
me in der Studienfinanzierung zurückführen (vgl. Isleib 2019). Dass Studierende 
aus nicht-akademischen Elternhäusern häufiger Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften wählen, reduziert hingegen ihre Abbruchrate. Darüber hinaus 
brechen Männer häufiger ab als Frauen, Bachelorstudierende häufiger als Mas-
terstudierende, Studierende einiger Fächergruppen, z. B. MINT, häufiger als sol-
che der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Studierende mit hoher 
sozialer und akademischer Integration, mit hoher Finanzierungssicherheit, aber 
auch diejenigen, die neben dem Studium erwerbstätig sind, brechen seltener ab 
(vgl. Isleib 2019). Aus diesen empirischen Ergebnissen kann gefolgert werden, 
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dass der Studienerfolg von vielen externen Faktoren abhängt und nur zum Teil 
von der Studierfähigkeit und dem Kompetenzniveau der Studierenden. Dennoch 
stellt sich die Frage, wie sich Studierfähigkeit und Kompetenz verbessern lassen, 
um Studienabbrüche zu vermeiden und Studienerfolge zu optimieren.

Bedeutung von Verbindlichkeit in der Hochschule. In einem Plädoyer für die 
Förderung einer „innovativen Universität“, die Forschung, Lehre und Transfer 
vereint, fordern Poetzsch-Heffter und Wehn (2018, S. 77) „(…) mehr Verbindlich-
keit zwischen Studierenden und Universitäten. Das beginnt mit einer leistungs-
orientierten Auswahl der Studierenden und der Vereinbarung von Rechten und 
Pflichten“. Zudem seien bessere Betreuungsrelationen, mehr selbständige Akti-
vitäten der Studierenden und eine gelebte Gemeinsamkeit aller Universitäts-
mitglieder in einer innovativen Universität mit Raum für Experimente erforderlich 
(vgl. Poetzsch-Heffter/Wehn 2018, S. 77). Klare Anforderungen, Transparenz 
und Verlässlichkeit schaffen diesem Argument zufolge Verbindlichkeit, stärken 
die Verantwortungsübernahme auf Seiten der Lehrenden und der Studierenden. 
Mehr Verbindlichkeit wird hierbei nicht nur als eine Konkretisierung oder Ver-
schärfung von Regelungen verstanden. Sie wird auch über eine soziale Dimen-
sion, nämlich die Schaffung von interpersonaler Bindung durch eine stärkere 
soziale und akademische Integration hergestellt. Durch Face-to-face-Kontakte 
unter Studierenden oder zwischen Studierenden und Lehrenden entsteht nicht 
nur Empathie oder Identifizierung mit der Hochschule, sondern auch soziale 
Kontrolle, die in Sanktionen münden kann und die Durchsetzung von Rege-
lungen und damit die Verbindlichkeit stärkt. 

Zunächst gilt es zu klären, in welchen Dimensionen sich Verbindlichkeit im 
Studium ausdrückt. In der Hochschulforschung spielte der Aspekt der Verbind-
lichkeit im Studium bisher eine untergeordnete Rolle. Daher ist zu fragen, welche 
Merkmale und Charakteristika eines Studiums Verbindlichkeit beeinflussen. Ab-
bildung 17 gibt einen Überblick zu den verschiedenen Ebenen, die im Folgenden 
betrachtet werden:
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Zugangs-
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Miteinander

Akademisches
Lernen und Lehren

Prüfungen

Betreuung 
und Beratung

Akkreditierung und Qualitätssicherung

Bologna-Reform

Abbildung 17:	� Dimensionen von Verbindlichkeit in der Hochschule (eigene Darstellung)

Zugangsbedingungen. Die jeweiligen Zugangsbedingungen zu den Studien-
fächern stehen in einem Zusammenhang mit Verbindlichkeit. Ist der Zugang durch 
einen bundesweiten oder zumindest lokalen Numerus clausus begrenzt oder 
findet ein selektiver fachspezifischer Auswahltest statt, ist die Verbindlichkeit 
des Studiums höher als bei einem freien Zugang. Studierende, die sich für ein 
zulassungsbeschränktes Fach bewerben, dürften durchschnittlich eine höhere 
Motivation haben, das Studium erfolgreich abzuschließen. Die Gründe könnten 
sein, dass Studierende selbst soziale Verantwortung bei der Inanspruchnahme 
des knappen Gutes Studienplatz empfinden oder dass soziale Kontrolle zu nega-
tiven Sanktionen führt, wenn jemand sich ohne Studienabsicht in ein „knappes“ 
Fach einschreibt.
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Akademisches Lernen und Lehren. Ein zentraler Mechanismus zur Schaffung 
von Verbindlichkeit in der Hochschule ist die akademische Lehre beziehungs-
weise das Lernen an der Hochschule. Die Hochschuldidaktik, die sich mit den 
Bedingungen und Methoden einer erfolgreichen Lehre befasst, hat sich in den 
letzten Dekaden enorm entwickelt (vgl. Tremp/Eugster 2020). Moderne hoch-
schuldidaktische Ansätze betonen den „shift from teaching to learning“, was be-
deutet, dass nicht die Lehre per se, sondern die Lernprozesse bei Studierenden 
in den Fokus gestellt werden sollen (vgl. Barr/Tagg 1995). Dabei wird eine Viel-
zahl an Ansätzen diskutiert und für eine strukturelle Verankerung der Hochschul-
didaktik an den Hochschulen geworben (vgl. Wildt 2013; Tremp/Eugster 2020). 
Die „forschende Lehre“ beziehungsweise das „Scholarship of Teaching and Lear-
ning“ betont eine begleitende Beforschung der eigenen Lehre (vgl. Fahr u. a. 
2022). Aktivierende Lehrmethoden und interaktive Lehre wie die Integration von 
Planspielen (vgl. Goldmann u. a. 2020) können zu mehr Verbindlichkeit im Lehr-
Lern-Prozess beitragen. Demgegenüber stärken Ansätze wie „forschendes Ler-
nen“ (Integration von Forschung in die Lehre; vgl. Wildt 2009; Hoffmeister/Koch/
Tremp 2020; Geise 2021), „Service Learning“ (Lernen in realen Praxisprojekten 
mit Partnern aus Non-Profit-Organisationen) oder „Hochschullernwerkstätten“ 
(vgl. Schude/Bosse/Klusmeyer 2016; Holub u. a. 2021) die Interaktionen mit 
Lehrenden, anderen Studierenden oder mit Praxispartnerinnen und Praxispart-
nern. Durch Interaktion und persönliche Kontakte wird einerseits Verbindlichkeit 
gefördert. Andererseits sind diese Formate oft mit sich ausdifferenzierenden, 
zunächst unklaren oder konfligierenden Anforderungen verbunden, die Verbind-
lichkeit eher reduzieren könnten. Die entstehenden Irritationen werden insbeson-
dere dann als störend erlebt, wenn ein oberflächliches Lernen stattfindet (vgl. 
Hinske/Paseka 2021). 

Sehr ungünstig für die Schaffung von Verbindlichkeit in der Lehre ist (reine) Online-
Lehre, weil die Kommunikation im Vergleich zur Präsenz auf wenige Kanäle be-
schränkt ist, ein Austausch unter Studierenden am Rande der Veranstaltung 
schwer bis unmöglich ist und Lerngruppen sich kaum selbsttätig organisieren 
können. Präsenzformate können besser genutzt werden, um soziale Kompeten-
zen und Resilienz zu stärken. Zudem können Studierende aus bildungsfernen 
Elternhäusern von Präsenzlehre möglicherweise mehr profitieren, so dass diese 
Lehrform auch zu mehr Bildungsgerechtigkeit beitragen könnte. Den Lehrenden 
gibt das Setting der Online-Lehre viel weniger Möglichkeiten, Lernerfolge direkt 
zu erleben oder die Wirkung der Präsentation von Inhalten zu beobachten. Zu-
dem haben sie weniger Informationen über die Zusammensetzung der Studieren-
dengruppe und dadurch kaum eine Chance, ihre Lehre an die Heterogenität der 
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Gruppe anzupassen. Die Studierenden können stärker abgelenkt sein und wer-
den weniger zur aktiven Teilnahme an der Diskussion ermuntert. Teilweise sehen 
Studierende bei asynchroner Online-Lehre jedoch auch Vorteile, weil sie Videos 
wiederholt ansehen und im eigenen Lerntempo oder zu passender Zeit rezipie-
ren können. Online-Lehre hat auch den Vorteil, besser mit der Lebensrealität 
junger Menschen vereinbar zu sein, wenn diese für das Studium nicht mehr ihren 
Heimatort verlassen müssen. Dieses könnte auch mit Blick auf den Personal- 
und Fachkräftemangel in ländlichen Regionen von Vorteil sein, da die Studieren-
den ihren Lebensmittelpunkt nicht in die Ballungsräume verlegen müssen, wo 
sich Hochschulstandorte typischerweise befinden.

Wenngleich Studierende erfolgreich gegen eine Präsenzpflicht an Hochschulen 
geklagt haben und digitale Angebote vielfältige Ressourcen und auch Interak-
tionsmöglichkeiten bieten, wird aus der Perspektive der Didaktik argumentiert, 
dass es über den Erwerb von Faktenwissen hinausgehende Inhalte und Fertig-
keiten gibt, die nur in betreuungsintensiven Veranstaltungen mit Präsenz- und 
Mitarbeitspflicht gelehrt werden können (vgl. Erdfelder u. a. 2021). In Präsenz-
veranstaltungen können Probleme reflektiert und mit anderen Studierenden 
lösungsorientiert bearbeitet werden. Es findet eine Selbstreflexion des eigenen 
Wissenserwerbs statt. Studierende lernen die Befähigung zum wissenschaft-
lichen Diskurs, also die Befähigung, Inhalte zu präsentieren, zu kritisieren und zu 
verteidigen. Beispielsweise sind für das Studium der Psychologie das Einüben 
von Gesprächsführungstechniken und der Erwerb von Fähigkeiten zur wissen-
schaftlichen Verhaltensbeobachtung oder zur Durchführung von empirischen 
Forschungspraktika von Bedeutung, die Studierende nur in Präsenz grundle-
gend erfahren können (vgl. Erdfelder u. a. 2021).

�Positiv zu bewerten sind die verschiedenen Lernmanagementsysteme (Moodle, 
Stud.IP und viele mehr) mit Blick auf die Schaffung von Verbindlichkeit. Sie schaf-
fen Transparenz über den Ablauf und die Teilnehmenden, bieten Kursmaterialien 
und Literatur und umfassen zudem verschiedene Tools zur Organisation von 
Interaktionen. Noch weitgehender sind Learning-Analytics-Systeme (vgl. Sghir/
Adadi/Lahmer 2022), die die Nutzung der Systeme tracken und die Aufgaben-
bearbeitung analysieren, um damit den Lernerfolg festzustellen. Die Nutzung von 
Learning Analytics könnte daher eine Möglichkeit sein, Verbindlichkeit im Lern-
prozess herzustellen, wenn die Ergebnisse der Analysen mit entsprechenden 
Reaktionen verbunden werden.
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Studiengangübergreifende Betreuung und Beratung. Ein weiteres Feld, das 
mit Verbindlichkeit in Zusammenhang steht, ist die studiengangübergreifende 
Betreuung und Beratung von Studierenden mit ihren vielfältigen Angeboten. Re-
lativ wenig verbreitet sind Frühwarnsysteme, die auf Basis von Studienverlaufs-
daten identifizieren, welche Studierenden dem Studienplan „hinterherhinken“, 
um sie durch individuelle Beratung und Förderung zu unterstützen oder Dozen-
tinnen und Dozenten auf Lehrveranstaltungen oder Studiengänge mit hohen 
Anteilen von Problemfällen hinzuweisen und die Möglichkeit der Verbesserung 
der Studienbedingungen zu gewährleisten (vgl. Schulze-Stocker u. a. 2020).

Soziales Miteinander von Studierenden und Lehrenden. Im Zuge des Studi-
ums kann sich Verbindlichkeit auf vielfältige Weise manifestieren. Ein wichtiger 
Aspekt liegt im sozialen Miteinander von Studierenden und Lehrenden.16 Die Ein-
bindung in Jahrgangskohorten, in Lern- und Studiengruppen, die Häufigkeit und 
Verbindlichkeit der Interaktion mit Lehrenden bis hin zu Anwesenheitserwartung 
oder -verpflichtung führen zu einer sozialen Kontrolle des Studienverhaltens, be-
wirken aber auch Gefühle der sozialen Integration und Zugehörigkeit und stei-
gern dadurch die Motivation. Eine bessere und individualisierte Betreuung von 
Studierenden könnte die Studienleistungen fördern. Die Möglichkeiten und Struk-
turen zur Partizipation und Mitwirkung von Studierenden an der Gestaltung der 
Hochschule werden ebenfalls mit höherer Verbindlichkeit in Zusammenhang 
gebracht (vgl. Bargel 2000; Raffaele/Rediger 2021).

Prüfungen. Die Prüfungen an Hochschulen haben eine zentrale Bedeutung für 
die „Herstellung“ von Bildungserfolg. Ihre Ausgestaltung ist geeignet, zu Ver-
bindlichkeit beizutragen. Prüfungen übernehmen dabei verschiedene Funktionen: 
eine evaluative Funktion, wenn mit ihnen festgestellt wird, ob Studierende defi-
nierte Lernziele eines Studienabschnitts erreicht haben, eine Selektionsfunktion, 
wenn weitere Schritte vom Ausgang der Prüfung abhängen, sowie eine didakti-
sche Funktion, wenn Prüfungsergebnisse den Studierenden Rückmeldungen 
über ihren Lernstand liefern (vgl. Döbler 2019). Schließlich nehmen sie auch eine 
allokative Funktion ein, da über die Verleihung des Abschlusses oder eines Zerti-
fikats formale Zugangsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt entstehen. Prüfungen 
sind also eine wichtige Schlüsselstelle, an der Verbindlichkeit in der Kommuni-
kation der Inhalte und Anforderungen sowie in der Durchführung offensichtlich 
wird. Die Prüfungsorganisation und die formale Gestaltung der Studien- und 
Prüfungsleistungen sind ein weiterer Faktor, der zu mehr oder weniger Verbind-

16	 Vgl. auch das Gutachten „Bildung und sozialer Zusammenhalt“ (vbw 2024).
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lichkeit im Studium führt. Geringere Verbindlichkeit ist anzunehmen, wenn eine 
geringere Zahl an Teilprüfungsleistungen abzulegen ist, wenn das Thema der 
Abschlussarbeit frei wählbar ist, wenn es Wahlmöglichkeiten zur Art der Prü-
fungsleistung (schriftlich oder mündlich) und wenn es wenige festgelegte Pflicht-
module gibt. Auch die Zahl der Wiederholungsmöglichkeiten oder Freiversuche, 
sanktionslose Abmeldung von Prüfungsleistungen, fehlende Festschreibung 
einer Mindestzahl von Leistungspunkten pro Studienjahr oder fehlende Höchst-
dauer bis zur Erreichung aller Studienleistungen reduzieren die Verbindlichkeit 
der Prüfungsbedingungen.

Akkreditierung und Qualitätssicherung. Weitere Rahmenbedingungen, die für 
die Verbindlichkeit im Studium von Bedeutung sind, werden durch die Akkredi-
tierung und Qualitätssicherung beeinflusst. Zur Sicherung der Qualität von 
Hochschullehre wurde in Deutschland ein System der Akkreditierung nach US-
amerikanischem Muster implementiert. Neu gegründete private Hochschulen 
müssen, um äquivalente Abschlüsse anbieten zu können, zunächst vom Wis-
senschaftsrat anerkannt werden, bevor sie eine staatliche Anerkennung erwer-
ben können. Darüber hinaus wurden Verfahren der Programmakkreditierung für 
Studiengänge implementiert. Seit 2011 wird die Programmakkreditierung teil-
weise durch die Systemakkreditierung als internes Qualitätssicherungskonzept 
der Hochschulen abgelöst, wobei beide auf dem Prinzip des Peer-Review an-
hand vorgegebener Kriterien beruhen.17 In den Akkreditierungsverfahren werden 
verschiedene Aspekte der Studienganggestaltung und -ausstattung beziehungs-
weise die Prozesse und Maßnahmen der Qualitätssicherung bewertet, die ins-
gesamt geeignet erscheinen, die Verbindlichkeit der Rahmenbedingungen für 
Studierende zu verbessern.

Bologna-Reform. Darüber hinaus sind im Zuge der Bologna-Reform weitere 
Maßnahmen eingeführt worden, die für die Verbindlichkeit der Studienstruktu-
ren von Bedeutung sein können. Beispiele dafür sind die Modularisierung der 
Studieninhalte, die Einführung eines Systems zur An- und Umrechnung von Stu-
dienleistungen in Credits, die standardisierte Bewertung des Anforderungsni-
veaus an Studienleistungen mit Hilfe eines europäischen Qualifikationsrahmens, 
die Vereinheitlichung von Anforderungen über Module hinweg durch die Vorgabe 
von maximalen Workloads, die Forderung, dass Modulbeschreibungen konkrete 
Angaben wie Lernziele enthalten müssen, und die Ausformulierung von Stan-
dards und Leitlinien der Qualitätssicherung, die zu einem übergreifenden System 

17	 Vgl. https://akkreditierungsrat.de/de/akkreditierungssystem/akkreditierungssystem.
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der Qualitätsprüfung durch Akkreditierung führten (vgl. Döbler 2019). Bei einer 
Programmakkreditierung sind die Planungsunterlagen zunächst ausschlagge-
bend für ihre Bewertung. Bei einer Systemakkreditierung, die mittlerweile die 
Programmakkreditierung bei einem Teil der Hochschulen abgelöst hat, ist nicht 
das Programm selbst zentral, sondern das Qualitätssicherungssystem, ausge-
staltet als permanenter Prozess von Feedback und Change. Zur Sicherung von 
Lehrqualität wurden institutionelle Angebote zur Lehr- und Lernbegleitung im-
plementiert, symbolische Aktionen wie der „Tag der Lehre“ eingeführt und ein 
formalisiertes Berichtswesen geschaffen, das regelmäßige Lehrevaluationen, 
fakultätsinterne Protokolle, Berichte des Studiendekanats und Selbstdokumen-
tationen im Zuge der (Re-)Akkreditierungen von Studiengängen umfasst (vgl. 
Döbler 2019).

6.1.1	 Umsetzungsstand von Reformempfehlungen

Zugangsbedingungen. In vielen grundständigen Studiengängen gibt es regio-
nale oder bundesweite Zulassungsbeschränkungen aufgrund der zu hohen 
Nachfrage Studieninteressierter. Im Wintersemester 2023/2024 waren insgesamt 
knapp 38 Prozent aller Studiengänge in Deutschland zulassungsbeschränkt. 
An Hochschulen für angewandte Wissenschaften waren es etwas mehr als an 
Universitäten, bei Masterstudiengängen kaum mehr als bei Bachelorstudien-
gängen (vgl. CHE 2023). Für den Zugang zum Masterstudium ist gemäß den 
ländergemeinsamen Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz ein Bache-
lorabschluss vorausgesetzt. Ein generelles Ziel von Auswahlverfahren ist die 
Selektion der leistungsfähigsten Studierenden. Über die Note der Hochschul-
zugangsberechtigung hinaus wendet die Studienplatzvergabe immer vielfälti-
gere Kriterien an (vgl. Haase u. a. 2021). Eine Übersicht zu den beispielsweise in 
wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen eingesetzten, sehr vielfältigen 
Auswahlkriterien zeigt, dass Hochschulen die Instrumente Nachweise über 
Fremdsprachenkenntnisse (58 Prozent), Bachelornote (55 Prozent), absolvierte 
Module (21 Prozent), Berufserfahrung (18 Prozent), Praktika oder Empfehlungs-
schreiben (sechs Prozent) und Auslandsaufenthalte (zwei Prozent) heranziehen 
(vgl. Borowski/Schauberger/Weimar 2022). Zudem führen einige Hochschulen 
beziehungsweise Studiengänge Auswahlgespräche (36 Prozent) oder Fähig-
keitstests (zehn Prozent) durch. Die verschiedenen Instrumente weisen eine un-
terschiedlich hohe Prognosekraft für einen erfolgreichen Studienverlauf auf. 
Obwohl die Noten der Bachelorstudiengänge nach Standort und Hochschulart 
variieren, werden sie bei der Zulassung zum Masterstudium häufig verwendet. 
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Fähigkeitstests, die diesem Problem entgegenwirken könnten, werden hingegen 
relativ selten eingesetzt (vgl. Borowski/Schauberger/Weimar 2022).

Lernen und Lehre. Mit der im November 2010 vom BMBF veröffentlichten Richt-
linie des Bundes und der Länder zur Verbesserung der Studienbedingungen 
und der Lehrqualität (vgl. GWK 2022) wurden umfangreiche finanzielle Ressour-
cen bereitgestellt, um Qualifizierungsmaßnahmen und Weiterbildungsangebote 
für das Hochschulpersonal zu etablieren, Lehrpersonal bei der Anwendung von 
differenzierten Lehrmethoden und Prüfungsformen zu unterstützen sowie hoch-
schulinterne Systeme zu Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung in der 
Lehre zu implementieren (vgl. Döbler 2019, S. 24f.). 

Wurden hierdurch umfassende Strukturen und Angebote geschaffen, so zeich-
net sich die akademische Lehre jedoch durch strukturelle Barrieren aus, die den 
Impact von Maßnahmen der Qualitätssicherung begrenzen: ein hohes Maß an 
Autonomie der Lehrenden, ein fehlendes Äquivalent zum Peer-Review in der 
Forschung, ein unübersichtliches Feld pädagogischer Herausforderungen, eine 
hohe Aufgabenlast, die untergeordnete Bedeutung von Lehre im Vergleich zu 
Forschung für die individuelle Karriere und Reputation, fehlende Personalmacht 
in der Hochschule und „ungenügende“ vorangegangene Bildungsprozesse (vgl. 
Döbler 2019, S. 55ff.). 

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) führte im Jahr 2020 eine Studie zu Quali-
fizierungsangeboten für Lehrende durch (vgl. HRK 2021). Sie zeigt ein hohes 
Engagement der Hochschulen, ein umfangreiches Weiterbildungsangebot be-
reitzustellen. An einem Drittel der Hochschulen gibt es sogar eine Verpflichtung 
zur Teilnahme an Qualifizierungsangeboten. Zwei Drittel sind in einem Netzwerk 
zur Lehrqualifizierung organisiert oder es gibt ein Landeszentrum für Lehre, dem 
sie sich angeschlossen haben. Mit dem Hochschulforum Digitalisierung standen 
im Jahr 2020 nur 22 Prozent der Hochschulen im Austausch. Diese Zahl dürfte 
sich mit Beginn der Covid-19-Pandemie jedoch erhöht haben.

Wie sieht die Teilnahme der Lehrenden an hochschuldidaktischer Weiterbildung 
aus? Die aktuellen Zahlen der Wissenschaftsbefragung 202318 geben einen Ein-

18	 Die Wissenschaftsbefragung ist eine bundesweit repräsentative Trendstudie und versteht sich als langfris

tiges Barometer für die Wissenschaft (vgl. https://www.wb.dzhw.eu/). Die letzte Befragung lief im Winter-

semester 2023 von Januar bis März. Für die Auswertungen der Wissenschaftsbefragung ist Gregor Fabian 

(Projektleitung der Wissenschaftsbefragung) zu danken.
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blick in die Teilnahme beziehungsweise Teilnahmeabsicht nach Statusgruppen, 
Hochschularten, Alter, Geschlecht und Fachbereichen auf der Basis einer Be-
fragung von wissenschaftlichen Beschäftigten an Hochschulen in Deutschland:
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Abbildung 18:	� Häufigkeit der Teilnahme an hochschuldidaktischer Weiterbildung nach Status
gruppen (Quelle: Wissenschaftsbefragung des DZHW 2023, n = 11.326)

Es zeigt sich, dass am häufigsten Promovierende in den letzten zwei Jahren an 
einer hochschuldidaktischen Weiterbildung teilgenommen haben, gefolgt von 
Postdocs und zuletzt von Professorinnen und Professoren (siehe Abbildung 18). 
Von Letzteren haben konkret knapp 25 Prozent in den vergangenen zwei Jahren 
und 45 Prozent schon früher an einer solchen Weiterbildung teilgenommen, so 
dass sie immerhin zu fast 70 Prozent eine hochschuldidaktische Weiterbildung 
vorweisen können. Besonders interessant ist die Gruppe, die keine Weiterbil-
dung plant: fast 24 Prozent der Professorinnen und Professoren, 20 Prozent der 
Postdocs und 26 Prozent der Promovierenden. Für die letzte Gruppe ist zu be-
denken, dass die in Drittmittelprojekten beschäftigten Promovierenden in der Re-
gel keine Lehrverpflichtung haben und zum Großteil mittel- und langfristig nicht 
in der Hochschullehre bleiben werden, so dass sich eine solche Bildungsinves-
tition nicht für alle Promovierenden längerfristig lohnt. 
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Abbildung 19:	� Häufigkeit der Teilnahme von Professorinnen und Professoren an hochschul
didaktischer Weiterbildung nach Hochschulart (Quelle: Wissenschaftsbefragung  
des DZHW 2023, n = 3.366)
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Abbildung 20:	� Häufigkeit der Teilnahme an hochschuldidaktischer Weiterbildung nach Alter  
(Quelle: Wissenschaftsbefragung des DZHW 2023, n = 10.943)
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Abbildung 21:	� Häufigkeit der Teilnahme von Professorinnen und Professoren an hochschul
didaktischer Weiterbildung nach Geschlecht (Quelle: Wissenschaftsbefragung  
des DZHW 2023, n = 3.321)
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Abbildung 22:	� Teilnahme von Professorinnen und Professoren an hochschuldidaktischer Weiter
bildung nach Geschlecht und Studienbereich (Quelle: Wissenschaftsbefragung des 
DZHW 2023, n = 3.259)
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In der Gruppe der Professorinnen und Professoren gibt es ausgeprägte Unter-
schiede zwischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaf-
ten (siehe Abbildung 19). Der Anteil derjenigen, die nicht vorhaben, eine hoch-
schuldidaktische Weiterbildung zu absolvieren, ist an Universitäten deutlich höher, 
während die HAW-Professorinnen und -Professoren zu einem sehr großen Anteil 
eine Weiterbildung in den letzten zwei Jahren vorweisen können. Wird die Teil-
nahme beziehungsweise Teilnahmebereitschaft aller Statusgruppen nach Alter 
differenziert, so sind deutlich über 40 Prozent der über 60-jährigen Professorin-
nen und Professoren in der Gruppe der „Weiterbildungsverweigerinnen und 
Weiterbildungsverweigerer“ zu finden (siehe Abbildung 20). Die jüngeren Alters-
gruppen haben am häufigsten in den letzten Jahren eine hochschuldidaktische 
Weiterbildung absolviert, bei den 51- bis 60-Jährigen finden sich die höchsten 
Anteile in der Gruppe mit länger zurückliegendem Kurs. Interessant sind auch 
die geschlechtsspezifischen Unterschiede: Während 14 Prozent der Professo-
rinnen nicht vorhaben, eine hochschuldidaktische Weiterbildung zu besuchen, 
ist bei den Professoren der Anteil mit knapp 29 Prozent mehr als doppelt so groß 
(siehe Abbildung 21). Ist die Teilnahmebereitschaft der Professorinnen und Pro-
fessoren fächerspezifisch und erklären Fächer die Geschlechterunterschiede? 
Dieses scheint nicht der Fall zu sein, denn, wie der Abbildung 21 zu entnehmen 
ist, haben Frauen in allen Fachbereichen deutlich häufiger eine hochschuldidak-
tische Weiterbildung besucht. Aber es gibt auch Fächerunterschiede mit beson-
ders niedrigen Teilnahmeraten in den Naturwissenschaften.

Eine Studie zu den Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Lehrqualität in den 
ersten Jahren nach der Berufung von Professorinnen und Professoren zeigt, 
dass Neuberufene besonders vom informellen Kontakt mit Kolleginnen und Kol-
legen und vom formellen Austausch, z. B. durch den Abgleich von Curricula, 
gestärkt werden (vgl. Jörissen 2021). Zur Verfügung gestellte Lehrunterlagen und 
Informationsmaterialien sind wichtig. Ist die Unterstützung im eigenen Fach nicht 
gegeben, sind Mentorinnen und Mentoren aus anderen Bereichen hilfreich. 
Lehrende können bei ihren Veranstaltungen auch von der Rückmeldung durch 
Studierende profitieren.

Während der Covid-19-Pandemie haben die Hochschulen flächendeckend Er-
fahrungen mit Online-Lehre gemacht. Präsenz- und Online-Lehre haben unter-
schiedliche Vor- und Nachteile. Daher wäre es für Hochschulen sinnvoll, Prä-
senz- und Online-Lehre in der Zukunft stärker zu integrieren. Dafür müssen neue 
didaktische Konzepte entwickelt werden, die das Beste aus beiden Welten ver-
einen. Das bayerische Wissenschaftsministerium und die vbw – Vereinigung der 
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Bayerischen Wirtschaft e. V. haben daher im Jahr 2022 das Förderprogramm 
„New Normal in der Lehre“ zum Ausbau analoger und digitaler Lehr- und Lern-
formate aufgelegt. Jährlich werden in diesem Rahmen fünf Projekte an bayeri-
schen Hochschulen gefördert.19 

Der Einsatz von Learning Analytics in der Hochschullehre wurde in der letzten 
Dekade in einer großen Zahl an Forschungsarbeiten untersucht (vgl. Sghir/Adadi/
Lahmer 2022). Die Entwicklung dieser Tools profitiert vom Einsatz moderner KI-
Methoden. Probleme beim Einsatz von Learning Analytics ergeben sich jedoch 
aus dem Datenschutz. Auch die schwere Nachvollziehbarkeit der geschätz-
ten Ergebnisse aufgrund der geringen Transparenz der Algorithmen wurde als 
Problem erkannt, da Lernende und Lehrende die Gründe für fehlende Fortschritte 
möglicherweise nicht verstehen (vgl. Sghir/Adadi/Lahmer 2022).

Betreuung und Beratung von Studierenden. Im Rahmen des Hochschulpakts 
wurden in den Jahren 2007 bis 2020 umfangreiche Mittel von Bund und Ländern 
in den Aufbau von Studienplätzen und die Sicherung der Qualität durch Tutorien- 
und Mentoringprogramme, Studienvorbereitungskurse, Studieneingangspha-
sen und Beratungs- und Unterstützungsangebote für Studierende investiert 
(vgl. GWK 2022). Der seit 2021 geltende Zukunftsvertrag „Studium und Lehre 
stärken“ hat das Ziel, die Kapazitäten aufrechtzuerhalten und die Lehrqualität an 
den Hochschulen dauerhaft zu sichern. Zu den prominenten Maßnahmen zählt 
auch die Verbreitung innovativer Lehr- und Lernkonzepte. 

Der „Qualitätspakt Lehre“ hatte in der Zeit von 2011 bis 2020 ebenfalls das Ziel, 
die Betreuung der Studierenden und die Qualität der Lehre zu verbessern.20 Die 
Fördermittel wurden in einem Wettbewerbsverfahren vergeben, an dem sich 
mehr als 90 Prozent der antragsberechtigten Hochschulen mit einem Konzept 
für gute Lehre beteiligt haben. Gefördert wurden zusätzliches Personal, neue 
Qualifizierungsangebote, innovative Studienmodelle und der Ausbau von E-Lear-
ning-Angeboten.21 Anschließend wurde im Jahr 2021 das Programm „Innovation 
in der Hochschullehre“ gestartet, das von der Stiftung Innovation in der Hoch-

19	 Vgl. https://www.vbw-bayern.de/vbw/Themen-und-Services/Bildung/Hochschule/New-Normal-in-der-

Lehre-9.jsp.
20	 Vgl. https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/studium/qualitaetspakt-lehre/qualitaetspakt-lehre.html.
21	 Das Sammelwerk von Goertz u. a. (2020) schildert das Projekt „QUeLL – Qualität etablieren in Lehre und 

Lernen“ an der Universität Potsdam, das im „Qualitätspakt Lehre“ gefördert worden ist und hier als ein Bei-

spiel für dessen Umsetzung an einer Hochschule dienen kann. Der Band von Goertz schildert verschiedene 

Beispiele für konkrete Maßnahmen, aber auch für systematische Organisationsentwicklungsprozesse, die 

so oder ähnlich an den geförderten Hochschulen durchgeführt worden sind.
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schullehre22 (angesiedelt bei der Toepfer Stiftung) durchgeführt wird. Dort können 
Fördermittel für Projekte beantragt werden.

Diese Fördermittel boten und bieten die Möglichkeit, Strukturen und Angebote 
für die Qualitätssicherung der Lehre aufzubauen und kontinuierlich fortzuentwi-
ckeln. Inwiefern diese Angebote zur Förderung von Verbindlichkeit in der Hoch-
schullehre beitragen, hängt sicherlich von der spezifischen Ausgestaltung und 
vom Impact der Maßnahmen ab. Dennoch kann angenommen werden, dass die 
Aufmerksamkeit für Qualitätssicherung durch die Förderung gestiegen ist und 
damit auch ein Stück weit mehr Verbindlichkeit erzeugt wird. 

Wie viele Hochschulen in Deutschland differenzierte, Verbindlichkeit schaffende 
Methoden wie ein Frühwarnsystem einsetzen, kann schwer abgeschätzt werden. 
Ein zentrales Problem dabei sind die Auflagen des Datenschutzes (vgl. Schulze-
Stocker u. a. 2020). Nur wenn die Studierenden ihre Einwilligung geben, können 
Studienverlaufsdaten für die Analysen ausgewertet werden, selbst wenn die Aus-
wertung automatisiert erfolgen und Hinweismails an gefährdete Studierende 
automatisiert versendet würden. Daher müssen die Studierenden durch eine um-
fangreiche Öffentlichkeitsarbeit zur Teilnahme motiviert werden. Im Rahmen von 
Bewerbungsverfahren für Studiengänge willigte an der TU Dresden nur etwas 
mehr als die Hälfte der Studierenden in die Teilnahme an einem solchen Pro-
gramm ein (vgl. Schulze-Stocker u. a. 2020).

Soziales Miteinander. Das soziale Miteinander von Studierenden und Lehren-
den hat viele Facetten. Unter dem Begriff „soziale und akademische Integration“ 
wurde seine Bedeutung für einen erfolgreichen Studienverlauf schon vielfach 
herausgearbeitet (vgl. z. B. Klein/Schwabe/Stocké 2019). 

In den meisten Landeshochschulgesetzen wird eine Anwesenheitspflicht an der 
Hochschule nur in Ausnahmefällen erlaubt (vgl. Weßeler/Ophuysen 2021). Daher 
sind die Studierenden für ihre Anwesenheit an der Hochschule in der Regel selbst 
verantwortlich. Gründe für An- beziehungsweise Abwesenheit sind die präferier-
ten Lernstrategien (bessere Verarbeitung von Gehörtem vs. besseres Erarbeiten 
der Themen zu Hause), Motivation und Interesse für den Unterrichtsinhalt, die 
Überzeugung, dass der Besuch der Lehrveranstaltung zu einem guten Ergebnis 
beiträgt, die Strukturiertheit, die Klarheit und der Praxisbezug der Lehrveran-
staltung sowie die Persönlichkeit und Expertise der Hochschullehrenden (vgl. 
Weßeler/Ophuysen 2021).

22	  Vgl. https://stiftung-hochschullehre.de/.
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Zur Umsetzung studentischer Partizipation in der Hochschule, die Verbindlich-
keit schaffen könnte, gibt es keine hinreichend gute Datenlage. Die Darstellung 
einiger Beispiele an verschiedenen Universitäten im Bericht von Raffaele und 
Rediger (2021) zeigt aber, dass es nicht einfach ist, Studierende zur Beteiligung 
zu motivieren. Vorgeschlagen wird, die Incentivierung anzupassen und stärker 
auf tatsächliche Wertschätzung zu setzen, Ängste und Vorurteile abzubauen, 
Partizipation als berufsfördernden Faktor herauszustellen und das Verantwor-
tungsgefühl (z. B. für die Verbesserung der Lehre) zu stärken.

Da für private Hochschulen eine gute Reputation wichtig ist, um zahlungsbereite 
Studierende anzuziehen, steht zu vermuten, dass sie in ihrer Studienorganisation 
und Lehre eine höhere Verbindlichkeit herstellen. Ein Vergleich der Studiennoten 
von staatlichen und privaten Hochschulen zeigt, dass Studierende an privaten 
Hochschulen bessere Noten erhalten (vgl. Herrmann 2019). Mit kausalanalyti-
schen Methoden wurde ausgeschlossen, dass dies auf die soziale Zusammen-
setzung der Studierendenschaft, berufliche Vorerfahrungen oder das vorherige 
Leistungsniveau (Schulnoten) zurückgeführt werden kann. Daraus lässt sich 
folgern, dass wohlwollendere Benotungsmaßstäbe, eine bessere Betreuung, 
interaktivere Lehre oder aktivierende Lehrmethoden Faktoren sein könnten, die 
an (privaten) Hochschulen zu besseren Studienleistungen führen.

Prüfungen und Prüfungsorganisation. In einer Studie zu den Einflussfaktoren 
auf die Noten im Studium stellten Gaens und Müller-Benedict (2017) fest, dass 
ein größerer Anteil an schriftlichen Arbeiten gegenüber mündlichen Leistungen 
und ein größeres Gewicht der Abschlussarbeit die Noten in fast allen Studien-
gängen verbessern. Wenn das Thema der Abschlussarbeit frei wählbar ist, ver-
bessert das meist auch die Note. Unter den Fächern unterscheidet sich der Ein-
fluss des Anteils von Nebenfachmodulen an den geforderten Leistungen und das 
Notensystem (ganze, halbe, Viertel- oder Drittelnoten). Diese Ergebnisse liefern 
keine Anhaltspunkte dafür, dass eine höhere Zahl an Teilprüfungen oder Klausu-
ren, die jeweils eine höhere Verbindlichkeit vermitteln, mit besseren Studienleis-
tungen in Verbindung gebracht werden kann.

(System-)Akkreditierung und Qualitätssicherung. Durch die Verankerung der 
Akkreditierung in den rechtlichen Vorgaben sind diese in staatlichen beziehungs-
weise staatlich anerkannten Hochschulen flächendeckend umgesetzt worden. 
Um die qualitätssichernden Strukturen und Prozesse selbst gestalten zu können, 
haben viele Hochschulen ein Qualitätsmanagementsystem als Grundlage für die 
Systemakkreditierung entwickelt (vgl. Braun/Garve/Reihlen 2023). Die Initiierung, 
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Konzeption und Implementierung einer Systemakkreditierung stellt hohe Anfor-
derungen an die Entwicklungsfähigkeit der Hochschule, weil nicht nur hoch-
schulexterne Anforderungen zu beachten sind, sondern auch hochschulspezifi-
sche Gegebenheiten und soziale Strukturen, so dass eine umfangreiche interne 
Kommunikation und ein Management des Prozesses zu leisten sind (vgl. Suwals
ki 2020). Mit Stand Juli 2024 haben 134 Hochschulen, also ca. ein Drittel aller 
Hochschulen, ihr Konzept der Systemakkreditierung offiziell akkreditieren lassen.23 

An der Programmakkreditierung ist aufgrund des Aufwands, der Kosten, man-
gelnder Effektivität und ihres Kontrollcharakters scharfe Kritik geübt worden 
(vgl. Röbken/Overberg 2021). Aber auch die Systemakkreditierung wurde mit 
ähnlichen Argumenten, die von Formalismus und Bürokratisierung über hohe 
Abhängigkeit von einzelnen Personen und Situationen an der Hochschule bis 
zum Auftreten vieler Spannungsfelder während der Durchführung reichen, kriti-
siert (vgl. Röbken/Overberg 2021). Darüber hinaus spielen die Skepsis gegenüber 
Modernisierungs- und Reformversuchen sowie externen Steuerungskonzepten, 
fachkulturell geprägte Perspektiven, eine Priorisierung von anderen Aufgaben 
auf Grundlage akademischer Werte und die Notwendigkeit von hohem Kontext-
wissen und Beziehungsarbeit eine Rolle, die die Einführung von Systemakkredi-
tierungen erschweren (vgl. Suwalski 2020). Ein professionelles Management im 
Bereich Studium und Lehre war bei der Neuorganisation von Studiengängen 
sowie deren Qualitätssicherung und -entwicklung vor der Systemakkreditierung 
nicht gegeben (vgl. Suwalski 2020). Die Einführung von Systemakkreditierung 
trägt in der Wahrnehmung der Beteiligten zu einem professionelleren Lehrma-
nagement sowie zur internen und externen Transparenz bei. Hochschulleitungen 
und Leitungspersonen auf Studiengangs- und Fakultätsebene arbeiten nun stra-
tegisch enger zusammen und auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit und 
Kommunikation wurde gestärkt (vgl. Suwalski 2020). Dadurch könnten sich bei 
Systemakkreditierung positive Effekte auf Studienerfolg und -zufriedenheit er-
geben, wenn die dafür erforderlichen Mittel verfügbar sind und zielgerichtet ein-
gesetzt werden. 

Darüber hinaus haben sich die Hochschulen zum Teil in hochschulübergreifen-
den Netzwerken wie dem im Rahmen des Qualitätspakts Lehre geförderten 
Projekt „Quality Audit“ zusammengeschlossen, um ihre Qualitätssicherungssys-
teme gemeinsam fortzuentwickeln (vgl. Braun/Garve/Reihlen 2023). Sie haben 
jeweils für die eigene Hochschule Lernzyklen implementiert und im hochschul-

23	 Vgl. https://antrag.akkreditierungsrat.de/akkrhochschulen/?ordering=sysakkr_typ&limit=100&offset=100.
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übergreifenden Netzwerk mit gegenseitiger Beratung, „Benchlearning“ und Audit 
verschiedene Lernformate entwickelt. 

Bologna-Reform. Die Bologna-Reform hat zu großen strukturellen Veränderun-
gen in den Hochschulsystemen der involvierten Länder geführt. Ob die Ziele der 
Bologna-Reform, eine höhere Beteiligung am Hochschulstudium, größerer Stu-
dienerfolg und verbesserte Arbeitsmarkt-Outcomes („employability“), tatsäch-
lich erreicht werden, wurde bisher kaum systematisch empirisch untersucht (vgl. 
Kroher u. a. 2021). Der Forschungsüberblick von Kroher u. a. (2021) zeigt, dass 
die Expansion der Hochschulbeteiligung gelungen ist, insbesondere in den Län-
dern, die ihre Studienstruktur von einem eingliedrigen auf ein zweigliedriges 
System umgestellt haben. Positiv sind die in den empirischen Studien gefunde-
nen Effekte der Reform auf die Studiendauer. Die Abbruchrate zeigt hingegen 
keinen Rückgang. Insgesamt scheinen sich die Studienbedingungen verbessert 
zu haben. Es gibt allerdings kaum empirische Daten zur internationalen Mobilität 
von Studierenden, die durch die Bologna-Reform ebenfalls gesteigert werden 
sollte. Die wenigen vorliegenden Ergebnisse zu Arbeitsmarktrenditen der neuen 
Studiengänge zeigen Tendenzen zu weniger unbefristeten und fachadäquaten 
Beschäftigungen sowie geringere Löhne für Bachelor- als für Masterabsolven-
tinnen und -absolventen (vgl. Kroher u. a. 2021).

Eine Dekade nach Beginn des Bologna-Prozesses resümiert Reichert (2010) 
die intendierten und nicht-intendierten Effekte der Reform. Sie kommt zu dem 
Schluss, dass zwei Dimensionen, nämlich die Implementierung eines Qualitäts-
sicherungssystems und die Reform der Promovierendenausbildung, sehr dyna-
misch umgesetzt werden. Im Gegensatz dazu seien die visionären Ziele der 
Orientierung der Curricula an Lernzielen und Kompetenzen mit dem Effekt, 
eine höhere Transparenz und Verlässlichkeit zu erreichen, sowie die Förderung 
eines studierendenzentrierten Lernens nur in wenigen Ländern und Hochschu-
len umgesetzt worden. Auch Auer (2022) konstatiert für Deutschland, dass der 
strukturierte Einsatz von Lernzielen in der Praxis nur unzureichend erfolgt. In 
einer kleinen experimentellen Studie konnte Auer (2022) zeigen, dass die expli-
zite Kommunikation von Lernzielen auf Lehrveranstaltungsebene sich positiv auf 
die Lernergebnisse der Studierenden auswirkt. Studierende, die ihre Lernziele 
kennen, setzen sich stärker mit ihren Materialien auseinander und haben eine 
höhere Motivation, weil sie den Nutzen der Aufgaben erkennen. 

Daneben war der Bologna-Prozess ein Katalysator für weitere, zunächst unge-
plante Reformen des Hochschulsystems (vgl. Reichert 2010). Diese Reformen 
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führten zu einer größeren Autonomie der Hochschulen, neuen Governance-
Strukturen mit stärkeren Führungsrollen für Rektorinnen und Rektoren bezie-
hungsweise Präsidentinnen und Präsidenten sowie Dekaninnen und Dekanen 
und höheren Anteilen von leistungsabhängiger Finanzierung, aber auch umfang-
reicheren Berichtspflichten („accountability“) und einer größeren Bedeutung der 
Administration. Eine stärkere Orientierung der Hochschulen an Innovation und 
gesellschaftlichen Herausforderungen führte zu einer Ausweitung der Lehrpro-
gramme und einer höheren Orientierung an gesellschaftlicher Relevanz. Von 
Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern werden diese 
Tendenzen als Veränderung der akademischen Kultur erlebt, die zu einer Erosion 
der Wissenschaftsfreiheit, egalitärer Werte und demokratischer Kultur beiträgt. 

Die Herausforderungen und neuen Anforderungen im Zuge der Bologna-Reform 
haben auch zu einer intensivierten Kommunikation mit Stakeholdern geführt, die 
in den Hochschulen, z. B. über Hochschulräte, bei strategischen Entscheidun-
gen eine Rolle spielen (vgl. Reichert 2010). Wichtiger noch dürfte sein, dass die 
hochschulinterne Kommunikation zwischen Instituten und Fakultäten gefördert 
wurde, da die Notwendigkeit besteht, interdisziplinäre Programme und Quali-
tätssicherungsprozesse abzusprechen und zu koordinieren. 

Die Veränderung der Rollen und der Governance-Strukturen, aber auch der Dis-
kurs zur Einführung und Fortentwicklung der inneruniversitären Strukturen ist 
geeignet, ein höheres Maß an Verbindlichkeit zwischen den verschiedenen 
Akteurinnen und Akteuren in der Universität herzustellen.

6.1.2	 Bewertung des Umsetzungsstands

Zugangsbedingungen. Die Anteile zulassungsbeschränkter Studiengänge neh-
men seit einigen Semestern leicht ab. Deshalb können Studierende häufiger 
ihr Wunschstudienfach am gewünschten Hochschulort wählen. Wenn die Stu-
dienwahl und der Studienerfolg stark durch intrinsische Motivation begründet 
sind, wirkt sich eine Zulassungsbeschränkung eher negativ aus. Werden Studi-
enfächer als Verlegenheits- oder Parklösung gewählt, dann könnte eine Zulas-
sungsbeschränkung mit kleinen Hürden, wie z. B. einem zusätzlichen Test oder 
der Formulierung eines Motivationsschreibens, schon eine wichtige Selbstse-
lektionsfunktion haben. Im letzteren Fall wäre durch die Zugangsbedingung eine 
gewisse Verbindlichkeit geschaffen, das Studium ernsthaft zu betreiben.
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Lernen und Lehre. Im Bereich der Hochschullehre hat sich in den vergangenen 
Jahren sehr viel getan. Durch die Bund-Länder-geförderten Programme ist Geld 
investiert worden, das gerade auch im Bereich der Didaktik zu Innovation und 
zur Schaffung nachhaltiger Strukturen und Angebote beigetragen hat. Darüber 
hinaus hat die Covid-19-Pandemie Lehrende gezwungen, auf Online-Formate 
umzustellen und sich dabei vielfach zum ersten Mal mit Online-Lehre zu befas-
sen. Auch nach Abklingen der Pandemie wird weiter über die Integration von 
Online-Formaten diskutiert, weil diese angesichts zunehmender Heterogenität 
der Studierendenschaft Potenziale zur Differenzierung und Diversifizierung von 
Lehrangeboten bieten (vgl. Knaus/Merz/Junge 2022). Reine Online-Teilnahme 
an der Lehre gilt aber als wenig zielführend, weil sie bei Studierenden eine sehr 
hohe intrinsische Motivation und Fähigkeit zur Selbststeuerung voraussetzt. 
Durch den breiten Einsatz von Online-Formaten während der Pandemie und 
durch verschiedene hochschuldidaktische Studien zeigte sich jedoch, dass eine 
sinnvolle Kombination von On- und Offline-Formaten, die auch als „blended 
learning“ bezeichnet wird, Vorteile bieten kann. Beispiele dafür sind Konzepte 
wie „inverted classroom“/„flipped classroom“, die eine asynchrone individuelle 
Auseinandersetzung mit dem Lehrstoff mit einer synchronen Vor-Ort-Vertiefung 
und -Diskussion verbinden (vgl. Knaus/Merz/Junge 2022). Eine weitere Variante 
stellt die hybride Lehre dar, bei der ein Teil der Studierenden vor Ort ist und ein 
Teil online teilnimmt (vgl. Stoppe/Knaus 2022; Caspar 2023). Um Verwechslungen 
mit asynchronen Formaten vorzubeugen, wird vorgeschlagen, hybride Lehre 
als „Blended-Synchronous-Lehrformat“ zu bezeichnen, im angelsächsischen 
Raum auch als „HyFlex Learning“ bekannt (vgl. Rachbauer/Hanke 2022). Dieses 
Format stellt jedoch große Anforderungen an die thematische Eignung des 
Lehrstoffs, die Verfügbarkeit geeigneter Räume und an die technische Ausstat-
tung, um eine gute Übertragung von Bild und Ton sowie eine angemessene 
Beteiligung der online teilnehmenden Studierenden sicherzustellen. Zudem 
müssen alle Beteiligten in die Übertragung ihres Bildes und ihrer Äußerungen 
einwilligen. Dieses gilt umso mehr dann, wenn die Veranstaltung zusätzlich für 
die asynchrone Nutzung aufgezeichnet wird. Grundsätzlich sind unterschiedli-
che Kombinationen und Abfolgen von synchronen und asynchronen Formaten 
denkbar. Lehrende haben damit die Aufgabe, Formate zu wählen, die sich für 
die jeweilige Lernphase, die Lernziele und Thematik eignen. Die zentrale Frage 
dabei ist, wie es Lehrenden gelingt, neue Ansätze in den Alltag zu integrieren: 
Wie viel Zeit kann in die Lehre und die Entwicklung von neuen Formaten inves-
tiert werden? Hat die Forschung nicht doch Priorität? Gibt es weitere Anforde-
rungen, die aus Evaluationsprozessen, Strategieentwicklungsprozessen, Trans-
ferprozessen oder der Administration herrühren und die Aufmerksamkeit der 
Lehrenden absorbieren?
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Betreuung und Beratung Studierender. Angebote zur Beratung Studierender 
sind flächendeckend vorhanden. Die Frage ist eher, ob außer den engagierten 
und ambitionierten Studierenden auch die desorientierten, die wenig motivier-
ten, die in ihren Leistungen gefährdeten oder die gesundheitlich eingeschränkten 
Studierenden Beratungen wahrnehmen. Solange die Beratung auf einer freiwil-
ligen und von den Studierenden ausgehenden Initiative beruht, ist ihre Wirksam-
keit begrenzt, weil nicht vorrangig die problematischen Studierendengruppen 
den Weg in die Beratung finden – eine Beobachtung, die als „Präventionspa-
radox“ ähnlich auch in der Gesundheitsförderung Kopfzerbrechen bereitet. 
Verpflichtende Beratungs- oder Mentoringmodelle könnten den Kreislauf des 
„Präventionsparadoxes“ durchbrechen. Sie sollten daher in den Landeshoch-
schulgesetzen verankert werden.

Soziales Miteinander. Die Bedeutung des sozialen Miteinanders an der Hoch-
schule steht außer Zweifel. In hybrider oder Online-Lehre ist es sehr mühevoll 
(bisweilen unmöglich), die soziale Dimension des Lehr-Lern-Prozesses adäquat 
einzubeziehen. Ein Blick auf private Hochschulen, die in größerem Umfang On-
line-Lehre anbieten, könnte hier aufschlussreich sein. Private Hochschulen er-
lebten in den letzten Jahren einen Zulauf, insbesondere im Bereich der Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften. Bei diesen schreibt sich bereits ein 
Viertel aller Studienanfängerinnen und Studienanfänger an privaten Hochschu-
len ein. Als Gründe werden deren spezifische Fächerstruktur, die Möglichkeit 
zum berufsbegleitenden Studium und die hohe Praxisorientierung angeführt 
(vgl. Herrmann 2021). In Bezug auf die Qualität der angebotenen Studiengänge 
ist die Reputation privater Hochschulen in der Hochschullandschaft allerdings 
unterschiedlich. Darüber hinaus gilt sicherlich, dass private Hochschulen auf zah-
lungsbereite „Kundinnen und Kunden“ – sprich: Studierende – angewiesen sind 
und daher Marketingkonzepte, Studienstrukturen und gute Betreuungsrelatio-
nen implementiert haben, die vermutlich zu einer höheren „Kundenbindung“, 
Studierendenzufriedenheit und wahrgenommenen Verbindlichkeit beitragen, 
auch wenn hier das Fernstudium weit verbreitet ist. 

Prüfungen und Prüfungsorganisation. Zum Thema Prüfungen und Prüfungs-
organisation ist die Datenlage leider noch unzureichend. Erste Ergebnisse eines 
Projekts zu den Auswirkungen der formalen Gestaltung der Prüfungsordnungen 
auf den Studienerfolg weisen darauf hin, dass Regelungen mit stärkerer Ver-
bindlichkeit und Kontrolle zu kürzerer Studiendauer und niedrigeren Abbruch-
raten beitragen könnten (vgl. Hönnige u. a. 2024).
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(System-)Akkreditierung und Qualitätssicherung. Insbesondere die Qualitäts-
sicherung der Lehre wurde in der letzten Dekade enorm ausgebaut. Im Zusam-
menspiel mit einem Change-Prozess unter dem Dach von Systemakkreditie-
rung, der mit Augenmaß agiert, Lehrende zur Verbesserung ihrer Lehre motiviert 
und Studierende entsprechend als Expertinnen und Experten ihrer Situation 
einbezieht, kann hier viel Verbindlichkeit gewonnen werden. 

Bologna-Reform. Die Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen der Bolog-
na-Reform sind sehr heterogen. Gleichwohl lässt sich konstatieren, dass durch 
die Anforderungen der durch die Reform beförderten Governance-Strukturen 
die hochschulinterne, aber auch die -externe Kommunikation und interdiszipli-
näre Zusammenarbeit gestärkt worden sind. Durch die Schaffung neuer Stan-
dards in der Studienorganisation könnte auch ein Zugewinn an Verbindlichkeit 
zu verbuchen sein. An der Umsetzung der Bologna-Reformen wurde bereits 
vielfältige Kritik geübt: starke Ausdifferenzierung der Studiengänge in viele 
kleine Module, wenig Spielräume für eine individuelle Gestaltung des Studi-
ums, additive Modulprüfungen, hohe Anforderungen durch eine Vielzahl an Prü-
fungen, hoher administrativer Aufwand der Prüfungsverwaltung. Das System 
der Leistungspunkte ist ein „Fantasiegebilde“ und hergebrachte Prüfungsformate 
wie Hausarbeit und Klausur bestehen fort (vgl. Döbler 2019, S. 61f.). Insgesamt 
ist die Frage zu stellen, ob die mit der Bologna-Reform intendierte Erhöhung der 
Verbindlichkeit durch einen systematischen Aufbau von Studiengängen, eine 
Strukturierung der Lehrinhalte entlang von Lernzielen oder Verbindlichkeit bei 
der Anerkennung von Credits, die an anderen Hochschulen oder bei Auslands-
aufenthalten erworben wurden, tatsächlich umgesetzt werden oder ob im Studi-
enalltag am Ende doch von Studierenden schwer vorhersehbare Anforderungen 
durchgesetzt werden. Zudem ist nicht klar, ob die formalere Strukturierung der 
Studiengänge zu besseren Studienleistungen beiträgt. 

6.2	 Erwartungen

6.2.1	 An die Bildungspolitik des Staates

Die Hochschul- und Wissenschaftspolitik der Bundesländer sollte die gesetzli-
chen Regelungen und Anordnungen für Hochschulen daraufhin prüfen, ob sie 
Instrumente zur Stärkung von Verbindlichkeit zur Verfügung stellen. Wie die 
Ausführungen in den ersten Abschnitten dieses Kapitels zeigen, gibt es dafür 
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vielfältige Mechanismen. Ziel sollte nicht ein möglichst verschultes und bis ins 
Detail geregeltes Studium sein, sondern die Schaffung von Anreizen für die Über-
nahme von Verantwortung bei allen Beteiligten. Da die Bundesbildungspolitik 
durch Pakte und Zukunftsverträge auf vielerlei Weise die Rahmenbedingungen 
der Hochschulpolitik beeinflusst, sollte auch der Bund beziehungsweise die 
Bund-Länder-Hochschulpolitik die Wirkung ihrer Maßnahmen vor diesem Hin-
tergrund reflektieren. Die Ansatzpunkte sind vielfältig: Die Vorgaben für die Zu-
lassung von Studierenden, die Rahmenprüfungsordnungen, aber auch ein mög-
licher Einsatz von Studien- und Semestergebühren könnten Instrumente liefern, 
um Verbindlichkeit zu stärken. Die Regelungen des Studienzugangs sollten ein 
verantwortungsvolles Matching von Studierenden und Studienplätzen bewirken, 
z. B. durch geeignete Auswahlverfahren (Tests) und Kriterien für die Studienzu-
lassung. Es sollten die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, 
die Implementierung von Frühwarnsystemen oder Learning Analytics auf breiter 
Basis zu ermöglichen. Regelungen zur Förderung von Anwesenheit, insbeson-
dere mit dem Ziel der Förderung von Interaktion in Kleingruppen, sollten in den 
Vordergrund gestellt werden. Auch die Definition von Mindestanforderungen, 
insbesondere in den ersten Fachsemestern, könnte ein Weg sein, den Start von 
Studienanfängerinnen und Studienanfängern in die richtigen Bahnen zu lenken. 
Durch den demografischen Wandel werden zumindest in den nächsten Jahren 
die Zahlen der Studienanfängerinnen und -anfänger sinken und damit ein besse-
res Betreuungsverhältnis ermöglichen – vorausgesetzt, es gelingt, bestehende 
Personalressourcen zu halten und die Kapazitätsplanung der Länder und Hoch-
schulen an die entsprechenden Parameter anzupassen.

Es sollten zudem die hochschulrechtlichen Voraussetzungen für eine noch stär-
kere Gewichtung von Kompetenzen in der Lehre bei Berufungen geschaffen 
werden. So könnten bei der Auswahl und Berufung von Professorinnen und 
Professoren deren didaktische Kompetenzen, wie z. B. ihr Wissen über Prü-
fungsgestaltung, einbezogen werden. Unter Lehrenden sollten Anreize geschaf-
fen werden für den Austausch von Lehrressourcen, eine standortübergreifende 
Kooperation bei der Erstellung von Lehrmaterialien und für die Nutzung von Open 
Educational Resources, wenn diese Instrumente Freiräume für interaktive Lehre 
liefern. Dazu kann auch eine gute Kombination von Online- und Präsenzforma-
ten beitragen, in denen beispielsweise die Vermittlung von Grundlagenwissen 
standardisiert durch Videoformate erfolgt und die Vor- und Nachbereitung in 
Seminarformaten mit hohen Anteilen studentischer Interaktion kombiniert wird. 
Grundsätzlich ist die Dissemination innovativer, wirksamer Lehrkonzepte sicher-
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zustellen, beispielsweise durch entsprechende Programme der Stiftung Innova-
tion in der Hochschullehre und eine systematische Evaluation von Formaten, 
so dass Lehrende ihr Vorgehen permanent reflektieren und anpassen können.

6.2.2	 An das Bildungssystem

Welches Lernverhalten und welchen Habitus Schülerinnen und Schüler und (po-
tenzielle) Studierende im Zuge ihrer Bildungslaufbahn entwickeln, hängt auch 
vom Maß an Verbindlichkeit in den Stufen des Bildungssystems ab, die der 
Hochschule vorgelagert sind. Ein Diskurs über ein angemessenes Verhältnis 
zwischen Autonomie der Einzelnen und Verbindlichkeit für alle Beteiligten ist 
erforderlich. Autonomie wäre dabei eng mit der Übernahme von Eigenverant-
wortung durch die Studierenden zu verbinden.

Intermediäre Organisationen des Hochschulsystems sollten genutzt werden, 
um die Verbreitung und den Impact von bewährten Lehrkonzepten zu sichern. 
Diese Thematik sollte beispielsweise regelmäßig auf die Tagesordnung von 
hochschulübergreifenden Netzwerken und Verbänden (z. B. HRK, LHK – Lan-
deshochschulkonferenz) gesetzt werden. Bei Evaluationen von Hochschulen 
sollte der Einsatz von innovativen Lehrkonzepten als Bewertungskriterium her-
angezogen werden. Grundsätzlich sollten Lehrkonzepte und Maßnahmen regel-
mäßig mit Blick auf ihren Impact evaluiert werden.

6.2.3	 An die Bildungsinstitutionen

Der Wissenschaftsrat hat sich mit der Stärkung der Qualitätssicherung der Lehre 
befasst (vgl. Wissenschaftsrat 2017). In seinem Positionspapier wird eine Viel-
zahl an detaillierten Empfehlungen für die Hochschulpolitik und die Hochschu-
len formuliert, welche die Zielbestimmung und Zielorientierung der Lehre, die 
Professionalisierung der Lehre, die Bewertung und Steuerung von Lehre sowie 
die langfristige strukturelle Entwicklung der Lehre umfassen. Insbesondere eine 
gemeinsame Entwicklung von Lehrprofilen wird den Fachbereichen und Hoch-
schulen ans Herz gelegt, um damit die Verbindlichkeit für alle Beteiligten und die 
gemeinsame Verantwortung für das Erreichen der formulierten Ziele zu stärken.
Prognosen der demografischen Entwicklung zufolge wird die Zahl der Studie-
renden in Deutschland mittel- und langfristig stagnieren (vgl. KMK 2021d), sich 
aber mit sinkenden Zahlen in ländlichen und ostdeutschen Regionen und eher 
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steigenden Zahlen in Großstädten regional unterschiedlich entwickeln (vgl. Wis-
senschaftsrat 2024). Im Wettbewerb um Studierende besteht die Gefahr, dass 
Hochschulen das Anforderungsniveau senken und eine Noteninflation eintritt. 
Der Wissenschaftsrat fordert, nach dem quantitativen Wachstum nun stärker auf 
Qualität zu setzen, Verbesserungen in Studium und Lehre vorzunehmen und die 
Digitalisierung voranzutreiben (vgl. Wissenschaftsrat 2024, S. 13). Er empfiehlt, 
dass die Hochschulen neue Zielgruppen durch zeitlich und örtlich flexible sowie 
berufsbegleitende Studien- und Weiterbildungsangebote, die Einführung dualer 
Studienangebote, die Akademisierung bisheriger Ausbildungsberufe und die 
Ansprache von Jugendlichen aus nicht-akademischen Elternhäusern erschlie-
ßen sollen, um einem Schrumpfen einzelner Hochschulen und insbesondere 
dem Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken (vgl. Wissen-
schaftsrat 2024).

Wie ein Leitbild und ein Zielsystem für die Lehre zur Stärkung von Verbindlichkeit 
aufgebaut werden können, wird von Härtling und Scheideler (2023) beschrieben. 
Sie empfehlen, ein hierarchisches, auf Zweck-Mittel-Relationen beruhendes 
Zielsystem zu entwickeln, aus dem sich die Ziele für den Studiengang stringent 
ableiten lassen. Das Zielsystem sollte dabei flexibel sein und Innovationsanreize 
setzen, damit auf neue Herausforderungen reagiert werden kann. Bei der Ent-
wicklung des Zielsystems sollten sich alle Akteursgruppen in einem partizipati-
ven Prozess einigen. Die Leuphana Universität Lüneburg setzt ihr Lehrkonzept 
explizit durch strukturelle Maßnahmen um: Sie hat eine spezielle Lehrstrategie 
entwickelt, um sich damit von anderen Hochschulen zu differenzieren (vgl. Hobuß 
u. a. 2023). Zentrale Ansatzpunkte sind übergreifende Werte, an denen sich die 
Universität orientiert. Ein weiteres Profilmerkmal ist die Aufteilung in drei Schools 
entlang von Zielgruppen: ein College für die Bachelorstudiengänge, eine Gra-
duate School für Masterstudierende und Promovierende und eine Professional 
School für Ausbildungsbedarfe in Praxisfeldern. In den Leitbildern der Hoch-
schulen sollten lehrbezogene Werte verankert werden, wie z. B. die Definition 
klarer Anforderungen oder die Förderung von Transparenz und Verlässlichkeit.

In Bezug auf die Qualitätssicherung der Studienkonzepte sollte die Systemak-
kreditierung zum Standard werden. Nicht nur das Qualitätssicherungskonzept 
selbst, sondern auch andere Kriterien zur Bewertung sollten an der Schaffung 
von Verbindlichkeit orientiert sein. In Prozessen zur Qualitätssicherung an der 
Hochschule müssen permanente Strategieprozesse implementiert werden, die 
eine flexible Reaktion und ein Nachsteuern bei unerwünschten Entwicklungen 
ermöglichen.
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Hochschulen und ihre Fachbereiche müssen Regelungen der Prüfungsorgani-
sation entwickeln, die zu mehr Verbindlichkeit beitragen. Beispielsweise sollte 
die Wirkung unterschiedlicher Regelungen (in Rahmen- und Fachprüfungs-
ordnungen) auf das Studienverhalten beobachtet und gegebenenfalls ange-
passt werden.

Um dem wissenschaftlichen Nachwuchs Anreize zur Investition in Lehrkompe-
tenzen (und nicht nur in den Publikationsoutput) zu geben, sollte dieses Kriteri-
um bei der Ausschreibung von Professuren ein höheres Gewicht bekommen 
und entsprechend in der Formulierung der Stellenausschreibungen herausge-
hoben werden. In der Hochschuldidaktik sollte das Ziel adressiert werden, in der 
Lehre Verbindlichkeit zu schaffen, indem Konzepte wie forschendes Lernen oder 
Service Learning in den Mittelpunkt gestellt werden. Verbindlichkeit heißt hier, 
Formate zu wählen, die Studierende stärker involvieren. In den verwendeten Lern-
managementsystemen sollten Instrumente zur Anwendung von Learning Ana-
lytics implementiert werden, die eine intensive Begleitung des Lernprozesses durch 
Lehrende und die Reflexion von Lehrenden über ihre Lehrkonzeption fördern.

6.2.4	 An die Bildungsakteurinnen und Bildungsakteure

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Mit dem Begriff „Teaching as 
Design“ bezeichnet Reinmann (2022) das Vorgehen von Hochschullehrenden, 
Umwelten für das Lernen und für die Lernaktivitäten von Studierenden bewusst 
und im ständigen Anpassungs- und Verbesserungsmodus zu gestalten. Hoch-
schullehrende sollten bei der Planung der Studiengänge aktivitätsorientierte 
Formate vorsehen, welche soziale Interaktion und die Integration zwischen Stu-
dierenden und Lehrenden, aber auch innerhalb dieser Gruppen stärken. Blen-
ded-Learning-Konzepte wie „flipped/inverted classroom“ und hybride Lehre 
sind geeignet, Vor- und Nachteile von Online- und Offline-Lehre auszugleichen. 
Gleichzeitig sind sie in der Vorbereitung und Durchführung aber aufwendiger als 
die Nutzung nur eines einfachen Formats beziehungsweise erfordern zusätzli-
chen Aufwand, um bestehende Formate zu ergänzen. In Online-Formaten sollte 
darauf geachtet werden, dass sie geeignet sind, Studierende zu aktivieren und 
sie bewusst in den Diskurs einzubinden. Beispiele dafür sind Aufgabenstellungen 
an die Studierenden, selbst Lehrvideos zu erstellen (vgl. Wieczorek/Roos 2022) 
oder digitale Planspiele vorzubereiten, die viele interaktive Elemente umfassen 
(vgl. Bastian/Toth/Wolf 2022). 
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Nicht nur durch aktive Partizipation, sondern auch durch die in den Interak-
tionen mitlaufende soziale Kontrolle wird die Verbindlichkeit gefördert. Lehrende 
müssen für Studierende persönlich an der Einrichtung erreichbar sein. Hoch-
schullehrende sollten das Feedback von Studierenden und Kolleginnen und Kol-
legen einfordern und nutzen, um ihre Lehrkonzepte kontinuierlich zu verbessern. 
Sie sollten von Möglichkeiten im Rahmen von Lehrmanagementsystemen in 
adäquater Weise Gebrauch machen.

Studierende. Studierende sollten zur Übernahme von Verantwortung ermuntert 
werden. Schließlich nehmen sie Studienplätze in Anspruch, für die erhebliche 
staatliche Mittel bereitgestellt werden. Unter Studierenden muss das Bewusst-
sein für die Kosten ihrer Studienplätze geschärft werden, aber auch für ihre indivi-
duellen Opportunitätskosten, was bei einigen zu einem bewussteren Umgang 
mit knappen Ressourcen führen könnte.

Studierende sollten zudem ermuntert werden, sich durch eine aktive Beteiligung 
an Qualitätszirkeln oder ehrliches Feedback im Zuge von Lehrveranstaltungseva-
luationen für eine Verbesserung der Lehre einzusetzen.

6.3	 Handlungsempfehlungen

6.3.1	 An den Staat

Verbindliche Rahmenbedingungen für das Studium. Die Landesgesetzgeber 
sollten in den Landeshochschulgesetzen Regelungen einführen, die verbindli-
chere Rahmenbedingungen für das Studium schaffen. Dieses könnten dezidierte 
Anforderungen wie Mindestpunktzahlen (ECTS) im ersten Studienjahr sein, bei 
deren Nichterreichen zunächst eine verbindliche Beratung und gegebenenfalls 
eine frühe Exmatrikulation erfolgt. 

Steigerung der Verbindlichkeit der Studienaufnahme. Die Hochschulzulas-
sung muss so gestaltet sein, dass die Auswahlprozesse die Verbindlichkeit von 
Studienaufnahmen fördern (z. B. Auswahltest statt nur Numerus clausus).

Förderung von Engagement für die Hochschule. Es sollten Anreizstrukturen 
geschaffen werden, die es für Studierende interessant machen, sich in ihrer 
Hochschule zu engagieren (Wertschätzung, zusätzliche Leistungspunkte bei 
Engagement).
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6.3.2	 An das Bildungssystem

Förderung einer bewussten Wahl des Studienfachs. Hochschulen müssen 
Studieninteressierte darin unterstützen, eine informierte Entscheidung für ein 
Studienfach zu treffen, indem Informationen über die kognitiven und nicht-kogni-
tiven Anforderungen des Studiengangs kommuniziert werden (Braun u. a. 2021). 
Mit Instrumenten zur Selbsteinschätzung können Studieninteressierte ihre Fähig-
keiten mit den Anforderungen der Hochschulen abgleichen.

Verpflichtende hochschuldidaktische Ausbildung als Voraussetzung für 
Lehrverantwortung. Hochschulen sollten wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie Lehrbeauftragte erst nach einer grundlegenden hoch-
schuldidaktischen Ausbildung (Zertifikat) mit hochschulischer Lehre beauftra-
gen. Das sollte auch für studentische Tutorinnen und Tutoren gelten. Die ver-
pflichtenden Zertifikate sollten den Aufgaben entsprechend von der Didaktik für 
die Umsetzung vorhandener Lehrveranstaltungskonzepte bis hin zur curricula-
ren Gestaltung reichen, wenn Lehrveranstaltungskonzepte oder sogar Module 
entwickelt werden müssen.

6.3.3	 An die Bildungsinstitutionen 

Stärkung der Verbindlichkeit in den Studienregelungen. Hochschulen sollten 
angesichts des demografischen Wandels eine Strategie entwickeln, um neue 
Studierendengruppen zu erschließen und die Qualität des Studiums zu sichern. 
Verbindlichkeit in den Studienregelungen kann ein Mittel sein, die Ambiguität zu 
reduzieren. Dieses könnte bildungsfernen Gruppen das Studium erleichtern.

Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung neuer Lehrver-
anstaltungen. Neuberufenen sollten Karenz- und Übergangszeiten mit verrin-
gertem Lehrdeputat eingeräumt werden, damit sie neue Lehrveranstaltungen 
entwickeln können. Dabei sollte zur Auflage gemacht werden, dass sie Kon-
zepte und Unterlagen gemeinsam mit Fachdidaktikerinnen und -didaktikern ent-
wickeln. Zudem sollte eine Kultur des Teilens von Lehrveranstaltungskonzepten 
gefördert werden.

Förderung der Teilnahme an hochschuldidaktischer Weiterbildung. Insbe-
sondere die weiterbildungsabstinenten Gruppen (Professorinnen und Profes-
soren, ältere Lehrende, Naturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler) müssen 
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zur Teilnahme an hochschuldidaktischer Weiterbildung verpflichtet werden. 
Zudem könnte im Rahmen der Mittelzuweisung an die Fakultäten oder Institute 
ein Bonus für die Beteiligung des Lehrpersonals an hochschuldidaktischen Wei-
terbildungen gewährt werden.

Verknüpfung von Präsenz- und Online-Lehre. Die Präsenzlehre sollte in geeig-
neter Weise mit Online-Lehre verbunden werden. Bei großen Studierendenko-
horten ist auf eine geschickte Kombination von skalierbaren Online-Formaten 
und Präsenzformaten („flipped classroom“, verpflichtende Fachlektüre mit On-
line-Tests) zur Vertiefung und Einübung des Stoffes und zur Förderung sozialer 
und akademischer Integration zu achten.

Reformierung der Lehrevaluationen. Bei Lehrevaluationen dürfen nicht wie 
bisher die Studierenden herangezogen werden, weil die Ergebnisse dieser Be-
fragungen von vielen Faktoren bestimmt sind, die nicht vorrangig mit der didak-
tischen Qualität der Wissensvermittlung zusammenhängen. Ähnlich wie im 
Schulsystem wären Evaluationen durch Hochschuldidaktikerinnen und Hoch-
schuldidaktiker denkbar oder zumindest Verfahren mit Peer-Reviews und Peer-
Coaching.

Orientierung an qualitativ hochwertigen Studienprogrammen privater Hoch
schulen. Der Blick in diejenigen privaten Hochschulen, die ein qualitativ hoch-
wertiges Studienprogramm anbieten, könnte staatlichen Hochschulen Anregun-
gen dafür geben, mit welchen Maßnahmen mehr Verbindlichkeit für die Bindung 
und Motivierung der Studierenden hergestellt werden könnte. 

6.3.4	 An die Bildungsakteurinnen und Bildungsakteure

Stärkung der Verbindlichkeit bei der Entwicklung neuer Lehrkonzepte. Leh-
rende, die neue Konzepte für Lehrveranstaltungen entwickeln, sollten die Mög-
lichkeit nutzen, ihre Konzepte mit den Zentren für Hochschuldidaktik zu disku-
tieren und Rückmeldungen zu geplanten Kurskonzepten einzuholen. Bei der 
Entwicklung von neuen Lehrkonzepten und Veranstaltungsplänen sollten Maß-
nahmen zur Stärkung von Verbindlichkeit eingebracht werden.

Stärkerer Einbezug der Leistungen im Bereich Lehre bei der Beurteilung 
von Hochschullehre. Die Maßstäbe zur Bewertung von Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrern, beispielsweise bei Weiterbeschäftigungs- und Karriere-
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entscheidungen, Leistungszulagen oder bei der hochschulinternen leistungsori-
entierten Mittelzuweisung, sollten überdacht und transparent dargelegt werden. 
Dabei sollten gute Leistungen im Bereich Lehre Schwerpunkte bilden und weni-
ger als bisher vorrangig der Bereich der Forschung.

Stärkung der Ausrichtung an Lernzielen. Lernziele müssen konkret benannt 
und auf die Kursaktivitäten bezogen werden. Die Ausrichtung an Lernzielen 
könnte durch digitale Werkzeuge wie Lehrveranstaltungsplaner und durch ent-
sprechende Strukturvorgaben unterstützt werden (vgl. Auer 2022).

Einforderung des Engagements von Studierenden. Auch Studierende und ihr 
Beitrag sollten bei der Schaffung von Verbindlichkeit nicht aus den Augen ver-
loren werden. Sie müssen sich möglicherweise darauf einstellen, sich an der 
Hochschule mehr einzubringen, als sie es seit den Zeiten pandemiebedingter 
reiner Online-Lehre gewohnt sind. 

Stärkung der Mitwirkung von Studierenden an Hochschulen. Die Mitwirkung 
der Studierenden kann durch ihre Einbindung in studienbezogene Gremien und 
Gruppen (z. B. Qualitätszirkel, Stipendienvergabegremien oder Arbeitsgruppen 
zur Konzeptentwicklung) gefördert und damit ihr Verständnis für das Funktio-
nieren der Hochschule und den wechselseitigen Informationsaustausch unter-
stützt werden.

Stärkung der Anwesenheitskultur. Eine gute Möglichkeit zur Schaffung von 
Verbindlichkeit über persönliche Interaktionen ist die Stärkung der Anwesen-
heitskultur, die aufgrund der Nutzung von Online-Lehre und des hohen Anteils 
von Studierenden, die umfangreicher Erwerbstätigkeit nachgehen, gelitten hat 
beziehungsweise leidet. Dieses kann durch ausgeweitete Anwesenheitspflich-
ten, aber auch durch passende Lernangebote mit entsprechender Anwesenheit 
an der Hochschule erfolgen.
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7	 Weiterbildung

7.1	 Verbindlichkeit – Status quo:  
	 Umsetzungsstand und Bewertung

Der Adult Education Survey zeigt, dass es in den letzten Jahrzehnten gelungen ist, 
die Teilnahmequote in der Erwachsenen- und Weiterbildung deutlich zu steigern, 
von 23 Prozent (1979) über 48 Prozent (1997) auf über 60 Prozent im Jahr 2020 
(vgl. BMBF 2021). Die Stärkung von Kernkompetenzen und mehr Bildungsleis-
tung durch mehr Verbindlichkeit sind aber dennoch akute Herausforderungen in 
der Weiterbildung. Hervorzuheben sind insbesondere:

Erstens die Alphabetisierungs- und Literalitätsprobleme großer sozialer Grup-
pen, die starke Hindernisse der notwendigen Partizipation am politischen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Leben sind. Hinreichend bekannt ist, dass noch 
immer 6,2 Millionen Erwachsene, also zwölf Prozent der deutschsprachigen 
Bevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren, über eine sehr geringe Literalität ver-
fügen (vgl. Grotlüschen 2021) – darunter 70 Prozent deutsche Staatsangehörige. 
Selbstverständlich gehört Numeralität, also Rechenkompetenz, in gleicher Weise 
zur individuellen Grundbildung (vgl. Lüssenhop/Kaiser 2021). Wenn man die ak-
tuellen Ergebnisse zum Kompetenzerwerb in den Grundschulen berücksichtigt 
(vgl. vbw 2024), ist mit zeitlicher Verzögerung in den nächsten Jahren im Er-
wachsenenalter weiterhin ein hoher Förderbedarf zu erwarten.

Zweitens zeigt sich aufgrund der Migration in Deutschland ein differenzierter 
Weiterbildungsbedarf im Bereich sprachlicher, beruflicher und allgemeiner Kern-
kompetenzen. Jährlich werden aus demografischen und ökonomischen Grün-
den auch künftig zahlreiche Zuwanderinnen und Zuwanderer bei dem gegebe-
nen Fachkräftebedarf benötigt (vgl. IAB 2019; Öztürk 2023). Hinzu kommen die 
kriegsbedingten ukrainischen Flüchtlingsströme. Diese stellen neue gravierende 
Herausforderungen für die Erwachsenen- und Weiterbildung dar. Die akuten 
Fluchterfahrungen großer Bevölkerungsgruppen und der außereuropäische Zu-
zug haben u. a. die Entwicklungen der Sprach- und Integrationskurse in der 
kompetenzbasierten Grundbildung verstärkt. In der Erwachsenen- und Weiter-
bildung geht man zu Recht davon aus, dass soziale und kulturelle Mobilität eine 
beidseitige Anstrengung an die zuziehenden neuen und die angestammten ein-
heimischen sozialen Gruppen darstellt (vgl. Öztürk 2023, S. 297), was wiederum 
verbindliches hohes Engagement in der Weiterbildung voraussetzt.
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Interessant ist der Hinweis von Klages (1984), dass die diagnostizierten Werte-
widersprüche nicht allein durch polarisierte soziale Gruppen personalisiert wer-
den, sondern dass diese Polarität der Werte von jedem einzelnen Individuum 
durch „Internalisierung“ erfahren wird. Insbesondere beim Übergang in das Be-
schäftigungssystem werden subjektiv Pflicht- und Akzeptanzwerte aufgewertet. 
Gesprochen wird von einer Wertesynthese (vgl. Kapitel 1.3) und von einer aus 
dieser folgenden Wertedifferenzierung, die bis heute starke Wirkung entfaltet: 
Wertedifferenzierung rückt ab von einheitlichen Weltbildern und einheitlichen 
Werten in einer Gesellschaft, weil es zu Unterschieden der Wertorientierungen 
zwischen sozialen Subgruppen (z. B. ethnischen Gruppen, sozialen Milieus), 
aber auch zwischen gesellschaftlichen Teilbereichen (z. B. Freizeit vs. Arbeit) 
kommt. Innerhalb einer Gesellschaft können offenbar – allerdings nur bis zu 
einem bestimmten Belastungsgrad – verschiedene und auch konträre Werte 
koexistieren und diese werden jeweils von spezifischen Teilpopulationen akzep-
tiert. Bildungsleistung kann sich in der Weiterbildung nur dort entfalten, wo auch 
minderheitenspezifische Werte von Teil- und Subkulturen berücksichtigt wer-
den. Allerdings ist Wertedifferenzierung nicht mit Wertediffusion gleichzusetzen, 
denn die Diffusion von Werteorientierungen geht mit Unsicherheit, mit Unbere-
chenbarkeit und einer unreflektierten Singularität (vgl. Reckwitz 2017) einher. 
Die These von der Erosion einheitsstiftender Weltbilder und der Differenzierung 
von Werteorientierungen ist empirisch durch Milieustudien gut gestützt (vgl. 
Hradil 1987; SINUS 2010; Vester 2010). In einigen Milieus und Teilgruppen der 
Gesellschaft gibt es auch ausgeprägte hedonistische Orientierungen (vgl. Barz/
Tippelt 2004; SINUS 2010). Die Befunde deuten darauf hin, dass hedonistische 
Orientierungen als dominante Werteorientierung doch bei etwa 15 Prozent der 
Bevölkerung eine zentrale Rolle spielen, was dort die Zielerreichung der Ver-
bindlichkeit und der Bildungsleistung erschwert. 

Allerdings zeigt Rother (2016) wichtige Differenzierungen der Hedonismus-Dis-
kurse auf, indem er körperlichen und intellektuellen, politischen, existenziellen und 
kulturellen Hedonismus unterscheidet. Hedonismus ist dabei nicht von vornehe-
rein negativ konnotiert. Für die Weiterbildung relevant ist die Unterscheidung in:
		� körperlichen und intellektuellen Hedonismus, weil sich Gefühle der Freude 

und Genugtuung einstellen, wenn eine Arbeit gelingt und wenn ein Problem 
gelöst wird, was allerdings in einem komplexen Spannungsverhältnis zur all-
gemeinen Hedonisierung steht.

		� politischen und existenziellen Hedonismus, wobei im politischen Hedonismus-
diskurs das Recht auf Menschenwürde und soziale Gerechtigkeit inklusive der 
in der Weiterbildung wichtigen Diskurse zur Weltarmut oder zum Klimawandel 
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seinen Ort hat. Der existentielle Hedonismusdiskurs thematisiert diejenigen 
Bedingungen, die sich unmittelbarer politischer Bewältigung entziehen, die 
aber umso relevanter für den Bildungsbereich sind. In diesen Kontext gehört 
die Thematisierung von Sinnfragen, Leiden, Schmerz, Krankheit und Tod (vgl. 
Rother 2016).

Angesichts der Pluralität von Wertorientierungen und hedonistischer Maximen, 
Praxen und Kontexte ist es in der Weiterbildung dringend notwendig – entspre-
chend der Weiterbildungsmaxime der Orientierung am Teilnehmenden –, sich 
regional und institutionell flexibel auf Adressaten und Zielgruppen zu beziehen, 
um Bildungsleistung anzuregen.

7.2	 Erwartungen 

Mehr Verbindlichkeit in der Weiterbildung ist der Schlüssel für gelingende Wei-
terbildung. Daraus resultiert ein ganzer Komplex von Erwartungen:
		� Qualitätsstandards im Curriculum und „Mindestanforderungen“ an die Teilneh-

menden sind in zahlreichen Weiterbildungskursen verankert, z. B. im sprach-
lichen Bereich, in beruflichen Fortbildungen, in wissenschaftsbasierten Lehr-
veranstaltungen – dieses gilt es fortzuschreiben.

		� In der Konsequenz sind differenzierende Weiterbildungsalternativen notwen-
dig, nicht nur um den Interessen von Erwachsenen gerecht zu werden, son-
dern auch um Überforderung, aber auch Unterforderung von Lernenden zu 
vermeiden (Prinzip der Passung).

		� Beratung ist insofern eine wichtige und ergänzende Maßnahme, um als Teil-
nehmerin beziehungsweise Teilnehmer die eigene Passung zu einer Weiter-
bildungsveranstaltung realistisch einschätzen zu können und damit einen 
Abbruch in der Weiterbildung nicht zu provozieren – eine Beratungspflicht als 
individuelle und institutionelle Herausforderung ist selten vorgesehen, ist beim 
Zugang zu frei wählbaren Kursen aber ernsthaft zu erwägen (vgl. Schiers-
mann 2023).

		� Bildungs- und Berufskarrieren sollen immer wieder korrigiert werden können 
und es werden zweite Chancen auch für Abbrecher geschaffen – was wie-
derum eine institutionelle und individuelle Verpflichtung ist.

		� Dabei können formal und informell erworbene Kompetenzen für die Zugänge 
zu verschiedenen Bildungswegen genutzt werden.

		� Die Erhöhung der Durchlässigkeit, z. B. durch das Nachholen von Schul- und 
Berufsabschlüssen, setzt eine verbindliche Teilnahme von Zielgruppen und 
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bestimmten Adressaten der Weiterbildung voraus und kann so die Reintegra-
tion von Abbrecherinnen und Abbrechern erhöhen.

		� Fördermaßnahmen und besonderer Förderunterricht für Lernschwache sind 
im Erwachsenenalter dann sinnvoll, wenn die jeweiligen Individuen und Ziel-
gruppen verbindliche Teilnahme zusichern.

		� Große Bedeutung für eine kontinuierliche Weiterbildungsmotivation wird dem 
individualisierten pädagogischen Bezug zwischen Lehrenden und Lernenden 
zugeschrieben, wobei kontinuierliche Leistungsrückmeldungen und Feed-
back die individuelle Verbindlichkeit beim Lernen erhöhen.

		� Die pädagogischen Kompetenzen des qualifizierenden Personals – das zei-
gen mehrere Studien – haben eine sehr motivierende Bedeutung für die Ler-
nenden (vgl. Hippel/Tippelt 2009), was unter anderem bedeutet, dass eine 
hohe Personalfluktuation verbindlichen Allianzen von Lehrenden und Lernen-
den abträglich ist und vermieden werden sollte.

		� Daher ist die Fortbildung des pädagogischen Personals, und zwar des pla-
nenden, des lehrenden und des verwaltenden Personals, eine dauerhafte ver-
pflichtende Aufgabe, die auch in vernetzten Formen und in engen kooperati-
ven Veranstaltungen, die die pädagogischen Professionen zusammenfassen, 
geleistet werden kann.

Es gibt auf den verschiedenen Ebenen der Bildungsplanung aber auch Heraus-
forderungen und besondere Widerstände („constraints“), die es zu meistern gilt, 
um Verbindlichkeit und Bildungsleistung in der Weiterbildung anzuregen. 

Staat und Gesetzgeber (Exekutive). Verbindlichkeit ist in der Weiterbildung auf 
dieser Ebene an mehrere Bedingungen gebunden: Aufbringung von Finanzmit-
teln durch einen Finanzierungsmix, Erhöhung der öffentlichen Förderung für die 
Weiterbildung und Transparenz der Kosten, weitere juristische Absicherung der 
Weiterbildungsplanung (z. B. regionale Entwicklungsplanung, Landesausschüs-
se und Weiterbildungsbeiräte, Weiterbildungsgesetze, Sicherung der Mindest-
qualität, Abbau ungleicher Teilnahmechancen und Zertifizierung, Supportstruk-
turen durch Beratung und trägerübergreifende Fortbildung des Personals. Die 
Gelegenheitsstrukturen der Weiterbildung wirken auf die Teilnahme unmittelbar 
ein. In der beruflichen Weiterbildung gibt es tragfähige bundesweite und betrieb-
liche Initiativen, in der allgemeinen Weiterbildung eher landesspezifische und 
kommunale Zugänge zu Beratung und Förderung von Weiterbildungsangeboten, 
die diesen Bereich dem Begriff der Weiterbildungsrepublik zumindest näher 
bringen: digitale Weiterbildung und regionale Kooperationen, Themen wie Zu-
kunfts- und Schlüsselkompetenzen, die Alphabetisierung und Förderung von 
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Grundkompetenzen, die Beratung und Kompetenzerfassung für unterrepräsen-
tierte Gruppen und die wissenschaftliche Analyse der Arbeits- und Beschäf-
tigungsbedingungen des Weiterbildungspersonals. Allerdings wird man eine 
„Weiterbildungsrepublik“ erst dann valide diagnostizieren können, wenn die öko-
nomischen und sozialen, die kulturellen und die politischen Dimensionen der 
Erwachsenen- und Weiterbildung vom Staat und Gesetzgeber finanziell umfang-
reich und öffentlich gleichwertig adressiert werden.

Weiterbildungssystem und Weiterbildungsinstitutionen. Die Annahme einer 
positiven Entfaltung des Weiterbildungssystems ist sehr optimistisch, wenn man 
bedenkt, dass die Differenzierungsprozesse in der Weiterbildung noch keines-
falls abgeschlossen sind. Vielmehr werden dort immer wieder neue Akteurinnen 
und Akteure sichtbar, die sich neuen spezialisierten Zielgruppen und Inhalten 
widmen. Auch ist nicht sicher, dass sich eine gemeinsame Kultur der Institutio-
nen bildet und dass die ökonomisch-utilitaristischen Bestrebungen einiger Or-
ganisationen – gerade der kommerziellen Anbieter – nicht dominant werden. So 
kommt es in Teilen des Weiterbildungssystems zu „Zerfaserungsprozessen“ und 
die vertikalen und horizontalen Kooperationen zwischen pädagogischen oder 
pädagogisch wirkenden Institutionen bestehen nicht überall.

Unter Rückgriff auf Thesen zur Pluralisierung von sozialen Lebenswelten kann 
hervorgehoben werden, dass sich Weiterbildung mit Identitätsformationen aus-
einandersetzen muss, die heute als besonders reflexiv, besonders differenziert, 
besonders offen und besonders individuiert charakterisiert werden. Der Weiter-
bildung wird unter anderem in diesem Zusammenhang immer wieder die Auf-
gabe zugesprochen, grundlegende Werte der modernen Gesellschaft in ihren 
institutionellen Strukturen wie im Bewusstsein der Individuen zu verankern. Dieses 
gilt als Voraussetzung für Bildungsleistung und hohe Verbindlichkeit in der Weiter-
bildung. Es lassen sich traditionell-konventionelle Bildungswerte, kritisch-auto-
nome und prosoziale Bildungswerte unterscheiden, die dem konkurrierenden 
Individualismus und hier implizit auch der Singularisierung entgegenwirken. Bil-
dungsleistungen und Kernkompetenzen in der Weiterbildung basieren auf der 
Menschenwürde jedes einzelnen Individuums und dem Engagement für das 
Gemeinwesen. Dabei ist Weiterbildung nicht als primär formale Bildung zu be-
trachten, denn Weiterbildung ist formale, nonformale und informale Bildung und 
entfaltet sich immer in der Kontingenz eines individuellen Lebenslaufs (vgl. Tip-
pelt/Schmidt-Hertha 2020; Arnold/Nuissl/Schrader 2023). Manche Theoretiker 
haben vor einer Menschenrechtsideologie und einem entsprechenden morali-
schen Fundamentalismus zu Recht gewarnt (vgl. Luhmann 1993). Allerdings bleibt 
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Weiterbildung an universalistische Perspektiven gebunden, was unter anderem 
im Sinne des philosophischen Pragmatismus von Mead (2010), Dewey (1966) und 
später Kohlberg (2000) eine gelingende Kommunikation voraussetzt, die die 
Perspektivenübernahme, also die Bereitschaft, die eigenen Traditionen auch 
mit den Augen des Fremden zu betrachten (vgl. Edelstein/Frank/Sliwka 2009; 
Nunner-Winkler 2009), benötigt. Dies sind Fähigkeiten, die nicht in allen Bevölke-
rungsgruppen feststellbar sind und eine Herausforderung für die Entwicklung 
von politischen und sozialen Kernkompetenzen darstellen. Weiterbildungsinsti-
tutionen dienen dabei keineswegs nur dazu, in einem hedonistischen Sinne den 
individuellen Nutzen zu maximieren. Weiterbildung ist daher so anzubieten, dass 
die kognitiven, sozialen, emotionalen und motorischen Komponenten und Kom-
petenzen gefördert werden.

Es ist hervorzuheben, dass sich pädagogische Interaktion als Basis von Weiterbil-
dung nur dann entfalten kann, wenn die basalen Sprach- und Selbstregulations-
kompetenzen (Kulturwerkzeuge) tatsächlich beherrscht werden. Das kompetente 
Verfügen über die Verkehrssprache, eine basale Mathematisierungskompetenz, 
grundlegende fremdsprachliche Kompetenzen, die Kompetenz in der Nutzung 
von Informationstechnologien und die Befähigung zur Selbstregulation des Wis-
senserwerbs sind Voraussetzungen dafür, auch in außerschulischen Weiterbil-
dungseinrichtungen ein tragfähiges Orientierungswissen und Kernkompetenzen 
bereitstellen zu können.

Kernkompetenzen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Kognitiv-instrumentelle Modulierung der Welt 
(unter anderem durch Mathematik, 
Naturwissenschaften)

Normativ-evaluative Auseinandersetzung 
mit Wirtschaft und Gesellschaft 
(z. B. durch Geschichte, Ökonomie, Politik 
und Gesellschaftskunde)

Ästhetisch-expressive Begegnung mit 
und die Gestaltung der Umwelt (z. B. durch 
Sprache, Kunst, Literatur und Musik)

Bearbeitung existentieller Grundsatzfragen 
(z. B. durch Ethik, Philosophie und Religion)

Abbildung 23:	� Kompetenzbereiche (vgl. Baumert/Kunter 2006)

Nicht jede einzelne Weiterbildungsinstitution kann alle diese Bereiche abdecken, 
aber die Weiterbildungsinstitutionen in ihrer Gesamtheit sind gefordert, Verbind-
lichkeit und Bildungsleistungen in diesen Domänen und Bereichen zu generie-
ren – oftmals auch kompensierend in der Form der Grundbildung. 
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Insgesamt sind bei der Teilnahme in der Weiterbildung Kohorteneffekte feststell-
bar, denn jüngere Erwachsene haben selten „noch nie“ eine Weiterbildung be-
sucht, während die Hälfte der 65- bis 80-Jährigen „noch nie“ an einem formalen 
Weiterbildungsangebot teilnahmen. Verbindliche Weiterbildung kann durch die 
Förderung von Kernkompetenzen ein aktives Leben und ein konstruktives Altern 
unterstützen, weil es schon im Erwerbsalter der Lernentwöhnung vorbeugt, das 
Wohlbefinden erhöht, ein gesundheitsbewussteres Verhalten fördert, die poli-
tische Partizipation und das bürgerliche Engagement positiv beeinflusst und 
einen Beitrag dazu leistet, die Unabhängigkeit und Selbständigkeit jedes Ein-
zelnen möglichst lange zu erhalten (vgl. Bynner/Schuler/Feinstein 2003).

Bildungsleistung und Verbindlichkeit wird künftig auch durch die Integration von 
Künstlicher Intelligenz in die Erwachsenen- und Weiterbildung erfolgen. Dieses 
wird in einigen Einrichtungen vorangetrieben und birgt ein bisher noch nicht voll 
einzuschätzendes Potenzial, die Bildungserlebnisse zu individualisieren und durch 
neue Lernmöglichkeiten Kernkompetenzen zu unterstützen. Allerdings ist es 
notwendig, dass die Integration neuer Medien sorgfältig und ethisch reflektiert 
erfolgt: Pädagogische Prinzipien und Werte wie Urteilsfähigkeit, sozialer Dialog 
und Empathie gehören zu einer verbindlichen Weiterbildung (vgl. Arnold/Nuissl/
Schrader 2023). Inwieweit die geschickte Verbindung von KI mit bewährten pä-
dagogischen Ansätzen in Weiterbildungseinrichtungen einen Fortschritt beim 
Erwerb von breit definierten sozialen, ökonomischen, kulturellen und politischen 
Kernkompetenzen darstellt und ob dadurch starke Bildungsleistungen erreich-
bar sind, ist noch zu erproben und zu evaluieren.

7.3	� Handlungsempfehlungen 

Zusammenfassend ist hervorzuheben, dass gelingende Weiterbildung zwar 
auf Verpflichtungen des Staates, der Institutionen und des Personals beruht, 
dass aber ebenso die aktiv Lernenden verpflichtet sind, ihren Beitrag zu leisten. 
Weiterbildung ist insofern ein Recht und darüber hinaus eine Verpflichtung für 
jeden Einzelnen, impliziert aber auch die Verpflichtung der Weiterbildungsinstitu-
tionen und des Staates, Bildungsangebote für alle Lebensalter zu entwickeln 
(vgl. BMFSFJ 2010).
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7.3.1	 An den Staat

Fortführung der Alphadekade und der Nationalen Weiterbildungsstrategie. 
Die Fortführung der Alphadekade und der Nationalen Weiterbildungsstrategie 
ist unter Federführung des BMAS und des BMBF dringend erforderlich. Die 
Fortentwicklung im September 2022 hebt durch die Kooperation zahlreicher 
Partner die Stärkung der Weiterbildungskultur und der Leistung des Weiterbil-
dungssystems hervor. Darüber hinaus sind Projekte und Initiativen zur politi-
schen, finanziellen und kulturellen Weiterbildung zu fördern und auszubauen, 
denn Bildungsleistung ist ganzheitlich zu definieren.

7.3.2	� An das (Weiter-)Bildungssystem und  
die (Weiter-)Bildungsinstitutionen

Förderung von ökonomischen, politischen, sozialen und kulturellen Kern-
kompetenzen. Die Förderung von Kernkompetenzen und von Bildungsleistun-
gen bezieht sich auf den ökonomischen, den politischen, den sozialen und den 
kulturellen Bereich der Weiterbildung. Das Weiterbildungssystem muss die ent-
sprechenden Kernkompetenzen in allen diesen Bereichen gleichwertig fördern. 

Schaffung von zielgruppenorientierten Angeboten zur Förderung von Kern-
kompetenzen. Es gibt Zielgruppen, die unter dem Aspekt der Aneignung von 
Kernkompetenzen besonders gefordert sind, die aber auch einer spezifischen 
Angebots- und Programmplanung bedürfen: Personen mit geringer Literalität, 
bestimmte Migrationsgruppen, Personen mit niedrigen Bildungsabschlüssen, 
Personen ohne berufliche Bildung brauchen verbindliche zielgruppenorientierte 
Angebote und Programme.

Schaffung einer institutionen- und verbandsübergreifenden deutschen Fort-
bildungsakademie. Notwendig ist eine institutionen- und verbandsübergrei-
fende deutsche Fortbildungsakademie. Die Initiative „DIE Akademie für die 
Weiterbildung“ kann zu einem zentralen Ort werden, der forschungsbasiert 
und trägerübergreifend anstehende Transformationsprozesse unterstützt, be-
sonders hinsichtlich digital gestützter Lernsettings. In enger Kooperation mit 
Verbänden und Einrichtungen vor Ort können Lehrkräfte, Leitungen und Pro-
grammverantwortliche trägerübergreifend angesprochen werden. Die Akademie 
kann durch Fortbildung, Personalrekrutierung und Quereinstiege auf der Basis 
national und international generierten Forschungswissens die Bildungsleistung 
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und den Kompetenzerwerb in der Weiterbildung fördern. Eine solche Institution 
im Rahmen einer Public-Private-Partnership fehlt derzeit in Deutschland.

7.3.3	 An das (Weiter-)Bildungspersonal

Stärkung der Kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis. Eine Verbes-
serung der Kooperation von Wissenschaft und Praxis ist auf praxisorientierte 
Forscherinnen und Forscher sowie auf wissenschaftsinteressierte Personen in 
der Praxis und Politik angewiesen. Die Leistung der Weiterbildung kann durch 
interaktive Beziehungen von Wissenschaft und Praxis gestärkt werden.

Stärkung der Teilnehmerorientierung durch Fortbildung des pädagogischen 
Personals. Verbindliche Bildungsprozesse basieren auf dem Prinzip der Pas-
sung, denn das Vorwissen, die Werteorientierung und die Interessen müssen 
bei einer „Teilnehmerorientierung“ berücksichtigt werden. Es bedarf hierzu hoher 
technischer und ethischer Souveränität des leitenden, planenden und lehrenden 
Personals. Zu diesem Zweck sind Investitionen in das Wissen, die Kompetenz 
und Fortbildung aller in der Weiterbildung tätigen Personenkreise notwendig. 
Auch wenn keine rechtlich verbindliche Fortbildungspflicht besteht, bedürfen 
das leitende, das planende und das lehrende Personal einer entsprechenden 
Selbstverpflichtung auf der Basis eines kontinuierlichen verbindlichen Fortbil-
dungsangebots.

7.3.4	 An die Lernenden

Stärkung der Motivation und Eigenverantwortlichkeit der Lernenden. Um 
die eigene berufliche Zukunft und die individuellen allgemeinen Lebensentwürfe 
zu realisieren, um selbständige und selbstverantwortliche Tätigkeit möglichst 
lange auszuüben, um die geistige und körperliche Autonomie zu bewahren und 
dadurch insgesamt materiell möglichst lange unabhängig zu bleiben, braucht es 
Motivation und äußere Anreize. Die Motivation der Lernenden kann durch die 
realistische Einschätzung des eigenen Weiterbildungsbedarfs gesteigert wer-
den. Instrumente des Self-Assessments stehen zur Verfügung und müssen in 
Kooperation mit Weiterbildungsanbietern themenbezogen (z. B. Sprache, IT-
Kompetenzen) genutzt werden. 
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Die individuelle Selbstverpflichtung zur selbstverantwortlichen Bildung jeder/
jedes einzelnen Lernenden ist eine Voraussetzung erfolgreicher und engagierter 
Kompetenzentfaltung. 
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schaft und Mitglied der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der 
Kultusministerkonferenz.

			   Arbeitsschwerpunkte: Pädagogische Qualität in der frühen Bildung und 
ihre Auswirkungen, Familienbildung und Zusammenarbeit mit Familien, 
professionelle Kompetenzen von (früh-)pädagogischen Fachkräften, digi-
talisierte Lernumgebungen, Umgang mit Diversität im Kindergarten und 
der Schule, internationale Vergleichsanalysen, Evaluationsforschung. 

Hannover, Bettina, Prof. Dr. phil., Leiterin des Arbeitsbereichs Schul- und Unter-
richtsforschung an der Freien Universität Berlin, Mitglied diverser Zeitschrif-
ten-Herausgeberteams und wissenschaftlicher Beiräte, Leiterin verschie-
dener Drittmittelprojekte, z. B. der DFG oder des BMBF, Mentorin in diversen 
Graduierten- und Postgraduiertenprogrammen. Von 2012 bis 2017 Mit-
glied des Fachkollegiums Psychologie der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, von 2012 bis 2019 Mitglied der Jury des Deutschen Schulpreises 
der Robert Bosch Stiftung, seit 2005 Mitglied des Vorstandes oder Bei-
rates des Instituts für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg, 
seit 2013 Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, 
seit 2021 Stellvertretende Direktorin und seit 2023 Direktorin der Dahlem 
School of Education der Freien Universität Berlin. 

			   Arbeitsschwerpunkte: Schulische Interessen- und Fähigkeitsentwicklung, 
Selbst und Identität, Geschlecht, Migration, Kulturvergleich.
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Jungbauer-Gans, Monika, Prof. Dr. rer. pol, Wissenschaftliche Geschäftsführe-
rin des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
(DZHW), seit 2014 Mitglied und 2020 bis 2024 Vorsitzende des Rats für So-
zial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD), seit 2020 Mitglied im Hochschulrat 
der Universität Duisburg-Essen, im Stiftungsrat der Technischen Informa
tionsbibliothek (TIB) Hannover und seit 2021 im Verwaltungsrat des Berlin 
Institute of Health (BIH), 2017 bis 2021 Mitglied des Konzils der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie, seit 2002 Mitglied der Sektion Modellbildung 
und Simulation der DGS (seit 2008 stellvertretende Sprecherin der Sektion), 
seit 1997 Mitglied der Sektion Medizin- und Gesundheitssoziologie der 
DGS, seit 1994 Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Mither-
ausgeberin Soziale Welt – Zeitschrift für sozialwissenschaftliche Forschung 
und Herausgeberbeirat der Zeitschrift für empirische Hochschulforschung 
(ZeHf).

			   Arbeitsschwerpunkte: Wissenschafts- und Hochschulforschung, Bildungs-
soziologie, Arbeitsmarktforschung, Medizin- und Gesundheitssoziologie, 
qualitative und quantitative Methoden der empirischen Sozialforschung. 

Lenzen, Dieter, Prof. em. Dr. Dr. h. c., Vorsitzender des AKTIONSRATSBILDUNG, 
03/2010 bis 02/2022 Präsident der Universität Hamburg, von 2003 bis 
2010 Präsident der Freien Universität Berlin, von 2007 bis 2016 Vizepräsi-
dent der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Universitätsprofessor für 
Philosophie der Erziehung an der Freien Universität Berlin, Gastprofessuren 
(1986 bis 1994) an den Universitäten Stanford, Columbia, Tokyo, Hiroshima 
und Nagoya, Gründer der Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Heraus-
geber der zwölfbändigen Enzyklopädie der Erziehungswissenschaft.

			   Arbeitsschwerpunkte: Bildungsforschung, Bildungspolitik, Bildungsphilo-
sophie.
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McElvany, Nele, Prof. Dr. phil., seit 2020 Prorektorin Forschung der Technischen 
Universität Dortmund, seit 2014 geschäftsführende Direktorin des Insti-
tuts für Schulentwicklungsforschung (IFS), seit 2009 Professorin für Empi-
rische Bildungsforschung und Leiterin der Arbeitsgruppe „Empirische Bil-
dungsforschung mit dem Schwerpunkt Lehren und Lernen im schulischen 
Kontext“; Wissenschaftliche Leiterin verschiedener Drittmittelprojekte (DFG, 
BMBF/KMK, Stiftungen), u. a. von IGLU 2021 und 2026 sowie NEPS-Etap-
pe 4, Associate Editor von „Educational Assessment“, Organisatorin der 
IFS-Bildungsdialoge und der Dortmunder Symposien der Empirischen Bil-
dungsforschung. 

			   Arbeitsschwerpunkte: Empirische Bildungsforschung im schulischen Kon-
text, Kompetenzen von Lehrkräften und Unterrichtsqualität, Schriftsprach-/
Lesekompetenzen, Bildung und Migration, pädagogisch-psychologische 
Diagnostik und Evaluation.

Seidel, Tina, Prof. Dr. phil., Technische Universität München, Direktorin des TUM 
Center for Educational Technologies, Inhaberin des Lehrstuhls für Päda-
gogische Psychologie, Leitung mehrerer DFG- und BMBF-Forschungs-
projekte, Mitglied des Senats der Technischen Universität München.

			   Arbeitsschwerpunkte: Unterrichtsforschung mit Schwerpunkt Sekundar-
stufe, Professionalisierung von Lehrenden an Schulen und Hochschulen, 
Forschungssynthesen zu Unterrichtseffektivität, effektiver Einsatz von Bil-
dungstechnologien.

Tippelt, Rudolf, Prof. em. Dr. phil., Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik und 
Bildungsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Grün-
dungsmitglied der World Education Research Association (WERA), Mit-
herausgeber der Zeitschrift für Pädagogik, Durchführung mehrerer Reprä-
sentativstudien zur Weiterbildung, u. a. Vorsitzender des Kuratoriums des 
Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe (LIfBi) bis 2018, Vorsitzender des Bei-
rats der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogischer Fachkräfte (WIFF), 
stellv. Direktor des Seniorenstudiums und des Studium Generale an der 
LMU München, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Deutschen 
Jugendinstituts (DJI) und im Verwaltungsrat der telc gGmbH des Deutschen 
Volkshochschulverbands (DVV), derzeit „Goethe Teaching Professorship“ 
an der Universität Frankfurt.

			   Arbeitsschwerpunkte: Bildungsforschung, Weiterbildung/Erwachsenenbil-
dung, Bildungsprozesse über die Lebensspanne, Übergang von Bildung in 
Beschäftigung, Professionalisierung und Fortbildung des pädagogischen 
Personals, insbesondere auch im internationalen Kontext.
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Wilbers, Karl, Prof. Dr., Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftspädagogik und 
Personalentwicklung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg in Nürnberg, Studiendekan des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften (WiSo), Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des 
Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), Mitglied der Deutschen Gesell-
schaft für Erziehungswissenschaft, Sektion „Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik“ (DGfE).

				   Arbeitsschwerpunkte: Berufsbildung, Personalentwicklung, digitale Trans-
formation, Didaktik, Qualitätsmanagement, Durchlässigkeit von akademi-
scher und beruflicher Bildung. 

Wößmann, Ludger, Prof. Dr. sc. pol., Universitätsprofessor für Bildungsökonomie 
an der Volkswirtschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik, Distinguished Vi-
siting Fellow der Hoover Institution an der Stanford University, Mitglied der 
Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der Deutschen Aka-
demie der Technikwissenschaften acatech und des Wissenschaftlichen 
Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium, Fellow der International Aca-
demy of Education, Preisträger des Hermann-Heinrich-Gossen-Preises 
und des Gustav-Stolper-Preises des Vereins für Socialpolitik, Mitheraus-
geber des Handbook of the Economics of Education.

			   Arbeitsschwerpunkte: Bildungsökonomik, wirtschaftliche Erträge von Bil-
dung, Effizienz und Chancengleichheit im Schulsystem, internationale Schü-
lerleistungen.
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Becher, Laura, M. A., geb. 1997, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
Schulentwicklungsforschung an der Technischen Universität Dortmund im 
Projekt „Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung 2026“ (IGLU).

			   Arbeitsschwerpunkte: Schuleffektivität, Unterrichtsqualität, Primarstufe. 
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